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Mittelalterlicher Bergbau ist in einigen Gegenden bis 
heute in der Landschaft deutlich sichtbar. Und auch in 
der schriftlichen Überlieferung hat der Bergbau seinen 
Niederschlag gefunden. Dabei ist es hier wie dort häu-
fig so, dass der jeweils bedeutendere Bergbau auch die 
deutlicheren Spuren hinterlassen hat. Es sind einige 
Urkunden über Verleihungen, Schenkungen oder ver-
tragliche Abmachungen im Rahmen des Grundeigentü-
merbergbaus überliefert. Mit dem Aufkommen des Re-
galbergbaus – des Bergbaus, der ganz im Zeichen des 
herrschaftlichen Anspruchs auf bestimmte Bodenschät-
ze stand – wurde nicht nur der eigentliche Bergbau, ins-
besondere auf das Silber, intensiviert, sondern auch die 
Schrifttätigkeit bezüglich des Bergbaus. Als hochbe-
deutsamer Wirtschaftszweig für Königtum und Landes-
herrschaft bedurfte er einer besonderen Beachtung und 
Kontrolle. Seit dem 12. Jahrhundert entstanden Berg-
rechtstexte, die über die Einzelbestimmungen der Ur-
kunden hinausgingen und gänzlich neue Formen an-
nahmen. Vom 12. bis ins 14. Jahrhundert sind aus 
verschiedenen Teilen Mitteleuropas solche Texte mit 
überraschendem Detailreichtum überliefert. Die vorlie-
gende Arbeit widmet sich zweien dieser Texte. Sie sind 
in der Forschung als Freiberger Bergrecht A und Frei-
berger Bergrecht B bekannt geworden und stammen 
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Auf ihre 
Edition Ende des 19. Jahrhunderts sind zwar einige Be-
arbeitungen gefolgt, jedoch wurde seitdem – und das 
trotz gewandeltem Forschungsstand – keine Neubear-
beitung in Angriff genommen. In dieser Arbeit wird auf 
Grundlage einer Übertragung ins Standarddeutsche 
das Freiberger Bergrecht hinsichtlich seiner Praktikabi-
lität und Aktualität in seiner Zeit befragt und in den grö-
ßeren Rahmen der Bergrechtsentwicklung und -erfor-
schung eingeordnet werden. Dabei wird ein besonderes 
Anliegen sein, die Potentiale interdisziplinärer For-
schungen auszuloten und eine Basis für weiterführende 
vergleichende Untersuchungen zu liefern.

1.1 Forschungsstand
Um einen Überblick über den für diese Arbeit relevan-
ten Forschungsstand zu erhalten, bedarf es einer Drei-
teilung. Zum einen muss der Forschungsstand bezüg-
lich des Freiberger Bergrechts erläutert werden, zum 

anderen derjenige der allgemeinen Bergrechtsge-
schichte. Zuletzt wird der Stand der Forschung in der 
Frage nach der Praxisnähe von Bergrechtstexten vor-
gestellt. Diese Einführung in die Forschungsstände wird 
in den betreffenden Kapiteln dieser Arbeit erweitert und 
vertieft.

1.1.1 Freiberger Bergrecht

Das Freiberger Bergrecht wird heute besonders mit 
den Forschungsleistungen Hubert Ermischs verbun-
den. Er edierte 1886 im Codex diplomaticus Saxoniae 
regiae die beiden Freiberger Bergrechtstexte A und B 
und löste damit die bis dahin als Standardwerk gelten-
de Ausgabe von Johann Friedrich Klotzsch aus dem 
Jahr 17641 ab. Ermischs Verdienst liegt zudem in der 
ausführlichen Bearbeitung des Freiberger Bergrechts. 
Vor der Veröffentlichung der Edition hatte er bereits mit 
Wilhelm Herrmann zusammen einen Aufsatz auf Grund-
lage der Freiberger Abschrift (von Ermisch mit „F“ be-
zeichnet2) verfasst.3 Ein Jahr nach Erscheinen der Edi-
tion kam die Monographie „Das sächsische Bergrecht 
des Mittelalters“4 hinzu, die weitere Abschriften – ent-
sprechend der Edition – berücksichtigte.

Nach Ermisch gab es noch einmal eine Zeit gestei-
gerten Interesses am rechtlichen Rahmen des Freiber-
ger und markmeißnischen Bergbaus. In dieser Phase in 
den 1950er Jahren wurden in der Reihe „Freiberger 
Forschungshefte“ verschiedene Aufsätze von Hermann 
Löscher, Herbert Clauß, Siegfried Kube, Walter Schell-
has und Walther Hermann veröffentlicht.5 Diesen Arbei-
ten sind einige Übersetzungen, Bearbeitungen und Ab-
drucke von Urkunden zu verdanken.6 Sie bieten 
Detailwissen zu einzelnen Rechtsinstituten – wie z.B. 
dem weiter unten zu erläuternden Bergregal7, dem Erb-
bereiten8 oder einzelnen Bestimmungen des Freiberger 

1 Klotzsch, 1764.
2 Siehe Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger 

Bergrechts nach Ermischs Edition“.
3 Herrmann und Ermisch, 1882.
4 Ermisch, 1887.
5 Vgl. die Freiberger Forschungshefte Herrmann, 1953; 

ohne Hrsg., 1955; Clauß und Kube, 1957; Meißer, 1957 u. 
Schwarz, 1958. Außerdem Löscher, 1959 u. Clauß, 1965.

6 Siehe Punkt 2.4 „Entstehung, Überlieferung und Edition des 
Freiberger Bergrechts“.

7 Besonders Löscher, 1957.
8 Besonders Clauß, 1957a.
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Bergrechts9 –, wobei viele der Erkenntnisse auf nicht 
hinterfragten Ergebnissen Ermischs beruhen. Insge-
samt haben die genannten Beiträge häufig einen rein 
regionalen Fokus und lassen überregionale Vergleiche 
und Einordnungen in Gesamtentwicklungen vermissen.

1.1.2 Bergrechtsgeschichte

Eine Einordnung in eine Gesamtentwicklung ist es 
auch, die weiterhin schwierig bleiben wird, denn es gibt 
kein modernes zusammenfassendes Werk zum mittel-
alterlichen Bergrecht. Ekkehard Westermann hatte in 
seiner 1984 erstellten Übersicht zukünftiger For-
schungsfragen moniert:

„Es mangelt an einem Corpus der Bergordnungen. 
Eine vergleichende Rechtsgeschichte zu dem 
Zweck, gegenseitige Einflüsse zwischen den 
Rechtsordnungen der einzelnen Reviere zu klären, 
kann ohne textkritische Ausgaben der Bergordnun-
gen nicht zuverlässig genug sein. Teilweise ist man 
heute noch auf sehr alte Ausgaben des 18. und 19. 
Jahrhunderts bzw. auf überhaupt noch nicht publi-
zierte Texte von Bergordnungen angewiesen.“10

Das bedeutet, dass selbst eine mögliche Grundlage, 
um das mittelalterliche Bergrecht vergleichend zu bear-
beiten, fehlte und immer noch fehlt. Ilpo Piirainen hatte 
schon 1980 festgehalten, dass eine systematische Dar-
stellung der Bergrechte in ähnlicher Form wie sie für die 
Stadtrechte erfolgt ist, fehle.11 Seit Westermanns Fest-
stellung ist lediglich eine überschaubare Anzahl von 
Bergechtstexten ediert worden. Dabei handelt es sich 
vornehmlich um die Ausgaben des Trienter Bergrechts 
und des Bergrechts von Massa Marittima von Dieter 
Hägermann und Karl-Heinz Ludwig.12 Piirainen selbst 
hat in seinen Untersuchungen zum Frühneuhochdeut-
schen in der Slowakei Bergrechtstexte aus Kremnitz 
(heute Kremnica) und Schemnitz (heute Banská 
Štiavnica) ediert.13 Arbeiten wie die von Gerrit Tubbe-
sing zum Schwarzwälder Bergrecht, von Guido Pfeifer 
zum böhmischen Ius Regale Montanorum oder auch 
von Bernd Breyvogel, der für seine historische Untersu-
chung der Herkunft des Prägesilbers im Oberrheinge-
biet ebenfalls bergrechtliche Fragen behandelt, bieten 
einen Einblick in das Bergrecht oder die bergrechtlichen 
Verhältnisse einer bestimmten Region.14 Steffen Zim-
mer hat sich mit der Erarbeitung eines bergrechtlichen 
Entwicklungsprofils ostalpiner Bergrechtsaufzeichnun-
gen ebenfalls auf eine Region beschränkt. Seine 
rechtshistorische Arbeit zeichnet sich durch die syste-

9 Besonders Ders., 1957b.
10 Westermann, 1984, S. 211.
11 Vgl. Piirainen, 1980, S. 12.
12 Hägermann und Ludwig, 1986 u. Dies., 1991.
13 Piirainen, 1983 u. Ders., 1986.
14 Tubbesing, 1996; Pfeifer, 2002 u. Breyvogel, 2003.

matische Analyse sechs ausgewählter bergrechtlicher 
Regelungsbereiche in fünf ausgewählten Bergrechts-
texten aus.15 Diese Untersuchungen bilden wichtige 
Grundlagen für in Zukunft zu erstellende vergleichende 
Untersuchungen. Tubbesing stellte in der Anfangspha-
se seiner Dissertation – und das übertragbar auf viele 
andere Bergreviere des Mittelalters – fest, „daß die bis-
herige Forschung über das Untersuchungsgebiet als 
Grundlage für den ersten Schritt – die Darstellung des 
Südschwarzwälder Bergrechts – schon nicht ausreich-
te.“ Seinen ursprünglichen Plan, Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Bergrechten herausarbeiten 
zu wollen, legte er dementsprechend bei und konzent-
rierte sich darauf, zunächst überhaupt die Basis dafür 
zu schaffen.16

Es fehlt jedoch nicht gänzlich an allgemeinen Er-
kenntnissen zur Geschichte des mittelalterlichen Berg-
rechts. Zum einen trugen Autoren wie Heinrich von 
Achenbach, der u.a. über „Das gemeine deutsche 
Bergrecht“ schrieb, Adolf Arndt mit seinem Buch „Zur 
Geschichte und Theorie des Bergregals und der Berg-
baufreiheit“ und Raimund Willecke besonders mit dem 
„Grundriß des Bergrechts“ zur Darstellung der allgemei-
nen Entwicklungsgeschichte – insbesondere des „deut-
schen“ Bergrechts (s.u.) – bei17, zum anderen haben 
sich verschiedene Autoren seit Ermischs Wirkungszeit 
mit einzelnen Bergrechtstexten auseinandergesetzt 
und auch Vergleiche angestellt, wo dies möglich schien. 
Der Rechtshistoriker Adolf Zycha bot mit seinen Studi-
en zum böhmischen Bergrecht und der Edition der 
Iglauer Bergrechtsquellen ein ähnlich fundamentales 
Werk wie es Ermisch für das sächsische Bergrecht 
schuf.18 

1.1.3 Bergrecht und Praxis

Viele der bekannten mittelalterlichen Bergrechtstexte 
zeichnen sich durch eine große Nähe zur bergbauli-
chen Praxis aus. Je nach Umfang und Art der Quelle 
werden betriebliche, technische oder gerichtliche Pro-
zesse beschrieben, teils in logischer – mitunter begrün-
deter – Folge, z.B. im Ius Regale Montanorum19 und im 
Bergrecht von Massa Marittima20, teils – zumindest für 
den heutigen Leser – assoziativ erscheinend, wie z.B. 
im weniger umfangreichen Freiberger Bergrecht. Unter-
suchungen von Bergrecht spiegeln diese Praxisnähe 
wider, indem sie sich häufig an Betriebsabläufen und 
den Grundkategorien des Bergbaus orientieren.21 Dazu 
wird sich in der Regel am sogenannten „Bergbau-Ka-

15 Zimmer, 2006.
16 Vgl. Tubbesing, 1996 (Vorwort).
17 Achenbach, 1871; Arndt, 1916 u. Willecke und Turner, 1970.
18 Vgl. Zycha, 1900a u. Ders., 1900b.
19 Pfeifer (2002) betont dies an verschiedenen Stellen in seiner 

Untersuchung.
20 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 24.
21 Siehe Punkt 2.3.5 „Erforschung der Inhalte mittelalterlicher 

Bergrechtstexte“.



Einleitung

11

non“ orientiert. Er entspringt den älteren Bergbaulehr-
büchern und beinhaltet Kategorien des Bergbaus, wie 
z.B. Aufschließung, Gewinnung, Förderung oder Ver-
hüttung. Er wird besonders von der Montanarchäologie 
verwendet und wurde zu diesem Zweck von Gerd Weis-
gerber und Thomas Stöllner weiterentwickelt.22 Hin-
sichtlich der tatsächlichen Umsetzung des Bergrechts 
ist mit dieser allgemeinen Feststellung nichts gesagt. 
Die schwierige Frage nach Recht und Rechtswirklich-
keit kann nur durch ergänzende Quellen geklärt wer-
den. Kümper zitiert in diesem Zusammenhang Heinrich 
Mitteis mit seiner „klassischen Formulierung“: 

„Habe ich ein Gesetz, so weiß ich noch nicht, ob es 
durchgeführt wurde; habe ich ein Rechtsbuch, so 
weiß ich noch nicht, inwieweit es lebendiges Recht 
spiegelt.“23

Im Bereich des Bergrechts könnten Bergschöffensprü-
che, Urkunden und archäologische Befunde herange-
zogen werden. Pfeifer beispielsweise hielt die prakti-
sche Anwendung des Ius Regale Montanorum als durch 
die Spruchpraxis des Iglauer Oberhofs (als Gerichtshof 
besonders für bergrechtliche Angelegenheiten) für be-
legt.24 Dass auch Schöffensprüche nicht zwingend die 
Rechtswirklichkeit abbilden hielt Kümper in seinem Ka-
pitel über „Rechtsbücher und Rechtswirklichkeit“ fest 
und empfahl, „ein umfassendes Bild von dem Sitz der 
Quelle im Rechtsleben“25 nachzuzeichnen, um sich ihr 
anzunähern.26 Vorauszusetzen ist, dass Recht nicht 
losgelöst von seinen gesellschaftlichen Umständen ent-
stand.27

Dilchers These, dass es bei mittelalterlichen Rech-
ten maßgeblich von den Interessen der Beteiligten ab-
hing, ob sie umgesetzt wurden oder nicht, scheint gut 
auf den Bereich des Bergbaus zu passen. An einem rei-
bungslos ablaufenden und lukrativen Bergbau hatten 
alle Beteiligten ein gesteigertes Interesse.

„Vor allem im weltlichen Bereich bleibt diese Ge-
setzgebung aber noch lange mehr symbolischer 
Herrschaftsakt denn tatsächliche Umsetzung eines 
normativen Regelungsprogrammes. Diese Umset-
zung findet bis in die Zeit des Absolutismus hinein 
nur dort statt, wo das Regelungsprogramm in den 
herrschaftlich-genossenschaftlich verfaßten Le-
benskreisen Unterstützung, Kräfte und Interessen 
für die Durchsetzung findet.“28

Für das neuentstandene Sonderrecht, das Bergrecht, 
ist das Einlassen auf die Wirklichkeit – wie Dilcher es in 

22 Vgl. besonders Stöllner, 2008, S. 3–4 u. Ders., 2012, S. 32.
23 Mitteis, 1933, S. 12 zit. n. Kümper, 2009, S. 49.
24 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 228.
25 Kümper, 2009, S. 50.
26 Vgl. Ebd., S. 49–52.
27 Vgl. Dilcher, 2008a, S. 7.
28 Ders., 1999, S. 21.

einem anderen Aufsatz als Voraussetzung für das Wir-
ken eines Rechts beschrieb29 – vielleicht in besonde-
rem Maße anzunehmen, wobei jeder Bergrechtstext 
dabei für sich untersucht werden muss. Hinweise auf 
die lohnenswerte Aufgabe, Bergrechtsinhalte mit 
Bergrechts praxis in Verbindung zu bringen, bieten zahl-
reiche Arbeiten, von denen schlaglichtartig einige an 
dieser Stelle erwähnt seien. 

Herrmann/Ermisch stellten bereits generell für die 
beiden Freiberger Bergrechtstexte dar, dass das Frei-
berger Bergrecht A das erste Stadium des Betriebs in 
geringer Tiefe beschreibe, während das später auf 
Grundlage des Freiberger Bergrecht A entwickelte Frei-
berger Bergrecht B davon „nur dasjenige beibehalten 
[habe, d.V.], was auch bei einem mehr entwickelten Be-
triebe praktisch ausführbar war“30, ergänzt durch ange-
passte neue Regelungen im Bereich des Stollenrechts. 
Sie haben weitere Altersstufen innerhalb des Berg-
rechts ausgemacht und rekurrieren immer wieder auf 
dessen praktische Anwendung, welche sie teilweise 
durch weiteres Quellenmaterial belegen.31 

Ganz anschaulich wird die Praxisbezogenheit von 
Bergrecht am Beispiel des Bergrechts von Massa Marit-
tima. Schmidtchen/Ludwig berichten von einer nach-
träglich ergänzten Vorschrift zur Mauerung, welche sie 
nicht auf – ebenfalls mögliche – betriebliche oder lager-
stättentechnische Bedingungen zurückführten, sondern 
schlicht auf einen Holzmangel.32 Solche Thesen müss-
ten mit montanarchäologischen Methoden verifiziert 
werden. Durch die – mittlerweile häufiger in montanar-
chäologischen Arbeiten angewendete – Methode der 
Pollenanalyse, können z.B. Phasen des Holzmangels 
festgestellt werden, sofern die Bodenbedingungen Pol-
lenfunde zulassen.33 

In einer Urkunde des Trienter Bergrechts vom 20. 
April 1214 wird deutlich, dass eine neue Regelung auf-
grund von Änderungen im Betrieb getroffen worden ist. 
Mit einem Wasserrad dürfe fortan an nur noch ein Ofen 
angetrieben werden. Die Gewerken waren kürzlich – so 
sagt es die Urkunde – dazu übergegangen, die Blase-
bälge zweier Öfen mit nur einem Rad anzutreiben. Soll-
ten sie weiterhin so arbeiten wollen, sollten sie entspre-
chend die doppelte Abgabe an den Bischof zahlen.34 

Zuletzt sei eine Passage aus dem Ius Regale Mon-
tanorum angeführt, welche Pfeifer in seiner Untersu-
chung im Kapitel „Bildhaftigkeit und Ironie“ erläutert.35 
Es wird dort bildlich von Münzen gesprochen, die bis 
zum Jüngsten Tag unter der Erde liegen blieben, wenn 

29 Vgl. Ders., 2008a, S. 7.
30 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 123.
31 Vgl. insgesamt Ebd. u. auch Ermisch, 1887. Siehe Punkt 4.1 

„Nachlese – Altersstufen und Zusammenhänge im Freiber-
ger Bergrecht A“.

32 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 65.
33 Vgl. als ein Beispiel interdisziplinärer Zusammenarbeit und 

für die Auswertung von Pollenprofilen Feichter-Haid et al., 
2013 und dort besonders den Beitrag von Barbara Vieh-
weider.

34 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1986, S. 19.
35 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 219.
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sich die Arbeitspraxis der Gewerken nicht ändere. Es 
geht dabei darum, die Verleihung von Lehenschaften – 
also Unterverleihungen von Bergbauberechtigungen – 
zu fördern, um den Bergbau effektiver zu gestalten.

Neben solchen Arbeiten, die Teilaspekte des The-
mas berühren, gibt es kaum Arbeiten, die ausdrücklich 
das Verhältnis von Bergrechtspraxis und Bergrechtstext 
behandeln. Zum einen hat dies Herbert Clauß versucht, 
der vom Freiberger Bergrecht A und Freiberger Berg-
recht B als „Gewohnheitsrecht“ auf den „wirklichen Zu-
stand“ der bergmännischen Arbeit schloss.36 In seinen 
ergänzenden Untersuchungen zum Erbbereiten erörter-
te er „wie betriebstechnische Notwendigkeiten Ur-
sprung, Funktion und Wandel eines Rechtsbrauches 
bestimmten.“37 Außerdem gibt es drei archäologische 
Arbeiten zu dieser Problemstellung. Gerd Weisgerber 
zog das Trienter Bergrecht heran, um zu überprüfen, ob 
sich die dort beschriebenen „Verhältnisse“ in den ar-
chäologischen Befunden zu Bergwerk und Siedlung am 
Altenberg im Siegerland widerspiegeln würden.38 Zum 
anderen hat Josef Večeřa den Versuch unternommen, 
über rechtliche Vorgaben zu Grubenfeldabmessungen 
in böhmischen Bergrechtsquellen einen „Schlüssel zur 
Differenzierung von Alt- und Neubergbau“ zu finden.39 
Im Rahmen montanarchäologischer Ausgrabungen in 
Niederpöbel untersuchte zuletzt Frank Schröder „Mögli-
che Hinweise auf eine Regelhaftigkeit der oberflächen-
nahen Prospektion“ und stellte Fragen nach den Verbin-
dungen von Bergrecht und archäologischem Befund.40

1.2 Fragestellung, Gliederung, 
Quellengrundlage und  
Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit soll die Aktualität und Praktikabi-
lität des Freiberger Bergrechts in seiner Zeit – das be-
deutet in der intendierten, bzw. angenommenen Zeit 
seiner Gültigkeit – untersuchen. Da eine solche Unter-
suchung schwerlich erfolgen kann, ohne Referenzen zu 
haben, werden weitere mittelalterliche Bergrechtstexte 
und archäologische Befunde herangezogen. 

In einem Grundlagenkapitel werden zunächst die 
bergbauhistorischen Rahmenbedingungen erläutert, in-
nerhalb derer sich die Ausprägung des Freiberger Berg-
rechts in seinen zwei überlieferten Varianten – Freiber-
ger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B – vollzogen 
hat. Dazu gehören insbesondere die Betrachtung der 
Beweggründe der verschiedenen beteiligten Personen 
für den Silberbergbau und der Konsequenzen, die sich 

36 Vgl. Clauß, 1957b, S. 33.
37 Clauß, 1965, S. 54.
38 Vgl. Weisgerber, 1998, S. 210–219.
39 Vgl. Večeřa, 2013.
40 Vgl. Schröder, 2015, S. 142-148. Siehe Punkt 4.2.2.1 „Feld-

maße“.

aus dem Engagement dieser verschiedenen Gruppen 
u.a. für das Bergrecht ergaben. Hier wird besonders
deutlich in welchem Maße der Bergbau Kompromisse
erforderte. In einem enger gespannten Fokus werden
dann die Entwicklungen im Erzgebirge, bzw. in dem Teil
des Gebirges, welcher unter der Kontrolle der Markgra-
fen von Meißen stand, nachgezeichnet. Neben dieser
gesellschaftlichen und politischen Perspektive werden
die bergbautechnischen und geologischen Vorausset-
zungen besprochen, um eine Basis für das Verständnis
des Freiberger Bergrechts zu schaffen.

Einen wichtigen Punkt dieser Arbeit bildet der Ab-
schnitt zur mittelalterlichen Bergrechtsentwicklung. Hier 
wird das bergrechtliche Umfeld des Freiberger Berg-
rechts beschrieben und der Fokus auf die Inhalte ge-
legt. Unabdingbar ist es in diesem Zusammenhang, die 
Forschungslage zu charakterisieren und offene Fragen 
und Forschungsdesiderate zu benennen, welche es 
u.a. notwendig machten, diesem Abschnitt der Arbeit ei-
nige Definitionen voranzusetzen.

Im auf das Grundlagenkapitel folgenden Analyseteil 
der Arbeit wird detailliert auf die Inhalte des Freiberger 
Bergrechts eingegangen. Diese Vorgehensweise er-
klärt sich zum einen darin, Begründungen für die ange-
hängte Übersetzung des Freiberger Bergrechts zu lie-
fern, zum anderen sollte die Grundlage für die folgende 
Auswertung möglichst ausführlich sein. 

Für die Auswertung des Freiberger Bergrecht wur-
den einige Aspekte herausgesucht, die sich für die Un-
tersuchung der Aktualität und Praktikabilität besonders 
eignen und deren Quellenlage sich ausreichend dar-
stellt. So wird zum einen auf die im Zusammenhang mit 
dem Bergrecht relevanten Rechtsbereiche eingegan-
gen, zum anderen auf die besonderen Personenzu-
sammenschlüsse im mittelalterlichen Bergbau. Für die 
Auswertung im interdisziplinären Zugriff wurden die 
Punkte Feldmaße, Technik und Arbeitsmittel gewählt, 
um mithilfe montanarchäologischer Befunde Hinweise 
auf die Beantwortung der Fragestellung zu erhalten. 
Dieser interdisziplinäre Zugriff wird teilweise eher in ei-
nem Ausblick oder in Vorschlägen für zukünftige For-
schungen bestehen, was durch zweierlei Dinge begrün-
det ist: Erstens beziehe ich mich ausschließlich auf 
publizierte Ergebnisse der Montanarchäologie und ha-
be selbst keine – über Geländebegehungen und kleine-
re Befahrungen hinausgehenden – Untersuchungen 
angestellt. Zweitens möchte ich nicht Gefahr laufen, In-
terpretationen vorzunehmen, die außerhalb meiner 
fachlichen Kompetenz als Historikerin liegen.

1.3 Zur Übersetzung des Freiberger 
Bergrechts

Auch wenn der Text des Freiberger Bergrechts auf den 
ersten Blick verständlich erscheint, so wird bei genaue-
rem Lesen und der Beschäftigung mit einzelnen Passa-
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gen schnell deutlich, dass das Mittelhochdeutsche eben 
doch eine andere Sprache ist, als das heutige Standard-
deutsche. Nicht ohne Grund haben die Autoren des 
Lehrbuchs „Mittelhochdeutsch als fremde Sprache“ ih-
ren Sprachkurs an fremdsprachendidaktischen Metho-
den orientiert.41 Erschwerend hinzu kommt die Fach-
sprache des Bergbaus, die ohne entsprechende 
Vorkenntnisse oder griffbereite Nachschlagewerke in 
großen Teilen unverständlich bleibt. Sie verwendet teils 
allgemeinsprachliche Begriffe in bergbauspezifischer 
Bedeutung oder hat über die Jahrhunderte hinweg 
gänzlich neue Wörter ausgebildet.42 Die Einführung in 
„Historische deutsche Fachsprachen“ des Germanisten 
Hans Ulrich Schmid beinhaltet ein Kapitel zum Bergbau. 
Dort liegt der Fokus auf den Werken Ulrich Rülein von 
Calws (1465-1523) und Georg Agricolas (1494-1555) 
als Verfasser der ersten Bergbau-Fachbücher. Er resü-
miert:

„Die Bergmannssprache zeigt bereits im 15. und 
16. Jh. sehr deutliche fachsprachliche Konturen im 
Bereich der Wortbildung und Wortverwendung, auf 
syntaktischer Ebene und im Gebrauch fester phra-
seologischer Ausdrucksweisen.“43

Zwar werden „Rechtstexte aus dem Montanbereich“44 
als Quelle bergbaulichen Fachvokabulars genannt, je-
doch wird die Tatsache vernachlässigt, das bereits die 
Bergrechtstexte seit dem 12. Jahrhundert – und nicht 
erst die Bergordnungen des 15. Jahrhunderts – eine 
ausgereifte – wenn auch nicht immer stringente – Fach-
sprache aufweisen. Pfeifer beschreibt beispielsweise 
für das Ius Regale Montanorum bereits das Bemühen, 
die deutschen Fachtermini ins Lateinische zu überset-
zen, bzw. durch Latinisierung anzupassen45 – ein Vor-
gang, der einen aktiven Umgang mit einem bergbauli-
chen Fachwortschatz belegt.

In der vorliegenden Ausarbeitung werden bei erst-
maligem Auftreten von Fachbegriffen diese im Text er-
läutert. Im Kapitel „Erörterung der Inhalte des Freiber-
ger Bergrechts“ werden darüberhinaus weitere 
Bedeutungsgehalte einzelner Passagen des Freiberger 
Bergrechts beschrieben. An einer Übersetzung führt je-
doch auch dieser Schritt nicht vorbei. Eine Übersetzung 
hilft zum einen dabei, verstanden geglaubte Passagen 
zu hinterfragen und zum anderen werden durch eine 
Übersetzung das wahre Textverständnis und die eigene 
Interpretation offengelegt. Das angehängte „Themati-
sche bergbauliche Glossar zur Übersetzung des Frei-
berger Bergrechts“ wird zusätzlich einige erklärungs-

41 Vgl. Wegera et al., 2011 (Vorwort).
42 Vgl. Schmid, 2015, S. 93.
43 Ebd., S. 97.
44 Ebd., S. 91.
45 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 22–25.

würdige Begriffe aus der Übersetzung des Freiberger 
Bergrechts enthalten.46

Für die Übersetzungsarbeit musste nicht bei Null 
begonnen werden. Clauß bot in seinem Aufsatz zur Un-
tersuchung der Rechtsbestimmungen bergmännischer 
Arbeit einige wertvolle Übersetzungen einzelner Begrif-
fe und Wendungen aus Freiberger Bergrecht A und 
Freiberger Bergrecht B, jedoch gab er einen Großteil 
der Bestimmungen aus den Bergrechtstexten im Origi-
nalwortlaut wieder.47 Diese Vorgehensweise bestärkte 
mich in dem Vorhaben, eine komplette Übersetzung 
aus dem Mittelhochdeutschen vorzunehmen. 

Nahezu unbemerkt hat Benseler in seiner Mono-
graphie zur „Geschichte Freibergs und seines Bergbau-
es“ weite Passagen des Freiberger Bergrechts para-
phrasiert und dabei in Teilen übersetzt. Er ließ die 
Abschnitte jedoch komplett ohne Belege im Fließtext 
untergehen, sodass nur durch genauen Abgleich der 
Texte die betreffenden Stellen identifiziert werden kön-
nen. Da zudem einige schwierigere Teile ausgelassen 
oder falsch interpretiert wurden, half Benselers Text nur 
eingeschränkt bei der Übersetzung.48 Dagegen waren 
Ermischs Ausarbeitungen unabdingbar. Besonders sein 
Register im Anhang von „Das sächsische Bergrecht des 
Mittelalters“ trug zu Aufklärung vieler Begriffe bei.49 Ein-
zelne Worte wurden auch in der Ausgabe des Freiber-
ger Bergrechts A von Zeerleder/Opet übersetzt und 
knapp erläutert.50

Neben den Hinweisen aus der Literatur wurde auf 
weitere Hilfsmittel zurückgegriffen, wie die mittelhoch-
deutschen Wörterbücher von Matthias Lexer und Beate 
Henning, die Projekt-Homepage „Mittelhochdeutsche 
Wörterbücher im Verbund“ und das Deutsche Rechts-
wörterbuch (DRW).51

Freiberger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B 
wurden so weit wie möglich wörtlich übersetzt, um po-
tentielle Vergleiche zu anderen Bergrechtstexten zu 
vereinfachen. Dass der Text dadurch an manchen Stel-
len etwas holprig klingt, musste in Kauf genommen 
werden. Ermischs Ergänzungen sind in eckigen Klam-
mern beibehalten worden, während meine eigenen in 
runden Klammern erfolgten. Es wurde darauf verzichtet 
die Rechtsweisung aus Iglau – welche von Beginn der 
Überlieferung an mit den Handschriften von Freiberger 
Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B im Verbund 
auftaucht – ebenfalls in Übersetzung beizugeben. Es 
handelt sich dabei um eine von Freiberg angeforderte 

46 Siehe Anhang „Bergbauliches Glossar zur Übersetzung des 
Freiberger Bergrechts“. Dieses Glossar bezieht sich konkret 
auf das FBR und erhebt keine Gültigkeit darüberhinaus.

47 Vgl. Clauß, 1957b.
48 Vgl. Benseler, 1843, S. 59–102. Die Stellen aus FBR A und 

FBR B, die von Benseler 1843 paraphrasiert worden sind, 
wurden in der Übersetzung im Anhang kenntlich gemacht. 

49 Ermisch, 1887.
50 Vgl. Zeerleder und Opet, 1895, S. 45–55.
51 Lexer, 1986; Henning, 2007; http://urts55.uni-trier.de:8080/

Projekte/MWV/wbb, zuletzt aufgerufen am 13.07.2015 u. 
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige, zuletzt 
aufgerufen am 13.07.2015.
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Rechtsweisung aus Iglau, die in großen Teilen in das 
Freiberger Bergrecht B eingegangen ist. Durch die 
Textkritik von Herrmann und Ermisch sind die Zusam-
menhänge zwischen Freiberger Bergrecht A, der 
Rechtsweisung und Freiberger Bergrecht B – wenn 
auch ausschließlich auf Basis der Ratshandschrift „F“ – 
ausführlich erörtert worden.52 Im Anhang findet sich ei-
ne tabellarische Übersicht über die von den beiden Au-
toren identifizierten Parallelstellen.53

52 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882 u. Ermisch, 1887. Siehe 
Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger Berg-
rechts nach Ermischs Edition“.

53 Siehe Anhang „Übersicht über die Parallelstellen von FBR A, 
FBR B und IBR“.

1.4 Anmerkungen zur Arbeit
Die Verweise auf das Freiberger Bergrecht innerhalb 
der vorliegenden Untersuchung beziehen sich auf die 
hier erstmals präsentierte Übersetzung von Freiberger 
Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B, die sich im An-
hang der Arbeit befindet. Die von Ermisch edierten 
Quellen sind bei Bedarf leicht einzusehen, denn der 
Codex diplomaticus Saxoniae regiae ist online abruf-
bar.54 Dennoch werden die zitierten Passagen (auch 
aus den anderen) Bergrechtstexten so oft wie möglich 
jeweils auch im Originalwortlaut angegeben. Die Über-
setzungen verschiedener Quellen stammen – sofern 
nicht anders angegeben – von mir. Innerhalb von Zita-
ten werden keine Hinweise auf Schreibfehler vermerkt, 
wenn es sich lediglich um Abweichungen aufgrund ver-
schiedener gültiger Rechtschreibnormen handelt.

54 http://codex.isgv.de/codex.php, zuletzt aufgerufen am 
07.10.2014. Die Bergrechtstexte sind bei Ermisch, 1886, S. 
267-299 (= CDS II 13, I. Das ältere Freiberger Bergrecht A,
II. Das Iglauer Bergrecht u. III. Das jüngere Bergrecht (B)) zu 
finden.



15

2.1 Bergbauhistorische  
Rahmenbedingungen des  
12. bis 14. Jahrhunderts

2.1.1 Monetarisierung, Bergregal und  
Silberbergbau

Der Numismatiker Bernd Kluge betont in seinem Artikel 
über „Die Monetarisierung Europas in staufischer Zeit“, 
dass wenn „wir unter Monetarisierung den zum Alltag 
gehörenden selbstverständlichen Gebrauch von Münz-
geld in allen Schichten der Gesellschaft verstehen wol-
len, […] Europa zu großen Teilen in staufischer Zeit da-
von noch weit entfernt“55 war. Die „Monetarisierung in 
der Politik“56 jedoch wird unmittelbar mit der staufischen 
Herrschaft in Verbindung gebracht und hier besonders 
mit der Person Friedrich I. Barbarossa.57 Im Rahmen 
von Kriegsführung oder bei Belehnungen und Königs-
wahlen flossen spätestens seit dem 12. Jahrhundert 
mitunter große Summen Geldes, die nun auch immer 
häufiger in den Schriftquellen beziffert wurden.58 Die 
Konsequenz aus der wachsenden Bedeutung des Gel-
des für die Politik war, „dass die Verfügung über Gebie-
te ganz besonders mit Edel- bzw. Münzmetallen einen 
Machtzuwachs versprach.“59

Bereits im 10. und 11. Jahrhundert wurde Silber-
bergbau im Harz, in den Vogesen und im Schwarzwald 
betrieben.60 Der neuerliche und intensivere Aufschwung 
der Silberproduktion im 12. Jahrhundert war maßgeb-
lich durch die Funde im Erzgebirge (besonders Frei-
berg) und die Reviere in Böhmen (besonders Iglau), in 
Südtirol (Trient), in der Toskana (Montieri und Massa 
Marittima), auf Sardinien (Iglesias) und im Lavanttal 
(Kärnten) geprägt.61 Diese Entwicklung war teilweise 
Resultat systematischer Suchen nach Silberlagerstät-
ten. Zu den Haupterzrevieren mit Silberbergbau im 
deutschsprachigen Gebiet ist außerdem noch das 
Rheinische Schiefergebirge zu zählen.62 Auch Silber-
bergbaugebiete im heutigen England, in Ungarn, Ru-
mänien, der Slowakei und Dalmatien, sowie insgesamt 

55 Kluge, 2010, S. 403.
56 Fried, 1984, S. 197.
57 Vgl. Fried, 1984; Dirlmeier, 1992; Kamp, 2005, S. 91; im 

Zusammenhang mit Silberbergbau Bartels und Klappauf, 
2012, S. 179–180.

58 Vgl. Kamp, 2005, S. 91–94.
59 Bartels und Klappauf, 2012, S. 179.
60 Vgl. Ebd., S. 165 u. 176.
61 Vgl. übersichtsartig und im Zusammenhang mit allgemeinen 

wirtschaftlichen Entwicklungen Gilomen (2014, S. 80).
62 Vgl. insgesamt zu den „Mittelalterlichen Hauptrevieren“ Bar-

tels und Hemker, 2014, S. 29–38.

in den Alpen sind bekannt und in unterschiedlichem 
Ausmaß archäologisch und/oder schriftlich belegt.63

Die politische Relevanz des Silbers spiegelt sich 
deutlich in den überlieferten Schrift- und Sachquellen 
wider. Allgemein hat der herrschaftlich privilegierte 
Bergbau ein breiteres Spektrum an Schriftquellen hin-
terlassen als der nichtprivilegierte Bergbau, z.B. auf 
Steine und Erden.64 Die Möglichkeit, Geld durch die In-
tensivierung des Silberbergbaus zu erwirtschaften, 
schafften sich die Herrscher besonders mit der allge-
meinen Beanspruchung der Bodenschätze unter jedwe-
dem Grund in Form des später so genannten „Bergre-
gals“. Zuvor war der Bergbau an das Grundeigentum 
gebunden.65 Dieter Hägermann erstellte in den 1980er 
Jahren eine Zusammenstellung der diesbezüglich 
 relevanten Urkunden und skizzierte die Entwicklung kö-
niglicher Ansprüche auf den Bergbau seit dem 11. Jahr-
hundert.66 Demnach erscheint zu Beginn der Quellen-
überlieferung das Königtum im Zusammenhang mit dem 
Bergbau noch als Grundeigentümer agierend, während 
es im Verlauf des 12. Jahrhunderts seine regalen An-
sprüche – insbesondere auf finanzielle Beteiligung am 
Bergbau – auf sämtlichem Grund deutlicher formulier-
te.67 Als Voraussetzung dafür beschrieb Hägermann, 
dass „die begrifflichen Distinktionen im Verlauf des sog. 
Investiturstreits, die Herausbildung der politisch-juris-
tisch operablen Begriffe ‚Temporalien‘ und ‚Spiritualien‘ 
[…] auch dem Terminus ‚Regal‘ eine bestimmte 
Rechtsqualität“68 verliehen. Mit dem Hinweis, dass zu 
der Zeit „überhaupt das Reich erstmals als Rechtsträger 
herausgearbeitet“69 wurde, macht Johannes Fried die 
Bedeutung dieser Begriffsprägung deutlich.

Erstmals taucht das formulierte regale Anrecht in 
einer Zusammenstellung verschiedener Reichsrechte 
Friedrichs I. Barbarossa im Jahr 1158 in der Ronkali-
schen Konstitution auf. Dort erscheint es in der Formu-
lierung „argentarie et salinarum reditus“70 und bezog 
sich somit zunächst auf Silberbergwerke und Einkünfte 
aus Salinen.71 

63 Aktuell die umfassendste Übersicht zu den mittelalterli-
chen Montanrevieren bieten Bartels und Klappauf (2012, 
S. 164–176), wobei die Autoren die mit der Quellen- und 
Forschungslage zusammenhängende Lückenhaftigkeit der 
Darstellung betonen.

64 Vgl. Ebd., S. 112–119.
65 Siehe Punkt 2.3.2 „Bergrecht im Übergang von der Antike 

zum Mittelalter“.
66 Siehe Hägermann, 1984.
67 Vgl. Ders., S. 13–14.
68 Ders., S. 14.
69 Fried, 2011, S. 172.
70 MGH Const. I, Nr. 175
71 Vgl. Kommer, 1869 u. Hilsch, 1995. Letzterer (S. 46) betont 

die falsche Übersetzung von argentarie mit Wechselstuben, 
die sich besonders seit Willecke (1980) verbreitet hat.

2 Grundlagen
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Da die sogenannte „Regalienbestimmung von 
Roncaglia“72 in Oberitalien erstellt wurde gab und gibt 
es immer wieder Debatten um den Geltungsbereich für 
die genannten Anrechte.73 Unbestritten ist, dass der 
Handlungsbedarf in Oberitalien aus Sicht des Kaisers 
akut war, da die Städte vermehrt Regalien für sich be-
anspruchten.74 Die Urkundenüberlieferung aus dem 
Reichsteil nördlich der Alpen zeigt im 12. und 13. Jahr-
hundert jedoch ausreichend Beispiele, die die herr-
scherlichen Ansprüche auf Bodenschätze auch dort be-
legen.75 Grundsätzlich als weiterverleihbar eingerichtet, 
wurden die Regalien „verlehnt, verpfändet, verpachtet, 
verschenkt und verkauft“76, teilweise usurpiert.77 U.a. 
die Schwächung der Zentralgewalt hatte zur Folge, 
dass – wie Hägermann es zusammenfasste: „Das Kö-
nigtum […] die juristisch-theoretischen Grundlagen des 
eigentlichen Bergregals gelegt [hat, d.V.], dessen prak-
tische Nutzung es aber dann den domini terrae überlas-
sen musste.“78 Das vormals tatsächlich regale, also kö-
nigliche, Anrecht wurde zu einem im erweiterten Sinne 
herrschaftlichen Instrument und umfasste nicht mehr 
nur Silber und Salz, sondern auch weitere Metalle. Die 
Goldene Bulle bildet einen Meilenstein der Entwicklung 
des Bergregals ab, indem in diesem Dokument das 
Bergregal – neben anderen Regalrechten – 1356 offizi-
ell den Kurfürsten übertragen wurde.79 Es umfasste zu 
der Zeit bereits „sämtliche Gold- und Silbergruben und 
Bergwerke für Zinn, Kupfer, Eisen, Blei und beliebige 
andere Metalle wie auch für Salz“80.81

In den Bergrechtstexten des 12. bis 14. Jahrhun-
derts, die weiter unten vorgestellt werden, spiegeln sich 
in unterschiedlichem Ausmaß das Bergregal und die 
damit zusammenhängende Bergbaufreiheit wider.82

2.1.2 Wissenstransfers

Wenige Spuren verweisen auf eine direkte Übertragung 
antiken Wissens auf die Zeit des Aufschwungs des 
Bergbaus in Mitteleuropa seit dem 12. Jahrhundert. 
Umso bemerkenswerter sind die Ähnlichkeiten in der 
Bergbautechnik und auch in den überlieferten Berg-
rechtstexten, die sich in den archäologischen und 
schriftlichen Quellen verschiedener Bergbaureviere zei-
gen. Zycha beschrieb ein „Vorhandensein gewisser 

72 Z.B. Hägermann, 1984, S. 14.
73 Vgl. Zycha, 1899, S. 33, der Ende des 19. Jahrhunderts be-

reits auf eine längere diesbezügliche Forschungsgeschichte 
zurückblickt u. übersichtsartig Asrih (2013b, S. 55).

74 Vgl. genauer dazu Mitteis, 1962, S. 272–275.
75 Siehe insgesamt die Urkunden und Beispiele bei Häger-

mann, 1984.
76 Lück, 2008, S. 528.
77 Vgl. insgesamt Lück, 2008.
78 Hägermann, 1984, S. 14 (Herv.i.O.).
79 Vgl. Hägermann et al., 1995, S. 558.
80 Übersetzung aus der Goldenen Bulle bei Lück, 2008, Sp. 

528.
81 Vgl. auch Willecke, 1977, S. 20.
82 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXVII.

gleicher Grundgedanken“83 in verschiedenen Berg-
rechtstexten und konstatierte Parallelen z.B. beim Gru-
benmaß, im Erbstollen- und im Gewerkschaftsrecht.84 
Begründet werden diese und andere Ähnlichkeiten zum 
einen mit einem Wissenstransfer, zum anderen mit der 
Voraussetzung von bestimmten „inneren Erfordernis-
sen des Bergbaus und Hüttenwesens selbst“85. Die teil-
weise großen Ähnlichkeiten bis hin zu identischen Lö-
sungen technischer sowie rechtlicher Probleme 
verweisen eher auf einen regen Austausch zwischen 
den Bergbaurevieren. Fray erläutert in diesem Zusam-
menhang ein Charakteristikum der Bewohner von Ge-
birgsregionen, die in besonderem Maße fähig seien, 
weitreichende Beziehungen aufzubauen.

„Alles andere als ein Hindernis, zwang der Berg 
die Menschen dazu, die Ausdehnung der Distan-
zen anzunehmen, wie die Nutzung der Maßeinhei-
ten von Marktstädten in viel weiteren Entfernungen 
als in der Ebene üblich zeigt.“86

Moriz Ferdinand Gaetzschmann, Professor der Berg-
baukunst Ende des 19. Jahrhunderts, beschreibt Berg-
leute als besonders wanderlustig:

„Eine eigentümliche, in älteren Zeiten noch öfter 
als in neuerer vorkommende Ursache war das 
Weglaufen der Bergleute von einem, wenn auch 
übrigens ergiebigen Bergbaue, sobald als sich das 
Gerücht von einem, an einem anderen Orte neu 
aufgeschlossenen ergiebigen ‚ein neues Geschrei‘ 
erhob; oder auch wohl dann, wenn sie sich durch 
irgend eine Masregel beeinträchtigt glaubten. Ers-
teres kam vornehmlich im Mittelalter und bis zum 
Ende des 16. Jahrhunderts vor, wo die deut-
schen Bergleute nicht nur unter sich, sondern auch 
mit denen des Auslandes in weit grösserem Ver-
kehr gestanden zu haben scheinen, bei ihrem un-
ternehmungs- und wanderlustigen Sinne schnell 
zum Abziehen entschlossen waren.“87

Ludwig führt die „Wanderungsbereitschaft“ unter Berg-
leuten hauptsächlich auf Situationen wirtschaftlichen 
Abschwungs und der Bedrohung durch Erwerbslosig-
keit zurück. Er nennt dementsprechende Migrationen in 
Verbindung mit Technologietransfer „als allgemeines 
Gruppenspezifikum mittelalterlicher Bergleute“88.

Schmidtchen/Ludwig nehmen für das Heilige Römi-
sche Reich größere Wanderungsbewegungen von Nor-
den nach Süden an, sowie in kleinerem Ausmaß in die 
Gegenrichtung. Der Grund für Wanderungen von Sü-
den nach Norden hätte dabei laut den Autoren vor-

83 Zycha, 1900a, S. 22.
84 Vgl. Ebd., S. 22–27.
85 Bartels und Klappauf, 2012, S. 191.
86 Fray, 2011, S. 26.
87 Gaetzschmann, 1866, S. 487.
88 Ludwig, 2006, S. 247.
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nehmlich in Unternehmens- und Investitionsleistungen 
bestanden.89 Die Migrationsbewegungen zwischen den 
Bergbaurevieren sind jedoch längst nicht ausreichend 
untersucht, worauf Ludwig in einer anderen Publikation 
selbst hinweist.90 Dieses Desiderat kann auch 15 Jahre 
später nicht aufgearbeitet sein. Dennoch schreibt Lud-
wig im Jahr 2006:

„Die mittelalterlichen Wanderungsbewegungen der 
Bergleute und zumindest teilweise auch deren Ur-
sachen und Ergebnisse sind heute erforscht.“91

Beispiele von Personen, die sich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt fernab ihrer Heimat aufhielten oder durch ih-
ren Namen auf eine entfernte Herkunft verweisen, wer-
den vereinzelt in der Literatur erwähnt, wurden aber 
noch nicht systematisch ausgewertet. So wird z.B. für 
möglich gehalten, dass der böhmische König Wenzel II. 
einen juristisch vorgebildeten Italiener mit der Verfas-
sung des Ius Regale Montanorum beauftragte. Pfeifer 
sieht die Autorschaft des vielfach angenommenen Go-
cius von Orvieto zwar nicht belegt, bemerkt dazu aber 
allgemein: „Gesetzgebung unter Heranziehung gelehr-
ter Juristen war in Europa im fraglichen Zeitraum nicht 
ungewöhnlich“92. Außerdem nennt Ermisch einen Kon-
versen des Klosters Altzelle bei Nossen namens Meila-
cus de Pelliparia aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts, der ebenfalls Italiener gewesen sein könnte.93 
Štefánik gibt für die niederungarische Stadt Cremnych-
bana (dann Kremnitz, heute Kremnica in der Slowakei) 
Einblicke in einen regen Handels- und Expertenaus-
tausch, besonders mit Italien. Er nennt Gold aus dem 
ungarischen Königreich, das in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts in florentinischen Münzen verwendet 
wurde und Goldexporte über Kärnten nach Venedig. 
Für die rasche Entwicklung der Bergbausiedlung und 
der Münzstätte setzt er die Mitwirkung von Fachleuten 
aus Kuttenberg und Italien voraus.94 Auch Schmidt-
chen/Ludwig geben ein Beispiel von Expertenanwer-
bung aus dem Süden des Reiches im ersten Drittel des 
13. Jahrhunderts. Ein Krakauer Fürst habe demnach 
„Inventores et fossores“ (Erfinder und Bergleute) ange-
fragt.95

Neben den Einzelpersonen sind es auch andere 
Akteure gewesen, die den Wissenstransfer begünstig-
ten, wie Ludwig es zusammenfassend festhält:

„Als wanderungs- und transferbegünstigende Fak-
toren wirkten neben den Informationsquellen der 
Handelsbeziehungen allgemein kirchliche sowie 

89 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 66–67.
90 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 17–18, die als Bei-

spiel die Bürgerlisten der Stadt Massa Marittima benennen, 
die noch nicht ausgewertet worden seien.

91 Ludwig, 2006, S. 247.
92 Pfeifer, 2002, S. 20.
93 Vgl. Ermisch, 1887, S. XIX .
94 Vgl. Štefánik, 2012, S. 438–439.
95 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 67.

monastische Zusammenhänge mit Missionstätigkei-
ten und nicht zuletzt Ergebnisse der Oberschichten-
kom mu nikation.“96 

Eine quantitative und qualitative Einschätzung der 
Wanderungsbewegungen kann auf Grundlage der vor-
handenen Ergebnisse schwerlich erfolgen. Von einem 
enormen Wissensaustausch zwischen allen Montanre-
vieren97 auf verschiedenen Ebenen kann jedoch ausge-
gangen werden. Besonders die Rolle der zisterziensi-
schen Klöster wurde diesbezüglich betrachtet.98

Bisher kaum in den Blick genommen wurden Wis-
senstransfers im größeren zeitlichen und räumlichen 
Rahmen – von außerhalb des europäischen Raumes. 
Auf chinesische und arabische Quellen z.B. wird sich 
u.a. aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen, De-
sideraten der Forschung (auch wegen fehlender 
Übersetzungen von Quellen und Sekundärliteratur) und 
eurozentristischen Vorstellungen nur selten berufen. 
Popplow widmet „Europa in der Welt“ ein Unterkapitel, 
in dem er betont:

„Viele technische Neuerungen wurden […] aus 
dem Nahen oder Fernen Osten übernommen – sei 
es im Verlauf der Kreuzzüge, sei es auf den vielfäl-
tigen Handelswegen, die den eurasichen Raum 
durchquerten […]“99

Er verweist u.a. auf die Blütezeit der islamischen Groß-
reiche der Umaiyaden und Abbasiden im 8. und 9. Jahr-
hundert und den wirtschaftlichen Aufschwung in der 
Song-Dynastie im 10. und 11. Jahrhundert.

Durch die teilweise bis heute erhaltenen bergbauli-
chen Strukturen in verschiedenen Bergbauregionen 
und auch durch schriftliche Quellen ist einiges über mit-
telalterliche Bergbautechnik bekannt. Aufgrund dieses 
Wissens lassen sich die weitreichenden Ähnlichkeiten 
in der Technik für diese Zeit und für den (mittel)europäi-
schen Raum belegen. Schmidtchen/Ludwig betonen, 
dass Technologietransfers nie als in eine Richtung ver-
laufend betrachtet werden sollten, sondern dass die 
„Gesamtentwicklung […] eher durch ein Geben und 
Nehmen sowie durch Formen des interethnischen Aus-
gleichs gekennzeichnet“100 war. Die Frage nach den Ur-
sprüngen oder gar nach Erfindern lässt sich dabei sel-
ten bis nie beantworten.101

96 Ludwig, 2006, S. 247.
97 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 189 u. Popplow, 2010, 

S. 89.
98 Zusammenfassend zu den Zisterziensern im Montanwesen 

siehe Bartels (2001), der gleichzeitig große Forschungslü-
cken in diesem Themenfeld formuliert. Für die Zisterzienser 
im Erzgebirge siehe Schwabenicky, 2002 u. Burghardt und 
Elburg, 2014.

99 Popplow, 2010, S. 46.
100 Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 67, die aber insgesamt 

wenig über den christlich-europäischen Raum hinaus bli-
cken.

101 Vgl. Popplow, 2010, S. 33–34.
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Ganz besonders sichtbar sind technische Entwick-
lungen in der Nutzung der Wasserkraft. Gilomen nennt 
sie das „Kernstück der sogenannten industriellen Revo-
lution des Mittelalters“102. Mit Wasser betriebene Müh-
len wurden weiterentwickelt und mit der Verbreitung der 
Nockenwelle im 11. Jahrhundert konnten ihre Drehbe-
wegungen in Auf-und-Ab-Bewegungen übersetzt wer-
den.103 Auch im Wasserbau gab es wichtige Fortschrit-
te, die besonders Kanäle und Stollen betrafen. Wenn 
Wissenstransfers aus dem arabischen Raum im Be-
reich der Bergbautechnik thematisiert werden, dann 
vornehmlich im Zusammenhang mit der Wassernut-
zung.104 Der Fulbertstollen am Laacher See ist ein Bei-
spiel für einen Stollen des 12. Jahrhunderts, der nach 
der Art eines sogenannten Qanats (Arabisch: qanāt/
qanāh, Pl.: qanawāt) gebaut wurde.105

Hinsichtlich des Wissenstransfers über die Zeiten 
hinweg ist der Übergang von der Römerzeit zum Mittel-
alter häufig im Zusammenhang mit der Frage nach 
Kontinuitäten behandelt worden.106 Einige bedeutende 
technische Entwicklungen – wie z.B. Schöpfräder oder 
die archimedische Schraube – sind nach der Antike im 
mitteleuropäischen Bergbau nicht mehr nachzuweisen. 
Darüberhinaus ähneln die heute noch zu sehenden 
Bergbaue des Mittelalters „hinsichtlich ihrer Dimensio-
nierung und ihrem gesamten Erscheinungsbild“107 nach 
Bartels/Klappauf eher den bronzezeitlichen als den rö-
mischen. Diese Tatsachen erklären sich aus den stark 
veränderten gesellschaftlichen Voraussetzungen, die 
auch aufgrund einer veränderten Nachfragesituation ei-
nen gänzlich anders gearteten Bergbau hervorbrach-
ten.108

2.1.3 Entwicklung der Bergbautechnik

Es ist beim Bergbau trotz des soeben bezeichneten 
Verlusts bestimmten Know-Hows aus der Antike im Mit-
telalter keineswegs von einem wenig technisierten 
 Arbeitszweig auszugehen. Die Bergbausphäre war im 
besonderen Maße in die Vorgänge technischer Verdich-
tung eingebunden, die im 13. Jahrhundert in vielen Be-
reichen evident sind.109 Bergwerke gehörten laut 
Popplow zu den zentralen Orten technischer Aktivität 

102 Gilomen, 2014, S. 72.
103 Vgl. Gilomen, 2014, S. 70–71 u. Schmidtchen und Ludwig, 

1992, S. 16.
104 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 16. 
105 Bartels und Klappauf (2012, S. 189) beziehen sich in diesem 

Zusammenhang auf Grewe (2002).
106 Siehe auch Punkt 2.3.2 „Bergrecht im Übergang von der An-

tike zum Mittelalter“.
107 Bartels und Klappauf, 2012, S. 193.
108 Vgl. Ebd. u. dort mit Verweis auf Stöllner, 2012.
109 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 34. Gilomen (2014, 

S. 117) konstatiert für kurz nach der Mitte des 13. Jahrhun-
derts eine Stagnation der technischen Entwicklung und seit 
den 1330er Jahren einen Niedergang. Schmidtchen und 
Ludwig (1992, S. 35) betonen hingegen, dass es zwar zu 
einer Wirtschaftskrise gekommen sei, nicht jedoch zu einer 
grundsätzlichen Technikkrise.

im Mittelalter, wobei viele anstrengende und riskante 
Arbeitsschritte lange Handarbeit geblieben seien.110 Für 
den Abbau wurde hölzernes und eisernes Gezähe 
(Werkzeug) verwendet, wobei die Holzfunde in der ar-
chäologischen Überlieferung überwiegen.111 Die 
montan archäologischen Forschungen und auch die 
Bergrechtstexte lassen Eisenwerkzeuge jedoch nicht 
als Ausnahme im spätmittelalterlichen Bergwerksbe-
trieb erscheinen. So sind z.B. mehrmals Eisen im Trien-
ter Bergrecht genannt und auch im Privilegium A des 
Iglauer Bergrechts und im Freiberger Bergrecht A kom-
men Eisen vor.112 Das ferrum mediocre aus dem Iglauer 
Bergrecht A meint vermutlich eher eine Kratze oder 
Keilhaue als ein Bergeisen.113 Die Angabe der großen 
Anzahl von 12 Eisen, die dazu auch noch Platz in ei-
nem Korb finden können, machen für das Freiberger 
Bergrecht A hingegen deutlich, dass Bergeisen gemeint 
sein müssen. Die Ersterwähnung des Begriffs Bergei-
sen wird in den Bestimmungen der Schmiedegilde zu 
Goslar 1320 in Form von „berchyserne“ gesehen. Über 
Ort und Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung tatsächli-
cher Schlägel-und-Eisen-Arbeit – bei der mit dem 
Schlägel auf das am Stiel geführte Bergeisen geschla-
gen werde, um Gesteinspartien zu lösen – gebe es kei-
ne sicheren Belege, wie Körlin/Weisgerber betonen.114 
Letztere versuchten eine Annäherung über die Untersu-
chung von mittelalterlichen Gezähe-Darstellungen (u.a. 
auf Stadtsiegeln und Kirchenfenstern). Die Autoren 
nahmen in diesem Zusammenhang eine Verfeinerung 
in der Systematik der bergmännischen Arbeit vor und 
grenzten die Entstehung des bis heute typischen Sym-
bols für Bergbau – die gekreuzten Werkzeuge Schlägel 
und Eisen – zeitlich auf die Mitte des 14. Jahrhunderts 
ein. Für die technikgeschichtliche Entwicklung wurde 
letztlich festgehalten, dass „der Übergang zwischen 
den verschiedenen Techniken sowohl räumlich als auch 
zeitlich verschieden und damit fließend gewesen sein 
wird.“115 Die Dokumentation von Bergeisen und Spuren 
von Schlägel-und-Eisen-Arbeit in einigen der ergrabe-
nen Bergwerke im Erzgebirge aus dem 13. und 14. 
Jahrhundert116 zeigen deutlich, dass die Erstnennungen 
oder Erstdarstellungen der Werkzeuge keine Belege für 
Ursprungsorte oder -zeitpunkte sind.117

110 Vgl. Popplow, 2010, S. 90. Diese Feststellung trifft nicht nur 
auf das Mittelalter zu, denn erst mit der Anwendung des 
Schießens seit dem 17. Jahrhundert änderte sich die Ge-
winnungsarbeit wesentlich (vgl. Bartels, 1992, S. 151).

111 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 193.
112 Siehe Hägermann und Ludwig, 1986, S. 59 u. 67 (= Trien-

ter Bergrecht, Urkunde III u. VII, Übersetzung); Sternberg, 
1838, S. 27 (= IBR A, Übersetzung) u. siehe FBR A § 10.

113 Vgl. die Anmerkungen bei Sternberg, 1838, S. 27 zu dem 
Begriff u. Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.

114 Vgl. Körlin und Weisgerber, 2004, S. 70–72.
115 Ebd., S. 73.
116 Vgl. Schwabenicky, 2011, S. 12 u. mehrere Beispiele für 

Schlägelspuren, sogenannte „Schlägelprunen“, bei Schrö-
der, 2015.

117 Die Erstnennung von Bergeisen in Goslar bedeutet dement-
sprechend und auch aufgrund der Nennung von Eisen im 
FBR A nicht, dass bisherige Annahmen über die Ursprünge 
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Die Unterschiede des zu bearbeitenden Materials 
und der zu fördernden Rohstoffe können bereits auf en-
gem Raum ganz unterschiedlichen Technikeinsatz er-
forderlich machen. So gibt es mitunter in ein und dem-
selben Revier Abschnitte, in denen Eisenwerkzeuge 
zwingend erforderlich waren, während in Bereichen, die 
weniger hartes Material aufwiesen, Holzwerkzeuge 
ausreichten. Letztere fanden insbesondere noch in den 
tagesnahen Verwitterungszonen Anwendung. Um be-
sonders hartes Gestein zu lösen, verwendeten die 
Bergleute – wo es möglich war – die sehr alte Technik 
des Feuersetzens, was archäologische und schriftliche 
Quellen deutlich belegen.118 

Auch die Art und Weise, Grubenbaue zuzurichten, 
variierte je nach Lagerstätte. Der Schachtbau war im 
Mittelalter weit verbreitet und man baute – wie Bartels 
im Vergleich zu den Großtagebauen der Römer und am 
Beispiel von Bleierzgruben anführt – „selbst kleine und 
tagesnahe Vorkommen bevorzugt unter Tage ab“119. 
Seit dem 12. Jahrhundert scheint der Stollenbau einen 
Aufschwung erlebt zu haben, welcher sich auch in der 
schriftlichen Überlieferung niederschlug.120 Die Stollen 
dienten der Wasserzu- und abführung, der Bewetterung 
oder dem Auffinden von Lagerstätten. Die Funktion der 
Schächte erweiterte sich mit dem Vorhandensein von 
Stollen und Strecken auf sogenannte Lichtlöcher, die 
die ausreichende Bewetterung im Grubenbau garantie-
ren mussten. Die unterirdische Verbindung von nah bei-
einanderliegenden Schächten (z.B. Durch- und Quer-
schläge121) und die Anlage von Stollen dienten ebenfalls 
der Bewetterung. 

Um den Aufwand des Vortriebs möglichst gering zu 
halten, hauten die mittelalterlichen Bergleute nur das 
nötigste aus, weshalb die Grubenbaue des Edelme-
tallabbaus aus dieser Zeit in den meisten Abschnitten 
sehr eng sind. 

„Mittelalterliche Grubenbaue sind vielfach außeror-
dentlich eng, nur der unbedingt notwendige Raum 
wurde ausgehauen, zur Prospektion legte man en-
ge und niedrige Kriechstrecken an – ganz wie schon 
in bronzezeitlichen Gruben zu beobachten.“122

Lediglich in Bereichen von sich kreuzenden Erzgängen 
(Gangkreuzen) oder bei größeren punktuellen Erzanrei-
cherungen (Drusen) erweitert sich der Ausbau teilweise 
erheblich.

des Bergeisens in Zweifel gezogen werden müssten, wie 
Körlin und Weisgerber (2004, S. 73) es andeuten.

118 Siehe Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
119 Bartels und Klappauf, 2012, S. 194.
120 In folgenden Bereichen in chronologischer Reihenfolge be-

legbar: allgemeine Wasserzu- und ableitungen, Sole- und 
dann Edelmetallbergbau. Vgl. Hägermann und Ludwig, 
1986, S. 16–17 u. Bartels und Klappauf, 2012, S. 202–205. 
Siehe Punkt 2.3.5 „Erforschung der Inhalte mittelalterlicher 
Bergrechtstexte“.

121 Vgl. Scholz, 2013, S. 242–243.
122 Bartels und Klappauf, 2012, S. 193.

„Der Abbau im 12./13. Jahrhundert erfolgte nur an 
den Stellen, wo auch silberhaltige Erze anstanden, 
d. h. nur (reich) vererzte Gangpartien wurden aus-
gehauen. Es erfolgte eine selektive Gewinnung der 
Erfolg versprechenden Erze. Würde man einen 
Längsschnitt durch das Gangstreichen legen, er-
gäbe sich ein Bild perlschnurartig aufgereihter Ab-
bauhohlräume […]“123

Der Dunkelheit wurde mit bergmännischem Ge-
leucht in Form von Tonschalen mit einem Spinnwirtel 
als Dochthalter oder Steinlampen begegnet. Geschlos-
sene Grubenlampen, wie sie die Römer verwendeten 
sind nicht überliefert.124

Für Vermessungen unter und über Tage gibt es 
zahlreiche Belege in den schriftlichen Quellen. Es han-
delte sich dabei hauptsächlich um die Vermessung von 
Abbaufeldern und deren Abgrenzung voneinander. In 
einigen Bergrechtstexten werden ausdrücklich die Ver-
messung mit Schnur oder Schnur und Winkelmaß ge-
nannt.125 Technische Vermessungen, um z.B. die Nei-
gung eines Stollens oder die Richtung des Vortriebs zu 
bestimmen, können für die Anlage der Grubensysteme 
als vorausgesetzt gelten.126 Besonders fortschrittlich 
scheint der Bergbau in der Toskana gewesen zu sein127:

„In der Praxis nutzte man in Massa neben dem ei-
sernen Winkel mit dem zugehörenden Halbbogen 
und seiner Gradeinteilung, neben der Meßschnur, 
dem Richtblei oder Bleilot und unterschiedlichen 
Markscheiden bemerkenswerterweise schon den 
Magnetkompaß.“128

Über den Einsatz von Kompassen oder Bussolen im 
Bergbau erfahren wir aus den Schriftquellen erst wieder 
im 15. Jahrhundert.129

Bei der Wasserhaltung wird der große Unterschied 
vom römischen zum mittelalterlichen Bergbau beson-
ders deutlich.130 Wie oben erwähnt fehlen für einige 
technische Anlagen – wie beispielsweise Becherwerke, 
Schöpfräder und Schneckenpumpen – gänzlich die  
Be lege.131 Für die Zeit um 1200 fassen Schmidtchen/
Ludwig drei Möglichkeiten der Wassergewältigung zu-
sammen: „die Beschäftigung zahlreicher Schöpf arbeiter, 
der Einsatz mechanischer Hilfsmittel und die Anlage von 
Stollen zur Wasserlösung“132. Bulgen aus Leder und an-

123 Scholz, 2013, S. 238.
124 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 193.
125 Siehe Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
126 Vgl. Bartels, 2009, S. 338 u. Ziegenbalg, 1984.
127 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 32 u. Pfläging, 

1976/77, S. 104, die hier die erste Nennung eines Vermes-
sungskompasses überhaupt annehmen. Siehe Pfläging, 
1976/77, S. 60 (= Bergrecht von Massa Marittima, Cap. 
XVIII).

128 Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 62.
129 Vgl. Ebd., S. 64 u. Pfläging, 1976/77, S. 104.
130 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 193.
131 Vgl. Bayerl, 2013, S. 139 u. Bartels und Klappauf, 2012, S. 

193.
132 Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 54.



Grundlagen

20

dere Gefäße wurden verwendet, um das Wasser nach 
draußen zu befördern, während durch im Kreis laufende 
Pferde angetriebene Göpel erst seit etwa 1300 anzu-
nehmen sind.133

Erzmulden, Tröge und Körbe wurden zur Förde-
rung von Erz und Abraum verwendet. Mithilfe hölzerner 
Haspeln wurde das zu fördernde Material am Seil nach 
oben geholt.134 Nach dem Bergrecht von Massa Maritti-
ma wurde das Seil außerdem für die Beförderung von 
Personen verwendet. Bergleute sollten sich an Schnal-
len am Förderseil festmachen können, „um so sicher in 
die Grube ein- und aus der Grube auszufahren“135. Des 
Weiteren wurden Steigbäume, Fahrten (auch: Leitern) 
und in den Stein gehauene Tritthilfen für die Fahrung, 
die Fortbewegung im Bergwerk, genutzt.136

Waren die Erze und das erzhaltige Gestein nach 
oben gefördert, mussten sie weiter verarbeitet werden, 
um die jeweiligen Metalle isolieren zu können. Reicher-
ze wurden bereits untertage vorsortiert, da sie wertvol-
ler waren und auch einer anderen Weiterverarbeitung 
bedurften als die ärmeren Erze.137 In Handarbeit und 
auch – im Gold- und Silberbergbau – mithilfe von Erz-
mühlen wurden die Erze zerkleinert und die Gangmine-
rale und -gesteine – soweit es ging und notwendig war 
– abgeschieden. Auch Erzwäschen kamen zum Ein-
satz, in denen sich schwerere von leichteren Bestand-
teilen trennen ließen.138 Pochwerke, wie es sie in der 
Römerzeit gab, waren im Mittelalter nicht allgemein ver-
breitet und tauchten erst spät- oder nachmittelalterlich 
wieder auf.139 

Um das vorläufige Endprodukt zu erhalten, das 
Metall, mussten die vorbereiteten Erze in Öfen ge-
schmolzen werden. Die verschiedenen Erze bedurften 
dabei verschiedener Schmelztechniken.140 Vor dem 
12. Jahrhundert, und später noch parallel zu den neu-
en Techniken, erfolgte die Verhüttung über Rennöfen, 
die in erhöhter Lage durch natürliche Windzufuhr oder 
durch handbetriebene Blasebälge betrieben wurden. 
Eine besonders wichtige Weiterentwicklung konnte 
auch in diesem Bereich über den Einsatz der Wasser-
kraft erfolgen: die Blasebälge der Öfen mussten nicht 
mehr per Hand betrieben werden. Die Öfen wurden 

133 Vgl. Ebd. u. Bartels, 1996, S. 238, der auf die wenigen vor 
dem 15. Jahrhundert belegbaren Pferdegöpel hinweist.

134 Vgl. Bartels, 1996, S. 238.
135 Pfläging, 1976/77, S. 69 (= Bergrecht von Massa Marittima, 

Cap. XXXVIII).
136 Vgl.Bartels, 1996, S. 238.
137 Vgl. z.B. Scholz, 2013, S. 243–244 u. Scholz, 2015, der die 

vielen gefundenen kleineren Wasserbassins in den Dippol-
diswalder Bergwerken als „Erzwäschen“ interpretiert, die bei 
der Vorsortierung geholfen haben könnten.

138 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 50.
139 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 194 u. Popplow, 2010, 

S. 92.
140 Die archäometallurgische Forschung versucht, ergänzt 

durch Experimentalarchäologie, diese Vorgänge zu rekon-
struieren. Dazu und zu den Schwierigkeiten, besonders bei 
der Verhüttung von Komplexerzen, siehe Bachmann, 2000, 
S. 35.

größer und leistungsfähiger und verlagerten sich allge-
mein an die Fließgewässer, was weitereichende Fol-
gen für die Strukturen der Montanlandschaft mit sich 
brachte.141

2.2 Das Erzgebirge als  
Bergbaugebiet des  
12. bis 14. Jahrhunderts

2.2.1 Geologische Aspekte der  
bergbaulichen Entwicklung

Bei der Erläuterung der geologischen Bedingungen für 
den mittelalterlichen Bergbau begrenze ich mich auf die 
für das Verständnis der Arbeit notwendigen Angaben. 
Für weiterführende Information zur Geologie verweise 
ich auf die in diesem Abschnitt zitierten Werke.

Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge mit Erhebun-
gen bis 1.214 Metern (Fichtelberg). Von den unteren 
Lagen (bis 500 Meter) steigt das Gebirge an bis zu den 
Gipfel- und Kammlagen mit über 900 Metern. Die ver-
schiedenen Höhenstufen unterscheiden sich laut Pe-
schel/Wetzel teilweise erheblich voneinander bezüglich 
Klima, Bodenqualität und Vegetation. Generell handelt 
es sich dabei um ein gut zugängliches Gebirge, beson-
ders von der heute deutschen Seite aus. Erst hinter 
dem Kamm in Tschechien fällt das Gebirge steil ab, da 
es – wie seine Bezeichnung als Pultschollengebirge an-
klingen lässt – während seiner Entstehungszeit wie ei-
ne Scholle angehoben wurde und dadurch der Abbruch 
auf der südlichen Seite entstand.142

Der wirtschaftlich bedeutendste Bergbau erfolgte 
im Erzgebirge mittelalterlich auf Silber und Zinn und 
neuzeitlich auf Uran. Durch seine komplexe Geologie 
verfügt das Erzgebirge darüberhinaus über weitere un-
terschiedlich große Vorkommen verschiedener Minera-
le.143 Der Bergbau wurde von Wagenbreth/Wächtler in 
vier Perioden eingeteilt, sie umfassen: 

1.) den Beginn des Silberbergbaus beim heutigen Frei-
berg 1168 und die folgende erste Blüte des erzgebirgi-
schen Bergbaus auch auf Eisen, Zinn, Kupfer und Wis-
mut (1463),
2.) die Zeit ab der Mitte des 15. Jahrhunderts mit neuen 
Silberfunden im Obererzgebirge und außerdem dem 

141 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 51–53 u. zu den 
Auswirkungen auf die Landschaft besonders Bartels und 
Klappauf, 2012, S. 198–202. Pleiner (1996, S. 249) be-
schreibt die Verbreitung ungarischer und slawischer Ofen-
techniken in ganz Mitteleuropa seit dem 8. Jahrhundert und 
geht von innovativen Impulsen aus dem Bereich der Eisen-
verarbeitung aus.

142 Vgl. Peschel und Wetzel, 2010, S. 11-13 u. Sebastian, 2013, 
S. 157–158.

143 Vgl. Bohdálek et al., 2014, S. 46.
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Abbau von unter anderem Gold, Kupfer, Arsen, Queck-
silber, Kobalt, Zinn, Vitriol und Schwefel,
3.) die Zeit nach Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem 
Abbau von unter anderem Uranerz (Farbenherstellung), 
Nickel und Wolfram und
4.) die Zeit nach 1934, in der der Zinnbergbau nach Un-
terbrechung wieder aufgenommen wurde und in der der 
Uranabbau an Bedeutung gewann bis er 1990 einge-
stellt wurde.144 

Allgemein wird diese Einteilung – mitunter mit kleineren 
Abweichungen – bis heute vertreten.145 In neuerer Zeit 
kommt noch eine fünfte Phase hinzu. Seit 2013 gibt es 
ein Bergwerk für Fluss- und Schwerspat und auch Wolf-
ram, Indium, Zinn, Lithium und Silber stehen im Interes-
se von Prospektoren.146

Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirge 
fand hauptsächlich auf Gangerzlagerstätten statt – das 
sind mit Erzmineralen (z.B. Bleiglanz) und Begleitmine-
ralen (z.B. Quarz) ausgefüllte Spalten und Klüfte. Die 
Erzgänge sind dabei unterschiedlich ausgeprägt, sie 
variieren „nach Entstehung, Füllung, Lagerungsverhält-
nissen, Anzahl und Häufigkeit“147. Die stark silberhalti-
gen Erzgänge, die im 12. Jahrhundert entdeckt wurden, 
gehörten vornehmlich zur sogenannten Fluorbaryti-
schen Bleierzformation (-assoziation). Die Formationen 
sind Kombinationen aus den im Boden vorhandenen 
Mineralen.148 Je nach der Verteilung der Minerale, kann 
es innerhalb eines Erzganges unvorhersehbar zu Zu- 
oder Abnahmen des Erzgehalts kommen, was nach 
Wagenbreth im Bergbau mit dem „Veredeln“ oder „Ver-
tauben“ der Gänge bezeichnet wird. Daneben kann die 
allgemeine Mächtigkeit, der Umfang, bzw. die Dicke, 
eines Ganges schon auf kleinem Raum teilweise erheb-
lich variieren:

„Die Mächtigkeit der Freiberger Gänge schwankt 
von einigen Millimetern bis über 6 m, wobei etwa 
10 bis 50 cm mächtige Gänge die häufigsten 
sind.“149

Durch geologische Vorgänge vorgegeben ist auch die 
Ausrichtung von Erzgängen, das sogenannte Strei-
chen. Im Bergbau werden vier Streichrichtungen unter-
schieden, nach denen die Gänge kategorisiert werden 
in: stehende, flache, Spat- und Morgengänge. Im Frei-
berger Revier sind es vornehmlich stehende, flache 
und Spatgänge.150

Teilweise sind Erzgänge schon an der Erdoberflä-
che sichtbar oder durch Anzeichen in der Natur durch 

144 Vgl. Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 126–131; Bräuer, 
2004, S. 200 u. Sebastian, 2013, S. 146–152.

145 Vgl. z.B. Baumann et al., 2000, S. 5 u. Bräuer, 2004, S. 200.
146 Vgl. Pfüller, 2016 u. Sebastian, 2013, S. 149–150.
147 Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 10.
148 Vgl. Ebd., S. 10–11 u. 16 u. Sebastian, 2013, S. 141 u. 195.
149 Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 13–14.
150 Vgl. Ebd.

die Bergleute erkennbar.151 Wie Bohdálek et al. in ih-
rem geologischem und mineralogischem Überblick 
zum Erzgebirge beschreiben, sind „Erzgänge mit Sil-
bervererzung […] gewöhnlich durch ihre typisch gelbe 
oder rote Färbung der Eisenminerale […] erkennbar“ 
und „wurden bereits im Mittelalter von Prospektoren 
untersucht“152. Besonders reiche Vererzungen waren 
dort zu erwarten, wo Gänge „sich scharen, d.h. sich 
aneinanderlegen oder kreuzen“153. Aber auch der Ab-
bau in unmittelbarer Oberflächennähe konnte äußerst 
lukrativ sein, da das Silber sich als chemisch schwer 
lösbares Edelmetall in der Verwitterungszone über 
dem Grundwasserspiegel erheblich anreichern konnte. 
Bis zu der unter der Verwitterungszone (auch: Oxidati-
onszone; oder bergmännisch: Eiserner Hut) liegenden 
Zementationszone war noch in Regelmäßigkeit mit An-
reicherungen zu rechnen. Unter diesem – zusammen 
auch als Reicherzzone bezeichneten – Bereich liegt 
das Silber dann in der primären Gangvererzung, dem 
unverwitterten Teil der Lagerstätte, meist nur noch fein 
verteilt vor.154

Die Bedeutung der reichen Partien der Lagerstät-
ten für die mittelalterliche Entwicklung des Bergbaus 
wird in der Forschung selten hervorgehoben. Wagen-
breth/Wächtler tun dies, wenn sie ausführen:

„Der Bergbau begann an der Erdoberfläche mit 
den Funden gediegenen Silbers und reicher Silber-
erze und behielt eine hohe Blütezeit mit großem 
Gewinn, solange in den obersten Bereichen der 
Erzgänge, etwa bis in 50 m Tiefe, die reichen Erze 
des Eisernen Hutes und der Zementationszone ab-
gebaut wurden. Erreichte der Bergbau in größerer 
Tiefe die ärmere primäre Vererzung der Gänge, so 
ließ relativ schnell der Ertrag der Förderung nach. 
Die Gewinnung des feinverteilten Silbers aus der 
Gangmasse war technisch noch nicht möglich oder 
zumindest mit einem so hohen technischen Auf-
wand verbunden, daß dadurch der Ertrag des 
Bergbaus in Frage gestellt wurde.“155

Oft ist in der neueren Literatur zu lesen, dass Bleiglanz 
(chemische Formel PbS, auch: Galenit) der hauptsäch-
liche Silberlieferant im Mittelalter gewesen sei. In die-
sem kommt es jedoch i.d.R. nur in Gehalten von 0,02 
bis 1,0 % vor.156 Ludwigs – im Zusammenhang mit dem 
frühmittelalterlichen Bergbau in Melle im heutigen 
Frankreich getätigte – Erklärung, dass „Bleiglanz als 
ein Silbererz“157 gelte ist ein Beispiel für diese Perspek-
tive. Bartels hat die Problematik ausführlich in seinem 
Aufsatz „Bleiglanz als hauptsächliches Silbererz des 

151 Vgl. Benseler, 1843, S. 58–59.
152 Beide Zitate bei Bohdálek et al., 2014, S. 47.
153 Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 17.
154 Vgl. Ebd., S. 12–13 u. Sebastian, 2013, S. 147.
155 Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 13.
156 Vgl. Bartels, 2014, S. 193.
157 Ludwig, 2006, S. 239.
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Mittelalters und der frühen Neuzeit? Zur Entstehung 
und Geschichte eines grundlegenden Irrtums“ darge-
stellt. Darin betont er, dass der heutige Blick auf die 
Lagerstätten und deren Nutzbarkeit nicht auf vergan-
gene Zeiten projiziert werden darf. Bleiglanz sei erst 
mit dem gesteigerten Bleibedarf einer Industriegesell-
schaft und der weitestgehenden Erschöpfung der 
Quellen „die Silber in Kilogramm-Mengen pro Zentner 
enthalten“158 zum Haupt-Silberlieferanten, und damit 
zum Silbererz, geworden. Er vermutet: „Da derartig rei-
che Vorkommen seit Hunderten von Jahren nicht mehr 
(oder nur mehr unerhört selten) gefunden werden, 
scheinen sie in ein Märchenreich entrückt zu sein.“159

2.2.2 Vor den Erzfunden des  
12. Jahrhunderts

Das Erzgebirge wird für die Zeit, vor der systemati-
schen Besiedlung während des Landesausbaus durch 
die Markgrafen und andere Herrschaftsgeschlechter, 
häufig als unbesiedelter (Ur)Wald beschrieben.160 Ar-
chäologisch sind tatsächlich für das Früh- und Hochmit-
telalter bis zum Einsetzen des herrschaftlichen Sied-
lungsausbaus keine Funde bekannt, die eine bereits 
existierende Besiedlung belegen würden.161

Forschungsgeschichtlich ist das Thema einer mög-
lichen slawischen Besiedlung des Erzgebirges interes-
sant, da sich sehr kontrastierende Positionen im Laufe 
der Zeit entwickelt haben, die auch parallel existierten. 
In der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts gibt es im-
mer wieder Versuche, eine slawische Besiedlung zu be-
legen.162 Diesen Ausführungen wurde teils vehement 
widersprochen.163 Stand der heutigen archäologischen 
Forschung ist, dass die Slawen nicht in Höhenlagen 
über ca. 400 Meter im Erzgebirge vorgedrungen seien 
(Plauen und Zwickau als am weitesten im Gebirge lie-
gende Punkte).164 Den sie umgebenden Wald hätten 
die Slawen als „Schweifgebiet“ genutzt.165

Mit der Frage nach der Anwesenheit von Menschen 
im Gebirge vor der herrschaftlichen Besiedlung im 12. 
Jahrhundert hängt auch die Frage nach einem früheren 
Bergbau in der Region zusammen. Neben slawischem 
wird mitunter auch ein früher fränkischer Bergbau ver-
mutet.166 Schreiter sah sich in der Lage „höchstens nur 

158 Bartels, 2014, S. 209.
159 Ebd.
160 Z.B. Herrmann, 1953, S. 7 u. Wetzel, 2010, S. 27.
161 Vgl. Kenzler, 2012, S. 37–38.
162 Z.B. Klotzsch, 1764, S. 32; Schreiter, 1807, S. VIII; Benseler, 

1843, S. 15–19; Beyer, 1855, S. 2 u. Schurtz, 1890, S. 142.
163 U.a. Ermisch, 1887, S. XII und weitere Literatur des ersten 

Drittels des 20. Jahrhunderts (vgl. z.B. Schmidt, 1919, S. 
131, der sich über die Verwirrung beschwert, die „ein sonst 
tüchtiger Gelehrter wie Hey [der Slawist und Ortsnamenfor-
scher Gustav Hey, d.V.] mit seiner wohl unbewußten Slawo-
manie in der Siedlungsgeschichte unseres Sachsenlandes 
angerichtet hat.“ u. Sieber, 1941, S. 3).

164 Vgl. Kenzler, 2012, S. 42–43.
165 Vgl. zuletzt Wetzel, 2010, S. 27. 
166 Vgl. Suhling, 1983, S. 72.

einige Beyträge zur Geschichte der alten Wenden, 
nebst einigen nicht ganz ungegründeten Vermuthungen 
über den Bergbau derselben im Sächs. Erzgebirge lie-
fern zu dürfen, in Hoffnung, daß einem Manne, der 
einst unter günstigern Umständen und mit mehrern 
Hülfsmitteln versehen diese Geschichtszweige bearbei-
ten wollte, meine Beyträge nicht ganz unwillkommen 
seyn dürften.“167 Die „Hülfsmittel“ sind heute u.a. in 
Form von neuen archäologischen und archäometallur-
gischen Methoden vorhanden und so werden auch in 
der neueren Literatur hin und wieder Verdachtsmomen-
te formuliert, die für einen Bergbau schon vor den be-
rühmt gewordenen ersten Silbererzfunden von Freiberg 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sprechen 
könnten.

Aufgrund der verhältnismäßig sehr reichen Zinnvor-
kommen steht das Erzgebirge schon länger im Fokus 
u.a. archäometallurgischer Forschungen, bereits prä-
historisch ein wichtiger Zinnlieferant gewesen sein zu 
können.168 Für die Gegend um Berggießhübel – kaum 
50 Kilometer Luftlinie von Freiberg entfernt – beschrei-
ben Simon/Hauswald in einem archäologischen Beitrag 
Indizien für bronzezeitlichen Abbau von Kupfer und 
Zinn. Starke Überprägungen ließen den alten Bergbau 
jedoch kaum mehr auffinden. Sie untermauern ihre Ver-
mutung mit archäologischem Fundmaterial und weisen 
außerdem auf die teils reichen Kupfererze hin, die sich 
in der Gegend noch immer finden lassen würden.169 
Das Eisen als ein Rohstoff, der für jede Siedlungstätig-
keit von großer Bedeutung war, muss mindestens mit 
Beginn der Besiedlung – also nach jetzigem For-
schungsstand vor den Silberfunden – abgebaut worden 
sein. Auch für das Zinn wird von einigen in Erwägung 
gezogen, dass es in slawischer Zeit abgebaut wurde.170 

Es ist bezüglich der Quellen zum einen davon aus-
zugehen, dass slawische Schriftquellen weniger Über-
lieferungschancen hatten171, zum anderen davon, dass 
durch Überprägungen von Sachzeugen172 und Assimi-
lationen der verschiedenen Kulturen173 eindeutige Aus-
sagen schwerlich zu treffen sind. Das Schweigen der 
Quellen als Beleg heranzuziehen erscheint nur dann 
gerechtfertigt, wenn der Forschungsstand entspre-
chend hoch ist.

167 Schreiter, 1807, S. VIII (Herv. i. O.).
168 Vgl. Niederschlag et al., 2003 u. Kenzler, 2012, S. 42–43.
169 Vgl. Simon und Hauswald, 1995, S. 77–78.
170 Vgl. Schäfer, 2010, S. 78–79 u. Sieber, 1975, S. 102.
171 Vgl. Hengst, 2005, S. 13–14, der für das Pleißenland das 

ehemalige Vorhandensein slawisch-sprachiger Predigttexte 
annimmt, an denen jedoch kein Überlieferungsinteresse von 
den Zeitgenossen bestand. Auch der Chronist Cosmas von 
Prag sei ein Gegner des slawischen Ritus‘ gewesen und 
habe daher entsprechende Informationen verschwiegen. 
(Vgl. Graus, Sp. 300).

172 Vgl. z.B. Hardt, 2008, S. 152, der u.a. das Beispiel stark 
überprägter slawischer Flurformen erläutert.

173 Vgl. z.B. Biermann, 2012, S. 212, der die Slawen im 12. und 
13. Jahrhundert stark an der Veränderung ihrer angelegten 
Siedlungen im Rahmen der „deutschen Ostsiedlung“ betei-
ligt sieht.
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In diesem Zusammenhang sei mit Hilsch betont, 
dass Steuer in den 1990er Jahren bereits viele Beispie-
le für Bergbauregionen brachte, in denen bergbauliche 
Aktivitäten lange vor Einsetzen der Schriftquellen statt-
fanden.174 Auch Bartels betont diese Tatsache175 und 
lieferte im interdisziplinären Zugriff für den Harz ein an-
schauliches Beispiel.176 Die Entdeckung von Bergwer-
ken des 12. und 13. Jahrhunderts in Niederpöbel liefert 
ein entsprechendes Beispiel – die bisherige Ersterwäh-
nung von Bergbau liegt hier in der Mitte des 15. Jahr-
hunderts.177

2.2.3 Kolonisation, Siedlungsentwicklung 
und Silberbergbau

Mit der systematischen Besiedlung des Gebirges seit 
etwa der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden zu-
nächst zwei größere politische Einflussbereiche. Zum 
einen das Pleißenland unter Konrad III., bzw. seit 1158 
Friedrich I. Barbarossa, und zum anderen die Markgraf-
schaft Meißen unter den Wettinern. Nachdem sich das 
Reichsland Pleißen im 13. Jahrhundert langsam auflös-
te und die vormals reichsunmittelbaren Herrschaften 
sich verselbständigten, gelang es den Wettinern ihren 
Besitz auszuweiten.178 Zu diesem Zeitpunkt waren die 
Silbererze bei Freiberg längst gefunden und hatten zu 
einem erheblichen wirtschaftlichen Wachstum in der 
Region geführt.179 Unger führte die sich Ende des 13. 
Jahrhunderts zutragenden machtpolitischen Ereignisse 
auf den Silberreichtum zurück, der Freiberg zum „Spiel-
ball der Rivalitäten zwischen Fürsten und Königtum“180 
gemacht habe. König Adolf von Nassau, der 1296 die 
Markgrafschaft Meißen eingenommen hatte, wurde 
1298 abgesetzt. Der neue König Albrecht I. verpfändete 
die Markgrafschaft Meißen an den böhmischen König, 
erhielt sie aber bereits 1305 zurück. Als die Markgrafen 
Friedrich und Dietrich auf einem Hoftag in Fulda nicht 
erschienen, um die Lehensverhältnisse zu klären, wur-
de ihnen der Krieg erklärt. Die Schlacht bei Lucka 1307 
konnten die Wettiner gegen die königlichen Truppen für 
sich entscheiden.181 Unter Markgraf Friedrich I. und sei-
nem Sohn Friedrich II. wurden wichtige politische Vor-
aussetzungen für die Sicherung und Erweiterung der 
wettinischen Landesherrschaft geschaffen. 1328 wurde 
Markgraf Friedrich II. (der Ernsthafte) durch Ludwig den 
Bayern mit der Markgrafschaft Meißen, der Landgraf-

174 Vgl. Hilsch, 1995, S. 41.
175 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 165.
176 Vgl. Bartels et al., 2007.
177 Vgl. besonders Schröder, 2015 u. Burghardt, 2015.
178 Vgl. Groß, 2007, S. 40.
179 Das von Herrmann (1953, S. 7–22) ermittelte Jahr 1168 hat 

sich als das Jahr der Silberfunde durchgesetzt. Hoffmann/
Richter weisen auf die Unsicherheiten bezüglich eines sol-
chen festen Datums hin und halten den von Ermisch an-
gesetzten Zeitraum von 1162-1170 für die einzig mögliche 
Eingrenzung (vgl. Hoffmann und Richter, 2012, S. 98).

180 Unger, 1999, S. 64.
181 Vgl. Ebd., S. 64–65 u. Groß, 2007, S. 52–53.

schaft Thüringen und dem Osterland belehnt. In der 
Folge fanden Enteignungen und Ankäufe verschiedener 
Herrschaften statt, die das Territorium der Wettiner wei-
ter vergrößerten.182 

Für die wettinischen Landesherren stellte der Berg-
bau von Beginn an einen bedeutenden Wirtschafts-
zweig dar. Durch die Ausübung des Berg- und Münzre-
gals konnten sie erhebliche Einkünfte generieren. Diese 
ergaben sich nach allgemeiner Ansicht hauptsächlich 
aus dem „Silbermonopol“183 und dem Einzug des 
Zehnts.184 Ermisch unterscheidet in direkte und indirek-
te Einkünfte, „[e]rstere flossen aus ihren Mitbaurechten 
und aus dem Zehnten, letztere aus dem Münzrecht.“185 
In einer der frühesten bekannten Schriftquellen der Re-
gion – der Grenzurkunde für das Kloster Altzelle von 
1185186 – wird u.a. seitens des Markgrafen Otto formu-
liert: „Weil Wir vom Reich jedes Erzvorkommen in Un-
serer Markgrafschaft nach Lehnrecht erhalten haben 
[…]“187. Eine Dorsalnotiz auf derselben Urkunde bezieht 
sich ebenfalls auf Reichsrechte an Erz und Salz, die 
Markgraf Otto verliehen bekommen habe.188 Die Urkun-
de wird allgemein – wenn auch nicht unwidersprochen 
– als Beleg für das Bergregal in den Händen der Mark-
grafen von Meißen angesehen. Einige Autoren nehmen 
eine erfolgte Bergregalsverleihung für das Jahr 1169 
oder 1170 an189, andere sind der Meinung, dass das 
Recht auf den Betrieb von Edelmetallbergbau dem 
Markgrafen bereits durch die Belehnung mit der Mark-
grafschaft zugestanden habe.190 Direkte Belege lassen 
sich erst für das 14. Jahrhundert finden, wie Ermisch 
zusammenfasst: 

„Eine Beurkundung des markgräflichen Regal-
rechts, das unseres Wissens übrigens seiten der 
Reichsgewalt nie in Frage gestellt worden ist, er-
folgte zuerst durch König Ludwig IV. am 23. Juni 
1329, dann fast mit denselben Worten durch Karl IV. 
am 15. Febr. 1350; weiterer Bestätigungen dieses 

182 Vgl. Groß, 2007, S. 54–56.
183 Ermisch (1886, S. XLII) verwendet zwar den Begriff „Silber-

monopol“ für den Silberkauf, nennt diesen jedoch „einen 
kurzen, wenn auch nicht ganz zutreffenden Ausdruck“ .

184 Vgl. z.B. Keller, 2014, S. 101, die die Bedeutung dieser Ein-
künfte für die wettinische Landesherrschaft hervorhebt.

185 Ermisch, 1887, S. XXXVI.
186 Ausführlichere Angaben zu dieser Urkunde in Punkt 2.4 

„Entstehung, Überlieferung und Edition des Freiberger 
Bergrechts“.

187 Bei Helbig und Weinrich, 1968, S. 204–205 neben der Über-
setzung auch der Originalwortlaut: „cum ab imperio cuiusli-
bet metalli proventum in nostra marchia beneficii iure susce-
pimus“.

188 Der Tenor dieses nicht zur eigentlichen Urkunde gehö-
renden Texts verweist möglicherweise auf eine versuchte 
Aufweichung des Bergregals seitens des Klosters Altzelle. 
Siehe dazu ausführlich Krenkel, 1955, S. 31–34, dagegen 
jedoch Löscher, 1957, S. 127–128.

189 Diese Annahme geht auf Herrmann (1953, S. 19–20) zu-
rück. Pätzold (1997, S. 258–259) betont, dass für die Mehr-
zahl der Regalien der Wettiner überhaupt keine Übertragung 
durch den König überliefert sei und die Erwähnung des 
Bergregals als Reichslehen in der Urkunde von 1185 daher 
eine Ausnahme darstelle.

190 Vgl. z.B. Hoffmann und Richter, 2012, S. 109.
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Rechts bedurfte es nicht, da seit der goldenen Bulle 
Karls IV. (1356), die allerdings nur sämmtlichen Kur-
fürsten den Besitz des Bergregals zusicherte, auch 
das Recht der anderen Landesherren auf dasselbe 
bald allgemeine Anerkennung fand.“191

Die Konflikte um Bergbauberechtigungen, wie der Streit 
um die Auffteilung der Sonderlehen im Bergwerk auf 
Altzellaer Klostergebiet192 oder die Zerstörung der klös-
terlichen Schmelzhütten auf Veranlassung Markgrafs 
Heinrich des Erlauchten im 13. Jahrhundert193 und auch 
die Verträge der Markgrafen mit verschiedenen Herr-
schaften im 14. Jahrhundert194 spiegeln das Bild unge-
festigter herrschaftlicher Verhältnisse.

Blaschke ergänzt zu seiner seit 1990 weit in der Li-
teratur verbreiteten Karte „: „Die Markgrafschaft Meißen 
erscheint als ein recht geschlossenes Gebiet, doch sind 
noch mehrere fremde Herrschaften darin eingeschlos-
sen, vor allem solche unter geistlichen Reichsfürsten.“195 
Für das ganze Erzgebirge fasst Thieme zusammen, 
dass die „herrschaftliche Konkurrenz“ einen besonde-
ren Katalysator im Erschließungsprozess darstellte:

„Ganz offensichtlich handelte es sich also nicht um 
einen kontinuierlichen, etappenweisen Rodungs-
vorgang, sondern um fast explosive Erschlie-
ßungsausgriffe in einem Zug. In außergewöhnli-
cher Rasanz erfolgte die Besiedlung des gesamten 
Erzgebriges innerhalb nur weniger Jahre und Jahr-
zehnte, vor allem wohl im letzten Drittel des 
12. Jahrhunderts.“196

Annäherungswerte für die Höhe der Silberförderung 
oder gar für die erwirtschafteten Summen – also für 
Ausbringen und Ausbeute197 – lassen sich für das Mit-
telalter nicht oder nur schwer eruieren. Einen Anhalts-
punkt für das 12. Jahrhundert, bietet Ermischs Bericht 
von zwei Geldsummen:

„Ein Schatz von 30000 Mark Silber, eine ungeheure 
Summe in damaliger Zeit, fiel 1190 in die Hände 
der Böhmen. 3000 Mark hatte der Markgraf im 
Kloster Altzelle niedergelegt; dieselben sollten nach 
seinem Tode zum Heile seiner Seele an die Kirchen 
des Landes vertheilt werden, wurden jedoch von 
seinem Sohne Albrecht in Besitz genommen.“198

Bei einer Prager Mark Silber zu rund 250 Gramm konn-
ten 30.000 Mark Silber über 7,5 Tonnen sein, 3.000 

191 Ermisch, 1887, S. XXVIII.
192 Siehe Ders., 1891, S. 10-11 (= CDS II 14, Nr. 14).
193 Siehe Ders., 1886, S. 3 (= CDS II 13, Nr. 868).
194 Vgl. Ders., 1887, S. CXXI–CXXV.
195 Blaschke, 1990, S. 157.
196 Thieme, 2008, S. 168.
197 Vgl. Gaetzschmann, 1866, S. 495, der beide Fachbegrif-

fe in einem anschaulichen Satz verwendet: „Das höchste 
Ausbringen hat aber natürlich für den Unternehmer keinen 
Werth ohne Ausbeute.“ (Herv. i. O.).

198 Ermisch, 1887, S. XX.

Mark Silber entsprechend über 750 Kilogramm , wobei 
völlig unklar ist, welchen Feingehalt dieses Silber hatte. 
Auch wenn bei diesen Mengen legendäre Überhöhun-
gen in Betracht gezogen werden müssen, so hat die 
oben beschriebene angenommene geologische Aus-
gangslage eine äußerst ertragreiche Anfangszeit des 
Silberbergbaus durchaus ermöglichen können. Als 
wichtigste Quelle für die Freiberger Silberqualität gilt Al-
bertus Magnus, der im 13. Jahrhundert berichtet, dass 
er dort Vorkommen der „beste[n] und reinste[n] Art von 
Silber“199 gesehen hat. Markgraf Otto hat später – wie 
so häufig in der Literatur betont – „nicht mit Unrecht den 
Beinamen des Reichen“200 erhalten. Für die zweite 
Hälfte des 14. Jahrhunderts zeichnete Uwe Schirmer 
den Konjunkturverlauf des Silberbergbaus im Freiber-
ger Revier nach. Dazu verwendete er u.a. die seit Mitte 
des 14. Jahrhundert lückenhaft und nach Ende des 14. 
Jahrhunderts vollständiger überlieferten Münzmeister-
rechnungen. Er vermutet, dass in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts jährlich etwa 10.000 bis 12.000 
Mark Silber (2500 bis 3000 Kilogramm) in die Freiber-
ger Münze eingegangen sind – und dies in einer Phase 
des Konjunkturabschwungs im Silberbergbau.201

Wie wichtig der Bergbau für die Landesherren war, 
zeigt sich auch besonders in der Freierklärung des 
Bergbaus, um Siedler für die Region zu gewinnen und 
den Bergbau voranzutreiben. Das Konzept der Berg-
freiheit ist im Namen Freibergs ablesbar, welcher im 
Jahr 1218 erstmals überliefert ist.202 Die Freiheit be-
grenzte sich nicht auf die Erlaubnis der Suche nach 
Metallen, sondern umfasste außerdem die „Freistel-
lung von allen Formen der Leibeigenschaft und den 
meisten feudalen Lasten“203. Löscher fasst retrospektiv 
zusammen: 

„Unter Bergfreiheit wurde im sächsischen Erzgebir-
ge verstanden: 1. die Gerechtigkeit frei zu schürfen 
und zu muten, 2. die den Bergleuten zustehenden 
Sonderrechte, 3. die den Bergstädten und anderen 
Bergorten verliehenen und sonst zugestandenen 
Privilegien, 4. Grundstücke, oft mehrere zusam-
menhängend, mit bewohnten Zechenhäusern u. a. 
m., die unter der Gerichtsbarkeit des Bergamts 
standen. Die älteste dieser verschiedenen Bergfrei-
heiten ist aber die zu 1. genannte Gerechtigkeit, 
Bergbau frei und ungehindert zu beginnen, heute 
allgemein und u. E. etwas zu weitgehend als Berg-
baufreiheit bezeichnet.“204

199 Bartels, 2014, S. 199, der die komplette Textstelle zu den 
Silberformen in Original und Übersetzung beigibt.

200 Ermisch, 1887, S. XX.
201 Vgl. Schirmer, 2004, S. 183 u. 196.
202 Vgl. Ermisch, 1887, S. XVIII.
203 Bartels und Klappauf, 2012, S. 182.
204 Löscher, 1959, S. 348. Löschers Kritik am Begriff „Bergbauf-

reiheit“ ist verständlich, da er implizieren könnte, der Berg-
bau wäre vollkommen frei, z.B. auch von Abgaben, Kon-
trolle etc. Er eignet sich jedoch gut, um genau diesen einen 
Aspekt der Freistellung von Schürfen und Muten unter den 
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Die guten Voraussetzungen lockten Bergleute und 
 deren An- und Zugehörige in die Region. Ermisch/ 
Herrmann betonen die Bedeutung der Gewährung der 
Bergbaufreiheit, um eine „gedeihliche Entwicklung“ si-
cherzustellen.205 Die Herkunft der Bergleute ist nicht ge-
nau geklärt. Es werden aufgrund der mutmaßlichen Be-
nennung des ersten Freiberger Stadtteils als „civitas 
Saxonum“ und einer Sage über die Erzfunde von Frei-
berg besonders sächsische Siedler angenommen.206 
Tatsächlich könnten im 12. und 13. Jahrhundert politi-
sche Unruhen im Harzer Bergbaurevier Übersiedlungen 
ausgelöst haben.207

Wer auch immer die Siedler waren, sie brachten 
Bergbau und Städte in der Region zu einem überdurch-
schnittlichen Wachstum. Besonders Freiberg entwickel-
te sich schnell, was Hoffmann/Richter an diversen Bei-
spielen der baulichen Entwicklung aber auch z.B. an 
der Entwicklung der Ratsverfassung deutlich machen. 
In der Markgrafschaft Meißen war Freiberg neben Leip-
zig um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert mit et-
wa 5.000 Bewohnern die größte Stadt. Der seit Mitte 
des 14. Jahrhunderts zu verzeichnende konjunkturelle 
Abschwung im Silberbergbau des Erzgebirges, wie 
Schirmer ihn konstatierte (s.o.), könnte nach Hoffmann/
Richter im Zusammenhang mit einem teilweisen Ge-
bäudeleerstand in der Stadt Freiberg stehen.208

2.3 Allgemeine  
Bergrechtsentwicklung

2.3.1 Definitionen von Bergrecht

Der Begriff Bergrecht wird schon in der Entstehungs-
zeit der Bergrechtstexte des 12. bis 14. Jahrhunderts 
verwendet. Pfeifer belegte für das Ius Regale Monta-
norum die Verwendung des lateinischen Wortes „jus 
montanum“ zum einen für „den generellen Umfang sei-
ner Regelungsmaterie“209 und zum anderen für die 
Bergbauberechtigung an sich. Im Freiberger Bergrecht 
kommt das Wort „bergrecht“ in der Überschrift vor und 
meint die Gesamtheit der darauf folgenden Regelun-
gen.210

In der historischen Forschung bestehen einige be-
griffliche Unklarheiten. Viele Autoren verwenden die 

„Bergfreiheiten“ zu betonen. In der Literatur werden beide 
Begriffe jedoch häufig undifferenziert verwendet.

205 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 123.
206 Vgl. z.B. Ermisch, 1887, S. XVII–XVIII, der für die vermutete, 

aber nicht belegbare Besiedlung durch Franken auf Achen-
bach (1871, S. 30) verweist.

207 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 180–181 u. Hoffmann 
und Richter, 2012, S. 114 (Fußnote 13).

208 Vgl. Hoffmann und Richter, 2012, S. 113–208 und dort die 
Zusammenfassung der Entwicklungsgeschichte Freibergs.

209 Pfeifer, 2002, S. 42.
210 Siehe FBR A Überschrift u. FBR B Überschrift.

Begriffe Bergordnung, Bergrecht und Bergregal undiffe-
renziert, teils sogar synonym. Eine Definition wird sel-
ten geboten. Auch von den drei Lexikonartikeln zum 
Stichwort „Bergrecht“, die hier herangezogen werden, 
versucht nur Westermann eine Definition. Die anderen 
beiden Artikel beschränken sich auf inhaltliche Um-
schreibungen.211 

Um zu den notwendigen begrifflichen Abgrenzun-
gen zu kommen, werden Pfeifer und Westermann mit 
ihren Definitionen zum Bergrecht zitiert. Westermann 
legt dabei mehr Gewicht auf die Akteure, wenn sie un-
ter Bergrecht „jenen Normverbund [versteht], welcher 
die Rechte und Pflichten des Bergregal-Inhabers, der 
Gewerken […] und aller Personen definierte, die durch 
ihre Arbeitskraft am Berg- und Hüttenwesen einer Mon-
tanregion beteiligt waren […].“212. Pfeifer definiert für 
seine Arbeit das Bergrecht als Sonderrecht, „das im we-
sentlichen [sic] zwei Bestandteile umfaßt: Hierzu zählen 
einerseits die eigentliche Berechtigung zum Bergbau im 
Zusammenhang mit der Frage nach Bergregal und 
Bergbaufreiheit sowie ihrem Verhältnis zum Grundei-
gentum, andererseits das Recht von Organisation und 
Betrieb des Bergbaus.“213 Der Fokus beider Autoren ist 
zwar ein unterschiedlicher, jedoch umfasst das Berg-
recht beiden Texten nach dieselben Aspekte, wobei die 
Definition von Pfeifer um das Hüttenwesen erweitert 
werden müsste. Zum Verhältnis von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit ist nichts gesagt. Von allen Autoren wird 
der Begriff Bergrecht zum einen im Sinne des einzelnen 
schriftlichen Rechts verwendet, zum anderen als Über-
begriff für die Gesamtheit bergrechtlicher Normen.214 
Um dennoch zu einer Unterscheidung zu gelangen 
schlage ich vor, im ersten Fall stets von Bergrechtstex-
ten oder schriftlichem Bergrecht zu sprechen, bzw. den 
betreffenden Bergrechtstext zu benennen. Willecke und 
Lück ergänzen das Wort Bergrecht meistens um die At-
tribute „gewohnheitsrechtliches“ oder „schriftliches“, 
wenn nicht der Überbegriff gemeint ist, jedoch erfolgt 
dies nicht konsequent.

In schriftlicher Form liegen mehrere Arten von 
bergrechtlichen Quellen aus dem Mittelalter (und der 
frühen Neuzeit) vor. Wenn sie unterschieden werden, 
dann meist in: Bergrechtskodifikationen, Bergordnun-
gen, ausdrückliche bergrechtliche Urkunden und Ur-
kunden mit sonstigem bergrechtlichem Inhalt – letztere 
beide Formen sind meist Verträge oder Privilegien und 
inhaltlich vielfältig.215 Ludwig beschrieb in seinem Auf-
satz zu den Rechtsquellen in der Montangeschichte 
eine Dreiteilung in Bergfreiheitsbriefe, Bergordnungen 

211 Vgl. Lück, 2008, Sp. 530–531 u. Willecke, 1980, Sp. 1958.
212 Westermann, Sp. 33.
213 Pfeifer, 2002, S. 43.
214 Westermann verwendet das Wort für den Normverbund, das 

Bergregal und das schriftliche Einzelrecht. 
215 Kranz (2007, S. 147) unterscheidet für die bergrechtliche 

Quellenlage zum Lütticher Kohlenbergbau allgemein zwei 
Typen: Urkunden und Statuten. Zimmer (2006, S. 14) nennt 
allgemein als kursierende Bezeichnungen für die Rechts-
aufzeichnungen vom 12. bis ins 15. Jahrhundert: Bergbrief, 
Bergwerksverordnung, Bergordnung und Berggesetz.
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und Erfindungen, wobei letztere sich auf die Zeit seit 
dem 15. Jahrhundert beziehen.216 Diese Unterschei-
dung von Bergfreiheitsbriefen auf der einen und Berg-
ordnungen auf der anderen Seite, erscheint zu grob. 
Ich möchte, um zu einer Verfeinerung zu kommen, die 
Begriffe Bergordnung und Bergrechtskodifikation ge-
nauer betrachten.

Marquardt beschreibt die Bergordnung als „einen 
Spezialfall der nzl. [neuzeitlichen, d.V.] Polizeiordnung 
zur Regelung von Rechtsfragen des Bergbaus“217 und 
damit als einen Teil des – an dieser Stelle als Überbe-
griff zu verstehenden – Bergrechts.218 Ob von Bergord-
nungen im Sinne umfassender landesherrlicher Ord-
nungen vor Ende des 14. Jahrhunderts gesprochen 
werden kann ist unklar. Erste Entwürfe waren sicherlich 
vorhanden. Die Klassifizierung als Bergordnung fällt 
dennoch für die Bergrechtstexte des 12. bis 14. Jahr-
hunderts weg. Aber auch mit dem Begriff der Berg-
rechtskodifikation treten Schwierigkeiten auf, denn hier 
kommen zwei Bedeutungsinhalte zusammen: der Ko-
dex als mittelalterliche Buchform und der Kodex im 
rechtlichen Sinne als zielgerichtete umfassende Geset-
zessammlung.219 Ist von Kodifizierung des Bergrechts 
die Rede, so ist in der Literatur mitunter die schriftliche 
Niederlegung bergrechtlicher Regelungen in Buchform 
gemeint, teilweise auch im Sinne einer erstmaligen Ver-
schriftlichung. Andererseits kann damit die Systemati-
sierung bergrechtlicher Regelungen in einem umfang-
reichen Gesetzestext gemeint sein, was auf einige der 
überlieferten Bergrechtstexte so jedoch nicht zutrifft.220

Es wird an dieser Stelle vorgeschlagen, von Berg-
rechtskodifikationen zu sprechen, wenn der formulierte 
oder intendierte Anspruch einer herrscherlichen Instanz 
erkennbar ist, das Bergrecht einer bestimmten Region 
umfassend schriftlich niederzulegen und umzusetzen.

Ist dagegen der Urheber eines Bergrechtstexts un-
bekannt oder eine Privatperson ohne erkennbaren Auf-
trag und werden die bergrechtlichen Satzungen zu 
Zwecken der Information oder der Weiterverarbeitung 
festgehalten, so wird der Begriff Bergrechtssammlung 
vorgeschlagen. Dabei muss es sich weder um vollstän-
dig erfasstes, noch um aktuelles oder örtliches Berg-
recht handeln. 

Für die letztgenannte Art von Bergrechtstexten kam 
zunächst auch der Begriff Bergrechtsbuch in Frage, je-
doch ist dieser durch die Zusammensetzung mit dem 
Wort „Rechtsbuch“ mit einigen Schwierigkeiten ver-
knüpft.221 Das Rechtsbuch ist bekannter unter den Be-

216 Vgl. Ludwig, 2002, S. 5.
217 Marquardt, 2005, Sp. 31.
218 Marquardt verweist an dieser Stelle auf Westermann im sel-

ben Band, die den Begriff jedoch nicht konsequent und auch 
nicht hauptsächlich in diesem übergeordneten Sinn verwen-
det.

219 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 221. Er charakterisiert das IRM bei-
spielsweise als „Kodifikation im engeren Sinne eines Codex 
oder Gesetzbuchs“.

220 Vgl. z.B. Ebd.
221 Ermisch, 1887, S. LXXIII verwendet Rechtsbuch für das 

FBR B.

zeichnungen Rechtsspiegel oder Spiegel222. Es handel-
te sich laut dem Deutschen Rechtswörterbuch dabei 
um eine „private Kompilierung lokalen Rechts, die auch 
überregionale Wirkung entfalten kann“223. Der Begriff 
Privatarbeit/-aufzeichnung/-schrift, der in diesem Zu-
sammenhang häufig genutzt wird, ist dabei problema-
tisch. Er soll deutlich machen, dass es sich um eine Ar-
beit handelt, die keinen offiziellen Auftraggeber hat.224 
Durch die Charakterisierung als Privatarbeit wird unter 
Umständen jedoch die Quelle falsch eingeschätzt. Es 
kommt vor, dass Texte vorschnell zur Privatarbeit er-
klärt werden, obwohl die Frage nach dem Verfasser, in-
klusive dessen potentiellem Auftraggeber, als ungeklärt 
gilt. Es stellt sich dabei die hier nicht zu beantwortende 
Frage, was die Charakterisierung als privat genau be-
deutet. Die Arbeiten wurden in irgendeiner Art archiviert 
– denn sonst hätten wir keine Kenntnis von ihnen – und 
früher oder später öffentlich rezipiert. Unter anderem 
aus den soeben resümierten Gründen geht Kümper so 
weit, dass er den Begriff Rechtsbuch gänzlich ablehnt 
und von „autoritativen Lehrbüchern“225 sprechen möch-
te.226 Für das Bergrechtsbuch könnten die gleichen Kri-
tikpunkte geltend gemacht werden, weshalb dafür die 
„Bergrechtssammlung“ oben definiert wurde.

2.3.2 Bergrecht im Übergang von der 
Antike zum Mittelalter

Die oben für die materielle Überlieferung des Bergbaus 
angedeutete Kontinuitätsfrage zwischen Antike und Mit-
telalter ist auch für die Erforschung des Bergrechts rele-
vant, denn nach dem Erliegen des römischen Bergbaus 
schwiegen ebenfalls die bergrechtlichen Quellen.227

Die Bergbauberechtigung war in römischer Zeit 
nicht an Bergregal und Bergbaufreiheit, sondern an das 
Grundeigentum geknüpft. Pfeifer belegt diese heute all-
gemein akzeptierte Annahme mit vielen Beispielen, be-
sonders aus den Digesten. Es scheint der „Abbau von 
Bodenschätzen als Gegenstand des Nießbrauchs an 
einem Grundstück“228 betrachtet worden zu sein und im 
Rahmen des usus fructus (Fruchtziehungsrecht229) wur-
den die Metalle ebenso genutzt wie andere im Zusam-
menhang mit dem Grund und Boden geregelte Dinge. 
Bis zur justinianischen Gesetzgebung zählte die Berg-
bauberechtigung zu den Bestandteilen des Grundei-
gentums und konnte somit Privaten oder auch dem 
Staat zustehen.230 Über organisatorische und administ-
rative Aspekte des Bergbaus der römischen Provinzen 

222 Vgl. z.B. Schlosser, 2012, S. 48.
223 DRW online, Lemma: Rechtsbuch.
224 Vgl. DRW online, Lemma: Privatschrift.
225 Kümper, 2009, S. 46.
226 Vgl. insgesamt zu dieser Diskussion Kümper, 2009, S. 22–

44, bes. 38 .
227 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 71.
228 Ebd., S. 49.
229 Vgl. auch Schönbauer, 1935, S. 206–207.
230 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 48–50.
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geben zwei besondere Quellen Auskunft, die in Portu-
gal gefunden wurden. Die lex metalli Vispasciensis und 
die lex metallis dicta sind Erztafeln aus der Provinz Lu-
sitania und thematisieren – unterschiedlich detailliert – 
Aufsicht und Kontrolle im Bergwerksbezirk und auch 
die Arbeitsorganisation.231 

Für das Ius Regale Montanorum von etwa 1300 
wird schon lange vermutet, dass ein Italiener mit Kennt-
nissen des römischen Rechts die Kodifikation vorge-
nommen hat.232 Zycha lobte den Verfasser für sein Be-
mühen, die Dinge verständlich darzustellen und „wegen 
seiner orginellen Einkleidung des deutschen Rechtes in 
ein römisches Gewand“233. Pfeifer untersuchte dement-
sprechend Hinweise und Belege für eine Orientierung 
am römsichen Recht im Bereich des materiellen und 
prozessualen Rechts, aber auch bei den methodischen 
und stilistischen Elementen.234 Er zeigt in seiner Unter-
suchung, dass die Ähnlichkeiten zwischen den römisch-
rechtlichen Regelungen und dem Ius Regale Montano-
rum „weitgehend konkrete beziehungsweise praktische 
Belange und Bedürfnisse“235 betreffen.

Auch andere Bergrechtstexte unterzog er einer 
 Untersuchung. Er konzentrierte sich für seine Suche 
nach „Spuren römischer bergrechtlicher Tradition in 
den wichtigsten Bergrechtsquellen des Hoch- und 
Spätmittelalters“236 auf die Bergrechte von Trient, 
 Massa Marittima und Iglau und stellt folgende Haupt-
elemente heraus:237 1. Abgabenleistung gegenüber 
staatlicher Autorität, 2. Kapitalisierung der Bergbaube-
rechtigung und damit einhergehend Bildung von Perso-
nenmehrheiten der Bergbautreibenden, 3. behördliche 
Verwaltung des Bergbaus, Aufsicht über Betriebs- und 
Instandhaltungspflichten, 4. Existenz von Lohnarbeit. 
Sein Eindruck ist, dass solche Elemente aus Organisa-
tion und Betrieb des Bergbaus mit geringem erforderli-
chem juristischen Abstraktionsvermögen für eine nicht-
schriftliche Tradierung sprechen könnten. Er geht 
davon aus, dass ein „Berggewohnheitsrecht“ über die 
Zeiten und Plätze hinweg beständig tradiert worden sei 
– entsprechend dem, was Bartels mit „shadow-like oral 
traditions“238 umschreibt. Gegen eine direkte schriftli-
che Überlieferung spricht auch, dass bisher „konkrete 
Entlehnungen der einzelnen Rechte untereinander“239 
nicht nachweisbar sind.240

231 Vgl. Ebd., S. 63–64, der auch auf relevante Literatur und 
Editionen zu den Tafeln verweist.

232 Siehe Punkt 2.1.2 „Wissenstransfers“.
233 Zycha, 1900a, S. 91.
234 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 220–221.
235 Ebd., S. 69.
236 Pfeifer, 2002, S. 72. Seine Auswahl erfolgte auf Grundlage 

der Ausführungen u.a. von Hägermann und Ludwig (1991, 
S. 21).

237 Pfeifer (2002, S. 84) bringt in den Fußnoten die betreffenden 
Passagen in den jeweiligen Rechtstexten bei.

238 Bartels, 2007, S. 289.
239 Pfeifer, 2002, S. 85.
240 Vgl. Ebd., S. 84-85. Holzhauer (2007, S. 175) betont für das 

Recht im Allgemeinen die Bedeutung von Rechtssprich-
wörtern, und sagt dass gerade sie sich nach dem Ende der 
Spätantike auf „Inseln“ römischen Rechts und römischer 
Schriftkultur erhalten hätten.

2.3.3 Berggewohnheitsrecht und 
Verschriftlichung

Viele Abhandlungen stellen fest, es habe vor dem ge-
schriebenen Bergrecht ein „ungeschriebenes Gewohn-
heitsrecht“ gegeben. Für die frühen Bergrechtstexte 
wird häufig behauptet, es hielte solches Gewohnheits-
recht fest.241 Die Verwendung des Begriffs ist in den ver-
schiedenen Werken jedoch nicht einheitlich und scheint 
einigen Autoren gar nicht klar zu sein. Die einfache Kon-
trastierung ungeschriebener Rechtsgewohnheiten und 
schriftlich fixierten Bergrechts lässt schnell annehmen, 
dass es zum einen eine klare Trennungslinie gibt, was 
nicht den mediävistischen Forschungen zur Parallelität 
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit entsprechen würde. 
Zum anderen verleitet eine solche Gegenüberstellung 
schnell dazu, die schriftlose Gesellschaft als weniger re-
guliert (oder gar weniger entwickelt) anzunehmen. Dil-
cher hält zu letzterem Punkt pointiert fest:

„Neben Wort und Sprache sind schließlich Ritual, 
Gebärde und Symbol als Sinnträger normativer 
Vorstellungen in ‚archaischen‘ Rechten zu beach-
ten. Die mangelnde Schriftlichkeit und abstrakte 
Begrifflichkeit solcher Rechte darf nicht zu dem 
Schluß führen, es mangele solchen Kulturen über-
haupt an normativen Vorstellungen.“242

Zwei Probleme scheinen bei der eben skizzierten Sicht-
weise zum Tragen zu kommen, ein definitorisches und 
ein dem Forschungsstand geschuldetes. Die Rechts-
historiker des späten 19. Jahrhunderts hatten eine be-
stimmte Vorstellung davon, was „Gewohnheitsrechte“ 
sind, wenn Achenbach beispielsweise die Bergrechts-
sammlungen und -kodifizierungen der Zeit bis ins 14. 
Jahrhundert insgesamt als „Gewohnheitsrechte“ be-
zeichnet.243 

Dilcher fasst zusammen, was die rechtshistorische 
Wissenschaft „meist“ unter Gewohnheitsrecht versteht: 

„Das konnten für unsere Begriffe politische Entschei-
dungen, Rechtsfälle, Fragen der (etwa landwirt-
schaftlichen) Ordnung, aber auch Rechtsaufzeich-
nungen allgemeiner Art sein. Die unge schriebene 
Grundlage der Konsensbildung in diesen Gremien 
[d.i. Dingen, Versammlungen von Rechtsgenossen-
schaften, d.V. nach Dilcher] ist es nun, was in der 
rechtshistorischen Wissenschaft meist mit dem mo-
dernen Begriff des Gewohnheitsrechts bezeichnet 
wird.“244

Die Übertragung des modernen Begriffs „Gewohnheits-
recht“ auf das Mittelalter wird unter Rechtshistorikern 

241 Vgl. z.B. Mücke, 1990, 33 u. Clauß, 1957b, S. 33–34.
242 Dilcher, 2008a, S. 11.
243 Vgl. Achenbach, 1871, S. 17–23.
244 Dilcher, 2008b, S. 37.
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diskutiert. Dilcher gibt einen Einblick in die Forschungs-
diskussion und schlägt mit anderen vor, von „Rechts-
gewohnheit“ zu sprechen.245 Die Rechtsgewohnheit ist 
schwer oder nicht in den Schriftquellen auszuma-
chen.246 Um festzustellen, inwieweit die Bergrechtstexte 
tatsächlich Rechtsgewohnheiten festhalten, müssten 
weit(zurück)reichende Untersuchungen vor ge nommen 
werden. Unter anderem über die Klärung der Herkunft 
der Bergleute in einem Bergbaugebiet247 oder die Be-
stimmung und Auswertung der ältesten Regelungsge-
genstände aus den bekannten – ggf. auch antiken – 
Bergrechtstexten248 könnten Annäherungen an die 
ungeschriebenen Rechtsgewohnheiten erfolgen. Der 
fließende Übergang, bzw. die Parallelität, von unge-
schriebener Rechtsgewohnheit zu/und aufgeschriebe-
nem Recht, die „Gemengelage in der Zeit des 
Übergangs“249, könnte sich vielleicht noch in solchen 
besonders alten Bestimmungen zeigen. So könnten es 
Einflüsse nichtschriftlicher Normen gewesen sein, die 
verschiedene Sinneswahrnehmungen als relevante 
Kategorien des Rechts benennen, wie z.B. die Bestim-
mung zur Feststellung des Berggerichtsbereichs im 
Freiberger Bergrecht A.250 Direkte Verweise auf Ge-
wohnheiten, wie es sie z.B. im Ius Regale Montanorum 
gibt251, sind im Freiberger Bergrecht nicht vorhanden. 
In einigen Urkunden aus der Region wird auf die Ge-
wohnheit verwiesen252, daneben konnte sie allemal – 
auch ohne schriftlichen Niederschlag – „als eine kräfti-
gende Unterströmung des geschriebenen Rechts“253 
wirken.

Es sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, 
dass alles niedergeschriebene Recht auf bereits vor-
handene Normen zurückging. Keller beschreibt – im 
Rahmen der Untersuchung der italienischen Kommune 
– die Etablierung zahlreicher Statuten, ohne an bisheri-
ge Rechtsgewohnheiten anzuknüpfen.254 Auch Unger 
hält diesen Aspekt für das Freiberger Stadtrecht fest:

245 Vgl. Ebd., S. 37–38.
246 Vgl. Zimmer, 2006, S. 25. Er nutzt den Begriff Rechtsge-

wohnheit.
247 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1986, S. 10, die auf den Zu-

sammenhang zwischen Gewohnheitsrecht und Herkunft der 
Bergleute hinweisen. Sprachliche Untersuchungen sowie 
die Analyse von Personennamen könnten laut Hägermann/
Ludwig in dieser Hinsicht Ergebnisse bringen.

248 Vgl. z.B. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 140.
249 Holzhauer, 2007, S. 174.
250 Siehe FBR A § 10. Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 

124, die die Bestimmung als „eine eigenthümliche, auf sehr 
alten Brauch hinweisende Vorschrift“ bezeichnen. Siehe 
auch Punkt 4.2.1.1 „Rechtsbereiche“.

251 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 197–200.
252 Z.B. Ermisch, 1886, S. 39–40 (= CDS II 13, Nr. 930): „Auch 

sullen wir uf denselbin bercwercken vleyschbencke, brot-
bencke, badestoben, zcol, huttenzcins unde daz schrot-
amecht haben noch gewonheide unde rechte, alz daz uf 
andern unser herren obgnant bercwercken recht und ge-
wonheit ist.“ (= „Auch sollen wir auf denselben Bergwerken 
Fleischbänke, Badestuben, Zoll, Hüttenzins und das Schrot-
amt haben nach Gewohnheit und Recht, wie das auf an-
deren der obengenannten Bergwerke unserer Herren Recht 
und Gewohnheit ist.“)

253 Holzhauer, 2007, S. 174.
254 Vgl. Keller, 2014, S. 75.

„Es ging um 1300 im Kodex nicht einfach darum, 
Recht, das ‚seit Alters‘, über viele Generationen 
hinweg gewohnheitsmäßig verwendet und entwi-
ckelt, aber bis dahin nur mündlich weitergeben 
wurde, endlich aufzuschreiben. Im Gegenteil han-
delte es sich hier - man kann sagen zumeist - um 
Rechtsnormen, die noch verhältnismäßig jungen 
Datums waren, sich erst im Laufe von gut einem 
Jahrhundert herausgebildet haben konnten, eben 
seitdem die Stadt Freiberg existierte, seit es in der 
Markgrafschaft Meißen, im benachbarten pleißen-
ländischen Reichsterritorium, überhaupt ostwärts 
der Saale-Elbe-Linie nicht nur Handwerker oder 
Kaufleute, sondern – das war hierzulande damals 
das Neue in den gesellschaftlichen Strukturen des 
Mittelalters - ein Bürgertum gab, das in Stadtge-
meinden seine Organisationsform fand.“255

Es ist letztlich davon auszugehen, dass bestimmte Nor-
men, die zum allgemeinen Konsens der Zeit gehörten, 
gar nicht schriftlich fixiert worden sind. Dilcher betont 
die Mischlage des mittelalterlichen Rechts, in der das 
aus Rechtsgewohnheiten entstandene Recht mit dem 
gelehrten Recht und dem durch Gesetzgebungsakt ge-
schaffenen Recht zusammentrafen.256

2.3.4 Entstehung der mittelalterlichen 
Bergrechtstexte

Unzweifelhaft sind die ersten schriftlichen Zeugnisse 
mittelalterlichen Bergrechts seit dem 12. Jahrhundert 
belegt. Das Interesse der Landesherren und das der 
Bergbautreibenden selbst haben die Entwicklung hin 
zu geschriebenem Bergrecht befördert.257 Regelungs-
bedürftig waren hauptsächlich solche Dinge, die in der 
Praxis nicht reibungslos abliefen. Pfeifer geht, wie zu-
vor Zycha, neben allgemeinen Bestimmungen zur För-
derung des Gemeinwohls von konkreten Missständen 
aus, denen mit bestimmten Regelungen im Ius Regale 
Montanorum begegnet wurde.258 Grass benennt außer-
dem mögliche Konfliktpotentiale wie Leistungsabgel-
tungen, Raumaufteilungen und Betriebsmittelverfüg-
barkeit, die erst dann zum Tragen gekommen seien, 
als mehrere Personen nebeneinander arbeiteten. Die 
Art und Lösung solcher Konflikte konnte sich demnach 
je nach den örtlichen Gegebenheiten regional unter-
schiedlich gestalten.259 Mernik listet neben Konflikten 
weitere Gründe auf, die das Festhalten von Regeln für 
den Bergbau notwendig machten, darunter hauptsäch-
lich (volks)wirtschaftliche Interessen.260 Kranz arbeitete 

255 Unger, 1999, S. 57.
256 Vgl. Dilcher, 1999, S. 20–21.
257 Vgl. Bräuer, 2004, S. 201; Grass, 1957, S. 70–71 u. Zimmer, 

2006, S. 16.
258 Pfeifer, 2002, S. 30–35 u. teilweise übereinstimmende Bei-

spiele bei Zycha, 1900a, S. 88–90.
259 Vgl. Grass, 1957, S. 70.
260 Vgl. Mernik, 2002, S. 149–150.
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bei der Untersuchung der Bergrechtsquellen im Lütti-
cher Steinkohlenbergbau vier Bedingungsfaktoren für 
deren Entstehung heraus: Entwicklungsstand der 
Landschaft (Interessenkonflikte zwischen neuem Ge-
werbe und alten Strukturen), Besitzverteilung (Bergbau 
berührte zwangsläufig Grund und Boden verschiede-
ner Personen und Institutionen), Gewohnheitsrechte 
(Sonderverträge um Recht auf Bodenschätze zu erhal-
ten) und infrastrukturelle Einrichtungen (umfangreiche 
Investitionen, z.B. für Kanäle, sollten nachhaltig ange-
legt und gesichert sein).261 Die Steinkohle fiel zu dieser 
Zeit nicht unter das Bergregal, dennoch sind die Bedin-
gungen für die Entstehung von schriftlichem Bergrecht 
ähnlich.

Neben solchen konkreten Gründen passt das Auf-
kommen schriftlichen Bergrechts absolut in die Zeit des 
12. und 13. Jahrhunderts. Der allgemeine Verschriftli-
chungsprozess im Bereich des Stadtrechts beispiels-
weise verlief zeitlich parallel in ganz Westeuropa: 

„[Ü]berall erste Anzeichen noch im 11. Jahrhun-
dert, im 12. Jahrhundert eine rasch ausgreifende 
Intensivierung, dann ein qualitativer Sprung in den 
Jahrzehnten um 1200, mit dem die Verschriftli-
chung die Gesellschaft nicht mehr nur sektoral, 
sondern insgesamt erfasst.“ 

Für die Stadtrechte des 12. und 13. Jahrhunderts habe 
Dilcher deutliche „Wandlungen der Normstruktur […] im 
Spannungsfeld von Oralität und Verschriftlichung“ fest-
gestellt, die in Deutschland und Italien „trotz unter-
schiedlicher Voraussetzungen, Erscheinungsformen 
und Ergebnisse“262 gleichzeitig vorgekommen seien.

Was die Herkunft dieser Bergrechtstexte betrifft, so 
herrscht keine Einigkeit. National orientierte Abstam-
mungsspekulationen scheinen zum größten Teil über-
wunden, eine alternative Theorie zum Ursprung mittel-
alterlichen Bergrechts gibt es jedoch nicht. Im 
Allgemeinen betont die aktuelle Forschung den Aus-
tausch und den gesamteuropäischen Prozess.263 Diese 
Perspektive erscheint im Vergleich weniger einseitig 
und stellt die Bergrechtsforschung gleichzeitig vor eine 
große Aufgabe. Pfeifer lehnt die von Hägermann/Lud-
wig264 gewählte Bezeichnung „europäisches Bergrecht“ 
ab, „da er eine Einheitlichkeit der Bergordnungen sug-
gerieren könnte, die nach dem quellenmäßigen Befund 
zu keinem Zeitpunkt gegeben war.“265 Diese Befürch-
tung Pfeifers ist meiner Meinung nach nicht berechtigt, 
da hier lediglich ein Phänomen räumlich erfasst wird. 
Eine Einheitlichkeit wurde bisher von keiner Seite be-
hauptet. Es geht vielmehr darum, Ähnlichkeiten, Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Diese 

261 Vgl. Kranz, 2007, S. 148–150.
262 Alle Zitate bei Keller, 2014, S. 81.
263 Vgl. besonders Hägermann und Ludwig, 1986 u. Schmidt-

chen und Ludwig, 1992, S. 66–67.
264 Hägermann und Ludwig, 1991.
265 Pfeifer, 2002, S. 86 (Fußnote 421).

 Gemeinsamkeiten lägen, laut Bartels, in den „Beson-
derheiten des Bergmannsberufs“, den „gemeinsamen 
Wurzeln europäischer Kultur“266 und praktisch im Spezi-
alistenaustausch zwischen den Montanrevieren und 
dem damit zusammenhängenden Wissenstransfer. Es 
bleibt abzuwarten, wie weit der Fokus noch erweitert 
werden muss, wenn die Erforschung des Bergrechts 
voranschreitet. Dilcher beschrieb die Konzentration auf 
den lateinisch-römischen Traditionsstrang bereits als 
Reaktion auf die Perspektive eines „substantiell ‚Ger-
manischen‘“ Rechts. Besonders nach dem Zweiten 
Weltkrieg habe man sich „auf das gemeinsame antike 
und christliche Kulturerbe Europas“267 rückbesonnen. 
Wie aber sieht es mit der Überlieferung z.B. aus dem 
arabischen oder chinesischen Sprachraum aus?268 
Kümper eröffnet die interessante Perspektive, dass die 
Rechtsbücher nicht nur ein europäisches Phänomen 
gewesen seien und führt das Beispiel des Armeniers 
Mhit‘ar Goš an, der um 1200 ein Rechtsbuch verfasste, 
das zur Grundlage vieler weiterer wurde.269

Nach diesem kurzen Exkurs in die Forschungsge-
schichte komme ich zurück zur Genese mittelalterlichen 
Bergrechts. Rudolf Palme, der sich hauptsächlich mit 
den Tiroler Bergrechten beschäftigte, konstatiert mit 
Verweis auf Willecke/Turner eine süddeutsche Berg-
rechtsgruppe, die durch „die Genossenschaftsstruktur, 
die Berggerichtsbarkeit, die Freiung der Bergleute usw.“ 
geprägt sei. Diese Elemente süddeutschen Bergrechts 
seien „in ihren Wurzeln“270 bereits im Trienter Bergrecht 
vorhanden gewesen, wie Zycha in seinem Vergleich der 
„Iglau-Freiberger Rechtssätze“271 mit den alpenländi-
schen bereits herausgestellt hatte.

Davon zu unterscheiden sei die Bergrechtsgruppe 
des böhmischen, schlesischen und Harzer Berg-
rechts.272 Die Schwierigkeit, die eine solche Einteilung 
darstellt, sollte u.a. nach dem oben gesagten deutlich 
sein. Bartels/Bingener weisen auf das gemeinsame 
Fundament, das Regalrecht, hin. Auch für das 15. und 
16. Jahrhundert scheinen die Autoren nicht von einer 
Einteilung in zwei „Bergrechtskreise“ überzeugt.273

Bräuer charakterisiert Bergrecht als ein vielseitiges 
Gebilde, „das aus bergmännischem Gewohnheitsrecht, 
Impulsen anderer Bergregionen sowie neugeschaffe-
nen (zunächst ortsbezogenen, dann aber übertrage-
nen) Regelungen bestand und seinerseits auf andere 
Reviere ausstrahlte.“274

266 Beide Zitate Bartels und Klappauf, 2012, S. 189.
267 Beide Zitate Dilcher, 2008a, S. 9.
268 Vgl. Weisgerber, 2004, S. 207, der auf den Bericht von Yāqūt 

al-Ḥamawī ar-Rūmī (1179-1229) verweist, welcher Angaben 
über das Bergrecht im heutigen Afghanistan enthalte.

269 Vgl. Kümper, 2009, S. 33–34.
270 Beide Zitate Palme, 1984, S. 340.
271 Zycha, 1900a, S. 27.
272 Vgl. Palme, 1984, S. 340 u. Willecke und Turner, 1970, S. 

14.
273 Vgl. Bartels und Bingener, 2006, S. 636–637.
274 Bräuer, 2004, S. 201 u. ähnlich schon Ermisch, 1886, S. XII 

u. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 23.
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Die deutschen Bergbaubegriffe in einigen Berg-
rechtstexten, die immer wieder Anlass waren, die Berg-
rechtstexte generell als deutsche Erfindung anzuneh-
men, ließen sich laut Hägermann/Ludwig nur im Falle 
Trients mit einer tatsächlichen Beteiligung deutschspra-
chiger Bergleute am Konstitutionsprozess begründen. 
Beim Bergrecht von Massa Marittima und auch beim 
Bergrecht für Villa di Chiesa (Iglesias) auf Sardinien 
müsse eher von einem Technologietransfer durch Ex-
pertenaustausch ausgegangen werden als von einem 
Rechtstransfer, denn die Begriffe deutscher Herkunft 
betreffen hier ausschließlich Wörter aus dem techni-
schen Bereich.275 In Betracht gezogen werden muss 
hierbei jedoch, dass Fachterminologie auf verschiede-
ne Weise entstehen kann. Es müssen keine deutschen 
Bergleute gewesen sein, die das Vokabular mitbrach-
ten, es können ebenso gut italienische Bergleute die 
deutschen Worte mit zurückgebracht haben.

Was das rechtliche Wissen und Denken und insbe-
sondere die Verschriftlichung und Institutionalisierung 
dessen betrifft, so war Italien ausgesprochenes Zen-
trum.276 Schmidtchen/Ludwig gehen soweit, den Erfolg 
des Bergbaus im 13. Jahrhundert unmittelbar mit der 
Verbreitung des italienischen juristischen Wissens in 
Verbindung zu bringen:

„Vor allem vertrags- und darauf aufbauende ar-
beitsrechtliche Elemente, die für einen florierenden 
Bergbaubetrieb im 13. Jahrhundert unerläßlich 
wurden, setzten spezifische juristische Denkwei-
sen voraus.“277

Hägermann/Ludwig haben dem östlichen Alpenraum 
„schwerpunktmäßig die mittelalterliche Priorität für Auf-
zeichnungen des Bergrechts“ zugesprochen. Auf der 
 Linie Friesach – Trient – Poschiavo seien um 1200 die 
ersten Urkunden bergrechtlichen Inhalts überliefert. Die 
ersten Bergrechtstexte „mit mehr als nur Einzel-
aussagen“278 sind aus den Südalpen und von weiter 
südlich überliefert. Sie stammen aus Trient (Trienter 
Bergrecht, 1185 bis 1214279) und Massa Marittima 
(Bergrecht von Massa Marittima, erste Hälfte 13.Jh.280), 
etwas später kommt Villa di Chiesa (Iglesias) auf Sardi-
nien hinzu (Bergrecht für Villa di Chiesa, 1327281). Nörd-
lich der Alpen folgen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 
Bergrechtstexte aus Böhmen (Iglauer Bergrecht, 1249 

275 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 39–42.
276 z.B. Lepsius, 2007, S. 461 (Fußnote 202).
277 Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 66.
278 Beide Zitate Hägermann und Ludwig, 1986, S. 2.
279 Gedruckt und übersetzt bei Hägermann und Ludwig, 1986.
280 Gedruckt und übersetzt bei Pfläging, 1976/77 u. gedruckt 

bei Hägermann und Ludwig, 1991.
281 Das vierte Buch des „Breve di Villa di Chiesa“ von 

1327 behandelt das Bergrecht. Es ist online verfügbar 
unter: http://app.comune.iglesias.ca.it:8080/dspace/bit-
stream/123456789/249/3/BREVE%20COMPLETO.pdf , 
zuletzt aufgerufen am 16.09.2017. 

bis Ende 13.Jh.282; Ius Regale Montanorum, 1300283), 
aus dem Harz (Goslarer Bergrecht, um 1360284) und aus 
der Markgrafschaft Meißen (Freiberger Bergrecht, 1307-
1346285). Auch weitere Bergrechtstexte aus Böhmen 
und Ungarn sind überliefert (z.B. Troppauer Bergrecht, 
1271; Deutschbroder Stadt- und Bergrecht, 1278; 
Schemnitzer Stadt- und Bergrecht, Ende 14. Jh.), sie 
sollen in engem Zusammenhang mit dem Iglauer Berg-
recht stehen.286

Daneben sind einige kürzere Bergrechtstexte über-
liefert. Dazu gehören z.B. die Bergordnung des Her-
zogs Albrecht von Braunschweig (1271)287, die später 
für das Goslarer Bergrecht herangezogen wurde, die 
Bergwerksordnung des Markgrafs Friedrich des Ernst-
haften (1328)288, die Teile des Freiberger Bergrechts 
beinhaltet, die Zeiringer (1336?)289 und die Bergord-
nung für Gastein (1342)290 aus dem heutigen Öster-
reich, die Üsenberger Bergordnung (1370)291 und das 
Dieselmuther Bergweistum (1372)292 aus dem Schwarz-
wald.

Besonders die Liste der kürzeren Bergrechtstexte 
ist sicherlich durch einige weitere zu ergänzen, jedoch 
sollen die genannten an dieser Stelle als Beispiele aus-
reichen.

Eine quellenkritisch notwendige Bestimmung be-
steht, wie oben erwähnt, darin, Urkunden mit bergrecht-
lichem Inhalt – also z.B. Privilegien und Verträge – von 
Bergrecht, welches in nicht-urkundlicher Form festge-
halten wurde, zu unterscheiden.293 Aus einigen Berg-
bauregionen, u.a. in Freiberg, liegen Bergrechtstexte in 
nicht-urkundlicher Form vor294, in anderen Gegenden, 
u.a. in Trient, sind es Urkunden, die das Bergrecht bein-
halten.

Nach der ersten Konjunktur der Bergrechtstexte 
vom 12. bis ins frühe 15. Jahrhundert, begann die Ent-
wicklung und Verbreitung der landesherrlichen Berg-
ordnungen. Willecke bemerkt zu dieser neuen Gattung, 
dass die „materiell-rechtliche Weiterentwicklung des 
B.s […] in diesen Bergordnungen gering [war]“ und auf-

282 IBR A und IBR B gedruckt bei Sternberg, 1837, S. 11-16 (Ur-
kundenverzeichnis) u. übersetzt bei Ders., 1838, S. 17–35; 
das deutsche Iglauer Bergrecht (Version der Rechtsweisung 
nach Freiberg) bei Ermisch, 1886, S. 276–285 (= CDS II 13, 
II. Das Iglauer Bergrecht).

283 Gedruckt bei Zycha, 1900b.
284 Gedruckt und übersetzt bei Frölich, 1953.
285 FBR A gedruckt bei Ermisch, 1886, S. 267–276 (= CDS II 

13, I. Das ältere Freiberger Bergrecht (A)), FBR B bei Ebd., 
S. 285–299 (= CDS II 13, Das jüngere Freiberger Bergrecht 
(B)) u. übersetzt in der vorliegenden Arbeit (siehe Anhang).

286 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 133. Ich habe die Zu-
sammenhänge nicht überprüft. Wenn Gönczi (2003, S. 126) 
fordert, das Schemnitzer Stadtrechtsbuch im Zusammen-
hang mit dem Iglauer Bergrecht zu untersuchen, so besteht 
anscheinend noch durchaus Forschungsbedarf.

287 Gedruckt und übersetzt bei Frölich, 1953.
288 Gedruckt bei Ermisch, 1886, S. 5-7 (= CDS II 13, Nr. 873).
289 Gedruckt bei Schwind und Dopsch, 1968, S. 170–173.
290 Gedruckt bei Ebd., S. 181–182.
291 Gedruckt bei Tubbesing, 1996, S. 278–281.
292 Gedruckt bei Ebd., S. 274–277.
293 Siehe Punkt 2.3.1 „Definitionen von Bergrecht“.
294 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 150.
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grund veränderter Interessenlagen „überwiegend Be-
stimmungen über die Stellung und Befugnisse der 
 landesherrl. Beamten“295 sowie ökonomische Fragestel-
lungen behandelt worden sind. Im oberen Erzgebirge 
findet sich mit der Annaberger Bergordnung von 1509 
eine besonders prominente Vertreterin dieser Gattung. 
Marquardt reiht die Bergordnung in den größeren Rah-
men der Bergrechtsentwicklung ein:

„Nach einer älteren privilegienrechtlich gestalteten 
Phase gibt es Hunderte von Beispielen von B. aus 
dem 15. bis 18. Jh.; das 19. Jh. brachte den Über-
gang zu inhaltlichen und geographisch umfassen-
deren Berggesetzen.“296

Es muss dieser nützlichen, aber groben Skizze unbe-
dingt hinzugefügt werden, dass die Privilegien nicht die 
einzige und auch nicht die prägende Form dieser von 
Marquardt so genannten „älteren Phase“ waren. Der 
Feststellung, dass Vorläufer der Bergordnungen bis 
zum Trienter Bergrecht 1185 zurückzuverfolgen seien, 
kann jedoch uneingeschränkt zugestimmt werden.297 
Auch Ermisch thematisiert den sich wandelnden Cha-
rakter der Bergrechtstexte allgemein und für die Frei-
berger Region:

„Fürstliche Landes- und Gerichtsordnungen traten 
neben die Rechtsbücher des Mittelalters und setz-
ten der Fortbildung des Gewohnheitsrechts gewis-
se Schranken. Auch auf unserem Gebiete äußert 
sich dies; der Zeit der Bergrechtskodifikation folgte 
eine Zeit landesherrlicher Bergordnungen.“298

Beachtenswert und gleichzeitig viel zu wenig beachtet 
sind die von Kranz beschriebenen Kodifizierungen mit-
telalterlichen Bergrechts im Lütticher Steinkohlenberg-
bau. Er betont die Bedeutung des Kanalbaus bei der 
Entstehung des mittelalterlichen Steinkohlenbergrechts 
und nennt die Geschworenen „Hüter der Kanäle“299 – 
eine interessante und bisher nicht untersuchte Parallele 
zur Entwicklung des Erbstollenrechts im regalen Silber-
bergbau300. Zwischen 1318 und 1330 seien in Lüttich 
bergrechtliche Gewohnheiten aufgeschrieben worden 
„zum Nutzen des Gewerbes“ und „um Irrtümer zu 
beheben“301, die 1377 durch die Geschworenen um 
weitere Artikel ergänzt wurden. Im 15. Jahrhundert ist 
durch politisch beauftragte geschulte Juristen eine Re-
vision aller Gesetze erfolgt, die das bedeutende Gesetz 
„Paix de Saint-Jacques“ zum Ergebnis hatte.302 Hier 

295 Beide Zitate Willecke, 1980, Sp. 1959.
296 Marquardt, 2005, Sp. 31.
297 Vgl. Ebd.
298 Ermisch, 1887, S. CXLVIII. Zu den im Zitat verwendeten Be-

griffen siehe Punkt 2.3.1 „Definitionen von Bergrecht“.
299 Kranz, 2007, S. 152.
300 Siehe Punkt 2.1.3 „Entwicklung der Bergbautechnik“.
301 Beide Zitate Kranz, 2007, S. 153.
302 Vgl. Ebd., S. 152-153.

gab es also ganz ähnliche Entwicklungsphasen wie im 
Regalbergbau.

2.3.5 Erforschung der Inhalte 
mittelalterlicher Bergrechtstexte

Viele Autoren sind der Meinung, den europäischen 
Bergrechtstexten des Mittelalters mangele es an einer 
inhaltlichen Systematik.303 Die Bergrechtstexte des 12. 
bis frühen 15. Jahrhunderts sind aber – wie oben aus-
geführt – in verschiedenen Formen erhalten. Es bedürf-
te also einer genaueren Erläuterung, welches „Berg-
recht“ aus welchen Gründen unsystematisch erscheint. 
Hägermann/Ludwig treffen die Aussage, dass „den eu-
ropäischen Bergordnungen bis in die frühe Neuzeit hin-
ein die inhaltliche Systematik [fehlt, d.V.], doch stehen 
Kernaussagen regelmäßig in den ersten Abschnitten 
oder Paragraphen. Danach erscheinen, gegebenenfalls 
unter Strafandrohung, einzelne Rechtsbestimmungen 
in mehr oder weniger einsichtiger Folge.“304 Für solche 
generellen Einschätzungen reicht momentan die For-
schungslage jedoch nicht aus, da weder notwendige 
definitorische Vorarbeiten geleistet wurden, noch die In-
halte der Bergrechtstexte – mit wenigen Ausnahmen – 
ausreichend erschlossen und erforscht sind.305 Einer 
Systematisierung der Inhalte zu Forschungszwecken 
hat man sich bisher dementsprechend – wenn über-
haupt – lediglich in Ansätzen gewidmet.306 Um die Inhal-
te der bekannten Bergrechtstexte zu erschließen bietet 
es sich an, Kategorien zu entwerfen, die der vorhande-
nen Regelungsmaterie entstammen und dabei an 
(montan)geschichtswissenschaftliche Fragestellungen 
angepasst sind.

Einen Überblick über die generelle Regelungsma-
terie bieten die Lexikonartikel zum Bergrecht. Willecke 
trifft im Lexikon des Mittelalters die allgemeine Aussa-
ge, alle frühen Bergrechtstexte seien vom selben 
„Grundgedanken des Bergregals und der Freierklärung 
des Bergbaus“307 getragen. Sie regelten weiterhin: die 
Befugnisse der Regalherren, die Rechte der Bergbau-
treibenden gegenüber dem Grundeigentümer und ge-
genüber dem Regalherrn.308 Westermann nimmt für 
frühneuzeitliche bis neuzeitliche Bergrechtstexte eben-
so eine Gliederung der Inhalte nach Personengruppen 
– wenn auch aus anderer Perspektive – vor: Bergrecht 
und Landesherr, Bergrecht und Gewerken und Berg-

303 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXVI u. Hägermann und Ludwig, 
1991, S. 24. Moldt (2009, S. 161) widerspricht dieser An-
sicht.

304 Hägermann und Ludwig, 1991, S. 24.
305 Als Beispiel an dieser Stelle sei Pfeifer (2002, S. 188–190) 

genannt, der auf eine ausgeprägte Systematik im IRM hin-
weist.

306 Zur Schwierigkeit, mittelalterliche Rechte für ein heutiges 
besseres Verständnis zu systematisieren siehe auch Küm-
per (2009, S. 188–194), der dies für den Sachsenspiegel mit 
Beispielen aus der Sekundärliteratur erläutert.

307 Willecke, 1980, Sp. 1958.
308 Vgl. Ebd. u. ebenso Lück, 2008, Sp. 530.
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recht und Berg- und Hüttenarbeiter.309 Zuletzt sei auf 
den alten – in der neuen Auflage durch Lück aktuali-
sierten – Eintrag im Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte hingewiesen. Wegener sieht dort – 
und damit über die konkreten Inhalte hinausführend – 
besondere Erkenntnismöglichkeiten in Bergrechtstex-
ten, da mit ihnen „neben der rechtlichen Formung 
eigentümlicher wirtschaftlicher und technischer Ver-
hältnisse schon sehr frühe Zeugnisse eines hoch ent-
wickelten sozialen Bewußtseins überliefert“310 worden 
seien.

Neben den Lexikonartikeln gibt es keine moderne 
allgemeine Darstellung zum mittelalterlichen Bergrecht. 
Lediglich in Sammelbänden, Aufsätzen und gelegentli-
chen Exkursen in verschiedenen, nicht hauptsächlich 
das Bergrecht betreffenden, Arbeiten, lassen sich Infor-
mationen finden. Der Tagungsband von Ingenhaeff/
Bair, der sich konkret dem Themenfeld „Bergbau und 
Recht“ widmet, enthält neben den Spezialaufsätzen lei-
der keine allgemeine Einführung oder einen Ausblick.311

Stellvertretend sei hier Bartels zitiert, der im Hand-
buch zur Geschichte des deutschen Bergbaus die Ele-
mente europäischer mittelalterlicher Bergrechtstexte 
übersichtsartig zusammenfasst, in denen sich die größ-
ten Übereinstimmungen fänden. Er nennt die Bereiche 
(Erb)Stollenrecht, Bildung von Genossenschaften, Tei-
lung der Gruben in gleiche Anteile (Zahlengrundlage oft 
4), Grubenmaße (Zahlengrundlage oft 7), Betriebs-
zwang, Berggericht, aktive Berggemeinde, praktische 
Betriebsaufsicht und Rechtsaufsicht, regelmäßig 
Rechtssetzung über Weistümer und zuletzt die Paralle-
len zum römischen Bergrecht.312

Die meisten Arbeiten, die einzelne Bergrechtstexte 
erläutern, folgen der Reihenfolge im jeweiligen Berg-
rechtstext selbst oder den realen Betriebsabläufen 
(Verleihen, Vermessen, Abbau etc.). Dabei entsteht 
häufig der Eindruck, dass die Auswahl der im Detail be-
handelten Passagen subjektiv erfolgt. Der Eindruck ver-
stärkt sich, da zum Teil schwierige Passagen über-
sprungen werden oder bestimmte Rechtsstellen in der 
Literatur Bekanntheit erlangt haben und in immer glei-
chen Zusammenhängen und Formulierungen präsen-
tiert werden.313 Andere Arbeiten nähern sich über grö-
ßere Teilbereiche dem Bergrecht an oder wählen die 
ihrer Disziplin entsprechenden Zuordnungen.

Die Herausgaben der Bergrechtstexte von Trient 
und Massa Marittima von Hägermann/Ludwig bieten 
durch die einordnenden und erläuternden Texte einen 

309 Vgl. Westermann, S. 33.
310 Vgl. Wegener, 1971, Sp. 373.
311 Vgl. Ludwig, 2012, S. 18–19, der bereits auf diesen Mangel 

hinweist und generell einen fehlenden systematischen und 
theoretischen Unterbau der Bergbaugeschichtsforschung 
und auch der Bergrechtsforschung konstatiert.

312 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 189–191.
313 So z.B. die vielzitierte Stelle „Wo eyn man ercz suchen will, 

das mag her thun mit rechte.“ (FBR A § 9) im Zusammen-
hang mit der Bergbaufreiheit oder das Feststellen des Berg-
gerichtsberereichs mit Korb und Werkzeugen (FBR A § 10) 
zuerst bei Herrmann und Ermisch (1882, S. 124).

guten Überblick über wichtige Themenfelder mittelalter-
lichen Bergrechts. Für ihre Ausgabe und Übersetzung 
des Trienter Bergrechts aus dem Jahr 1986 geben Hä-
germann/Ludwig in der umfassenden Einleitung nach 
ihrer Aussage eine „inhaltliche[n] Erörterung und Analy-
se des Trienter Bergrechts“314. Diese besteht neben der 
Beschreibung von Entstehungsumständen und -umfeld 
hauptsächlich in der Untersuchung wirtschaftlicher, 
technischer und sozialer Aspekte. So räumen sie den 
Punkten Technik und Arbeitsmittel, Arbeitsverfassung, 
Soziale Struktur und Konjunkturprobleme je ein eigenes 
Kapitel ein.315 In der fünf Jahre später erschienenen 
Ausgabe des Bergrechts von Massa Marittima geben 
Hägermann/Ludwig dessen Inhalt zusammengefasst in 
einem Kapitel wieder. Neben den „Ebenen der Gestal-
tung und Mitgestaltung“316 und dem Aufbau des Berg-
rechtstexts benennen die Autoren die Bereiche Wirt-
schaft, Verwaltung (auch Schriftlichkeit), soziale 
Struktur, Arbeitsrecht, Technik und Kontrollinstrumente 
mit den jeweilig zugehörigen Bestimmungen.317

Zu den neueren rechtshistorischen Einzelbearbei-
tungen mittelalterlichen Bergrechts zählen diejenigen 
von Gerrit Tubbesing und Guido Pfeifer. Tubbesings 
Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Herrschaft 
und Recht des mittelalterlichen Bergbaus im Süd-
schwarzwald und klopft die bergrechtlichen Quellen aus 
den verschiedenen von ihm behandelten Abbaugebie-
ten chronologisch hinsichtlich der ausgewählten Punkte 
Bergbauberechtigung, Bergverwandte, Gewerkschaf-
ten, Abgaben, Hüttenwesen und Erzverkauf und Berg-
gericht ab.318 

Pfeifers rechtshistorische Annäherung besteht in 
der Untersuchung der Rezeption von römischem Recht 
im Ius Regale Montanorum. Er unterscheidet zwischen 
materiellem (Berg-, Personen-, Sachen- und Schuld-
recht und „Bestimmungen pönalen Charakters“) und 
prozessualem Recht (Gerichtsorganisation, bergge-
richtliches Verfahren, Beweisverfahren und -mittel, Ur-
teil, Appellation, judicium extraordinarium319 [Sonder-
verfahren]) und untersucht methodische und stilistische 
Elemente, „so die Umsetzung von Systematik, die The-
matisierung der Rechtsanwendung, die Verwendung 
von Begründungsmustern sowie verschiedener stilisti-
scher Mittel.“320 Zimmer entwickelte sechs Kategorien, 

314 Hägermann und Ludwig, 1986, S. 3.
315 Vgl. Ebd., S. V (Inhaltsverzeichnis).
316 Hägermann und Ludwig, 1991, S. 23.
317 Die Schlagwörter kommen teilweise so nicht im Text von 

Hägermann und Ludwig (1991, S. 23–35) vor. Sie wurden 
aus dem Kapitel über die Inhalte herausgefiltert oder ggf. auf 
Grundlage des Textes auf einen Oberbegriff verkürzt.

318 Tubbesing (1996, S. 21) bemerkt selbst: „Der Preis für diese 
Methode besteht in der fehlenden Gesamtübersicht über die 
einzelnen Abbaugebiete und in der Aufspaltung der Quellen 
und Zuordnung der Bestandteile zu den jeweiligen Sachge-
bieten.“ Er habe diese Nachteile bewusst in Kauf genom-
men, da es ihm darum ginge die rechtsvergleichenden Er-
kenntnismöglichkeiten durch direkte Gegenüberstellung der 
Regelungen auszuschöpfen.

319 Pfeifer, 2002, S. XIII–XIV.
320 Ebd., S. 8 u. siehe das Inhaltsverzeichnis. Die letztgenann-

ten Punkte untersucht Pfeifer hinsichtlich der Rolle ihres 
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um die Regelungsbereiche von fünf ausgewählten 
Bergrechtstexten des ostalpinen Raums trotz eines 
fehlenden rechtssystematischen Aufbaus erfassen zu 
können.321 

Insgesamt sind aus den Einzelstudien zum Teil 
rechtliche, wirtschaftliche, technische und soziale Fra-
gestellungen zu entnehmen, die jedoch oft wenig struk-
turiert behandelt werden.

Für das Freiberger Bergrecht im Besonderen, gibt 
es in der neuen Auflage des Handwörterbuchs zur deut-
schen Rechtsgeschichte einen eigenständigen Eintrag. 
Keil fasst in dem Artikel grundlegende Inhalte dieses 
Rechts zusammen: das freie Schürfrecht, das Finder-
recht, die Betriebspflicht und die Zehntzahlung. Für das 
Freiberger Bergrecht B betont er außerdem die Wichtig-
keit des Erbstollenrechts.322

Im Beitrag zu den „Rechtsbestimmungen für die 
bergmännische Arbeit im 12., 13. und 14. Jahrhun-
dert“323 folgt Clauß in seiner Darstellung dem Prozess 
vom Schürfen bis zum Vermessen und gibt die betref-
fenden Passagen des Freiberger Bergrechts an. Da-
nach geht er in kleineren Abschnitten auf die vermeintli-
che Krise des Bergbaus zur Mitte des 14. Jahrhunderts 
ein und erläutert die technischen und rechtlichen Mittel, 
mit denen ihr begegnet wurde mit einem Schwerpunkt 
auf dem Erbbereiten.

Hubert Ermisch hat für die Untersuchung des 
„Meißnischen Bergrechts“ dessen Grundsteine be-
schrieben, die bereits im ältesten Freiberger Bergrecht 
vorhanden gewesen seien: Bergregal, Bergbaufreiheit, 
Finderrecht, Messung, Rechte des Oberflächenbesit-
zers, Gerechtsame der Landesherren, Urbar, Zehnt, 
Gerichtsbarkeit, Bergmeister und Bergrichter.324 Um die 
Inhalte des Freiberger Bergrechts B im Besonderen zu 
beschreiben und diese mit denen des Freiberger Berg-
rechts A und des deutschen Iglauer Bergrechts zu ver-
gleichen, gliederte er einen Großteil der Paragraphen 
des Freiberger Bergrechts B der Reihenfolge nach in 
sechs Kapitel.325

Manfred Mücke listet schließlich für die Darstellung 
der Entwicklung sächsischen Bergrechts (bis Ende des 
19. Jahrhunderts) vier Kategorien „gesellschaftlicher 
Verhältnisse“, die den „Gegenstand bergrechtlicher Re-
gelung bildeten“326. Dazu zählte er das (1) Schürfen, 
Muten, Vermessen und Verleihen, (2) die feudal-staatli-
che Leitung und Aufsicht über den Bergbau, (3) die 
Stellung der Grubeneigentümer und (4) die Abgaben.327

Einsatzes „aus den gelehrten Rechten bei der Rezeption im 
IRM“.

321 Vgl. Zimmer, 2006, S. 28 beurteilt die Quelle dabei nach 
heutigen Anforderungen an einen „rechtssystematischen 
Aufbau“.

322 Vgl. Keil, 2008, Sp. 1719.
323 Clauß, 1957b. Das gesamte Heft Clauß und Kube (1957) 

widmet sich dem frühen Bergbau und dem Erbbereiten.
324 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXVII-XLIII.
325 Vgl. Ebd., S. LXXVII.
326 Mücke, 1990, S. 33.
327 Vgl. Ebd.

Insgesamt wird deutlich, dass es zahlreiche Punkte 
gibt, die übergreifende und vergleichende Forschungen 
im Bereich des Bergrechts zulassen. Solche Untersu-
chungen sind sogar notwendig, um die Zusammenhän-
ge zwischen den verschiedenen Bergrechtsbereichen 
zu erkennen. Piirainen betonte: „Für die Untersuchung 
der Bergrechte ist eine genaue Wiedergabe der 
Rechtstexte notwendig, da die Überlieferung in den 
bergrechtlichen Bestimmungen die Tradition und Ver-
hältnisse an verschiedenen Orten berücksichtigt und 
die Inhalte deswegen recht unterschiedlich sind.“328 Es 
wird deutlich, dass es bei der Untersuchung von Berg-
rechtstexten zwei grundlegende Ebenen gibt, die in 
bergbauhistorischen Arbeiten oft miteinander verbun-
den werden: die eigentlichen Inhalte der Texte – die be-
sonders intensiv von Rechtshistorikern behandelt wer-
den – und die übergeordneten Fragestellungen an 
diese, die insbesondere Aufschluss über die Sozial-, 
Technik- und Wirtschaftsgeschichte geben können.

2.4 Entstehung, Überlieferung und 
Edition des Freiberger Bergrechts

Neben den eigentlichen Freiberger Bergrechtstexten 
gibt es weitere Schriftquellen, die bergrechtliche The-
men betreffen, wobei sich die allgemeine Schriftquel-
lenüberlieferung für die Markgrafschaft Meißen vom 
12. bis ins 14. Jahrhundert in eine quellenärmere Zeit 
vor Beginn des 14. Jahrhunderts und eine quellenrei-
chere Zeit danach unterteilen lässt. Die Urkunden der 
Jahre 1162329, 1183330 und 1185331 sind die einzigen 
bekannten Schriftquellen aus dem 12. Jahrhundert, die 
die Gegend um Freiberg direkt betreffen. Die Urkunde 
Markgraf Ottos vom 2. August 1185 belegt erstmals Sil-
berbergbau in der Region. Sie steht zur Diskussion, 
das Bergregal der Markgrafen festzuhalten.332 Die an-
deren beiden Urkunden (eine Gebietsschenkung Kai-
ser Friedrichs I. an das Kloster Altzelle vom 26. Febru-
ar 1162 und eine Urkunde des Bischofs Martin von 
Meißen vom 9. Juni 1183) thematisieren keinen Berg-
bau, sind aber relevant für die Besiedlungsgeschichte 

328 Piirainen, 1980, S. 12.
329 Übersetzung der Urkunde von 1162 (Posse, 1889, S. 210-

211 = CDS I A 2, Nr. 308 u. Graber, 2006, S. 1-3 = CDS II 19, 
Nr. 1) bei Knauth (1721, S. 40–43) u. Helbig und Weinrich 
(1968, S. 194–199), in Teilen bei Herrmann (1953).

330 Übersetzung der Urkunde von 1183 (Posse, 1889, S. 330-
331 = CDS I A 2, Nr. 475 u. Ermisch, 1883, S. 1 = CDS II 12, 
Nr. 1) bei Helbig und Weinrich (1968, S. 198–202), in Teilen 
bei Herrmann (1953).

331 Übersetzung der Urkunde von 1185 (Posse, 1889, S. 351-
353 = CDS I A 2, Nr. 510 u. Ermisch, 1883, S. 1 = CDS II 12, 
Nr. 2) bei Helbig und Weinrich (1968, S. 202–207), in Teilen 
bei Herrmann (1953) u. Übersetzung und Untersuchung bei 
Krenkel (1955) u. Schellhas (1955).

332 Siehe Punkt 2.2.3 „Kolonisation, Siedlungsentwicklung und 
Silberbergbau“.
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der Region.333 Das 13. Jahrhundert weist erstmals 
Schriftquellen auf, die sich dezidiert auf ein Freiberger 
Bergrecht beziehen – und das in einer Zeit, die vor der 
durch Ermisch ermittelten Datierung für das Freiberger 
Bergrecht A liegt. 

Auf ein „jus Freybergense“ bezieht sich der Text der 
Kulmer Handfeste des Deutschen Ordens aus dem 
Jahr 1233, in der insbesondere das Finderrecht und die 
Rechte des Oberflächenbesitzers zu erkennen seien.334 
Die nächste Quelle, die ein „jus Freibergense“ benennt, 
verweist auf die Markgrafschaft Meißen und behandelt 
die Schlichtung eines Streits zwischen dem Freiberger 
Stadtrat und dem Kloster Altzelle um Bergbaurechte. 
Diese Quelle, der sogenannte „Krummenhennersdorfer 
Vertrag“ von 1241335, gilt als Beleg für die Anwendung 
des Freiberger Bergrechts im 13. Jahrhundert.336 Lud-
wig nennt im Zusammenhang mit den ersten Hinweisen 
auf das Freiberger Bergrecht auch die vermeintliche 
Einrichtung des Bergschöffenstuhls beim Freiberger 
Rat im Jahr 1255, wie sie u.a. vorher Klotzsch an-
nahm.337 Ermisch sieht in der entsprechenden Urkun-
de338 nicht die Gründung des Bergschöffenstuhls, son-
dern die Übertragung von Stadt- und Berggerichtsbarkeit 
an den Vogt und den Freiberger Rat.339 Schließlich gibt 
es noch eine Urkunde von 1258340, das sogenannte 
„Leubuser Privileg“, in der Herzog Boleslav II. von 
Schlesien dem Kloster Leubus die gleichen Rechte wie 
das Kloster Altzelle sie innehabe überträgt und die für 
mögliche zukünftig zu findende Erzgänge bestimmt, sie 
seien „more Vribergensi“ dem Finder zuzusprechen.341 
Welche Form das Freiberger Begrecht im 13. Jahrhun-
dert hatte, ob es in Teilen oder ganz schriftlich nieder-
gelegt war oder ob es mündlich und durch Weistümer 
und Gewohnheiten überliefert wurde ist nicht bekannt. 
Herrmann/Ermisch interpretierten eine Urkunde Fried-
richs des Freidigen von 1294342 dahingehend, dass sie 
„Anlass zur schriftlichen Redaktion des Stadt- und 
Bergrechts“343 gegeben habe.

333 Alle drei Urkunden sind zuletzt von Thieme (2002, S. 114–
135) gründlich besprochen worden.

334 Vgl. Ermisch, 1887, S. XLVII u. Weiske, 1845, S. 60. Un-
ger (1999, S. 76) sieht in den außerhalb der Markgrafschaft 
Meißen überlieferten Verweisen auf Freiberger Bergrecht 
„im Kern die Freiberger Bergbaufreiheit“.

335 Übersetzung und Untersuchung der Urkunde von 1241 (Er-
misch, 1891, S. 10-11 = CDS II 14, Nr. 14) bei Kube (1957a). 
Vgl. dazu Ermisch, 1887, S. XXVI.

336 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 127.
337 Vgl. Baumann et al., 2000, S. 2 u. Klotzsch, 1764, S. 72.
338 Übersetzung und Untersuchung der Urkunde Markgraf 

Heinrichs des Erlauchten vom 6. Juli 1255 (Ermisch, 1883, 
S. 14-16 = CDS II 12, Nr. 19) bei Kube (1957b) u. Überset-
zung bei Arras (1889, S. 9–10).

339 Vgl. Ermisch, 1887, S. XLIV–XLV, der von einer langfristigen 
Entwicklung hin zum Bergschöffenstuhl ausgeht.

340 Übersetzung und Untersuchung der Urkunde von 1258 (Er-
misch, 1886, S. 2 = CDS II 13, Nr. 866) bei Kube (1957a).

341 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 131–132.
342 Siehe Ermisch, 1883, S. 38 (= CDS II 12, Nr. 49).
343 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 143.

Die nächsten konkret das Bergrecht betreffenden 
schriftlichen Quellen sind das Freiberger Stadtrecht344 
(1296-1305345) und das Freiberger Bergrecht A selbst. 
Letzteres wurde von Ermisch auf das Jahr 1307 datiert 
und in engsten Zusammenhang mit der Redaktion des 
Freiberger Stadtrechts gebracht.346 Das Freiberger 
Bergrecht umfasst zwei Versionen unterschiedlichen Al-
ters. Seit Hubert Ermisch wird das ältere Freiberger 
Bergrecht „A“ (FBR A), das jüngere „B“ (FBR B) ge-
nannt, beide datieren in das 14. Jahrhundert. Für die 
Entstehung des Freiberger Bergrechts A wird seit Er-
misch der Zeitraum zwischen 1307 und 1328 für wahr-
scheinlich gehalten. Die Zäsuren kommen durch die 
Wiedererlangung der Markgrafschaft Meißen durch 
Friedrich den Freidigen (1307) und den vermuteten 
Zeitpunkt der Rechtsweisung von Iglau nach Freiberg 
(zwischen 1310 und 1327) zustande.347 Der Iglauer 
Oberhof hatte im 14. Jahrhundert eine starke Stellung 
hinsichtlich bergrechtlicher Belange. In Böhmen und 
Mähren war er Gerichtshof, für Gebiete jenseits dieser 
Grenzen nahm er beratende und unterweisende Funkti-
on ein.348 Die Bergwerksordnung von 1328 wird zeitlich 
zwischen die Redaktionen der Bergrechtstexte einge-
ordnet.349 Die Abfassung des Freiberger Bergrechts B 
nahm Ermisch für zwischen 1346 und 1375 an. Diese 
Eingrenzung begündet er zum einen mit einem Urkun-
deninhalt, der die Existenz des Freiberger Bergrecht B 
vor 1346 nicht annehmen lässt und einem Stadtbrand 
im Jahr 1375.350 Ermisch betont selbst, dass beide Da-
tierungen (für FBR A und FBR B) sehr vage Vermutun-
gen sind. 

Ebenso unklar ist dann auch die Frage nach dem 
Verfasser. Einig sind sich die verschiedenen Autoren 
darüber, dass es sich um eine bergbauaffine Person 
gehandelt haben musste.351 Herrmann/Ermisch vermu-
ten, „dass ein rechts- und bergverständiges Mitglied 
des Freiberger Rathes, vielleicht der damalige Stadt-
schreiber, die Bearbeitung besorgt hat.“352

Unter Verweis auf Achenbachs Beschreibung des 
Freiberger Bergrechts A als eine „Compilation ganz ver-
schiedenartiger Stücke“353 bezeichneten Herrmann/Er-
misch das Freiberger Bergrecht A als einen Entwurf.354 
Im Freiberger Bergrecht A werden in einigen Paragra-

344 Ediert von Ermisch, 1891, S. 1-153 (= CDS II 14, Das Frei-
berger Stadtrecht).

345 Vgl. Unger, 1999, S. 65.
346 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 144–145.
347 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXII–LXV u. diesem später folgend 

z.B. Unger, 1999, S. 56.
348 Vgl. Tomaschek, 1868, S. 18–20.
349 Siehe Punkt 2.4.1 „Bergwerksordnung Friedrichs des Ernst-

haften von 1328“.
350 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXIV–LXXV.
351 Achenbach (1871, S. 20) sah einen „Sachverständigen, 

mit obrigkeitlichen Functionen betrauten“ Mann. Die Theo-
rie von Klotzsch (1764, S. 76–77), es sei ein „vornehmer 
Bergbeamter, und vermuthlich der Zehender in Freyberg ge-
wesen“ wurde bereits von Herrmann und Ermisch (1882, S. 
148) verworfen.

352 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 148.
353 Achenbach, 1871, S. 20.
354 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 147.
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phen konkrete Fragen formuliert. Nachdem Achenbach 
erstmals das Augenmerk auf diese – von ihm als Anre-
gungen zu „bergrechtliche[n] Controversen“355 bezeich-
neten – Fragen und auch Aufforderungen lenkte, gin-
gen Herrmann und Ermisch etwas ausführlicher und 
vollständiger darauf ein.356 Neben den auch von Achen-
bach genannten Paragraphen FBR A § 21 und FBR A § 
22 wurden von Herrmann/Ermisch die Paragraphen 
FBR A § 14, FBR A § 15, FBR A § 16 und FBR A § 17 
angeführt. Alle genannten Autoren sind sich darüber ei-
nig, dass der Adressat dieser Fragen wahrscheinlich 
der Freiberger Rat gewesen sei. Er sollte sich nach 
Entscheidungen (bzw. Weistümern357) erkundigen, 
selbst entscheiden oder sich der Empfehlung des Ver-
fassers anschließen, wie Achenbach am Beispiel des 
FBR A § 21 zusammenfasst:

„Ueber letztere [zweifelhafte Punkte des Berg-
rechts, d.V.] soll sich der Rath weiter erkundigen 
(‚do vrogit noch‘) oder derselbe soll selbst ent-
scheiden (Art. 21: ‚Und wy sal her is behalden mit 
syn einz hant, adir wy dunckt is uch dar umme 
recht syn‘), wobei an einer Stelle der Verfasser die 
Beibehaltung seiner Entscheidung empfiehlt (‚We-
dir duncket uch, das her gestanden sy mit der re-
de, adir welt ir das ir mer werde. Nu das last syn, 
das ir mer sy, hye adir her, wenen her oc dy wort 
irvollete, dy hy vor syn und stehin geschreben, so 
sulde her ym gestanden syn, ob is uch recht 
dunckt‘).“358

Ebenfalls in diesen Zusammenhang gehören zwei Pa-
ragraphen, von denen einer den Verweis auf eine be-
reits gefällte Entscheidung enthält359 und der andere die 
Formulierung einer Annahme darüber, was rechtens 
ist360. Von allen genannten Zweifelsfällen wurde einer 
unmittelbar im Freiberger Bergrecht B aufgegriffen361 
und ein weiterer wurde bereits im Freiberger Bergrecht 
A mit einem Lösungsvorschlag versehen362.363

Ermisch zog neben den Kontroversfragen auch die 
häufige Nennung des Landesherrn als „meinem Herrn“ 
– was „bei der endgiltigen Redaktion noch geändert 
worden“364 wäre – als Indizien für den Entwurfscharak-

355 Achenbach, 1871, S. 20 (Fußnote 2).
356 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 146–147 u. Ermisch, 

1887, S. LXVI-LXVII u. XCIV, von dem auch der Begriff 
„Kontroversfrage“ für dieses Phänomen stammt.

357 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXVI.
358 Vgl. Achenbach, 1871, S. 20 (Fußnote 2) (Herv. i. O.) u. sie-

he FBR A § 21.
359 Siehe FRB A § 10. Vgl. Achenbach, 1871, S. 21 (Fußnote 

2). Herrmann und Ermisch (1882, S. 147 schlossen) daraus, 
dass über einzelne Punkte anlässlich der Fertigstellung des 
FBR A verhandelt worden sei.

360 Siehe FBR A § 22. Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 
147.

361 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 22.
362 Siehe FBR A § 21.
363 Siehe Anhang „Tabellarische Übersicht über die Kontrovers-

fragen des FBR A und deren Status“.
364 Ermisch, 1887, S. LXVII (Fußnote 2).

ter heran.365 Auf Grundlage des Freiberger Bergrechts A 
und der Iglauer Rechtsweisung wurde später unter Hin-
zufügung einiger Ergänzungen das Freiberger Berg-
recht B erstellt.366

Weder für das Freiberger Bergrecht A noch für das 
Freiberger Bergrecht B ist eine Originalhandschrift er-
halten, die überlieferten Abschriften sind fehlerbehaftet 
und nicht einmal eine aufgrund ähnlicher Fehler anzu-
nehmende Mutterhandschrift ist überliefert.367 Ermisch 
vermutete, dass der Stadtbrand von 1375 die alten Ma-
nuskripte zerstört hat, weil sie wie „die Originalhand-
schrift des Stadtrechts und die älteren Stadt- und Ge-
richtsbücher […] nicht im Archiv, sondern in den 
Geschäftsräumen des damals abgebrannten Dinghau-
ses sich befanden.“368 Hägermann/Ludwig bemerkten:

„Das bekannte meißnisch-sächsische Recht von 
Freiberg beispielsweise bleibt in seiner ursprüngli-
chen Substanz deshalb kaum bestimmbar, weil 
nicht deutlich genug wird, welche Ergänzungen es 
vor der textlichen Überlieferung aus dem 14. Jahr-
hundert erfahren hat.“369

Für seine Edition des Freiberger Bergrechts nutzte Er-
misch die älteste überlieferte Abschrift (bei ihm F) aus 
der „Bergrechtshandschrift des Rathsarchiv zu Frei-
berg“ und setzte diverse Abweichungen aus den ande-
ren vier Versionen des Freiberger Bergrechts B (bei 
Ermisch „W“-Gruppe u. „G“) und drei Versionen des 
Freiberger Bergrechts A („C“, „W“ u. „G“) in die Fußno-
ten. Zusätzlich nutzte er zwei Ausgaben des Berg-
rechts, die Editio princeps („Edp.“) aus der ersten Hälf-
te des 16. Jahrhundert, die auf einer unbekannten 
Handschrift basiert, und die Ausgabe von Klotzsch 
(„Kl.“) aus dem Jahr 1764, das zu Ermischs Zeit noch 
als Standardausgabe galt.370

Das Freiberger Bergrecht weist – bis auf die wohl 
aus einer anderen Niederschrift übernommene Zählung 
der Paragraphen FBR A § 11, FBR A § 12 und FBR A § 
19 (Capitulum primum, secundum, sextum)371 – keine 
eigene Zählung auf. Ermisch übernahm für seine Editi-
on die von Klotzsch auf Grundlage der roten Kapitel-
überschriften des Freiberger Bergrechts angebrachte 
Nummerierung.372 Danach besteht das Freiberger Berg-
recht A aus 23 und das Freiberger Bergrecht B aus 42 
Paragraphen unterschiedlichen Umfangs.

365 Vgl. Ebd., S. LXVI–LXVII.
366 Vgl. Ermisch, 1886, S. 151 u. Clauß, 1957b, S. 58.
367 Vgl. Ermisch, 1886, S. XXVII.
368 Ebd.
369 Hägermann und Ludwig, 1991, S. 20.
370 Vgl. Ermisch, 1886, S. XXVI zu den Ausgaben u. siehe An-

hang „Übersicht über die Handschriften Freiberger Berg-
rechts nach Ermischs Edition“.

371 Siehe Punkt 4.1 „Nachlese – Altersstufen und Zusammen-
hänge im Freiberger Bergrecht A“.

372 Vgl. Ermisch, 1886, S. XXVI.
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2.4.1 Die „Bergwerksordnung“ Friedrichs 
des Ernsthaften von 1328

Im Jahr 1328 wurde von Markgraf Friedrich dem Ernst-
haften eine Ordnung erlassen.373 Sie kursiert unter 
 verschiedenen Bezeichnungen, so z.B. Bergwerksord-
nung374, landesherrliche Bergordnung375 oder „landes-
herrliche Verordnung in Bergwerksangelegenheiten“376, 
oft unter Ergänzung des Namens des Markgrafen als 
dessen Urheber. Herrmann/Ermisch nannten diese 
Quelle „Bergwerksordnung und Instruktion für den 
Bergmeister“377 und beschrieben deren Nähe zum deut-
schen Iglauer Bergrecht. 

Teilweise wird sie mit dem Freiberger Bergrecht 
verwechselt378 oder auch mit anderen Urkunden379. Sie 
erscheint allgemein wenig beachtet und inhaltlich nir-
gends genauer beschrieben. Eine Ausnahme stellt 
Streit dar, der zwecks seiner Untersuchung der Ober-
harzer Bergrechte auch das ältere deutsche Bergrecht 
heranzog und in Teilen beschrieb.380

Ermisch verwies in seiner Edition der Bergwerks-
ordnung auf Parallelstellen im deutschen Iglauer Berg-
recht und im FBR.381 Sie machen einen erheblichen 
Teil, aber doch nicht die Gesamtheit der Regelungen in 
der Bergwerksordnung aus. Ihr Schwerpunkt liegt tat-
sächlich auf den Anweisungen zum Handeln des Berg-
meisters und seinen Vertretern. Friedrich der Ernsthaf-
te verkündete seine Bergwerksordnung „allin den, di 

373 Siehe Ebd., S. 5-7 (= CDS II 13, Nr. 873).
374 Z.B. Bartels, 2011, S. 40.
375 Z.B. Clauß, 1957b, S. 33.
376 Vgl. Ermisch, 1886, S. XII.
377 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 148–149.
378 Vgl. Bartels, 1996, S. 239 u. Ziegenbalg, 1984, S. 45.
379 Vgl. Löscher, 1957, S. 126, der die Urkunde von 1317 als 

markgräfliche Bergordnung bezeichnet und sich damit ver-
mutlich schlicht bei Ermisch (1886, S. 5) verguckt hat, die 
die Urkunde von 1317 sowie auch den Anfang der Berg-
werksordnung von 1328 beinhaltet.

380 Vgl. Streit, 1966, S. 102–103. Seine Kurzfassung der Inhal-
te der Bergwerksordnung von 1328 ist ungefähr so knapp 
gehalten wie meine in diesem Abschnitt, nimmt nur etwas 
andere Gewichtungen vor.

381 Vgl. Fußnotenapparat bei Ermisch, 1886, S. 5–7 (= CDS II 
13, Nr. 873).

bercwerk buen in unsin lande odir damite icht zue 
schafin habin“382 in seinem Herrschaftsbereich, wel-
cher zu der Zeit bereits die Landgrafschaft Thüringen, 
die Markgrafschaft Meißen, das Osterland und das 
Pleißenland umfasste.383

Sie legt besonderen Wert auf die Kontroll- und 
Schutzfunktionen des Bergmeisters. So solle er stets 
wachsam sein, regelmäßig die in Bau befindlichen 
Bergwerke begutachten und mögliche Hindernisse aus 
dem Weg schaffen.384 Wo arme Leute sich nicht trauten 
sich zu beschweren, sollte der Bergmeister selbst aktiv 
werden.385 Der Stufenschläger und der Bergrichter er-
scheinen als besonders durch den Bergmeister beauf-
tragte Personen386, aber auch Geschworene, Hutleute 
und Ganghauer sollten von ihm zusammen mit den an-
deren Amtsleuten und Gewerken ernannt werden.387 
Des Weiteren geht es in der Ordnung um die Zahlung 
der Grubenkosten und die Erbringung der Arbeitsleis-
tung und damit zusammenhängende Konflikte, die der 
Bergmeister lösen helfen musste. In bestimmten Fällen 
trat zudem der Vogt388 und auch der Bürgermeister389 
auf. Besonders hervorzuheben sei zuletzt die Wendung 
„Wolde abir her edir ymand dicke hindern mit siner ko-
ist, so sol der bercmeister mit phandin helfin, und wer iz 
not, her sol iz an uns brenigin.“390, in der die Landes-
herrschaft als letzte Adresse im Streitfall um die Zah-
lung der Gedingekosten benannt wird.391

382 Ebd., S. 6 (= CDS II 13, Nr. 873). Übersetzung: „all jenen, die 
Bergwerke bauen in unserem Land oder damit etwas zu tun 
haben“.

383 Ludwig der Bayer belehnte Friedrich im selben Jahr der 
Bergordnung mit den genannten Territorien (vgl. Groß, 
2007, S. 55).

384 Siehe besonders Ermisch, 1886, S. 6, Z. 3-9 u. 12-14 (= 
CDS II 13, Nr. 873).

385 Siehe Ebd., S. 6, Z. 14-17 (= CDS II 13, Nr. 873).
386 Siehe besonders Ebd., S. 6, Z. 9-12, 17-18 u. 31-33 (= CDS 

II 13, Nr. 873).
387 Siehe Ebd., S. 6, Z. 30-31 (= CDS II 13, Nr. 873).
388 Siehe Ebd., S. 6–7, Z.38-2 u. S. 7, Z. 17-18 (= CDS II 13, Nr. 

873).
389 Siehe Ebd., S. 7, Z. 6-10 (= CDS II 13, Nr. 873).
390 Siehe Ebd., S. 6, Z. 27-27 (= CDS II 13, Nr. 873). Überset-

zung: „Wollte aber er oder irgendjemand immer wieder seine 
Kost versagen, so soll der Bergmeister mit Pfänden helfen, 
und wenn es nötig ist, soll er sich an uns wenden.“

391 Die Unterscheidung in Gruben- und Gedingekosten wurde 
von Streit (1966) übernommen, da die Begriffe kurz und prä-
gnant deutlich machen um welche „Kost“ – wie sie im FBR 
nur genannt wird – es im aktuellen Fall jeweils geht. Die Gru-
benkosten entsprechen dabei dem anteiligen Beitrag zu den 
Kosten des Bergwerks, die Gedingekosten beziehen sich 
auf die Kosten geleisteter Arbeit.
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3.1 Personen und Personengruppen
Das Freiberger Bergrecht benennt verschiedene Perso-
nen und Personengruppen. Im Folgenden sollen sie zu-
sammen mit den jeweiligen Zuschreibungen oder dem 
Kontext aus dem Freiberger Bergrecht A und B präsen-
tiert werden. Zuerst werden die Landesherren bespro-
chen, es folgen die Funktionsträger der verschiedenen 
Sphären im Gebirge, der Stadt und im Berg- und Hüt-
tenwerk und zuletzt sonstige Personen oder Personen-
bezeichnungen.

Die Landesherren sind im Freiberger Bergrecht na-
hezu allgegenwärtig. Im Freiberger Bergrecht A kommt 
der „Herr“ 23 Mal392 vor. Dass der Markgraf von Meißen 
gemeint ist, ist aus der Überschrift „Dys ist bergrecht yn 
unsers hern lande des margrefen czu Mißen“393 und 
aus dem Kontext ersichtlich. Die Markgräfin („unser/my-
ner vrouwen“) wird zwei Mal im Zusammenhang mit 
den Sonderlehen erwähnt.394 FBR A § 11, FBR A § 12 
und FBR A § 19 enthalten verhältnismäßig viele Verwei-
se auf die Landesherren. Je fünf bis sechs direkte Nen-
nungen, im Vergleich zu den anderen genannten Para-
graphen, in denen das Wort jeweils nur ein, höchstens 
zwei Mal vorkommt. Im Freiberger Bergrecht A als den 
Landesherren zugehörig bezeichnet werden Land395, 
Münze396, Gericht397 und Leihamt398. Ein Anrecht haben 
die Landesherren laut Freiberger Bergrecht A auf Fron-
teil399, Sonderlehen400 und Zehnt401. In den übrigen Pas-
sagen betont das Freiberger Bergrecht A, dass Zustän-
de anzustreben seien, die dem Landesherrn sein Recht 
zuteilwerden lassen402 und dass es in einigen Situatio-
nen auf des Landesherrn Gnade403 und Huld404 ankom-
men kann.

Das Freiberger Bergrecht B erscheint insgesamt 
entpersonalisierter als das Freiberger Bergrecht A405, 

392 FBR A § 12 enthält eine weitere Erwähnung „myns herren“ 
(„meines Herrn“), jedoch ist dies eine Ergänzung Ermischs 
nach FBR B § 17 (Vgl. Ermisch, 1886, S. 271).

393 FBR A Überschrift.
394 Siehe FBR A § 12.
395 Siehe FBR A Überschrift u. FBR A § 2.
396 Siehe FBR A § 5.
397 Siehe FBR A § 9 u. FBR A § 10.
398 Siehe FBR A § 9.
399 Siehe FBR A § 11 u. FBR A § 19.
400 Siehe FBR A § 11 u. FBR A § 12.
401 Siehe FBR A § 19 u. siehe Punkt 3.3.5 „Abgaben an den 

Landesherrn“.
402 Siehe FBR A § 11, FBR A § 12 u. FBR A § 19. In letzterem 

wird außerdem generell vom Nutzen für das Land gespro-
chen. Auch der Nutzen für die Gewerken wird im FBR A häu-
fig erwähnt.

403 Siehe FBR A § 19.
404 Siehe FBR A § 21.
405 Die Feststellung allgemein schon bei Ermisch, 1887, S. LX-

XIV.

was auch in Bezug auf die Landesherren zu sehen ist. 
Die Überschrift des Freiberger Bergrechts B beginnt mit 
dem Satz „Das synt gemeyne bergrecht in desym fur-
stymtum“. Örtliche Bezüge oder die personalisierte Va-
riante „mein“ oder „unser Herr“, wie im Freiberger Berg-
recht A, sind im ganzen Freiberger Bergrecht B nicht 
vorhanden.406 Stattdessen ist von Fürsten407, dem Fürs-
tentum408 oder von der Herrschaft409 die Rede. Den je-
weiligen Fürsten des Fürstentums stehen laut Freiber-
ger Bergrecht B das Gericht, das Besetzen aller 
Oberämter, der Zehnt410 und der Hüttenzins411 zu. Au-
ßerdem gehöre das Silber zu ihrer Münze.412 Das Frei-
berger Bergrecht B erwähnt zudem ähnlich dem Frei-
berger Bergrecht A, dass so gehandelt werden soll, 
dass die Herrschaft ihren Nutzen aus dem Bergbau zie-
hen kann und ihr ihr Recht zukommt.413 

Im Zusammenhang mit den Landesherren seien 
hier auch die obersten Hofbeamten erwähnt. Ihnen soll-
ten laut Freiberger Bergrecht A bei der Vermessung ei-
nes Berges Sonderlehen zugemessen werden.414 Ge-
nannt werden der Marschall, der Truchsess und der 
Kämmerer und zusammenfassend ist von „der herren 
lehen“ („die Lehen der Herren“415) die Rede. Von „hern“ 
spricht dann auch ein weiterer Paragraph, nach dem 
„dy hern ire gemessene lehin alle lasen“ („die Herren 
[…] alle ihre gemessenen Lehen hergeben“416) müssen, 
sobald der Landesherr auf sein Fronteil verzichtete. Im 
Freiberger Bergrecht B finden sich weder die Sonderle-
hen wieder, noch die Hofbeamten.

Neben den Landesherren benennt das Freiberger 
Bergrecht verschiedene Funktionsträger, die im Folgen-
den in (A) Personen mit Aufsichts- und Kontrollfunktio-
nen, (B) Personen des Gerichts und der Rechtswah-
rung und (C) Anbieter von Arbeit und Kapital im 
Berg- und Hüttenwerk geteilt werden sollen.417

406 Lediglich in FBR B § 43 ist von einem „herren“ die Rede. 
Hier jedoch in der Bedeutung eines Grundherrn.

407 Siehe FBR B § 2, FBR B § 36 u. FBR B § 43.
408 Siehe FBR B Überschrift, FBR B § 1, u. FBR B § 36.
409 Siehe FBR B § 2, FBR B § 4, FBR B § 12, FBR B § 17 u. 

FBR B § 43.
410 Siehe FBR B § 36.
411 Siehe FBR B § 43.
412 Siehe FBR B § 36 u. siehe Punkt 4.2.1.1 „Rechtsbereiche“.
413 Dass – wie im FBR A – gleichzeitig der Nutzen für die Ge-

werken betont wird, findet sich nur an einer Stelle im FBR B.
414 Siehe Kapitel 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Gru-

benfeld“.
415 FBR A § 12.
416 FBR A § 19.
417 Die Einteilung ist angelehnt an Bartels und Klappauf (2012, 

S. 187), die die von ihnen so bezeichneten Funktionsträ-
ger im FBR A in drei Gruppen einteilten: (1) Funktionsträ-
ger für den Grubenbetrieb (spätere „Beamte vom Leder“): 
Bergmeister, (Ver-)Leiher, Geschworene, Stufenschläger, 
(2) Finanzverwalter und Juristen (spätere „Beamte von der 
Feder“): Zehntner, Bergrichter, Stadtrichter, bzw. Untervogt 
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3.1.1 Personen mit Aufsichts- und 
Kontrollfunktionen

Zunächst zu den Personen mit Aufsichts- und Kontroll-
funktionen. Es handelt sich um den Bergmeister, den 
Leiher und den Zehntner als direkt oder indirekt landes-
herrlich Beauftragte und den Steiger, die Hutleute und 
Ganghauer als vonseiten der Gewerken gesetzt und 
durch den Bergmeister (bzw. dessen Äquivalente oder 
Vertreter) bestätigt.418

Aus dem Text des Freiberger Bergrechts A ergibt 
sich, dass der Bergmeister zu nahezu jeder genannten 
Person in Beziehung stand und ihnen gegenüber weit-
reichende Befugnisse und auch Pflichten hatte, was 
ganz seiner Funktion als höchstem landesherrlichen 
Bergbeamten entsprach.419 Zu seinen wichtigsten Auf-
gaben gehörten das Einsetzen und eidliche Bestätigen 
verschiedener Personen420, Vermessungen421 und Ver-
leihungen422, außerdem hatte er „richterliche Compe-
tenz“423. Auch im Freiberger Bergrecht B wird die 
Schlüsselstellung des Bergmeisters deutlich. Sein Auf-
gabenfeld wurde gegenüber dem Freiberger Bergrecht 
A maßgeblich durch das erweiterte Erbstollenrecht ver-
größert.424 Eine terminologische Besonderheit besteht 
im jüngeren Text darin, dass der Bergmeister auch als 
Oberster Bergmeister und Oberbergmeister angespro-
chen wird.425

Eine weitere wichtige Figur des Freiberger Berg-
rechts ist der Leiher. Der Bergmeister trat im Freiberger 
Bergrecht A als Verleiher auf, wenn es um Verleihungen 
in Erben und der Nebenlehen ging. Er wird jedoch nie 
Leiher genannt. Unter dem Schlagwort „lyher, lyer“ 
steht in Ermischs Register für Freiberg „der Bergmeis-
ter oder ein von ihm Beauftragter“426. Dies leitete er aus 
der Feststellung im Freiberger Bergrecht A her, wo es 
„der bergmeister adir syn lyer“ („der Bergmeister oder 
sein Leiher“427) heißt. Gerade diese Stelle bezieht sich 

und (3) Grubenteilhaber und ihr Aufsichtspersonal (spätere 
„Unterbeamte“: Hutleute, Ganghauer, Gewerken). Die zu 
meinen Zwecken angepasste Ordnung soll eine offenere 
Darstellung der Inhalte aus den Texten des FBR heraus er-
möglichen.

418 Blaschke (1989, S. 94) nennt Steiger, Grubenzimmermann 
und Hutmann Grubenbeamte, ganz nach FBR B § 40.

419 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXVII.
420 FBR A § 6 (Bergrichter), FBR A § 11 (Ganghauer und Hutleu-

te) und FBR A § 17 (Stufenschläger in Klagefällen). 
421 FBR A § 11 (Vermessungen von Gängen) und vermutlich 

Sonderlehen. Laut FBR A § 12 vermaß „man“ die Sonder-
lehen. Der Kontext lässt jedoch annehmen, dass der Berg-
meister auch hierfür zuständig war.

422 FBR A § 12 (Weiterverleihungen von Sonderlehen), FBR A 
§ 19 (von ungebauten Lehen im Erbe) und FBR A § 21 (von 
wüstgefallenen Erben).

423 Ermisch, 1886, S. XXXIV.
424 Ermisch (1887, S. 219–220) (Register: bergmeister) listet 

die Tätigkeiten des Bergmeisters in Kurzform auf.
425 Dass alle drei Bezeichnungen tatsächlich je ein und diesel-

be Person meinen, scheint in der Literatur vorausgesetzt. 
Auch einige Satzstellungen im FBR B (z.B. FBR B § 15 u. 
FBR B § 17) weisen auf die Verwendung unterschiedlicher 
Bezeichnungen für dieselbe Funktion hin.

426 Ermisch, 1887, S. 233 (Register: lyher, lyer).
427 FBR A § 12.

aber ausschließlich auf die Weiterverleihung von Berg-
meister- und Bürgerlehen, wenn diese nicht gebaut 
oder weiterverliehen wurden. Drei weitere Paragraphen 
des Freiberger Bergrecht A nennen einen Leiher. Sie 
betreffen die Verleihung eines Schurfs428, eines Gan-
ges429 und die einem Erbstollen zustehenden Lehen430. 
Der „Leiher“ wird dabei im Gegensatz zum Bergmeister 
vorwiegend relativ unbestimmt verwendet: „syme [des 
Schürfers, d.V.] lyere“ („seinem Leiher“431), „deme lyer“ 
(„dem Leiher“432), „eyn yczlich lyer“ („ein jeder 
Leiher“433), „eynes vornumfftigen lyers“ („eines vernünf-
tigen Leihers“434) und „eyme lyere“ („einem Leiher“435). 
Wie genau der Leiher eingesetzt wurde, wird nicht deut-
lich. Vielleicht wurde er durch die Bergmeister, vielleicht 
durch die jeweils zuständigen Bergrichter oder die Ge-
werken bestimmt.

In einem Paragraphen ergänzte Ermisch den „ly-
her“ in seiner Edition: „Ist das der [lyher] lyhet yn deme-
selbigin czele eyn lehen adir czwei uf eynen tag“ („Ist es 
so, dass der [Leiher] innerhalb derselben Grenzen ein 
Lehen oder zwei auf Termin verliehe“436). Ermisch, der 
hier vom Bergmeister oder von einem von ihm Beauf-
tragten als leihberechtigt ausgeht, vermutet dement-
sprechend ein fehlendes Wort in der Handschrift. 
 Allerdings ist an dieser Stelle nicht von einem lan des-
herrlichen Leiher die Rede. Es verleiht, bzw. vermietet, 
hier ein bereits zuvor mit einem Gang beliehener Berg-
mann weiter, bzw. unter, weshalb in der dieser Arbeit 
beigegebenen Übersetzung der „mit dem Gang Belie-
hene“ eingesetzt wurde.437

Im Freiberger Bergrecht B gibt es zwei Paragra-
phen, die ausschließlich vom Leiher handeln.438 Der 
Leiher sollte demnach entweder der Oberbergmeister 
oder der Oberste Leiher sein und im ausdrücklichen In-
teresse der Fürsten handeln. Ähnlich wie beim Berg-
meister im Freiberger Bergrecht B, wird der Leiher auch 
Oberster Leiher und Oberleiher genannt. Sein Aufga-
benfeld vergrößert sich ebenfalls hauptsächlich durch 
das ausführlichere Stollenrecht im Freiberger Bergrecht 
B. Die folgenden Stellen werden jeweils mit der Benen-
nung des Leihers als Leiher, Oberster Leiher oder 
Oberleiher angeführt. Es ist nicht immer ganz durch-
sichtig, ob der Leiher jeweils gerade den Oberleiher 
meinte oder doch eventuell einen anderweitig, z.B. 
durch die Gewerken, installierten Leiher. Der Oberberg-
meister oder Oberste Leiher verleiht Gänge439, der Lei-
her verleiht Suchstollen440 und der Oberste Leiher ver-

428 Siehe FBR A § 10.
429 Siehe FBR A § 11.
430 Siehe FBR A § 21.
431 FBR A § 10.
432 FBR A § 10.
433 FBR A § 11.
434 FBR A § 11.
435 FBR A § 21.
436 FBR A § 1.
437 Siehe Punkt 3.3.3 „Lehenschaft“.
438 Siehe FBR B § 2 u. FBR B § 3.
439 Siehe FBR B § 2.
440 Siehe FBR B § 6.
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leiht Erbstollen441, der Oberste Bergmeister oder der 
Oberleiher bereitet mit Bürgern Erben442, Oberberg-
meister oder Leiher sprechen in höchster Instanz Teile 
zu443 und laden zu den Gewerkenversammlungen, 
wenn diese Teile verleihen wollen444. Auch wird ein Lei-
her der Gewerken benannt, den diese heranziehen, 
wenn sie in ihrem Erbe Lehen verleihen. Wortwahl und 
Kontext lassen hier nicht den landesherrlichen Leiher 
vermuten, sondern einen gewerkeneigenen.445

Laut FBR B § 18 verleiht außerdem der Oberste 
Bergmeister oder Oberste Leiher Lehen für Finder von 
Erz446 und der Oberbergmeister oder Oberste Leiher 
bestätigt den von den Gewerken eingesetzten Stei-
ger447. In der Mitte des komplett aus der Iglauer Rechts-
weisung übernommenen Paragraphen ist einmal vom 
Leiher die Rede, der die Reihenfolge der Beleihungen 
bezeugen muss. Gerade dieser Paragraph zeigt, dass 
die Terminologie bezüglich des Leihers möglicherweise 
nicht differenziert war.

Der landesherrliche Zehntner ist in beiden Rechts-
texten wenig repräsentiert. Im Freiberger Bergrecht A 
erscheint er lediglich in einem Paragraphen – dort je-
doch mit wichtigen Aufgaben. So ist er es, der als ers-
tes informiert werden sollte, wenn ein Bergmann (hier: 
„buwer“) in seinen sieben Lehen448 Erz fand. Der Zehnt-
ner, oder ein Stellvertreter, setzte daraufhin einen Pro-
zess in Gang, um das Bergwerk in Betrieb zu setzen. Er 
musste mit den Gewerken Ganghauer bestimmen und 
das Fronteil erheben, sobald die Maßwürdigkeit fest-
stand.449 Im Freiberger Bergrecht B kommt der Zehnt-
ner in drei Paragraphen vor. Auch hier spielt er eine 
wichtige Rolle bei Erstfunden von Erz. Er, oder sein 
Stellvertreter, sollte vor Ort erscheinen, um bei Maß-
würdigkeit die Messung zu veranlassen450 und er sollte 
sich von den Bürgern die Maßwürdigkeit bestätigen las-
sen451. Im letzten entsprechenden Paragraphen wird 
dem Zehntner (und den Ganghauern) verboten, 
Schmelzhütten zu betreiben.452

Im Freiberger Bergrecht A findet sich der Steiger 
als Bezeichnung noch nicht. Im Freiberger Bergrecht B 
kommt der Steiger in zwei Paragraphen vor, in welchen 
festgehalten wird, dass die Gewerken den Steiger be-
nennen und der Oberbergmeister oder der oberste Lei-

441 Siehe FBR B § 7.
442 Siehe FBR B § 15.
443 Er oder der Oberbergmeister. Siehe FBR B § 29.
444 Siehe FBR B § 30.
445 Siehe FBR B § 28.
446 Siehe FBR B § 18.
447 Er oder der Oberbergmeister. Siehe FBR B § 18.
448 Siehe Punkt 3.3.1 „Vom Schurf zum offiziellen Grubenfeld“.
449 Siehe FBR A § 11.
450 Siehe FBR B § 16.
451 Siehe FBR B § 18. Clauß (1957b, S. 69–70) nimmt an, „daß 

im Bergrecht B im Gegensatz zu A den burgern die Belange 
des markgräflichen Zehntners übertragen wurden.“ (Herv. i. 
O.). Die wenigen Informationen aus FBR A und B reichen 
für die Bestätigung von Clauß’ Annahme jedoch nicht aus. 
In beiden Bergrechtstexten hat jedenfalls der Zehntner die 
gleiche verwalterische Aufgabe, sich die Maßwürdigkeit ver-
sichern zu lassen.

452 Siehe FBR B § 39.

her ihn daraufhin bestätigen sollten. Letztere durften 
keinen Steiger gegen den Willen der Gewerken einset-
zen.453 Des Weiteren ist der Steiger im Freiberger Berg-
recht B auch im Zusammenhang mit dem – mutmaßli-
chen – Verbot der Beamtenbeleidigung aufgelistet.454

Die Hutleute (von überwachen, hüten455) sind im 
Freiberger Bergrecht A nur an einer Stelle erwähnt. Die 
Gewerken sollten sie einsetzen und sodann ein Zwei-
unddreißigstel „vor iczlichin hutman“ („für jeden 
Hutmann“456) setzen, was vermutlich die Funktion einer 
Sicherheitsleistung – eines Pfandes zur „Wahrung der 
regalen Ansprüche auf die gehauenen Erze“457 – hat-
te.458 Anschließend sollte der Bergmeister die Hutleute 
bestätigen. Im Freiberger Bergrecht B gibt es zwei Pa-
ragraphen, in denen die Hutleute vorkommen. Der eine 
sagt aus, dass kein „obirbergmeyster noch obirstyr ly-
her noch keyn ammechman“ („Oberbergmeister noch 
oberster Leiher oder Amtsmann“459) in Erbstollen oder 
auf gemessenen Bergen Steiger, Hutleute, Schmiede 
oder Amtleute gegen den Willen der Gewerken einset-
zen dürfe. Den zweiten Paragraphen haben Herrmann/
Ermisch aus der im Iglauer Ratsarchiv liegenden Hand-
schrift übernommen – in der Freiberger Kopie fehlt er.460 
Es geht dort vermutlich (s.o.) um das Verbot der Belei-
digung von Grubenamtleuten, u.a. des Hutmanns.461

Ganghauer werden nur in einem Paragraphen des 
Freiberger Bergrechts A genannt. Sie sollten von den 
Gewerken bestimmt und vom Bergmeister bestätigt 
werden, sobald auf einem Gang Erz gefunden wurde. 
Die Bestätigung durch den Bergmeister zeigt die be-
sondere Stellung der Ganghauer, sie wird auch in der 
Bergwerksordnung von Markgraf Friedrich dem Ernst-
haften belegt.462 Das Freiberger Bergrecht B verfügt 
ebenfalls nur über einen Paragraphen, in dem die 
Ganghauer vorkommen. Hier geht es um das Verbot, 
Schmelzhütten zu betreiben. Auch hier zeigt die Nen-
nung der Ganghauer in einem Zug mit dem Zehntner 
deren hervorgehobene Stellung.463 Der von Ermisch in 
seine Edition mit aufgenommene Glossator vermerkt 

453 Siehe FBR B § 13 u. FBR B § 18.
454 Siehe FBR B § 40. Auch Ermisch (1887, S. 240) (Register: 

steiger) hält den Fall der Beleidigung fest. Blaschke (1989, 
S. 94) interpretiert die Stelle als Geldstrafe bei Verfehlungen 
der Grubenbeamten.

455 Veith, 1870-1871, S. 280 (Stichwort: Hutmann).
456 FBR A § 11.
457 Zycha, 1900a, S. 265.
458 Zycha (1899, S. 146–147) (Fußnote 105) widersprach Er-

misch (1887, S. XCII), welcher diesen Teil als Lohn für die 
Hutleute interpretierte. Pfeifer (2002, S. 109–110) unter-
stützt mit seiner Analyse des IRM Zychas Meinung, denn im 
IRM Lib. I Cap. 12 § 2 sei von caucio die Rede, woraus eine 
Sicherheitsleistung, eventuell im Rahmen der Noxalhaftung 
ersichtlich werde. Der dahinterstehende Gedanke lässt den 
Zugriff auf eine Sache einfacher annehmen als den Zugriff 
auf eine Person. Pfeifer charakterisiert die Bestimmung als 
kurios und singulär im Kontext der Gewerkenpflichten.

459 FBR B § 13.
460 Siehe Igl. § 29 u. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 121.
461 Siehe FBR B § 40.
462 Siehe FBR A § 11 u. Ermisch, 1886, S. 5-7 (= CDS II 13, Nr. 

873) u. vgl. Fessner und Bartels, 2012, S. 478.
463 Siehe FBR B § 39.
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zum Begriff Ganghauer, dass es sich um Personen 
handelte, „die teil haben unnd selber arbeyten“464 (= 
„die Teile haben und selber arbeiten“).465 Ermisch wi-
derspricht dieser Ergänzung und nimmt an, dass es 
sich um Personen mit besonderen Aufgaben im Bereich 
der Aufsicht und Führung handelte. Er sieht die Einset-
zung von Ganghauern und Hutleuten in FBR A § 11 als 
analog zum Einsatz des Steigers in FBR B § 18 und 
sagt generell aus, dass der Ganghauer „in älterer Zeit 
ein etwa dem Steiger entsprechender Aufseher auf 
Bergwerken“466 gewesen sei.467 Der Kontext aus dem 
Freiberger Bergrecht entspricht dieser Ansicht und wür-
de somit gegen eine Interpretation dieser Personen als 
Lehnhäuer oder spezialisierte Arbeitskräfte im Abbau 
sprechen.468 Es könnte sich allerdings auch um noch 
nicht gefestigte Begrifflichkeiten handeln.469 

3.1.2 Personen des Gerichts und der 
Rechtswahrung

Die bisher genannten Funktionsträger sind diejenigen, 
deren Aufgabenbereich vornehmlich die Kontrolle und 
die Aufsicht über die Betriebsabläufe betrafen. Es fol-
gen die Personen, die besonders mit gerichtlichen 
(auch Zeugenschaft) und rechtswahrenden Aufgaben 
betraut waren: die Bergrichter, die (Berg)Geschwore-
nen und -Schöffen, der Stufenschläger, die Bürger von 
Freiberg und der Stadtrichter.

Die Einsetzung der Bergrichter gehörte wohl zu den 
zentralen Aufgaben des Bergmeisters. Das Freiberger 
Bergrecht handelt in einem Paragraphen von „dem 
obersten bergmeister und andern bergrichtern“470 und 
entspricht dabei nahezu wörtlich drei Paragraphen aus 
Freiberger Bergrecht A.471 Das Freiberger Bergrecht A 
enthält dabei einen eigenen Bergrichter-Paragra-
phen472, während das Freiberger Bergrecht B die Zu-
ständigkeitsbereiche des Bergmeisters und der ande-
ren Bergrichter in dem einem Paragraphen vereint. Im 

464 Ermisch, 1886, S. 298.
465 Blaschke (1989, S. 93) liest aus dem Paragraphen die Ab-

zeichnung der „Trennung von Kapital und Arbeit im Bergbau“ 
heraus. Zum Glossator siehe Anhang 6.3 „Übersicht über 
die Handschriften Freiberger Bergrechts nach Ermischs Edi-
tion“.

466 Ermisch, 1887, S. 225 (Register: ganghauwer).
467 Vgl. Ebd. u. Ebd., S. LXXXVII (der dort nur irrtümlicherweise 

FBR A § 12 nennt).
468 Vgl. Langhof, 1986, S. 69, der das Verbot für die Lehnhäuer 

interpretiert und Bartels und Klappauf (2012, S. 186–187 u. 
225), die die Ganghauer als (auf den Abbau) spezialisierte 
Arbeitskräfte bezeichnen.

469 Ob das Verbot des Schmelzhüttenbetriebs im FBR A § 23 
nur aufgrund terminologischer Ungenauigkeit für die Häuer 
und nicht für die Ganghauer ausgesprochen wird, muss of-
fen bleiben.

470 FBR B § 1. Die Handschriften „Wb“ und „Edp.“ (siehe An-
hang „Übersicht über die Handschriften Freiberger Berg-
rechts nach Ermischs Edition“) enthalten diese Überschrift 
laut Ermischs Edition nicht.

471 Siehe FBR A § 5, FBR A § 6 u. FBR A § 7 u. vgl. Herrmann 
und Ermisch, 1882, S. 120.

472 Siehe FBR A § 6.

Freiberger Bergrecht A kommen die Bergrichter in auf-
fälliger Wortwahl noch einmal vor. In vier Paragraphen 
wird der Bergrichter dort konsequent Richter genannt.473 
Diese Wortwahl ist sonst nirgends in Freiberger Berg-
recht A oder Freiberger Bergrecht B zu finden, wird er 
doch sonst immer mit den entsprechenden Zusätzen 
„Stadt-“ oder „Berg-“ versehen oder steht in direktem 
Bezug zum vorher eindeutig erwähnten Stadt- oder 
Bergrichter. Beide Bergrechtstexte stimmen darin über-
ein, dass die Bergrichter nur jeweils in ihrem Gerichts-
bereich zuständig sein sollten und dass sie vor dem 
Stadtrichter nicht zeugnisberechtigt waren. Sie unter-
scheiden sich in der deutlichen Kompetenzerweiterung 
des Bergrichters im Freiberger Bergrecht B, in welchem 
der Bergrichter als möglicher Vertreter des Bergmeis-
ters (bzw. Obersten oder Oberbergmeisters) in diversen 
Belangen auftritt.474 Außerdem wird im Freiberger Berg-
recht B die richterliche Tätigkeit des Bergrichters be-
schrieben, der bei gewalttätigem Widerstand gegen das 
Gericht gemeinsam mit den Schöffen eine Klage an-
streben und den Schuldigen „dy helse angewynnen“ 
(„die Hälse abnehmen“475) solle.

Die Geschworenen werden im Freiberger Berg-
recht A lediglich in einem Paragraphen ausdrücklich 
 genannt.476 Dieser behandelt die Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten zwischen Berggeschworenen und Stadt-
geschworenen im Falle von Körperverletzung.477 Das 
Freiberger Bergrecht B entbehrt eines solchen Paragra-
phen, kennt aber die Berggeschworenen noch, die z.B. 
für die Grenzziehungen zwischen zwei Parteien nach 
einem Durchschlag zuständig waren.478 Wahrscheinlich 
ist, dass die „Boten“ in einigen Paragraphen als Ge-
schworene zu verstehen sind.479 Dort beurteilen und ur-
teilen sie im Falle von Wassernot480, urteilen über den 
Bauzustand von Erbstollen481 oder mahnen Zahlungen 
im Klagefall an482. Das Freiberger Bergrecht B spricht 

473 Siehe FBR A § 14, FBR A § 15, FBR A § 16 u. FBR A § 18.
474 Siehe FBR B § 22, FBR B § 23, FBR B § 24, FBR B § 25 u. 

FBR B § 37.
475 FBR B § 41.
476 Siehe FBR A § 4.
477 Siehe FBR A § 4.
478 Siehe FBR B § 34 u. vgl. Blaschke (1989, S. 91), der auch 

Berggeschworene erkennt, was auch die hier zu regelnde 
Situation (Grenzziehung bei Durchschlag) nahe legt.

479 Ein Satz aus FStR Cap. XXXI, § 27 (= Ermisch, 1891, 
S. 119) hält fest: „Ein iklich gesworn man, der da sitzet in 
den benken vor gerichte, des mac man wol bitten zu boten 
zu allirleie sache, he ne mac is ouch nicht geweigern darum-
me, daz he ein gesworn man ist“. Auch wenn diese Passage 
auf das Stadtgericht bezogen ist, dürfte ähnliches für das 
Berggericht gelten.

480 Siehe FBR A § 21 u. FBR B § 27. Die Wendung „by dem 
eyde“ („mit dem Eid“) kommt schon in FBR B § 12 vor und 
meint den geschworenen Eid vor dem Bergrichter, bzw. 
Bergmeister. Die Formulierungen aus FBR B § 27 könnten 
die Möglichkeit implizieren, einen just zu diesem Zwecke 
vereidigten („myt dem eyde, den sy dazcu gesworn haben“ 
= „mit dem Eid, den sie dafür geschworen haben“) oder ei-
nen Geschworenen heranzuziehen („by dem eyde“ = „bei 
dem Eid“). Das würde die von Ermisch (1887, S. XLIV) an-
gestellte Vermutung zur Entnahme der „Urtheiler“ aus dem 
Umstande auch im Berggericht unterstützen.

481 Siehe FBR B § 12.
482 Siehe FBR B § 25.
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außerdem in zwei Paragraphen von Schöffen.483 Der 
Bergschöffenstuhl ist jedoch erst im 15. Jahrhundert 
durch Bergurteile belegt.484 Wann und in welcher Form 
ein Geschworenen- oder Schöffengericht in Freiberg in-
stalliert wurde ist unklar.485

Der Stufenschläger, der Grenzmarken in das Ge-
stein schlägt486, wird im Freiberger Bergrecht A ledig-
lich mit einer Aufgabe angeführt. Im Klagefall sollte er 
mit dem Kläger zum dritten Klagetermin kommen, um 
vor dem Bergrichter die Arbeitsleistung zu bezeugen. 
Bei der Klage über Teile auf gemessenen Gängen war 
der Bergrichter für die Bestätigung des Stufenschlä-
gers zuständig487, bei der Klage über Teile im Erbe der 
Bergmeister488. Im Freiberger Bergrecht B ist in beiden 
Klagefällen der Oberbergmeister oder der Bergrichter 
für die Bestätigung des Stufenschlägers zuständig.489 
Auch hier wird er in keinem anderen Zusammenhang 
angeführt.

Die Bürger von Freiberg, im Sinne von Mitgliedern 
des Freiberger Rates490, haben verschiedene Aufgaben 
nach dem Freiberger Bergrecht. Laut Freiberger Berg-
recht A setzen sie Leute an den Brief, die sich im Gebir-
ge etwas zu Schaden kommen lassen haben491, sodass 
sie namentlich bekannt sind, und nehmen mit dem 
Bergmeister zusammen das Erbbereiten vor492. Als Pri-
vileg sollten sie möglicherweise eines der Sonderlehen 
erhalten.493 Das Aufgabenfeld der Bürger im Freiberger 
Bergrecht B besteht ebenfalls aus dem Erbbereiten494, 
darüber hinaus aber auch darin, bei Erzfündigkeit den 
betreffenden Gang hauen zu lassen und dem Zehntner 
gegenüber gegebenenfalls die Maßwürdigkeit zu bestä-
tigen495.

Der Stadtrichter wird hauptsächlich im Stadtrecht 
von Freiberg thematisiert, dennoch ist ihm im Freiber-
ger Bergrecht A ein Paragraph gewidmet. Hier wird 
knapp festgehalten, dass der Richter von Freiberg „uf 
allem gebirge ymme lande“ die vor ihm verhandelten 
Dinge bezeugen darf.496 Eine entsprechende Regelung 
gibt es im Freiberger Bergrecht B nicht. Wie Ermisch 

483 Siehe FBR B § 37 u. FBR B § 41 u. vgl. Ermisch, 1887, 
S. XLIV.

484 Die Edition des „Ältesten Bergurtelbuch des Freiberger Ra-
thes 1476-1485“ findet sich bei Ermisch, 1886, S. 303–373.

485 vgl. Ermisch, 1887, S. XLIII.
486 Vgl. Ebd., S. 241 (Register: stufe u. stuffensleger).
487 Siehe FBR A § 15.
488 Siehe FBR A § 17.
489 Siehe FBR B § 23 u. FBR B § 24.
490 Im Sinne von den Bürgern der Stadt kommen sie nur einmal 

vor.
491 Siehe FBR A § 3 u. siehe Punkt 3.9.2 „Prävention und Sank-

tion“.
492 Siehe FBR A § 19.
493 Siehe FBR A § 12. Das Bürgerlehen erscheint recht undeut-

lich, da es an einer von zwei Stellen im FBR A § 12 ledig-
lich von Ermisch ergänzt worden ist. Die Vermessung eines 
solchen ist jedoch neben der Urkunde von 1241 (Ermisch, 
1883, S. 10–11 = CDS II 12, Nr. 14) auch für Zwickau im 
Jahr 1316 (Ermisch, 1886, S. 5 = CDS II 13, Nr. 872, Anm.) 
belegt. (Vgl. auch Zycha, 1900a, S. 200).

494 Siehe FBR B § 4, FBR B § 15 u. FBR B § 17.
495 Siehe FBR B § 18.
496 Siehe FBR A § 5.

festhielt, erscheint der Oberste Bergmeister im FBR B § 
1 anstelle des im Freiberger Bergrecht A genannten 
Stadtrichters.497 Nur eine weitere Bestimmung themati-
siert den Stadtrichter im Freiberger Bergrecht A. Dort 
wird festgehalten, dass der Bergmeister (im Gegensatz 
zu den Bergrichtern) dem Stadtrichter gegenüber zeug-
nisberechtigt ist.498 Mit gleicher Regelung kommt der 
Stadtrichter im den Bergmeister und die Bergrichter be-
treffenden Paragraphen des Freiberger Bergrechts B 
vor.499

3.1.3 Anbieter von Arbeit und Kapital im 
Berg- und Hüttenwerk

Die letzte Zuordnung von Personen betrifft diejenigen, 
die durch Arbeit und Kapital direkt in und mit dem Berg- 
und Hüttenwerk beschäftigt sind. Die Gewerken, die 
Häuer und die Waldwerken.

Die Gewerken stellen eine Gemeinschaft von Berg-
bautreibenden dar. Die besondere Stellung der Gewer-
ken wird im Freiberger Bergrecht A u.a. deutlich, wenn 
„myme herren und den gewerken“ („meinem Herrn und 
den Gewerken“500) gleichsam Recht und Nutzen am 
Bergbau zukommen sollte501, die Gewerken vom Berg-
meister zu bestätigende Ganghauer und Hutleute ein-
setzen sollten502 und der Landesherr wie „eyn ander 
gewerke“ („jeder andere Gewerke“503) die Kost zahlen 
musste sobald er die dritte Schicht mitbauen wollte.504 
Vor dem Bergmeister konnten sie zudem Sonderverein-
barungen über Klagefristen und Zahlungsmodalitäten 
treffen.505 Verpflichtet waren die Gewerken dazu, beim 
Verdingen anwesend zu sein oder sich vertreten zu las-
sen, so dass „ir wort“ anwesend war.506 Sie treten im 
Freiberger Bergrecht A außerdem als unterstützende 
Zeugen im Streitfall507 und als Verkünder von neuen 
Rechtszuständen nach Gerichtsentscheidungen508 auf. 
Bevor potentielle Stollengewerken in einem Erbe tätig 
werden konnten, mussten sie sich bereit erklären „ir sil-
ber und ire erbeit“ („ihr Silber und ihre Arbeit“509) einzu-
setzen, das heißt, den Erbstollen auf eigene Kosten zu 
betreiben.510 In ihrem Erbe durften die Gewerken vor 
und neben ihrem Stollen nach Belieben bauen und ver-

497 Vgl. Ermisch, 1886, S. 285, der in seinen Anmerkungen zu 
FBR B § 1 schreibt „A § 5 nennt hier statt des obersten Berg-
meisters den Stadtrichter.“

498 Siehe FBR A § 7.
499 Siehe FBR B § 1.
500 FBR A § 11.
501 Siehe FBR A § 11.
502 Siehe FBR A § 11. Die Ganghauer sollten die Gewerken mit 

dem Zehntner gemeinsam bestimmen.
503 FBR A § 11.
504 Siehe Punkt 3.3 „Bergbauberechtigungen“.
505 Siehe FBR A § 17.
506 Siehe FBR A § 18.
507 Siehe FBR A § 14.
508 Siehe FBR A § 15.
509 FBR A § 19.
510 Siehe Punkt 3.3.4 „Erbstollen“.
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leihen, solange sie sich an die Betriebspflicht hielten.511 
Auch waren sie gegenüber den Lehnhäuern in ihrem 
Erbe vorberechtigt, es sei denn es wurden vertraglich 
andere Vereinbarungen getroffen.512 Ob die Gewerken 
einem Mieter von Teilen verbieten konnten zu bauen 
wie er will, scheint nicht klar gewesen zu sein.513 

Im Freiberger Bergrecht B wird – wie im Freiberger 
Bergrecht A – die besondere Stellung der Gewerken 
gegenüber der Landesherrschaft deutlich.514 Gegen 
den Willen der Gewerken durften – weitreichender als 
im Freiberger Bergrecht A – keine Steiger, Hutleute, 
Schmiede oder Amtleute in gemessenen Bergen oder 
Erbstollen eingesetzt werden.515 Auch finden sich im 
Freiberger Bergrecht B Gewerken als unterstützende 
Zeugen bei Streit um Teile516, als Boten beim Verkün-
den neuer Rechtszustände517, bei Vereinbarungen vor 
dem Oberbergmeister bezüglich Klagefristen518 und im 
Zusammenhang mit der rechtlichen Bevorzugung ge-
genüber den Lehnhäuern519. Deutlicher als im Freiber-
ger Bergrecht A wird hier formuliert, dass es der Ober-
bergmeister (oder Leiher) war, der auf Wunsch der 
Gewerken einen Termin für das Verdingen ansetzen 
ließ.520 Außerdem konnte ein Gewerke als Zeuge her-
angezogen werden, woraufhin die Gewerken eine Zah-
lung erhielten.521 Ein Gewerke wurde auch (zusammen 
mit einem Boten) herangezogen, um bei Bedarf die 
Zahlung der Kost anzumahnen522 und um als Zeuge für 
die Bezahlung eines abwesenden Begünstigten zu die-
nen.523

Die „sammekost“ („Samkost“524) der Gewerken – 
das heißt die Kosten, die regelmäßig an die Gewerk-
schaft zu zahlen waren – war der einzige Rechtsgegen-
stand, für den Erze gepfändet werden konnten.525

Durch das ausführlichere Erbstollenrecht kommen 
im Freiberger Bergrecht B einige Bestimmungen hinzu, 
die hier nur angerissen und u.a. im Punkt über das 
Erbstollenrecht weiter vertieft werden. Sobald die erfor-
derliche Tiefe eines Erbstollens erreicht war, durfte oh-
ne die Genehmigung der Stollengewerken innerhalb ih-
rer Markscheide keiner mehr in Lehen und Brüchen 
arbeiten. In den Erbstollen einschlagen durfte grund-

511 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXII. Siehe FBR A § 19 u. FBR A 
§ 20.

512 Siehe FBR A § 21 u. siehe Punkt 3.1.3 „Anbieter von Arbeit 
und Kapital im Berg- und Hüttenwerk“.

513 Siehe FBR A § 22 u. vgl. Zycha, 1900a, S. 243 (Fußnote 15).
514 Wenn auch unter Umständen verklausuliert. So wird z.B. in 

FBR B § 4 nicht von Stollengewerken, sondern von Stollen 
gesprochen: „unde ys der herschaft unde dem stollen nucze 
sy“. Auf den generell abstrakteren Charakter des FBR B wird 
an verschiedenen Stellen dieser Arbeit hingewiesen.

515 Siehe FBR B § 13.
516 Siehe FBR B § 21.
517 Siehe FBR A § 22.
518 Siehe FBR B § 24.
519 Siehe FBR B § 28.
520 Siehe FBR B § 30.
521 Siehe FBR B § 40.
522 Siehe FBR B § 25.
523 Siehe FBR B § 32.
524 FBR B § 35.
525 Siehe FBR B § 35.

sätzlich keiner gegen den Willen der Gewerken.526 Ih-
nen stand der Neunt von all denjenigen zu, bei denen 
sie für Bewetterung und Wasserabführung sorgten. 
Dass der Stollen auf Kosten der Gewerken gebaut wer-
den musste wird im Freiberger Bergrecht B durch die 
Formulierung „myt yrme gelde“ („mit ihrem Geld“527) 
deutlich. Dabei konnten sie selber entscheiden, wohin 
der Stollen getrieben werden sollte.528

Häuer werden in mehreren Abschnitten des Frei-
berger Bergrechts genannt. Dabei handelt es sich um 
den einfachen Häuer und den Lehnhäuer (s.u.). Über 
die Ganghauer, als besonders Beauftragte, wurde oben 
bereits gehandelt. Die einfachen Häuer erscheinen im 
Freiberger Bergrecht A zwei Mal, ein Mal im Zusam-
menhang mit vermieteten Teilen. Der Mieter durfte 
demnach in seinen gemieteten Teilen so viele Häuer 
einsetzen, wie er wollte „tag und nacht“529. An der zwei-
ten Stelle wird den Häuern verboten, Hüttenwerk zu be-
sitzen.530 Im Freiberger Bergrecht B sind die Häuer zu-
nächst in einer Auflage zur Betriebspflicht von Erbstollen 
erwähnt. Der ständige Einsatz von drei Häuern durch 
die Stollenbetreiber sollte den Vortrieb gewährleisten.531 
Des Weiteren erscheinen sie in der – im Freiberger 
Bergrecht A ebenfalls vorhandenen Bestimmung – über 
gemietete Teile.532

Die Lehnhäuer werden im Freiberger Bergrecht A 
nur in einem Paragraphen genannt, in dem es um de-
ren Tätigkeit in einem im Bau befindlichen Stollen geht. 
Die durch den Leiher der Stollengewerken beliehenen 
Lehnhäuer waren dabei den Bedürfnissen der Gewer-
ken (hier am Beispiel des Feuersetzens) untergeordnet, 
es sei denn es wurde im Vorhinein vertraglich etwas an-
deres vereinbart.533 Würden die Lehnhäuer jedoch mit 
Wassernot konfrontiert, so sollten Boten zur Beurteilung 
der Situation geholt werden, um zu entscheiden, wer 
das Wasser zu beseitigen hatte.534 Im Freiberger Berg-
recht B ist der Punkt der Unterordnung der Lehnhäuer 
unter die Gewerken ähnlich formuliert535, jedoch ist er in 
einem extra Paragraphen festgehalten.536 Außerdem 
führt das Freiberger Bergrecht B einen Paragraphen 
an, aus dem hervorgeht, dass die Lehenschaften von 
Lehnhäuern bei der Übernahme eines Berges, Stollens 

526 Siehe FBR B § 8.
527 FBR B § 10.
528 Siehe FBR B § 10.
529 FBR A § 22.
530 Siehe FBR A § 23 u. vgl. FBR B § 39, wo Ganghauern und 

Zehntnern der Betrieb von Schmelzhütten untersagt wird.
531 Siehe FBR B § 12.
532 Siehe FBR B § 31.
533 Pfeifer (2002, S. 200–203) erörtert die Subsidiarität des IRM 

und belegt einige Stellen, in denen vetragliche Abreden vor-
rangige Geltung haben sollten.

534 Siehe FBR A § 21.
535 Ermisch (1887, S. XCVI) bemerkte, dass FBR B gegenüber 

FBR A diesbezüglich schärfer formuliert ist. Zwar wird be-
reits im FBR A die Bevorzugung der Gewerken ausdrücklich 
betont, jedoch verleiht FBR B § 28 durch eine Wiederholung 
dieser Vorgabe Nachdruck. Im langen und fragenbehafteten 
FBR A § 21 erscheint die Bestimmung nicht derart hervorge-
hoben.

536 Siehe FBR B § 28.
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oder Lehens durch andere in das neue Rechtsgebilde 
übergingen.537

Unter den Waldwerken sind die Hüttenleute zu ver-
stehen.538 Nach Freiberger Bergrecht A und B war es 
Waldwerken, die Anteil an einer Grube hatten oder sich 
im Verhüttungsprozess befanden, nicht erlaubt in Gru-
ben einzufahren, wo Erz war.539

Neben den bisher genannten Personen, finden sich 
im Freiberger Bergrecht allerhand weitere Personen, 
bzw. Personenbezeichnungen, die hier nur übersichts-
artig vorgestellt werden. So ist häufig allgemein von 
Mann/Männern und Leuten die Rede, wenn es um 
Gruppen von Menschen geht, die sich je nach Situati-
on, anders zusammensetzen.540 Außerdem gibt es 
mehrere Beschreibungen des Bergmanns, und zwar je 
nachdem, in welchem Stadium des Berechtigungspro-
zesses er sich befand: Muter, Finder, Neufänger, Bauer, 
Bergmann/-leute.541 Die Bezeichnung Amtmann/Amt-
leute wird ausschließlich im Freiberger Bergrecht B in 
drei Paragraphen stellvertretend für verschiedene 
Amtsleute verwendet.542 Das Gesinde des Bergrichters 
oder Bergmeisters kommt im Freiberger Bergrecht A in 
einer der Fragen und im Freiberger Bergrecht B in ei-
nem Paragraphen – der sozusagen die Antwort enthält 
– vor.543 Der Besteller erscheint im Freiberger Bergrecht 
B als derjenige, der stellvertretend für einen außerlan-
des befindlichen Teilbesitzer die fällige Kost bezahlt. 
Weitere Namen für diese Person scheinen Verpfleger 
und eventuell auch Vorsteher gewesen zu sein.544 Bo-
ten konnten zu verschiedenen Zwecken herangezogen 

537 Siehe FBR B § 38. Ob damit gesagt ist, dass die Lehnhäuer 
ihre Arbeit aufgeben mussten, oder ob sie unter den neuen 
Verhältnissen weiterarbeiten konnten, bleibt unklar.

538 Herrmann und Ermisch (1882, S. 141) verweisen auf die sil-
vani des Harzes als Äquivalent.

539 Siehe FBR A § 23 u. FBR B § 39.
540 Z.B. „Ist das eynem manne gelygen wirt eyn gang“ („Ist es 

so, dass einem Mann ein Gang […] verliehen wird“, FBR A 
§ 1), „Ist ouch das luthe komen an den brieff“ („Ist es ferner 
so, dass Leute […] an den Brief kommen“, FBR A § 3), „Ist 
daz eyn man clagen mus“ („Ist es so, dass ein Mann klagen 
muss“, FBR B § 24) oder „myt zcweyn fromen mannen“ („mit 
zwei frommen Männern“, FBR B § 40).

541 Zu diesen Benennungen siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen 
Schurf zum offiziellen Grubenfeld“.

542 „Keyn obirbergmeyster noch obirstyr lyher noch keyn am-
mechman […] keynen styger, hutman adyr smyt noch 
keynen ammechman“ („Kein Oberbergmeister noch obers-
ter Leiher oder Amtsmann […] einen Steiger, Hutmann oder 
Schmied und auch keinen Amtsmann“, FBR B § 13), „von 
den burgern unde ammechtluten“ („von den Bürgern und 
Amtleuten“, FBR B § 17) und zuletzt, im in der Freiberger 
Kopie fehlenden Paragraphen, „grubenammachluten“ („Gru-
benamtleute“, FBR B § 40).

543 „adir ab her des richters gesynde clayt, ab der richter dohey-
me nicht enwere?“ („Oder klagt er vor des Richters Gesinde, 
wenn der Richter nicht zuhause ist?“, FBR A § 15) und „adir 
syme gesynde, ap er nycht doheyme were“ („oder seinem 
Gesinde, wenn er nicht zuhause ist“, FBR B § 22) u. siehe 
Anhang „Tabellarische Übersicht über die Kontroversfragen 
des FBR A und deren Status“.

544 Für Besteller und Verpfleger siehe FBR B § 26, für Vorsteher 
FBR B § 25. Veith (1870-1871, S. 526) (Stichwort: Verleger) 
schreibt unter dem Stichwort Verleger auch die Benennun-
gen Faktor und Besteller für den „Bevollmächtigte[n] eines 
nicht am Orte des Bergwerks wohnenden Gewerken“. Die 
Etymologie dieser Wörter kann hier nicht verfolgt werden.

(Verkünder neuer Rechtszustände545, „Markscheider“546, 
Urteiler bezüglich der Einhaltung der Betriebspflicht547, 
Mahner von Schuldnern548) und aus verschiedenen Rei-
hen rekrutiert werden.549 Je nach Einsatz der Boten war 
unter Umständen eine Vereidigung durch den Berg-
meister oder den Bergrichter notwendig. Der Dorfherr, 
als Grund- oder Lehensherr550, ist in beiden Bergrechts-
texten als der Empfänger des Zinses aus Fleischbän-
ken und Badestuben genannt, ansonsten kommt er 
nicht vor.551 Den Bürgern von Freiberg sichert das Frei-
berger Bergrecht A gleich am Anfang in einem geson-
derten Paragraphen zu, dass sie im Gebirge „nymand 
mag ufgehalden noch ir gut vorsprechen“ („niemand 
aufhalten oder ihr Gut in Beschlag nehmen kann“552). 
Dies ist die einzige Stelle im Freiberger Bergrecht, in 
der mit Bürgern die tatsächlichen Bürger von Freiberg 
und nicht die Bürger des Rates von Freiberg (s.o.) ge-
meint sind. Erkennbar wird dies neben der inhaltlichen 
Analogie zum Freiberger Stadtrecht553 durch den Zu-
satz „beyde arm unde riche“ („beide: Arme und 
Reiche“554). Zuletzt erscheinen ausschließlich im Frei-
berger Bergrecht B – und dort jeweils nur einmal – der 
Grubenzimmermann555, der Schmied556, die Messer557 
und der Sachwalter558.

3.2. Grundsätzliche Berechtigungen 
– Bergregal und Bergbaufreiheit

Das Bergregal sowie auch die Bergbaufreiheit sind Be-
griffe, die in dieser Form nicht im Freiberger Bergrecht 
vorkommen – es sind generell keine Begriffe der Zeit 
und sind nachträglich auf das Bergrecht bezogen wor-
den. Inhaltlich sind sie an verschiedenen Stellen her-
auslesbar.

Die Bergbaufreiheit findet sich im Freiberger Berg-
recht A und B zunächst in nahezu gleichem Wortlaut: 
„Wo eyn man ercz suchen will, das mag her thun […]“ 

545 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 23.
546 Die Berufsbezeichnung Markscheider wird noch nicht ge-

nutzt, aber die geleistete Arbeit bestand offensichtlich im 
Markscheiden. Im FBR A noch undeutlich (siehe FBR A § 
21), im FBR B bereits im Zusammenhang mit dem Wort 
Markscheide (siehe bessonders FBR B § 27).

547 Siehe FBR B § 12.
548 Siehe FBR B § 25.
549 Siehe z.B. Punkt 3.1.2 „Personen des Gerichts und der 

Rechtswahrung“ zu den Geschworenen.
550 Vgl. DRW online, Lemma: Dorfherr, Sp. 1049.
551 Siehe FBR A § 9 u. FBR B § 36.
552 FBR A § 2.
553 Nach Ermisch, 1887, S. LXII Freiberger Stadtrecht, Cap. 

XXXVII.
554 FBR A § 2.
555 Siehe FBR B § 40.
556 Siehe FBR A § 13. Hier wird der „smyt“, neben dem Steiger 

und dem Hutmann, als Amtmann aufgelistet.
557 Siehe FBR B § 18.
558 Siehe FBR B § 40, wo er die geschädigte Partei, den Geschä-

digten, meint (vgl. DRW online, Lemma: Sachwalt, Sachwal-
ter u. Ermisch, 1887, S. 237 (Register: sachwalde)).
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(„Wo ein Mann Erz suchen will, dass kann er […] 
tun.“559) und „Wo man ercz suchen wyl, daz mag man 
wol thun […]“ („Wo man Erz suchen will, dass kann 
man […] tun“560). Die Tatsache, dass sie im Freiberger 
Bergrecht B verhältnismäßig weiter hinten steht als im 
Freiberger Bergrecht A bezeichneten Herrmann/Er-
misch als einen „immerhin charakteristische[n] Um-
stand, da die Bergbaufreiheit im Laufe der Zeit zu ei-
nem selbstverständlichen und nicht mehr besonderer 
Betonung bedürfenden Fundamentalsatze geworden 
war.“561. Diese Meinung wurde auch später rezipiert 
und von Clauß mit dem Hinweis auf den „verstärken-
den Zusatz, unde daz zal nymant weren“562 im Freiber-
ger Bergrecht B untermauert. Beide Argumente sind 
bisher nicht überprüft worden. Die These, dass aus der 
Anordnung der Regelungen in den Bergrechten auf 
den Grad der Durchsetzung der einzelnen Bestimmun-
gen geschlossen werden könne begegnet in sonst kei-
ner Veröffentlichung zum Bergrecht (es sei denn mit 
Verweis auf Ermisch) und erscheint auch nicht plausi-
bel. Dass die Wendung „unde daz zal von rechte ny-
mant weren“ („und das darf von Rechts wegen nie-
mand verhindern“563) ein die vorgenannte These 
stützender Beleg sei, klingt ebenso wenig überzeu-
gend, da sie genauso gut – und wahrscheinlicher – als 
Mahnung verstanden werden kann.

Das Bergregal spiegelt sich insgesamt im Freiber-
ger Bergrecht wider. Besonders deutlich in der Freier-
klärung des Bergbaus, aber auch grundsätzlich im 
Charakter der Bergrechtstexte mit ihren u.a. durch die 
bergbaulichen Interessen der Landesherren gepräg-
ten Bestimmungen. Jeweils an einer Stelle äußern 
sich Freiberger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht 
B expliziter zu den landesherrlichen Rechten. Im Frei-
berger Bergrecht A handelt es sich dabei um Anrechte 
auf Gericht und Leihamt – bzw. deren personelle Be-
setzung564 –, im Freiberger Bergrecht B auf Gericht, 
Besetzung der (Ober)Ämter, den Zehnt und das Silber. 
Diese Passagen werden häufig zitiert, um die Anord-
nung der Ablieferung des Silbers in die landesherrliche 
Münzstätte zu belegen, was weiter unten kritisch be-
trachtet wird.565

559 FBR A § 9.
560 FBR B § 36.
561 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 124, die (S. 136-137) das 

Fehlen einer konkreten Formulierung der Bergbaufreiheit in 
der Iglauer Rechtsweisung auch damit erklärten, dass diese 
bereits als selbstverständlich galt.

562 Clauß, 1957b, S. 34 (Herv. i. O.).
563 FBR B § 36.
564 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXX (Fußnote 1): „lyammecht (d.h. 

die Anstellung des Leihers“)“ (Herv. i. O.). Im Falle des Ge-
richts könnte es sich auch um Einkünfte handeln, die durch 
die Gerichtstätigkeit erwirkt werden, auf die der Landesherr 
ein Anrecht formuliert. (Vgl. Leuthold, 1888, S. 88).

565 Siehe Punkt 4.2.1.1 „Rechtsbereiche“.

3.3 Bergbauberechtigungen

3.3.1 Vom losen Schurf zum offiziellen 
Grubenfeld

Die grundsätzliche Berechtigung, nach Erzen zu su-
chen – das Schürfrecht – war also durch die Freierklä-
rung des Bergbaus gegeben. Eine Einschränkung des 
Schürfrechts sei laut Clauß für die frühe Zeit des Frei-
berger Bergbaus, „zu der noch genügend ‚unverritztes‘ 
Land vorhanden war“566, nicht zu erkennen567. Von die-
ser ersten Phase bergbaulicher Unternehmung ist im 
Freiberger Bergrecht nicht viel geschrieben. Im FRB B 
spiegelt sich das Schürfrecht ausschließlich in der Frei-
erklärung des Bergbaus wider, die, wie oben erwähnt, 
im FBR B § 36 enthalten ist. Der „schorp/schurp“ kommt 
namentlich lediglich im Freiberger Bergrecht A vor. Dort 
wird festgehalten, dass ein Schurf, wenn er unbesetzt 
vorgefunden wird, durch den Finder übernommen wer-
den kann. Es ist somit, um einen Schurf behalten zu 
dürfen, der ununterbrochene Betrieb vorgeschrieben.568 
Beim Fund eines Ganges kann der Finder sich diesen 
verleihen lassen.569 Auf diese Bestimmungen folgt der 
Satz „So ist ein bu, der vorlygt sich yn eyner tage-
schicht.“ („So ist ein Bau, der verliegt sich in einer 
Tagesschicht.“570) Herrmann/Ermisch schlussfolgerten 
aus diesem Teil, dass sich ein Schurf innerhalb einer 
Tagesschicht verliegt, also jeglicher Rechtsanspruch 
auf ihn verloren geht, worin Clauß ihnen folgte.571 In ei-
ner späteren Veröffentlichung bezog Ermisch die Aus-
sage zum „Verliegen“, dem Aufbau des Textes folgend, 
auf den „bu“, also den Bau, der aus dem bereits im 
Schurf gefundenen und verliehenen Gang hervorge-
gangen ist.572 Letztere Meinung vertritt auch Zycha, der 
für das Ius Regale Montanorum mit Verweis auf FBR A 
§ 10 ausführt:

„Schürfe sind unausgesetzt in Bau zu halten; wer 
sie ledig findet, kann selbst ansitzen (Const. III 5 § 

566 Clauß, 1957b, S. 36.
567 Zu den Konflikten zwischen Grundeigentümer und Bergleu-

ten gibt Clauß (1957b, S. 37) einen kurzen Exkurs. Dem-
nach seien solche Streitfälle erst für das 16. Jahrhundert be-
zeugt, da zuvor noch ausreichend ungerodeter Waldboden 
zur Verfügung gestanden habe. Allerdings ist nicht nur mit 
Hinblick auf den Zusatz „unde daz zal von rechte nymant 
weren“ im FBR B § 36, der der Freierklärung des Bergbaus 
angefügt wurde, von Konflikten in dieser Zeit auszugehen.

568 Vgl. Clauß, 1957b, S. 36. Nach Pfeifer (2002, S. 45) werden 
im IRM Lib. II Cap. 1 § 3 „das Schürfrecht und in seiner Fol-
ge der Anspruch des Finders darauf, daß der Regalherr ihm 
das Recht verleiht, die gefundenen Mineralien abzubauen 
[…] im Wege der occupacio erworben“, was die „ungestörte 
Innehabung des besetzten Feldes“ garantierte.

569 Siehe FBR A § 10. Die Formulierung „den sal her enphaen 
von syme lyere“ impliziert, dass der Schürfer in irgendeiner 
Form bereits einen, nämlich „seinen“, Leiher hat. Wie sich 
dieses Verhältnis gestaltet ist mir bisher nicht klar.

570 FBR A § 10.
571 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 124 u. Clauß, 1957b, 

S. 36
572 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXX.
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15). Für die bereits Beliehenen wird gradatim die 
Betriebspflicht ermässigt. Neufänge dürfen nicht 
einen ganzen Tag aussetzen (Const. III 5 § 14).“573

Es ist hier also zunächst vom Schürfen und dann von 
der darauffolgenden Stufe im Berechtigungsprozess die 
Rede. Nach dem Erschürfen des Ganges wurde dieser 
in Form eines – wie Zycha sagte – Vorbehaltsfelds574, 
verliehen. Die Entscheidung zum Mitbau des Ackerteils 
musste der Oberflächenbesitzer vor der Gangverlei-
hung und dem Einsetzen des eigentlichen Bergbaus 
treffen.

Bei den Begriffen Neufänger und Neufang, die im 
Freiberger Bergrecht vorkommen und auch aus ande-
ren Quellen bekannt sind, ist bereits die zeitgenössi-
sche Verwendung teilweise unklar. Der Neufänger wird 
meist als Finder oder der mit dem Vorbehaltsfeld (dem 
Neufang) Beliehene interpretiert.575

Die Verleihung eines Ganges, die gleich im ersten 
Paragraphen des Freiberger Bergrechts A vorkommt, 
umfasste sieben Lehen inklusive je dreieinhalb Lachter 
im Hangenden und Liegenden des Ganges.576 Ermischs 
Interpretation des FBR A § 1 erscheint dabei unvollstän-
dig, wenn er festhält:

„Die Priorität der Beleihung, die dem Finder eines 
Ganges nur ein eventuelles Recht sicherte, scheint 
dabei von Anfang an weniger in Betracht gekom-
men zu sein als die Priorität der Auffindung von ab-
bauwürdigem Erz in dem entdeckten Gange.“577

Im Folgenden bezieht er sich lediglich noch auf den letz-
ten Teil des FBR A § 1 und überspringt somit eine Pas-
sage, die die Beleihung auf Termin betrifft.578 Gerade in 
diesem Teil tritt aber die Priorität der Beleihung in den 
Vordergrund579, denn FBR A § 1 beginnt mit der Rege-
lung einer Situation, die von mehreren Bergbautreiben-
den in ein und demselben Vorbehaltsfeld („yn demesel-
bigin czele“ = „innerhalb derselben Grenzen“) ausgeht. 
Wenn ein Mann in diesem Bereich „uf eynen tag“ („auf 

573 Zycha, 1900a, S. 314.
574 Auch Clauß (1957b) verwendet den von Zycha (1900a, S. 

205) vorgegebenen Begriff.
575 Vgl. Clauß, 1957b, S. 38, der die Begriffe in dieser Defini-

tion verwendet u. Zycha, 1900a, S. 218 (Fußnote 4), der 
auf die unklare Verwendung der Begriffe u.a. im FBR ver-
weist. Pfeifer (2002, S. 45) gibt aus Jelinek (1911, S. 531) 
für Neufang die Definition „neugefundene Erzlagerstätte be-
liebiger Menge oder Güte, durch Zufall oder durch Schürfen 
gefunden“ an. Achenbach (1871, S. 287) (Fußnote 2) weist 
auf die Bedeutung „Lehenschafter“ hin. Um die Verwendung 
von Neufang und Neufänger späterhin eventuell aufklären 
zu können wurden die Begriffe in der Übersetzung des FBR 
übernommen.

576 Siehe FBR A § 1 u. FBR A § 10. Vgl. auch z.B. Clauß, 1957b, 
S. 39.

577 Ermisch, 1887, S. XXXIII.
578 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXXIV u. Ermisch, 1887, S. LXI, wo 

er festhält, dass er FBR A § 1 für einen Nachtrag zu FBR A 
§ 11 und „vielleicht für den jüngsten Theil der ganzen Auf-
zeichnung“ hält.

579 Herrmann und Ermisch (1882, S. 138) halten dieses Vor-
recht noch fest.

Termin“580) beliehen wurde und maßwürdiges Erz fand, 
so sollte sein Anrecht auf das Erz bis zum vereinbarten 
Termin erhalten bleiben, aber dem mit dem Gang Belie-
henen, bzw. dessen Gewerken, sollte offiziell zugemes-
sen werden.581 Dies entspricht ganz der auf den Belie-
henen bezogenen Formulierung: „Was do genge ynne 
gehin, dy sint syn.“ („Die darin liegenden Gänge gehö-
ren ihm.“582) Ermischs Konjektur, bei der er den „lyher“ 
einfügt ist somit überflüssig, wie bereits Zycha ausführ-
te, der in FBR A § 1 die Vergabe einer Lehenschaft 
sieht.583 

Bei zwei nebeneinander mit sieben Lehen beliehe-
nen Männern, soll demjenigen zuerst offiziell zugemes-
sen werden, der zuerst fündig wird. Nur für diesen Fall 
ist die Priorität des Findens, also das Finderrecht, for-
muliert. Es wird von vielen als der Kern des Freiberger 
Bergrechts angesehen.584 

Der andere, im Freiberger Bergrecht A die Gang-
verleihung betreffende Paragraph, beschreibt das Pro-
zedere, ohne dass es Funde durch Dritte im selben Be-
reich gibt.585 Die Priorität der Verleihung wird auch hier 
stärker betont als das Finderrecht: „Dy erste lyunge hat 
crafft und beheldet yn den syben lehenen“ („Die erste 
Leihung ist rechtskräftig und bleibt es in den sieben 
Lehen.“586). Ermisch schloss aus diesem Satz, „ein an-
derer durfte wohl auf diesem Gebiete nicht arbeiten“587. 
Die eben erläuterte Interpretation des FBR A § 1 geht 
jedoch davon aus, dass hier die Priorität der Verleihung 
gegenüber Erzfunden in auf Zeit verliehenen Feldern 
festgehalten wird. Durch einen ersten Erzfund in einem 
benachbarten Vorbehaltsfeld, konnte dem zuerst Belie-
henen sein Feld jedoch immer noch genommen oder 
eingegrenzt werden.588 Dies hält das Freiberger Berg-
recht A mit der Formulierung „wy na yz by dez ersten 
zcele sy“ („wie nah es seinen Grenzen auch sei“589) 
fest.590 Es wird also die Vermessung für den ersten Fin-
der maßwürdigen Erzes, unter Umständen auch zum 
Nachteil eines benachbarten Vorbehaltsfelds, bestimmt. 
Wenn mehrere Personen gleichzeitig in verschiedenen 
Vorbehaltsfeldern fündig wurden, kam es auf die Rei-
henfolge der Beleihung an.591

Der letzte Schritt im Berechtigungsprozess bestand 
in der Vermessung des Berges. Im älteren Freiberger 

580 Beide Zitate FBR A § 1.
581 Vgl. Zycha, 1900a, S. 288 (Fußnote 7).
582 FBR A § 1.
583 Vgl. Zycha, 1900a, S. 288 (Fußnote 7).
584 Vgl. Ermisch, 1887, S. XLVII; Keil, 2008, Sp. 1719.
585 Siehe FBR A § 11.
586 FBR A § 11.
587 Ermisch, 1887, S. XXX, wobei die Anmerkung in der Fußno-

te „So möchte ich die Worte verstehen“ vielleicht bereits ein 
Hinweis Ermischs auf seine Unsicherheit in diesem konkre-
ten Fall ist.

588 Die Vermessung des Grubenfeldes des Finders konnte sich 
ganz oder teilweise über ein benachbartes Vorbehaltsfeld 
erstrecken, welches somit „weggemessen“ (Wortschöpfung 
von Sternberg (1838, S. 32), der es für die Urkunde B, aber 
für einen analogen Fall festhält) wurde.

589 FBR A § 1.
590 Vgl. Blaschke, 1989, S. 88–89.
591 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXXIV u. Clauß, 1957b, S. 41.
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Bergrecht misst der Bergmeister – nicht mehr der Lei-
her, wie bei der Verleihung des Vorbehaltsfelds – dem 
Finder gegen Gebühr von vier Schilling von der Grube 
aus zu, in der der relevante Fund gemacht worden 
ist.592 Es erfolgt die Vermessung des Grubenfeldes vom 
Rundbaum der Haspel aus, welche über der sogenann-
ten Fundgrube steht. Durch die Vermessung wird die 
Fundgrube für den Finder erweitert. Sie wird mit andert-
halb Lehen zu jeder Seite veranschlagt. An dieses 
Fundgrubenfeld, welches im Freiberger Bergrecht A ter-
minologisch nicht von der ersten tatsächlichen Fund-
grube unterschieden wird593, knüpfen noch je zwei äu-
ßere Lehen an, sodass sich insgesamt ein Grubenfeld 
von sieben Lehen ergibt.594 Wie oben beschrieben, 
muss dieses Feld nicht mit den Maßen des zuvor verlie-
henen Vorbehaltsfelds übereinstimmen, da die Position 
der Fundgrube, von der aus schließlich vermessen wur-
de, ausschlaggebend war. An das Grubenfeld schlie-
ßen sich zwei Lehen des Markgrafenpaares, drei Lehen 
der Oberbeamten und ein Lehen des Bergmeisters an. 
Ermisch ergänzte in dieser Aufzählung der Sonderle-
hen das Bürgerlehen, welches erst einige Zeilen später 
abseits dieser allgemeinen Aufzählung auftaucht.595 Im 
Ganzen würde ein Grubenfeld so 21 Lehen groß sein.596 
Das Grubenfeld von sieben Lehen stand nun dem Fin-
der für den Abbau zur Verfügung, solange er sich an die 
Vorgabe der Betriebspflicht hielt. Die Lehen der Ober-
beamten und die der Bürger und des Bergmeisters 
mussten ebenfalls gebaut oder weiterverliehen werden. 
Die im Freiberger Bergrecht A ausführlich behandelten 
Sonderlehen finden sich im Freiberger Bergrecht B 
nicht wieder.

Ein letzter Abschnitt in FBR A § 12 geht auf den Fall 
der Vermessung eines zweiten Grubenfeldes in der Nä-
he des ersten ein. Wenn die Maße des zweiten an die 
des ersten bereits vermessenen Berges heranreichen, 
so wird die Vermessung dort abgebrochen. Hier wird 
der Unterschied zwischen dem oben behandelten Vor-
behaltsfeld und dem nun gemessenen Berg erneut 
deutlich – von einem gemessenen Berg wurde nichts 
„weggemessen“. Freiberger Bergrecht A berichtet wei-
ter nicht über Vermessungen.

Das Freiberger Bergrecht B hält für die Verleihung 
eines Ganges ebenfalls eine Vermessung von sieben 
Lehen fest.597 Die weiteren Bestimmungen des Freiber-
ger Bergrechts B zu den Berechtigungen sind zwar zu 
einem erheblichen Teil aus dem Freiberger Bergrecht A 
übernommen, jedoch erscheinen sie stark bearbeitet 
und teilweise in anderem Kontext.598 Über die Zusam-

592 Siehe FBR A § 11.
593 Siehe FBR A § 11 u. FBR A § 12.
594 Die Fundgrube bezeichnet also die Grube, aus der der Fund 

stammt. Zu ihr gehören nach dem FBR drei Lehen (siehe 
FBR A § 12 u. FBR B § 17), die zusammen u.a. von Clauß 
(1957b, S. 41) als Fundgrubenfeld bezeichnet werden.

595 Siehe FBR A § 12.
596 Siehe hierzu Punkt 4.2.2.1 „Feldmaße“.
597 Siehe FBR B § 3.
598 Siehe FBR B § 15, FBR B § 16, FBR B § 17 u. FBR B § 18.

menhänge der betreffenden Paragraphen des Freiber-
ger Bergrechts B herrschen in der Literatur einige Un-
klarheiten vor. Ermisch ging davon aus, dass keine 
„redaktionelle Verschmelzung“ bei den Übernahmen 
aus dem Freiberger Bergrecht A und der Iglauer Rechts-
weisung erfolgt ist, was Anlass zu „Wiederholungen, ja 
Widersprüchen“ 599 gegeben habe. Er nennt als Beispie-
le die doppelte Erwähnung des Eids auf den Rund-
baum600 und die unterschiedlich hohe Bezahlung für 
das Vermessen.601 Im FBR B § 17 muss der Finder für 
die Vermessung vier Schilling an den obersten Berg-
meister zahlen. Im FBR B § 18 sind den „messern“ 
(„Messern“602) sieben kurze Schillinge zu zahlen. Trotz 
dieser angenommenen Widersprüche fasste Ermisch 
zusammen, dass FBR B § 16 allgemein das Anrecht 
des Finders auf einen Gang von sieben Lehen, FBR B 
§ 17 die Vermessung und FBR B § 18 die genaueren 
Bestimmungen dazu festhalte.603 

Clauß bezog die betreffenden Stellen der Paragra-
phen auf dieselbe frühe Stufe der Bergbauberechti-
gung, die Vergabe des Vorbehaltsfelds, für das irrtümli-
cherweise unterschiedliche Größen – im FBR B § 16 
sieben Lehen, im FBR B § 18 zwei Lehen604 – angege-
ben worden seien.605 Er erwägt jedoch außerdem, „ob 
den sich widersprechenden Angaben im Freiberger 
Bergrecht B nicht ältere Freiberger Rechtsgepflogen-
heiten, etwa für verschiedenartige Schürfarbeit, zugrun-
de liegen“606 könnten und fragt:

„Sollte etwa im 12. und 13. Jahrhundert im Freiber-
ger Revier der Brauch geherrscht haben, einem 
einzelnen Schürfer bei Auffinden eines Erzganges 
ein Vorbehaltsfeld von ein oder zwei Lehen, einer 
genossenschaftlichen Unternehmung dagegen ei-
nen Neufang von sieben Lehen zuzuerkennen?“607

Clauß‘ Anmerkungen weisen in eine interessante Rich-
tung, jedoch scheint etwas anderes hinter diesen ver-
meintlichen Widersprüchen zu stecken. Zumal die zwei 
Lehen, die Clauß als Vorbehaltsfeld charakterisiert, ver-
mutlich kein solches darstellten. Die Stelle könnte be-
deuten, dass der Finder des Erzes zunächst in zwei 
(von den sieben) Lehen beidseitig seiner Fundgrube 
Abbau betreiben durfte, solange die Vermessung – un-

599 Beide Zitate Ermisch, 1887, S. LXXXVI.
600 Siehe hierzu Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
601 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXVI.
602 FBR B § 18. Ermisch (1887, S. LXXXVI) spricht für beide 

Paragraphen vom Honorar für den Bergmeister, obwohl im 
FBR B § 18 an dieser Stelle nicht vom Bergmeister die Rede 
ist, sondern von „messern“.

603 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXVII.
604 Neben der Iglauer Rechtsweisung ist die Einrichtung von 

Freilehen als Vorbehaltsfeld aus IBR A und IBR B und dem 
IRM bekannt – dort jeweils zwei Freilehen (Vgl. Clauß, 
1957b, S. 39; Sternberg, 1838, S. 31 für die Urkunden u. Er-
misch, 1886, S. 292, Z. 30-31 für den Verweis auf das IRM).

605 Vgl. Clauß, 1957b, S. 39.
606 Clauß, 1957b, S. 39.
607 Ebd., S. 40.
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ter Umständen auch an eine andere Person – noch 
nicht erfolgt war.608

Was bisher bezüglich der eben erwähnten Paragra-
phen übersehen wurde ist, dass FBR B § 16 mit den 
Worten „Wer zo eynen nufang fyndet“ („Wer so einen 
Neufang findet“609) inhaltlich direkt an FBR B § 15 an-
knüpft, in dem es um die Genehmigung von Bergbau in 
einem Erbe geht, dessen Grenzen nicht mehr bekannt 
sind.610 Er führt außerdem die Überschrift „Von den nu-
fengyn unde wy man den messyn sal“ („Von den Neu-
fängern und wie man denen messen muss.“611) und um-
fasst damit vermutlich auch den folgenden FBR B § 17 
„Von bergmessunge“ („Von der Bergmessung“612). Es 
folgt FBR B § 18, der ebenfalls Rechte von neuen – 
oder neu aufgenommenen – Bergwerken beinhaltet 
und durch die oben erwähnten scheinbaren Widersprü-
che für Verwirrung sorgte. Wenn nun aber die erstge-
nannten Paragraphen sich insgesamt auf Funde in Er-
ben beziehen würden613 und der letzte Paragraph von 
Erzfunden außerhalb von Erben ausgeht, so lägen die 
unterschiedlichen Angaben in der Regelung unter-
schiedlicher Situationen begründet. Die Paragraphen 
FBR B § 16 und FBR B § 17 würden dann durch die 
Angaben im FBR B § 15 eingeleitet, in dem es um Per-
sonen geht, die in einem Erbe mit unbekannten Inha-
bern in „erbe ader stollen ynsiczyn unde buwen“ („Erbe 
oder Stollen ansitzen und bauen“614) wollten.

Zusammengefasst ist im Freiberger Bergrecht A 
von einem Dreischritt im Berechtigungsprozess auszu-
gehen. Das Schürfen mittels Schurfen, um einen Gang 
ausfindig zu machen war im Rahmen der Freierklärung 
des Bergbaus generell erlaubt. Die Verleihung des ge-
fundenen Ganges erfolgte durch Beantragung und 
 sicherte dem Finder die Möglichkeit der offiziellen 
 Vermessung zu. Diese offizielle Vermessung erfolgte, 
sobald maßwürdiges Erz entdeckt wurde und dieser 
Fund durch Beprobung bestätigt wurde. Im Freiberger 
Bergrecht B findet sich dieser Dreischritt ebenfalls615, 
der Großteil der Angaben zu Vermessungen bezieht 
sich dabei auf die Fundsituation in einem Erbe.616

608 Siehe FBR B § 18.
609 FBR B § 16 (Herv. d.V.).
610 Siehe FBR B § 15. Dieser Fall konnte eintreten, wenn der 

damals zuständige Bergmeister und die Bürger verstorben 
waren. Derselbe Paragaph erläutert, dass dies durch die 
mögliche lange Vorlaufzeit, bevor ein Erbstollen Gewinn ab-
warf, durchaus passieren konnte.

611 FBR B § 16.
612 FBR B § 17.
613 Die Angabe, dass die zu vermessenden dreieinhalb Lehen 

auf der einen Seite „yn eynen stollen“ und auf der anderen 
Seite der Fundgrube „yn den andern stollen“ („in einen Stol-
len“ u. „in den anderen Stollen“, FBR B § 17) gegeben wer-
den sollten, kann dementsprechend der Hinweis auf eine 
untertägige Vermessung sein.

614 FBR B § 15.
615 Siehe FBR B § 18.
616 Siehe FBR B § 15, FBR B § 16 u. FBR B § 17.

3.3.2 Bergteile

Es ist bezüglich der Teile unbedingt notwendig einige 
Vorbemerkungen zu treffen, die über das, was allein 
aus dem Text des Freiberger Bergrechts heraus zu er-
fahren ist, hinausgehen. Darüber, was genau unter den 
Teilen im Freiberger Bergrecht zu verstehen ist, gab 
und gibt es nämlich durchaus verschiedene Ansichten. 
Auch die beiden für die Geschichte des Freiberger und 
Iglauer Bergrechts so wichtigen Rechtshistoriker Zycha 
und Ermisch erreichten diesbezüglich keinen Konsens. 
Zycha sah in ihnen durchweg ideelle Anteile an einer 
Grube. Ermisch argumentierte dafür, dass es einen Be-
griffswandel von räumlich gesehenen Teilen zu ideellen 
gegeben habe, der zur Zeit des Freiberger Bergrechts A 
langsam einsetzte. Seiner Meinung nach „verstand da-
mals der Bergmann im Allgemeinen unter teil gewiß 
noch ein bestimmt abgegrenztes Stück einer Grube“617 
und auch im Freiberger Bergrecht B habe man „unter 
Theilen noch keineswegs immer Idealantheile“618 ver-
standen. Zycha geht auf die Argumente Ermischs und 
auch anderer Vertreter dieser Theorie ein und widerlegt 
sie – wenn auch nicht immer letztgültig.619 Ich gehe mit 
Zycha davon aus, dass es sich bei den Teilen im Frei-
berger Bergrecht bereits um ideelle Anteile an einem 
Bergwerk handelte, da – wie im Folgenden an verschie-
denen Stellen sichtbar werden wird – eine Realteilung 
aufgrund der gegebenen Rahmenbedinungen schwer 
praktikabel erscheint.

Die gänzlich verwirrenden und undeutlichen Anga-
ben aus der Sekundärliteratur zu dem, was „Teile“ und 
„Kost“ waren, machen es notwendig das Verhältnis der 
Bergleute zu den Teilen kurz zu erläuern:

Die Gewerken waren dazu verpflichtet, zum einen 
einen Kostenbeitrag am Gesamtaufwand der Bergbau-
unternehmung zu leisten, zum anderen mussten sie ei-
nen bestimmten Anteil der Arbeit im Bergwerk durch ei-
gene Arbeit oder durch die Bezahlung eines Bergmanns 
übernehmen.620 Beide Formen der Zahlung – die Kos-
tenbeteiligung am Gesamtaufwand (Grubenkosten) und 
die Bezahlung der Arbeitsleistung (Gedingekosten) – 
wurden im Freiberger Bergrecht Kost genannt.621 Für 
seinen Aufwand erhielt der Gewerke eine anteilige 
Quote von der Erzförderung.622

617 Ermisch, 1887, S. LXXXIX (Herv. i. O.).
618 Ebd., S. XCIV.
619 Vgl. Zycha, 1900a, S. 240–251. Er erläutert auch einige Ver-

dachtsmomente für räumlich zu sehende Teile, bleibt jedoch 
bei seiner Annahme von ideellen Teilen im Iglauer Bergrecht 
und FBR.

620 Zu den Gewerken vgl. Zycha, 1900a, S. 255 u. Ermisch, 
1887, S. LXXXVIII (Fußnote 2).

621 Zycha (1899, S. 154) betont, dass das Wort „Kost“ kein 
Terminus Technicus sei und einfach für den Lohn, bzw. die 
gemeinsam zu tragenden Kosten der Gewerken verwendet 
wurde. Wie oben bereits angemerkt, wurden die Bezeich-
nungen der beiden Formen der „Kost“ als Gruben- und Ge-
dingekosten von Streit (1966, S. 102–103) übernommen.

622 Vgl. Zycha, 1900a, S. 238–252 (Kapitel „Der Bergtheil“) u. 
Zycha, 1900a, S. 266–267; dagegen Blaschke, 1989, S. 92, 
der ein „Zweiunddreißigstel des Gewinns, den die Grube ab-
wirft“ annahm.
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Rein aus den Texten des Freiberger Bergrechts 
lässt sich zu den Teilen Folgendes festhalten: Freiber-
ger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B kennen die 
Teile und stimmen in einigen Passagen in den Rege-
lungen überein. Demnach kann eine Person einer an-
deren Person Teil geben623, welche daraufhin Teil 
hat624. Es kann über Teile geklagt werden625, und zwar 
ausdrücklich auf gemessenen Gängen626, auf freien 
Gängen627 und über Teile im Erbe628 – dieser Vorgang 
wird auch mit „den Teilen mit Klage nachfolgen“629 be-
zeichnet. Teile können einer Person abgenommen630 
oder übereignet631 werden und im Anschluss werden 
die Teile aufgeboten632, d.h. der neue Rechtszustand 
wird bekannt gegeben633. Außerdem kann ein Mietver-
hältnis über Teile geschlossen werden, bei dem der 
Mieter zeitlich befristet unabhängig vom eigentlichen 
Teilbesitzer arbeiten (lassen) kann.634 Im Freiberger 
Bergrecht B können Teile auch ausdrücklich verloren635 
und verliehen636 werden. 

Die Übernahme von Teilen erfolgte auf den Gewer-
kenversammlungen, die regelmäßig stattfanden und 
auf denen alle Gewerken anwesend oder vertreten sein 
mussten, um rechtsgültig zu verdingen.637 Grundsätz-
lich konnten Personen von außerhalb Teile erwerben, 
was sich unter anderem in der Unterscheidung zeigt, 
die beim Bekanntmachen neuer Rechtsverhältnisse ge-
macht wird. Wenn es sich um ansässige Personen han-
delte sollten diese „czu huse und czu have“ („zu Hause 
und zu Hofe“638) verkündet werden, wenn sie nicht an-

623 Siehe FBR A § 14 u. FBR B § 21.
624 Siehe FBR A § 23, FBR B § 19, FBR B § 23, FBR B § 25, 

FBR B § 26 u. FBR B § 39.
625 Siehe FBR A § 14, FBR B § 21, FBR § 23 u. FBR B § 25.
626 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 22.
627 Siehe FBR A § 16 u. FBR B § 23.
628 Siehe FBR A § 17 u. FBR B § 24.
629 Siehe FBR B § 24.
630 Siehe FBR A § 18 u. FBR B § 33.
631 Siehe FBR A § 15, FBR A § 16, FBR A § 18, FBR B § 23, 

FBR B § 24 u. FBR B § 25. Zeerleder und Opet (1895, S. 51) 
übersetzen „eygenen“ mit zusprechen. Das Wort scheint in 
der Bedeutung aber darüber hinaus zu gehen und wird hier 
nach Henning (2007, S. 63) mit „zu eigen geben“ gedeutet.

632 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 23.
633 „aufbieten“ wird von Ermisch (1887, S. 243) (Register: ufbi-

ten) u. DRW online, Lemma: aufbieten mit „bekanntmachen“ 
und „verkünden“ übersetzt und beschrieben. Zycha (1900a, 
S. 270) nimmt an, dass ein Arbeiter, der wegen ausgebliebe-
ner Lohnzahlung um Teil geklagt hatte, das dadurch erlang-
te Bergteil selber nicht verlegen konnte und somit genötigt 
war, es zum Kauf anzubieten. Gegen letztere Interpretation 
spricht die von Ermisch (1886, S. 272) in diesem Zusam-
menhang angeführte Stelle aus dem Freiberger Stadtrecht 
Cap. I, § 37. Siehe Punkt 3.9.3 „Klagen“.

634 Siehe FBR A § 22 u. FBR B § 31 u. siehe Punkt 3.3.3 „Le-
henschaft“.

635 Siehe FBR B § 25 u. FBR B § 26.
636 Siehe FBR B § 29, FBR B § 30 u. FBR B § 32.
637 Siehe FBR A § 18 u. ähnlich FBR B § 21. Das Wort Gedinge 

kommt in FBR B nur an dieser Stelle vor, im FBR A heißt die 
Gewerkenversammlung Gedinge. FBR B § 30 hält fest, dass 
der Oberbergmeister oder Leiher die Gewerken „uf eynen 
genanten tag“ einberufen sollte, wenn die Gewerken verlei-
hen wollten.

638 FBR A § 15 u. ähnlich siehe FBR B § 23.

sässig waren „uf deme markte“ („auf dem Markt“639). 
Das Freiberger Bergrecht B bestimmt zudem, dass ein 
Teilbesitzer, „der ym lande ist ader uzsershalp dez lan-
des“ („der im Lande ist oder außerhalb des Landes“640) 
seine Teile verliert, wenn sein Vertreter die Kost drei 
Wochen nicht bezahlte. Die Kost meint in letzterem Fall 
die Zahlung an die Kasse des Zusammenschlusses der 
Gewerken, die Samkost oder Zubuße. Wurden die 
Lohnzahlungen nicht getätigt, musste derjenige Berg-
mann, der für einen bestimmten Gewerken die Arbeits-
leistung erbracht hatte, auf dessen Teil(e) klagen.

Dass die Bergteile in Zweiunddreißigstel geteilt 
wurden, wird in der Erwähnung dieser Größe im Frei-
berger Bergrecht an mehreren Stellen sichtbar. Im Frei-
berger Bergrecht A kommt es in drei verschiedenen Zu-
sammenhängen vor: als die Höhe des Ackerteils641, als 
Sicherheitsleistung der Gewerken für jeden neueinge-
setzten Hutmann642 und als mietbare Einheit, die in ei-
nem Zweiunddreißigstel oder mehr bestehen konnte643. 
Das Freiberger Bergrecht B erwähnt ebenfalls das 
Zweiunddreißigstel als Ackerteil644, außerdem als Maß-
größe für die Höhe der Gebühr für den Oberbergmeis-
ter, bzw. Bergrichter, der im Klagefall – „von eyme zc-
weyundedrysygteyl zcwene grossyn“ („von einem 
Zweiunddreißigstel zwei Groschen“645), also je Zwei-
unddreißigstel zwei Groschen, erhalten sollte. 

Der Ackerteil in Höhe eines Zweiunddreißigstels 
wurde von Zycha als „ein Mitbaurecht zu 1/32, der 32. 
Korb Erzes gegen Tragung der Kost“646 beschrieben. 
Der jeweilige Oberflächenbesitzer konnte es in An-
spruch nehmen, wenn er vor Beginn des eigentlichen 
Bergbaus – „ee man kerben und seil ynwirft“ („ehe man 
Korb und Seil einwirft“647) – seine Beteiligung an den 
Kosten erklärte. Freiberger Bergrecht A und B erklären 
dieses Anteilsrecht des Oberflächenbesitzers gleicher-
maßen, wobei im Freiberger Bergrecht A, derjenige 
„des das erbe is“ („dem das Erbe gehört“648) genannt 
wird, im Freiberger Bergrecht B derjenige „dez daz erbe 
ader felt yst“ („dessen das Erbe oder das Feld ist“649).

Das Wort „Teil“/„-teil“ erscheint somit besonders im 
Freiberger Bergrecht B sehr häufig, mehrheitlich in der 
Bedeutung Bergteil, dem Anteil eines Gewerken am 
Bergwerk, zu einem Zweiunddreißigstel des Ausbrin-
gens und zu einem Zweiunddreißigstel der Kosten.

639 FBR A § 15 u. FBR B § 23, wo „adir uff dem berge“ („oder auf 
dem Berg“) ergänzt wurde.

640 FBR B § 26.
641 Siehe FBR A § 9.
642 Siehe FBR A §11.
643 Siehe FBR A § 22.
644 Siehe FBR B § 36.
645 FBR B § 23.
646 Zycha, 1900a, S. 189.
647 FBR A § 9 u. ähnlich siehe FBR B § 36.
648 FBR A § 9.
649 FBR B § 36.
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3.3.3 Lehenschaft

Im Bergwerk sind nicht allein die direkt Beliehenen tä-
tig, sondern mit oder anstelle von ihnen auch Dritte, 
die das Bergbaurecht „derivativ durch Rechtsgeschäft 
erworben“650 haben. Zwar kommt die Lehenschaft im 
Freiberger Bergrecht A im Wortlaut nicht vor, die in Le-
henschaften tätigen Lehnhäuer sind dem Freiberger 
Bergrecht A jedoch bekannt.651 Auch können in einigen 
Paragraphen Schlüsse auf Lehenschaften gezogen 
werden, wenn es z.B. um die Verleihung auf einen Ter-
min652 oder um einen Gewinnanteil653 geht. Die Miete 
von Teilen, die von Zycha klar von der Lehenschaft un-
terschieden wird654, wird in einem gesonderten Para-
graphen des Freiberger Bergrechts A behandelt, der 
dem Mieter den zeitlich wie quantitativ unbeschränk-
ten Einsatz von Häuern gestattet.655 Derselbe Para-
graph wurde, unter Auslassung der Kontroversfragen, 
in das Freiberger Bergrecht B übernommen.656 Aus-
drücklich handelt das Freiberger Bergrecht B in ver-
schiedenen Paragraphen von Lehenschaften. Sie wer-
den dort meist in der Aufzählung verschiedener 
Bergbauberechtigungen genannt, wie z.B.: „Wer teyl 
hat an bergen, an stollen, an lehen adir lenscheften“ 
(„Wer Teile an Bergen hat, an Stollen, an Lehen oder 
Lehenschaften“657). Auch sind die Lehnhäuer in zwei Pa-
ragraphen vertreten.658 Zwei Paragraphen gehen ge-
nauer auf das Recht der Lehenschaften ein, woraus 
auch der Charakter dieses Arbeitsverhältnisses deutli-
cher zu werden scheint. Zum einen sollten Lehen-
schaften bei der Vereinigung zweier Berge, Stollen 
oder Lehen in den Besitz des neuen Rechtsgebildes 
übergehen.659 Zum anderen sollte der Lehenschafter 
eine bestimmte Summe oder Quote, „eyn eygenschaft 
[…] sy sy gros adir kleyne, wenyg adir vyl“ („eine Ei-
genschaft […] sie sei groß oder klein, wenig oder 
viel“660), für die ihm als Lehenschaft verliehenen Teile 
zahlen, um sein Recht daran zu erhalten.661

650 Pfeifer, 2002, S. 48.
651 Siehe FBR A § 21, wobei die Handschriften „C“ und „B“ (sie-

he Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger 
Bergrechts nach Ermischs Edition“) als einzige „le(h)enhew-
er“ nennen, die anderen Handschriften sprechen einfach 
von Häuern (vgl. Ermisch, 1886, S. 275 (Anmerkungen)). 
Vgl. Ermisch, 1887, S. XCV, der darauf hinweist, dass der 
Begriff „Lehnhäuer“ auch bereits dem Freiberger Stadtrecht 
bekannt war.

652 Zycha (1900a, S. 288) (Fußnote 7) liest aus FBR A § 1 die 
Regelung der Vergabe einer Lehenschaft. Siehe Punkt 3.3.1 
„Vom losen Schurf zum offiziellen Grubenfeld“.

653 Ermisch (1887, S. XCV) sieht in FBR A § 12 u. FBR A § 19 
jeweils Hinweise auf Lehenschaften.

654 Vgl. Zycha, 1900a, S. 286–296.
655 Siehe FBR A § 22.
656 Siehe FBR B § 31.
657 FBR B § 25 u. siehe FBR B § 29, FBR B § 32, FBR B § 33, 

FBR B § 34 u. FBR B § 38.
658 Siehe FBR B § 28 u. FBR B § 38.
659 Siehe FBR B § 38.
660 FBR B § 32. Zycha, 1900a, S. 295, der für die „eygenschaft“ 

von einer festen Summe oder einer Quote des Erzausbrin-
gens ausgeht.

661 Vgl. Ebd., S. 293 (Fußnote 30) u. S. 296. FBR B § 32 wurde 
von Zycha auf das Vermieten von Teilen bezogen, da hier 

3.3.4 Erbstollen

Besonders bezüglich des Umgangs mit Stollen ist das 
Freiberger Bergrecht B ausführlicher als das Freiberger 
Bergrecht A. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 
Regelungen zu Stollen, die von Zusammenschlüssen 
von Gewerken zur Wasserlösung angelegt wurden. Das 
Freiberger Bergrecht A kennt bereits Erbe und Stollen, 
jedoch spricht es an keiner Stelle von den aus dem 
Freiberger Bergrecht B bekannten Erbstollen. Für sie 
wurde – anders als bei den Suchstollen – von Beginn 
an die gesamte Erstreckung des Bereichs – das Erbe – 
festgelegt, in dem der Stollen Bergwerke entwässern 
sollte.662 Ermisch nennt das Erbe einen „Flächenraum, 
innerhalb dessen die Stöllner gewisse […] Rechte 
hatten“663. Wenn Personen ein ersoffenes Bergwerk mit 
einem Erbstollen wieder in Gang bringen wollten, so 
muteten sie besagtes Erbe.664 Über den Umfang ist aus 
beiden Bergrechtstexten wenig zu erfahren, er scheint 
jeweils an die Gegebenheiten angepasst worden zu 
sein, wobei ausdrücklich der potentielle Vorteil für die 
Landesherren im Vordergrund stand. Es sollte so viel 
Feld vergeben werden, „alz is deme stollen ebene 
kumpt und myme herren und deme lande nucze sy“ 
(„wie der Stollen es verlangt und wie es meinem Herrn 
und dem Lande nützlich ist“665), bzw. laut Freiberger 
Bergrecht B „unde ys der herschaft unde dem stollen 
nucze sy“ („und wie es der Herrschaft und dem Stollen 
nützlich ist“666). Letztere Vorgabe zu erfüllen oblag da-
bei dem Bergmeister und den Bürgern.667 Die Markie-
rung des Bereichs wurde nach Freiberger Bergrecht B 
mit Lochsteinen vorgenommen.668

Das Erbbereiten, das offizielle Vermessen des Er-
bes669, bedurfte laut Freiberger Bergrecht A der Geneh-
migung des Markgrafen, dessen Fronteil und die Son-
derlehen verloren gingen, sobald das Erbe vermessen 
wurde. Beide Institute kommen im Freiberger Bergrecht 
B nicht vor und so scheinen der Bergmeister und die 
Bürger das Erbe bereiten zu dürfen, ohne im Einzelfall 
die Genehmigung einholen zu müssen.670 Der Zehnt 

nicht – wie bei der Lehenschaft – der Zusammenschluss der 
Gewerken, sondern ein einzelner Gewerke einer anderen 
Person Teile verleihe. Er verweist darauf, dass auch im IRM 
die Miete Lehenschaft genannt wurde und dass es u.a. des-
wegen zu der rmischung beider Rechtsverhältnisse, nicht 
nur in der Sekundärliteratur, gekommen sei.

662 Siehe FBR B § 7.
663 Ermisch, 1887, S. LXXX, der dort auch eine Begriffsge-

schichte gibt.
664 Siehe FBR A § 19 u. FBR B § 4.
665 FBR A § 19.
666 FBR B § 4.
667 Siehe FBR A § 19 u. FBR B § 4.
668 Siehe FBR B § 7.
669 Übersichtsartig zum Erbbereiten in Freiberg, jedoch mit eini-

gen Unklarheiten, vgl. Clauß, 1965. Zycha (1900a, S. 216) 
leitet das Bereiten vom Reiten (circumequitare) her. Ermisch 
(1903, S. 148) führt das feierliche Umreiten auf einen slawi-
schen Ursprung zurück.

670 Siehe FBR B § 4. Die im FBR B § 4 hinzugefügte Passage 
„der bergmeister mag ys yn wol lyhen“ („dann kann der Berg-
meister es ihnen wohl leihen“, FBR B § 4) bezieht sich nicht 
auf das Erbe, sondern noch auf „dy czeche ader den broch“ 
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aus einer solchen Unternehmung stand im Freiberger 
Bergrecht A ausdrücklich dem Markgrafen zu, das Frei-
berger Bergrecht B ersetzt im sonst nahezu komplett 
übernommenen Absatz „umme myns herren czenden“ 
(„um meines Herrn Zehnten“671) mit der Formulierung 
„um der herscaft recht“ („um der Herrschaft Recht“672).673

Das Freiberger Bergrecht B räumt dem Erbstollen 
zusätzlich Rechte ein, die die Oberfläche betreffen. Je-
der Erbstollen oder gemessene Berg674 sollte ein Feld 
erhalten auf dem Tiere geweidet werden konnten. Es 
sollte so lang sein wie „eyn man geschysen mag myt 
eynem bogen“ („ein Mann mit einem Bogen schießen 
kann“675).676 Desweiteren sollte ein Erbstollen ein An-
recht auf 16 Hofstätten je gemessenen Berg innerhalb 
seiner Markscheide haben.677

Für den eigentlichen Bau des Stollens waren die 
Stollengewerken zuständig. Für sie verband sich mit 
dem Erbe laut Freiberger Bergrecht A das besondere 
Recht, alle im Erbe durch einen Stollen angefahrenen 
Anbrüche nach ihrem Willen bauen oder verleihen zu 
dürfen. Ein Ausnahmefall trat lediglich ein, wenn Per-
sonen hinter dem vordersten Lichtloch einen solchen 
Anbruch muteten – also dessen Verleihung beantrag-
ten. Die Gewerken mussten dann entscheiden, ob sie 
selber bauen oder verleihen wollten. Taten sie keines 
von beidem, durfte der Bergmeister den betreffenden 
Abschnitt um eine Eigenschaft oder den Zehnt verlei-
hen.678 Vor dem vordersten Lichtloch und vor dem Stol-
lenhaupt konnte sie keiner zu Verleihungen zwingen.679

Das Freiberger Bergrecht B enthält andere und de-
tailreichere Angaben zu den Rechten und Pflichten der 
Betreiber von – hier nun auch namentlich – Erbstollen. 
Gegen den Willen der Gewerken durfte keiner in den 
Erbstollen einschlagen.680 Die Bergwerke, die durch 
den Erbstollen entwässert wurden, durften nur mit Er-
laubnis der Stollengewerken weiter betrieben wer-
den.681 Auch für das Einsetzen von Steigern, Hutleu-
ten, Schmieden und Amtsleuten mussten die 
Stollengewerken ihre Zustimmung geben.682 Insgesamt 
sollten die Gewerken – und zwar „yn yrme erbe adir 
gewerkyn, dy lehen haben adir gemessyn berg“ („in ih-
rem Erbe oder Gewerken, die Lehen haben oder ge-

(„die Zeche oder den Bruch“, FBR B § 4) mit der zukünftigen 
Option eines Erbbereitens. Vgl. dazu auch Ermisch, 1887, 
S. LXXXIII.

671 FBR A § 19.
672 FBR B § 4.
673 Siehe Punkt 3.3.5 „Abgaben an den Landesherrn“.
674 Vermutlich geht es ausschließlich um gemessene Berge in 

einem Erbe.
675 FBR B § 14.
676 Siehe FBR B § 14. Blaschke (1989, S. 89) sieht hier einen 

der Belege für das den Gewerken entgegenkommende 
Bergrecht. 

677 Siehe FBR B § 11.
678 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXII. Siehe FBR A § 19.
679 Siehe FBR A § 20.
680 Die Pufferzone von je dreieinhalb Lehen im Hangenden und 

Liegenden wurde wie für die gemessenen Berge auch für 
die Erbstollen eingeräumt (siehe FBR B § 9).

681 Siehe FBR B § 7.
682 Siehe FBR B § 13.

messenen Berg“683) – den Lehnhäuern gegenüber be-
vorrechtet sein, was ähnlich bereits im Freiberger 
Bergrecht A festgelegt war.684

Die Erbstollengewerken erhielten für die Versor-
gung mit Wind und das Abführen des Wassers betref-
fender Bergwerke den Neunten (das neunte Zehntel 
des Erzes685) als Bezahlung.686 Er war die Motivation für 
eine Erbstollen-Unternehmung, denn „dy sollen auch 
den stollen myt yrme gelde ymmer me vor sych trybyn, 
wo sy daz nunteyl habyn wollyn“ („die müssen auch den 
Stollen mit ihrem Geld immer weiter dahin vortreiben, 
wo sie das Neuntel haben wollen“687). Trafen die Stol-
lengewerken auf neue Gänge wurde ihnen ein Berg ge-
messen.688 Gemessene Lehen, die dem Stollen nicht 
geerbt waren – also durch ihn nicht entwässert wur-
den689 – konnten durchfahren und das angetroffene Erz 
im Abstand einer Kratzenlänge690 hereingewonnen wer-
den, außerdem erhielten die Stollengewerken für die 
Zeit ihres Aufenthalts ein Viertel ihrer Kosten von den 
betreffenden Bergleuten erstattet.691

Das Freiberger Bergrecht B zählt außerdem 
Pflichten auf, die zu erfüllen waren, um den Rechtszu-
stand des Erbstollens zu erhalten: Ein Erbstollen 
musste anderthalb Lehen oder wenigstens 10 Lachter 
tief sein692, wobei ein jeweils tieferer Erbstollen den 
höher gelegenen „enterbte“.693 Die Wasserseige, über 
die das Wasser ablief, musste ebenso angelegt und in 
Ordnung gehalten werden wie die Lichtlöcher. Der 
Vortrieb des Stollens hatte stetig durch drei Häuer zu 
erfolgen.694 Ein Erbe konnte übereignet werden, wenn 
durch Markscheiden festgestellt wurde, dass es einen 
anderen Bau in Wassernot gebracht, „getrenkyt“ („ge-
flutet“), hatte.695

Für das Verliegen von Erben finden sich wieder 
Einträge in beiden Bergrechtstexten. Verlag sich ein Er-
be, so hatte der Bergmeister, bzw. Oberbergmeister, 
den aktuellen Bauzustand zu prüfen.696 War es tatsäch-

683 FBR B § 28.
684 Siehe FBR B § 28 u. FBR A § 21.
685 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 190.
686 Siehe FBR B § 10.
687 FBR B § 10.
688 Siehe FBR B § 9. Über eine mögliche geologische Unter-

scheidung von „Erz an Gängen“ und „Erz allein“ siehe Punkt 
3.6.1 „Art des Erzes“ und Ermischs Interpretation.

689 Vgl. Punkt 3.9.3 „Klagen“, wo Zychas Interpretation des FBR 
B § 11 von dem Stollen zufallenden Lehen spricht.

690 Siehe Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
691 Siehe FBR B § 10.
692 Siehe FBR B § 8.
693 Siehe FBR B § 11.
694 Siehe FBR B § 12. Vgl. zu diesem Paragraphen Blaschke, 

1989, S. 88 u. Clauß, 1957b, S. 59, die beide die gesteigerte 
Notwendigkeit der raschen Anlage von Erbstollen zur Was-
serlösung in diesem Zusammenhang betonen.

695 Siehe FBR B § 27. Gleiches galt für Lehen und gemessene 
Berge.

696 Nur im Ausnahmefall durfte er laut FBR A zu diesem Zwecke 
von einem „getruwen man“ („zuverlässigen Mann“, FBR A 
§ 21) vertreten werden. Die Verleihung des Erbes nach Ab-
lauf der Frist und Prüfung des Bauzustands durfte hingegen 
ausschließlich vom Bergmeister vorgenommen werden. Im 
FBR B § 12 ist ein Prüfer (Bote) vorgesehen, der für den 
Oberbergmeister den Zustand des Stollens beurteilt.
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lich wüst gefallen übertrug er das Erbe vorübergehend 
in den landesherrlichen Besitz, um es daraufhin neu zu 
vergeben.697 Im Freiberger Bergrecht A verlag sich ein 
Erbe innerhalb von sechs Wochen, nach dem Freiber-
ger Bergrecht B bereits innerhalb von acht Tagen.698 
Konnte sich keiner mehr an die Inhaber eines Erbes er-
innern, weil gegebenenfalls alle an der Bereitung des 
Erbes Beteiligten mittlerweile verstorben waren, so 
konnten neue Berge in dem Bereich vermessen wer-
den.699 Die Auslassungspunkte in dem Absatz: „Wely-
cher denne er ercz fyndet, daz der mazse wert yst , 
dem sal man … danach, alz der berg gemessyn wyrt, 
keyn erbe beryten, daz dy gemessyn berge gehyndern 
mag, dy wyle sy buhaftyg syn.“ („Wer dann eher Erz fin-
det, das der Maße wert ist, dem muss man … danach, 
wenn der Berg gemessen wird, kein Erbe bereiten, das 
die gemessenen Berge behindern kann, solange sie 
gebaut werden.“700) fügte Ermisch ein, da er eine Ver-
stümmelung des Satzes annahm. Von einem vollständi-
gen Satz ausgegangen, könnte hier jedoch bestimmt 
worden sein, dass bei Erzfunden auf einem Gebiet, wo 
zuvor erfolglos in einem Erbe oder einem Erbstollen ge-
baut worden war, zwar Berge vermessen werden konn-
ten, jedoch kein neues Erbe beritten werden sollte. 
Eventuell bestand die Sorge, dass das Bereiten eines 
Erbes den Gesamtbetrieb erneut stören würde, da die 
Berechtigungen der gemessenen Lehen in diesem Fal-
le erlöschen sollten.701

An diesem Punkt beginnt ein Teil des Freiberger 
Bergrechts B, der in der Literatur als besonders unklar 
beschrieben wird und im Zusammenhang mit den Be-
rechtigungen im Grubenfeld bereits dargestellt wurde. 
Es geht dort vermutlich um die Klärung der Rechtslage 
für Personen, die einen Bergbau in einem Erbe, dessen 
Inhaber nicht (mehr) bekannt waren, neu aufnehmen 
wollten im Vergleich zu denjenigen, die außerhalb von 
Erben Bergbau aufnahmen.702

In einigen weiteren Paragraphen kommen Erben, 
Stollen und Erbstollen – teilweise in Aufzählungen – 
vor, sie betreffen hauptsächlich das Klageverfahren und 
Rechte an Teilen.703 Das Erbe in seiner allgemeineren 
und älteren Bedeutung von Grundeigentum704 kommt 
ebenfalls im Freiberger Bergrecht vor. Das Ackerteil 
konnte laut Freiberger Bergrecht A von demjenigen 
„des das erbe is“ („dem das Erbe gehört“705) eingefor-
dert werden, im Freiberger Bergrecht B wird die aus 
dem Freiberger Bergrecht A übernommene Stelle er-

697 Siehe FBR A § 21.
698 Siehe FBR A § 21 u. FBR B § 12.
699 Siehe FBR B § 15.
700 FBR B § 15.
701 Vgl. FBR B § 4.
702 Siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Gru-

benfeld“. Siehe FBR B § 15, FBR B § 16, FBR B § 17 u. FBR 
B § 18.

703 Siehe FBR B § 19, FBR B § 24, FBR B § 25, FBR B § 29 u. 
FBR B § 30.

704 Vgl. Clauß, 1957b, S. 51, der dies im Rahmen der Erklärung 
des Erbbereitens erläutert.

705 FBR A § 9.

gänzt: „Kumet yener, dez daz erbe ader daz felt yst“ 
(„Kommt jener, dessen das Erbe oder das Feld ist“706). 
Des Weiteren wird im Freiberger Bergrecht B das Erbe 
einmal formelhaft in der Wendung „yz sy erbe adir ey-
gen, geystlich adir werltlych“ („es sei Erbe oder Eigen, 
geistlich oder weltlich“707) gebraucht.

3.3.5 Abgaben an den Landesherrn

Das sogenannte Fronteil war wie das Ackerteil ein Mit-
baurecht, allerdings ein landesherrliches. Es kommt 
ausschließlich im Freiberger Bergrecht A in zwei Para-
graphen vor. Im Einen wird festgehalten, dass der 
Zehntner das „vronteil […], das ist dy dritte schicht“ des 
Landesherrn erheben sollte, sobald das Erz maßwürdig 
war. Mit dem Fronteil musste der Markgraf sich anteilig 
an den Kosten des Bergbaus beteiligen und hatte 
gleichzeitig Anteil an der Grube wie „eyn ander gewer-
ke“ („jeder andere Gewerke“708).

Darüber was genau die dritte Schicht war, gibt es 
verschiedene Ansichten. Die dritte Arbeitsschicht wurde 
z.B. darin gesehen709 oder ein Viertel einer Grube710, 
wobei in beiden Fällen die Benennung als ausgerech-
net „dritte“ Schicht unverständlich erscheint. Ein Drittel-
anteilsrecht am Ertrag, wie Zycha es beschrieb, ist auf-
grund von Analogiefällen nicht abwegig.711 Wenn dieser 
Anteil sehr hoch erscheint, muss in Betracht gezogen 
werden, dass die anteilige Kostenbeteiligung gleichzei-
tig viel Kapital in die Bergbauunternehmung brachte. 
Vielleicht wurde das Fronteil auch nicht bei jeder der re-
gelmäßigen Erzteilungen erhoben.

Die Erhebung des Fronteils hatte zur Folge, dass 
dem Erzfinder offiziell zugemessen wurde.712 Neben 
den Unsicherheiten bezüglich der dritten Schicht, gibt 
es jedoch auch Meinungsverschiedenheiten über den 
allgemeinen Prozess. Ermisch übersetzte „myns herren 
vr. [Fronteil, d.V.] ufheben“ mit „die Erklärung abgeben, 
daß der Landesherr von diesem Rechte Gebrauch 
mache“713. Er folgerte: 

„Erst nachdem diese Erklärung abgegeben war, er-
folgte unter bestimmten Formalitäten die Messung 
der Grube durch den Bergmeister.“714

706 FBR B § 36.
707 FBR B § 43.
708 FBR A § 11.
709 Vgl. Achenbach, 1871, S. 291 u. Löscher, 1959, S. 347.
710 Vgl. z.B. Leuthold, 1888, S. 87 u. siehe auch im „Krummen-

hennersdorfer Vertrag“ bei Ermisch, 1883, S. 10-11 (= CDS 
II 12, Nr. 14), wo eine Hälfte aus zwei Schichten besteht.

711 Vgl. Zycha, 1900a, S. 37 u. Zycha, 1899, S. 34, der z.B. das 
dem Reich vorbehaltene Drittel am Ertrag aus einer Urkun-
de von 1189 (MGH DD F I, Nr. 997) anführt.

712 Siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Gru-
benfeld“ u. vgl. Clauß, 1957b, S. 41.

713 Ermisch, 1887, S. 246 (Register: vronteil).
714 Ebd., S. XXXI (Herv. i. O.).
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Wie oben erläutert wird das Fronteil jedoch erhoben, 
sobald die Maßwürdigkeit vom Zehntner festgestellt 
worden ist.715 Lediglich nähere Bestimmungen zur Maß-
würdigkeit fehlen im Freiberger Bergrecht A.

Löscher nimmt an, dass es neben „unvermessenen 
Gruben, an denen der Markgraf mit einem Drittel – dem 
Vronteil – beteiligt war[,] größere Bergwerke [gab], die 
mit 21 Lehen vermessen waren, deren Gewerken nur 
Zehnt zu geben hatten“716. Dies basiert ebenfalls auf ei-
ner Fehlinterpretation der Aussagen zum Fronteil, denn 
FBR A § 11 geht von einer Vermessung des Ganges 
aus, sobald das Fronteil erhoben wurde:

„Wo is also verre kumpt, das man myns heren 
vronteil ufhebit, do sal man dem vindere den gang 
messen czu rechte; das sal der bergmeister thun 
czu rechte.“ („Wo es also vorkommt, dass man 
meines Herrn Fronteil erhebt, da muss man dem 
Finder rechtmäßig den Gang messen. Das muss 
der Bergmeister mit Recht tun.“717)

FBR A § 12 schließt zudem mit den Worten „Nu sal man 
messen“ („Nun muss man messen.“718) unmittelbar an 
den Schwur des Finders auf die Hängebank719 aus FBR 
A § 11 an.

Der zweite Paragraph, der das Fronteil im Freiber-
ger Bergrecht A thematisiert, behandelt den Stollenbau 
und das Erbbereiten.720 Das Bereiten eines Erbes be-
deutete, dass der Markgraf hier auf das Fronteil ver-
zichtete, womit auch alle Sonderlehen aufgegeben wer-
den mussten. Nach Clauß erhielt der Markgraf dann 
wieder den Zehnt als Abgabe721, was zu vermuten ist, 
jedoch nicht eindeutig aus dem Bergrechtstext hervor-
geht. Das FRB B kennt weder das Fronteil, noch die 
Sonderlehen, was sich an verschiedenen Stellen dieser 
Arbeit weiter ausgeführt findet.

Der Zehnt kommt im Freiberger Bergrecht A in zwei 
Paragraphen vor. In beiden steht die Zehntzahlung in 
Verbindung mit dem Erbe. Laut des ersten Paragra-
phen wurde der Zehnt zum einen für Bergwerke ge-
zahlt, die in dem speziell dafür vermessenen Erbe 
durch die Anlage eines Stollens wieder aufgenommen 
werden konnten, nachdem sie sich durch Wassernot 
verlegen hatten. Zum anderen sollte er für Lehen erho-
ben werden, die im Erbe gegebenenfalls durch den 
Bergmeister verliehen wurden.722 In dem anderen Para-

715 So interpretiert auch Clauß, 1957b, S. 40–41.
716 Löscher, 1959, S. 350.
717 FBR A § 11.
718 FBR A § 12.
719 Der Finder des maßwürdigen Erzes schwört vor Ort, dass 

der betreffende Schacht wirklich seine Fundgrube ist. Vgl. 
hierzu z.B. auch Clauß, 1957b, S. 42 und Punkt 3.9.1 „Ei-
desleistung, Schwur und Zeugnis“.

720 Siehe FBR A § 19.
721 Vgl. Clauß, 1957b, S. 51 u. 54.
722 Siehe FBR A § 19. Letzterer Fall trat erst ein, wenn die Stol-

lengewerken solche Lehen auf Nachfrage nicht selber bau-
en oder verleihen wollten. Vgl. zum Zehnt in FBR A auch 
Herrmann und Ermisch, 1882, S. 137.

graphen wird der Zehnt als veräußerlich beschrieben: 
„Wo gewerken mit enander buwen […] und vinden ercz 
und vorkoufen czenden also lange, bis is swacht adir 
abegeet […]“ („Wo Gewerken miteinander […] bauen 
[…] und Erz finden und den Zehnten solange verkaufen 
bis es schwächelt oder ganz verschwindet“723).724

Das Freiberger Bergrecht B benennt den Zehnt in 
der gegenüber Freiberger Bergrecht A erweiterten Auf-
zählung der Gerechtsame der Fürsten, ansonsten 
kommt er nicht vor.725 Neben dem Zehnt ist in beiden 
Bergrechtstexten vom Zehntner die Rede, was den 
Zehnt als gängiges Instrument belegt.

Ermisch interpretierte das Recht des Landesherrn 
in der Wendung „um(me) myns herren/der herschaft 
recht“ als Zehnt. Wenn diese Ansicht zutrifft, würde der 
Zehnt im Freiberger Bergrecht A ein weiteres Mal vor-
kommen, im Freiberger Bergrecht B drei weitere Ma-
le.726 Auf Grundlage des Freiberger Bergrechts lassen 
sich insgesamt vornehmlich Zehntzahlungen von Erben 
vermuten.727

3.4 Grubenfeldmaße und  
Bauvorgaben

Die Abmessungen der verschiedenen Grubenfelder 
werden im Freiberger Bergrecht genau erläutert. Dabei 
geht es um die Maße einzelner Lehen, von Fundgru-
ben, von verliehenen Gängen, von gemessenen Ber-
gen und von berittenen Erben.728 Die Grubenfelder wur-
den in Lehen und Lachtern gemessen, wobei ein Lehen 
laut Freiberger Bergrecht B sieben Lachtern entsprach 
und ein Lachter rund zwei Metern.729

Die Abmessungen eines verliehenen Ganges, als 
Vorstufe zum gemessenen Berg, beliefen sich in beiden 
Bergrechtstexten auf sieben Lehen Länge und je drei-
einhalb Lachter im Hangenden und Liegenden des 
Ganges.730 Diese sogenannte Gangvierung ist so zu 
verstehen, dass sie den Gang in seinem natürlichen 
Verlauf begleitete, also bei Vortrieb stets neu ermittelt 
werden musste.731

723 FBR A § 21.
724 Ermisch (1887, S. 248) (Register: czende) scheint keine Er-

klärung für diese Bestimmung zu haben, wenn er schreibt 
„czenden vorkoufen (?) A 21“. Außerhalb der Bergbausphä-
re sind Verkäufe von Zehnten jedoch bekannt.

725 Siehe FBR B § 36.
726 Siehe FBR A § 12, FBR B § 4 u. FBR B § 17.
727 Siehe Punkt 3.3.4 „Erbstollen“.
728 Zu den verschiedenen Stufen der Berechtigung siehe Punkt 

3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Grubenfeld“.
729 Siehe FBR B § 6 u. FBR B § 20 u. vgl. Agricola, S. 60 (= 

Anfang des 4. Buchs), der das alte Freiberger Lachter mit 
1,942 Metern angibt. Meist wird in der Forschungsliteratur 
mit den aufgerundeten zwei Metern gerechnet (vgl. Bartels 
und Klappauf, 2012, S. 190).

730 Siehe FBR A § 1, FBR A § 11, FBR B § 3. 
731 Zycha (1900a, S. 209–211) argumentiert gegen die Auffas-

sung, dass es sich um gevierte Felder mit senkrecht nach 
unten weisenden Markscheiden handelte. Er sagt auch aus, 
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Die verliehenen Gänge innerhalb eines Erbes wur-
den ebenfalls mit sieben Lehen veranschlagt, zur Brei-
te, bzw. Vierung, gibt es dort keine Angaben.732 Der ge-
messene Berg setzte sich laut Freiberger Bergrecht A 
aus drei Lehen für die eigentliche Fundgrube, vier die 
Fundgrube ergänzenden äußersten Lehen und sechs 
bis sieben Sonderlehen an beiden Seiten der sieben 
Lehen zusammen – je nachdem, ob das in der ersten 
Aufzählung zunächst fehlende und kurz danach im sel-
ben Paragraphen auftauchende Bürgerlehen dazu ge-
zählt wird.733 Im Freiberger Bergrecht B ist der gemes-
sene Berg mit sieben Lehen genauso groß wie das 
Vorbehaltsfeld.734 Die Regelung, dass ein Erbstollen bei 
Erzfunden gegebenenfalls Anrecht auf einen gemesse-
nen Berg hat, bietet zudem als Nebeninformation, dass 
auch der gemessene Berg generell je dreieinhalb Lach-
ter im Hangenden und Liegenden zugesprochen be-
kam.735 

Gleichzeitig mit den Maßvorgaben wurden teilweise 
Vorgaben für die Anlage von Schächten gemacht. Der 
gemessene Berg aus dem Freiberger Bergrecht A sollte 
mit drei Schächten gebaut werden, wovon einer in der 
Fundgrube liegen sollte und einer je in den äußersten 
Lehen.736 Das Freiberger Bergrecht B ordnete für den 
gemessenen Berg in einem Erbe an, dass dreieinhalb 
Lehen mit einem Schacht gebaut werden sollten, für die 
andere Seite fehlt eine solche Angabe.737 Außerhalb 
des Erbes konnte ein Erzfinder in seinen Lehen ein bis 
drei Schächte anlegen.738

Die Länge eines Stollens in einem Erbe variierte, 
da sie Bedürfnissen und Notwendigkeiten angepasst 
wurde.739 Auf einem Stollen konnten die Betreiber in ei-
nem Erbe beliebig viele Lichtlöcher anbringen.740 

Die Tiefe der Stollen, um die Stollengerechtigkeit 
zu erhalten, wird im Freiberger Bergrecht B für den 
Such stol len mit sieben Lachtern, bzw. einem Lehen, 
angegeben741, für die Erbstollen mit anderthalb Lehen, 
bzw. zehn Lachtern.742

dass die oben beschriebene Form in Sachsen und Böhmen 
im Mittelalter weit verbreitet war.

732 Siehe FBR B § 16 u. FBR B § 17.
733 Ermisch (1886, S. 270) ergänzte in seiner Edition das Bür-

gerlehen in der ersten Aufzählung.
734 Siehe FBR B § 18.
735 Siehe FBR B § 9, der jedoch von dreieinhalb Lehen spricht. 

Die Vermessung von dreieinhalb Lehen für einen gemesse-
nen Berg, anstatt der dreieinhalb Lachter bei einem Vorbe-
haltsfeld, erscheint sehr viel. Zycha (1900a, S. 212) (Fuß-
note 10) nimmt an, der Paragraph „ist irregeleitet durch die 
Iglauer Vorlage“.

736 Siehe FBR A § 12.
737 Siehe FBR B § 17.
738 Siehe FBR B § 18.
739 Siehe FBR A § 19 u. FBR B § 4.
740 Siehe FBR A § 19 u. FBR B § 12.
741 Siehe FBR B § 6.
742 Siehe FBR B § 8.

3.5 Technik und Arbeitsmittel
Zu technischen Mitteln und eingesetzter Technik macht 
das Freiberger Bergrecht nur gelegentlich Angaben. 
Wie wichtig diese jedoch vor allem hinsichtlich der Fra-
gestellung dieser Arbeit sein können, wird im Auswer-
tungsteil verdeutlicht. Dort werden die hier als Inhalts-
wiedergaben gestalteten Informationen auf ihr Potential 
zur interdisziplinären Bearbeitung hin befragt.743

3.5.1 Grubenanlagen und 
Vermessungstechnik

Als bergmännische Basisarbeit sind nach dem Freiber-
ger Bergrecht Schacht-, Strecken- und Stollenbau an-
zusehen. Im Freiberger Bergrecht A ist häufiger als im 
Freiberger Bergrecht B von Schächten die Rede, wobei 
es an einer Stelle zudem zwei spezielle Schächte, den 
Richtschacht und die „buoten“744, nennt.745 Das Freiber-
ger Bergrecht B handelt weniger von Schächten, als 
von Stollen und nennt an einer Stelle zwei Formen von 
Stollen, den Suchstollen und den Erbstollen.746 Ein 
Suchstollen wurde vom Leiher verliehen und diente laut 
Freiberger Bergrecht B der Entwässerung von Berg-
werken. Er musste sieben Lachter oder ein Lehen tief 
sein, um das Recht zu haben, dass vor und hinter ihm 
innerhalb von dreieinhalb Lachtern niemand bauen 
durfte.747 Die „Erschließung etwa vorhandener 
Lagerstätten“748 als weitere Funktion dieser Stollen wird 
im Freiberger Bergrecht nicht thematisiert. Neben der 
Entwässerung von Bergwerken – als Teil der Wasser-
haltung – dienten die Stollen auch ausdrücklich der Be-
lüftung – als Teil der Bewetterung. Freiberger Bergrecht 
B begründet das Anrecht der Gewerken auf das Neun-
tel damit, dass der von ihnen betriebene Stollen „wynt 
brengit unde wasser benympt“ („Wind bringt und Was-
ser fortführt“749). In beiden Bergrechtstexten werden au-
ßerdem Lichtlöcher erwähnt, die auf Stollen niederge-

743 Siehe Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
744 Siehe FBR A § 11. Die „buoten“ sei laut der Anmerkung 

von Ermisch (1886, S. 270) als „besondere Art senkrechter 
Schachte“ zu verstehen.

745 Siehe FBR A § 1, FBR A § 11, FBR A § 12, FBR B § 16, 
FBR B § 17 u. FBR B § 18. In FBR B wird durch den Glos-
sator „Gl.“ (siehe Anhang „Übersicht über die Handschriften 
Freiberger Bergrechts nach Ermischs Edition“) oftmals das 
Wort Schacht ergänzt. In FBR B § 4 im Zusammenhang mit 
Brüchen oder verbrochenem Feld. Im FBR B § 17 und FBR 
B § 18 wird „Schacht“ an verschiedenen Stellen (vgl. FBR A 
§ 11 u. FBR A § 12) und bei der Erwähnung von Gruben als 
Kommentar vermerkt.

746 Siehe FBR B § 5. Für die Paragraphen, die von Stollen han-
deln siehe außerdem FBR B § 6, FBR B § 7, FBR B § 8, FBR 
B § 9, FBR B § 10, FBR B § 11, FBR B § 12, FBR B § 13, 
FBR B § 14, FBR B § 17, FBR A § 19, FBR A § 20 u. FBR A 
§ 21.

747 Siehe FBR B § 6. Es wird nicht ganz deutlich, ob die Tiefe 
erst bei erreichen der zu entwässernden Bergwerke erreicht 
sein musste oder bereits vorher. Das Verbot des Einschla-
gens vor und hinter dem Stollen lässt erstere Variante logi-
scher erscheinen.

748 Ermisch, 1887, S. 241 (Register: suchstolle).
749 FBR B § 10.
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bracht werden.750 Auch diese Anlagen können im 
Zusammenhang mit der Bewetterung gesehen wer-
den.751

Für das Vermessen werden im Freiberger Berg-
recht zwei Instrumente genannt. Im Freiberger Berg-
recht A kommt lediglich die Schnur vor, die für Vermes-
sungen an der Oberfläche verwendet wurde. Das 
Freiberger Bergrecht B nennt neben der Schnur das 
Winkelmaß, welches zusätzlich zum Einsatz kam, wenn 
Untertage vermessen wurde.752 Die untertägige Ver-
messung erfolgte laut Freiberger Bergrecht B mithilfe 
von Durchschlägen, die eine Verbindung verschiedener 
Gruben erwirkten.753 Neben der Anlage zum Zwecke 
der Vermessung konnten sie auch erzeugt werden, 
wenn Nachbarn gegeneinander durchschlugen, sich al-
so Untertage absichtlich oder zufällig trafen.754 Das 
Wort Markscheide kommt nur im Freiberger Bergrecht 
B vor. Dort wird es als Substantiv im Sinne von Grenze 
und als Verb, markscheiden, für das offizielle Abgren-
zen durch Vermessung verwendet.755 Der Beruf des 
Markscheiders scheint noch nicht entwickelt gewesen 
zu sein, wenn für diese Aufgabe Männer, „dy sych an 
yren eren nycht vorruckt haben“ („die sich bei ihrer Ehre 
nichts zuschulden kommen lassen haben“756) oder „ge-
truwe gerechte lute“ („zuverlässige gerechte Leute“757) 
bestimmt werden sollten.758 Für die Markierung der 
Markscheiden des berittenen Erbes sollten Lochsteine 
an den Anfang und das Ende gesetzt werden.759 

3.5.2 Abbau und Förderung

Als bergmännisches Werkzeug, als Gezähe, werden an 
einer Stelle die Keilhaue, die Kratze, Schlägel und Ei-
sen aufgezählt.760 Zu Gestalt und Ausprägung des Ge-
zähes gibt es lediglich eine weitere Angabe im Freiber-
ger Bergrecht B. Sie betrifft den Stiel der Kratze: 
Erbstollenbauer dürften „der kratczyn helm nycht len-
ger“ („den Stiel der Kratze nicht länger“761) machen, 
wenn sie durch gemessene Lehen fahren, die nicht 
zum Stollen gehörten. Beide Bergrechtstexte, Freiber-
ger Bergrecht A und B, erwähnen das Feuersetzen, um 
das Gestein bei Bedarf durch gezielte Brände für einen 
erleichterten Abbau vorzubereiten.762

750 Siehe FBR A § 19, FBR A § 20 u. FBR B § 12.
751 Vgl. Ermisch, 1887, S. 232 (Register: lichtloch).
752 Siehe FBR A § 12, FBR B § 17 u. FBR B § 19.
753 Siehe FBR B § B 19 u. FBR B § 20.
754 Siehe FBR B § 27 u. FBR B § 34.
755 Siehe FBR B § 8, FBR B § 11, FBR B § 17, FBR B § 19, 

FBR B § 20 u. FBR B § 27.
756 FBR B § 19.
757 FBR B § 20.
758 Ziegenbalg (1984, S. 47) beschreibt die Entwicklung von mit 

der Vermessung beauftragten Amtsleuten oder Geschwore-
nen hin zum Spezialberuf des Markscheiders.

759 Siehe FBR B § 7, FBR B § 8 u. FBR B § 15.
760 Siehe FBR A § 10.
761 FBR B § 10.
762 Siehe FBR A § 21 u. FBR B § 28.

Zur (Be)Förderung von Arbeitsmitteln oder Förder-
gut wurden Körbe genutzt, die an einem Seil am Rund-
baum des Haspelgestells befestigt waren.763 Für die 
Gestalt der Haspel werden neben dem Rundbaum im 
Freiberger Bergrecht A und B außerdem die Hänge-
bank764 und im Freiberger Bergrecht B „eyn horn, daz 
eyn halben lochters lang sy, daz zcwene man neben 
eyn an der gesten mogen“ („ein Horn […], das ein halbes 
Lachter lang ist, sodass zwei Männer nebeneinander 
stehen können“765), genannt. Die Hängebank der Has-
pel diente dem Abstellen und Einhängen der Körbe und 
spielte neben dem Rundbaum eine Rolle bei Schwur-
handlungen.766 Bei dem Horn handelt es sich um das 
Haspelhorn, welches als eine Art Kurbel am Rundbaum 
angebracht wurde.

3.6 Fördergut

3.6.1 Art des Erzes
Das Freiberger Bergrecht thematisiert die Suche und 
das Finden von „ercz“ („Erz“) besonders im Zusammen-
hang mit der Bergbaufreiheit767, der Feldvermessung 
und dem Finderrecht768. Außerdem kommt das Ausbrin-
gen, bzw. die Erzförderung als Ziel der bergbaulichen 
Bemühungen vor.769 Bei dem Erz handelt es sich um 
Gangerz, denn neben den expliziten Erwähnungen von 
Erz an Gängen stellt sich das gesamte Bergrecht – ent-
sprechend der geologischen Gegebenheiten – doch als 
auf Gangverleihungen basierend dar.770 Ermischs Inter-
pretation, dass „ercz alleyne vinden“ der Gegensatz 
von „ercz an gengen vinden“771 sei, ist eine wichtige 
Einschätzung, denn es wäre die einzige Stelle, an der 
im Freiberger Bergrecht lohnenswerte Erzvorkommen 
außerhalb von Gangstrukturen ausdrücklich erwähnt 
würden. Auch wenn Ermischs Ansicht plausibel ist, 
könnten Satzbau und Kontext eher auf die Unterschei-
dung der Rechtszustände der Auffindungsorte hinwei-
sen als auf die Unterscheidung von geologischen Ge-
gebenheiten.772

763 Siehe FBR A § 9, FBR A § 10, FBR A § 11 u. FBR B § 36.
764 Siehe FBR A § 11 u. FBR B § 17.
765 FBR B § 18.
766 Siehe Punkt 3.9.1 „Eidesleistung, Schwur und Zeugnis“ u. 

Punkt 4.2.2.2 „Technik und Arbeitsmittel“.
767 Siehe FBR A § 9 u. FBR B § 36.
768 Siehe FBR A § 1, FBR A § 12, FBR A § 13, FBR B § 4, FBR B 

§ 9, FBR B § 15, FBR B § 16, FBR B § 17 u. FBR B § 18.
769 Siehe FBR A § 1, FBR A § 9, FBR A § 11, FBR A § 14, FBR 

A § 21, FBR A § 22, FBR A § 23, FBR B § 4, FBR B § 36 u. 
FBR B § 39.

770 Neben den vielen offensichtlichen Verweisen im FBR siehe 
Punkt 2.2.1 „Geologische Aspekte der bergbaulichen Ent-
wicklung“.

771 Beide Zitate bei Ermisch, 1887, S. 225 (Register: gang). 
„ercz alleyne“ (= „Erz allein“, FBR B § 9) u. „ercz an gengen“ 
(= „Erz an Gängen“, FBR B § 9).

772 Siehe FBR B § 9 und die von Ermisch, 1887, S. 225 (Regis-
ter: gang) erwähnte Parallelstelle in Igl. § 5.
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Die Zusammensetzung des Erzes wird nicht weiter 
definiert. Das Wort „mazwirt“ („maßwert“) kennt zwar 
auch das Freiberger Bergrecht A773, jedoch kommt es 
im Freiberger Bergrecht B häufiger vor.774 Auch die Er-
mittlung der Maßwürdigkeit wird im Freiberger Berg-
recht B im Gegensatz zum Freiberger Bergrecht A be-
schrieben. Das Erz sei demnach der Maße wert, wenn 
es auf der Sohle mindestens einen Lachter lang ist und 
das gehauene Erz 3 ¼ Mark Silber ergibt.775 Welche 
Menge zu diesem Zweck gehauen wurde wird nicht auf-
geklärt, eventuell handelt es sich um einen Korb wie im 
Freiberger Bergrecht A. Dort muss derjenige, der in sei-
nem Vorbehaltsfeld Erz findet, diesen Fund dem Zehnt-
ner anzeigen. Er könne zu diesem Zweck einen Korb 
Erz „ane var“ („ohne Gefahr“776) hauen, was darauf hin-
weist, dass das geförderte Erz stets strenger Überwa-
chung unterlag.777 Außerdem nur im Freiberger Berg-
recht B zu finden ist die Möglichkeit, Erz zu 
beschlagnahmen oder als Pfand zurückzuhalten.778 

Fast am Ende des Freiberger Bergrechts B findet 
sich die Feststellung, dass das Silber zur Münze der 
Fürsten gehöre.779 Im Freiberger Bergrecht A wird Sil-
ber – Ermischs Ergänzung nicht mitgezählt780 – ledig-
lich an einer Stelle erwähnt. Dort steht es jedoch für ei-
nen Kapitaleinsatz und bezieht sich nicht auf 
unverarbeitetes oder verarbeitetes Fördergut.781

3.6.2 Erzteilung

Zur tatsächlichen Aufteilung des Erzes unter den Ge-
werken und dem Landesherrn kann dem Freiberger 
Bergrecht A und B wenig entnommen werden. Im Frei-
berger Bergrecht A wurde festgehalten, dass wenn ein 
Bergmann Erz in Erben oder Lehen gefunden hat und 
„brenget das czu lichte unde hebit das uff dry teylunge 
ane ansprache“ („brächte es ans Licht und erhält es 
drei Teilungen ohne Widerspruch“782), dann stehe es 
ihm zu.783 Da z.B. Klagen über „dry firczehin tage“ („drei 
Mal vierzehntägig“784) vorgebracht werden sollten, 
könnten Erzteilungen ebenfalls im 14-Tage-Rhythmus 
stattgefunden haben.785 Freiberger Bergrecht B erwähnt 
lediglich die Teilstatt, „die Stelle, wo die gewonnenen 
Erze unter die Gewerken vertheilt werden“786, und das 

773 Siehe FBR A § 1.
774 Die Wendung Erz, das der „ma(z)(s)e wert“ ist kommt in 

FBR B § 15, FBR B § 16 u. FBR B § 18 vor.
775 Siehe FBR B § 18.
776 FBR A § 11.
777 Siehe FBR A § 11.
778 Siehe FBR B § 19 u. FBR B § 35.
779 Siehe FBR B § 36.
780 Siehe FBR A § 9.
781 Siehe FBR A § 19.
782 FBR A § 21.
783 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 146.
784 FBR A § 17.
785 Zycha (1899, S. 155) vermutet, dass die Teilung des Erzes 

alle ein (z.B. Friesach) bis zwei (z.B. Trient) Wochen zu den 
Gewerkenversammlungen stattgefunden hat.

786 Ermisch, 1887, S. 242 (Register: teilstad).

in einem in der Freiberger Kopie weggelassenem Para-
graphen aus der Iglauer Rechtsweisung und in einem 
Zusammenhang, der nichts mit der eigentlichen Erztei-
lung zu tun hat.787

Auf Grundlage der hier und weiter oben gemach-
ten Überlegungen und den Ausführungen im Freiber-
ger Bergrecht kann vermutet werden: Von (1.) verliehe-
nen Gängen erhielten je nach Beteiligungen zu 
bestimmten Terminen die Gewerken (inklusive des 
Oberflächenbesitzers bei Mitbau des Ackerteils) ihre 
Anteile aus der – eventuell bereits um den landesherrli-
chen Zehnt reduzierten – Menge des ausgebrachten 
Erzes. Von (2.) gemessenen Bergen musste das Fron-
teil als ein Drittel des Ausbringens – vermutlich aus 
den sieben Lehen und den Sonderlehen zusammen – 
abgeführt werden und die Gewerken erhielten je nach 
Beteiligungen wie gehabt ihre Anteile – vielleicht regel-
mäßig aus der bereits um ein Drittel reduzierten Erz-
menge.788 Erst bei (3.) den Erben wird der Zehnt als 
landesherrliche Abgabe eindeutig greifbar. Aus in Er-
ben angelegten Stollen und aus unter Umständen 
durch den Bergmeister neben dem Stollen verliehenen 
Lehen musste er gezahlt werden.789

3.6.3 Verhüttung

Über die Verhüttung der Erze gibt das Freiberger Berg-
recht A kaum Auskunft. Vom „waltwerk“ ist lediglich im 
letzten Paragraphen die Rede.790 Die Schmelzhütten-
betreiber („waltworchten“ = „Waldwerker“791) sollten 
demnach zum einen nicht in Gruben einfahren, an de-
nen sie selbst beteiligt waren, zum anderen sollten sie 
generell in keine Grube einfahren, in der aktuell Erz ab-
gebaut wurde. Ebensowenig sollte ein Häuer parallel 
eine Hütte betreiben. Gleiches übernahm das Freiber-
ger Bergrecht B, verbietet allerdings den Hüttenbetrieb 
für Ganghauer und Zehntner.792 Des Weiteren handelt 
ein weiterer Paragraph im Freiberger Bergrecht B von 
den Hütten, und zwar vom Hüttenzins. Letzterer stand 
– egal auf wessen Grund die Hütte errichtet wurde, „uff 
eynes herren gute, yz sy erbe adir eygen, geystlich adir 
werltlych“ („auf eines Herren Guts, es sei Erbe oder Ei-
gen, geistlich oder weltlich“793) – den Fürsten, also den 
Landesherren, zu.794

787 Siehe FBR B § 40 u. Igl. § 29.
788 Vielleicht wurde das Fronteil nicht bei jeder Erzteilung erho-

ben. Siehe Punkt 3.3.5 „Abgaben an den Landesherrn“ und 
dort zum Fronteil.

789 Siehe FBR A § 19.
790 Siehe FBR A § 23.
791 FBR A § 23. Waltworchten, oder Waldwerken, werden all-

gemein als Schmelzhüttenbetreiber interpretiert (vgl. z.B. 
Ermisch, 1887, S. CXXXVIII).

792 Siehe FBR B § 39.
793 FBR B § 43.
794 Zycha (1899, S. 132) (Fußnote 41) nahm noch an, dass im 

FBR A dem Grundherrn und im FBR B dem Regalherrn der 
Hüttenzins zusteht. Diese Vermutung stützt er u.a. auf die 
unbegründete Annahme, dass nach dem betreffenden FBR 
A § 9 neben dem ausdrücklich genannten Zins der Fleisch-
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3.7 Wirtschaft

3.7.1 Betriebspflicht

In beiden Freiberger Bergrechtstexten wird das Interes-
se an einem stetigen Betrieb des Bergbaus an vielen 
Stellen deutlich. Besonders die Regelungen zum Zeit-
punkt des Verliegens eines Bergwerks, und damit zur 
Betriebspflicht, belegen dies. Je weiter fortgeschritten 
das Bergwerk im Bergbauberechtigungsprozess war, 
desto länger waren die Fristen angesetzt, ehe das je-
weilige Bergwerk ins Freie fiel und damit zur Neuverlei-
hung an Interessierte zur Verfügung stand. So ging das 
Anrecht auf den Verbleib in einem Schurf verloren, so-
bald der Schürfer seine Arbeitsstätte verließ795, ein im 
Rahmen des Vorbehaltsfelds verliehener Gang sollte 
sich innerhalb von einer nicht gebauten Tagesschicht 
verliegen796 und für einen gemessenen Berg betrug die 
Frist drei aufeinanderfolgende nicht gearbeitete Tages-
schichten.797 Selbst die Sonderlehen, mit Ausnahme 
der landesherrlichen Lehen, unterlagen gewissen Vor-
gaben, indem sie entweder gebaut oder weiterverliehen 
werden mussten.798 Ein fortlaufender Betrieb war von 
Vorteil, da den jeweiligen Gewerken bei ununterbroche-
ner Arbeit der Status der ersten Beleihung erhalten 
blieb, was im Falle von in der Nachbarschaft neu verlie-
henen Gängen wichtig sein konnte.799

Im Erbe, der umfangreichsten Bergbauberechti-
gung, waren die Gewerken dazu verpflichtet, hinter ih-
rem vordersten Lichtloch – also in der bereits mit ihrem 
Stollen durchfahrenen Strecke800 – Lehen an Personen, 
die dies beantragten, zu verleihen oder sie selber zu 
bauen.801 Auch der Betrieb des Stollens musste garan-
tiert sein; er fiel mitsamt den Verleihrechten an den lan-
desherrlichen Bergmeister zurück, wenn dies nicht der 
Fall war.802 Die Frist, die für das Verliegen angesetzt 
wurde war mit sechs Wochen die längste genannte 
Frist.803

Im Freiberger Bergrecht B weicht die Fristsetzung 
für den Erbstollen vom Freiberger Bergrecht A ab. Wur-
de er acht Tage nicht mit den vorgeschriebenen drei 
Häuern vorangetrieben und auch sonst nicht in Betrieb 
gehalten, so fiel er ins Freie und konnte neu verliehen 
werden.804 Aus dem Freiberger Bergrecht A übernom-
men ist das Verliegen von Lehen nach drei ungebauten 
Tagesschichten und die Bevorteilung von in Bau geblie-

bänke und Badestuben „wahrscheinlich“ auch der Zins der 
Schmelzhütten dem Grundherrn zustehen sollte. Diese An-
nahme wiederholte er später nicht mehr.

795 Siehe FBR A § 10.
796 Siehe FBR A § 10.
797 Siehe FBR A § 12.
798 Siehe FBR A § 12.
799 Siehe FBR A § 13. Hier kommt wieder die Priorität der Belei-

hung zum Vorschein, die in Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf 
zum offiziellen Grubenfeld“ erläutert wurde.

800 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXII.
801 Siehe FBR A § 19.
802 Siehe FBR A § 20.
803 Siehe FBR A § 21.
804 Siehe FBR B § 12.

benen Bergwerken.805 Ansonsten finden sich im Frei-
berger Bergrecht B keine Fristen für das Verliegen. Das 
stetige Bauen konnte laut beiden Bergrechtstexten da-
vor schützen, Ansprüche zu verlieren.806

3.7.2 Geld

Zum tatsächlichen Münzwesen ist im Freiberger Berg-
recht A wenig zu lesen. Neben der landesherrlichen 
Münzstätte807 werden Schillinge im Zusammenhang mit 
der Entlohnung für die Vermessung eines Ganges ge-
nannt – die sogenannten Maßpfennige.808 Die anderen 
Stellen, in denen Pfennige genannt werden, beziehen 
sich nicht konkret auf eine Münzform, sondern be-
schreiben die Situation, wenn ein vereinbartes Arbeit-
spensum für einen vereinbarten Lohn erledigt worden 
war – die Pfennige „verdient“ waren.809 Die Maß- und 
die verdienten Pfennige kommen auch im Freiberger 
Bergrecht B wieder vor.810 Daneben werden Schillin-
ge811, kurze Schillinge (schyllynge der karczen)812, 
Schillinge Groschen (schillynge grossyn)813 und Gro-
schen814 genannt. Außerdem kennt das Freiberger 
Bergrecht B die Mark815 und das Vierdung (vyrdung)816 
Silbers. Eine Mark habe vier Schillingen Groschen ent-
sprochen.817 Auch vom Geld spricht das Freiberger 
Bergrecht B im Gegensatz zum Freiberger Bergrecht A 
ausdrücklich.818 Während z.B. die Gewerken für die 
Anlage eines Erbstollens laut Freiberger Bergrecht A „ir 
silber und ire erbeit“ („ihr Silber und ihre Arbeit“819) ein-
zusetzen bereit sein mussten, formuliert Freiberger 
Bergrecht B, dass ein Erbstollen von den Gewerken mit 
„yrme gelde“ („ihrem Geld“820) vorgetrieben werde.821

3.7.3 Güter

Zum Handel oder anderen Gütern, neben dem Erz, bie-
tet das Freiberger Bergrecht nur Andeutungen. Das 
Verbot der Beschlagnahme von Gütern Freiberger Bür-
ger im Gebirge klärt nicht weiter auf, um welche Güter 

805 Siehe FBR B § 17.
806 Siehe FBR B § 15.
807 Siehe FBR A § 5 u. FBR A § 9.
808 Siehe FBR A § 11.
809 Siehe FBR A § 15 u. FBR A § 17.
810 Siehe FBR B § 17 u. FBR B § 23.
811 Siehe FBR B § 17.
812 Siehe FBR B § 18.
813 Siehe FBR B § 4.
814 Siehe FBR B § 23.
815 Siehe FBR B § 4, FBR B § 18 u. FBR B § 40.
816 Siehe FBR B § 18.
817 Siehe FBR B § 4.
818 Siehe FBR B § 10, FBR B § 24 u. FBR B § 35.
819 FBR A § 19.
820 FBR B § 10.
821 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm on-

line, Lemma: Silber, Sp. 981 beschreibt am Beispiel des 
Sachsenspiegels (3. Buch, Art. 40, § 2, nach Homeyer, 
1861), dass in älteren Quellen, wo Silber als Zahlungsmittel 
erscheint, ungemünztes Silber gemeint sein könne.
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es sich handelte822, während der Paragraph zur Rege-
lung des Zeugenbeweises über Waren („koufschacz“) 
genauer aufzählt und vom Verbot des Zeugenbeweises 
ausnimmt: „gewant und bly und pferd ader ros“ („Tuch 
und Blei und Pferd oder Ross“823).824

Im Freiberger Bergrecht A findet sich noch als Ent-
lohnung für das Erbbereiten durch die Bürger und den 
Bergmeister ein Eimer Wein.825

3.7.4 Konjunkturen

Viele indirekte Verweise auf die konjunkturelle Lage zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Freiberger Bergrechts las-
sen sich in beiden Bergrechtstexten finden – ja, sie 
selbst scheinen Ausdruck einer bestimmten Verfasstheit 
der wirtschaftlichen Situation der Bergbauregion zu 
sein. Die Beteiligungen auswärtiger Gewerken826, die 
Entstehung von Gewerbe neben dem eigentlichen Berg-
bau827 oder das Vorhandensein umfangreicher Gruben-
bauten auf verschiedenen Entwicklungsstufen bieten 
diesbezüglich Einblicke. Direkte Hinweise sind kaum 
vorhanden. Lediglich Freiberger Bergrecht B geht in ei-
nem Paragraphen darauf ein, dass das Ziel eines Stol-
lens oder Erbes die Gewinnerwirtschaftung ist, das in 
manchen Jahren jedoch nicht erreicht werden könne.828

3.8 Rechtssphären

3.8.1 Gültigkeitsanspruch

Gültigkeit sollte das Freiberger Bergrecht auf allen „ge-
birgen“ haben, d.h. überall dort, wo sich Bergwerke be-
fanden. Laut dem Freiberger Bergrecht A war dies für 
alle Bergwerke in einem bestimmten Umkreis um Frei-
berg im markmeißnischen Gebiet der Fall. Es spricht 
gleich zu Beginn explizit vom „bergrecht yn unsers hern 
lande des margrefen czu Mißen“ („Bergrecht im Lande 
unseres Herrn, dem Markgrafen zu Meißen“829) und 
lässt durch die mehrmalige Erwähnung Freibergs830 we-
nig Zweifel am örtlichen Bezug. Außerdem werden wei-
tere Orte benannt, zu denen die Bürger von Freiberg im 
Falle des Erbbereitens beispielsweise anreisen sollten: 
„wo das lyt ynme lande, by Kempnicz, by Mißen ader 

822 Siehe FBR A § 2.
823 FBR A § 8.
824 Vgl. zu den genannten Gütern Kube, 1957b, S. 199.
825 Siehe FBR A § 19.
826 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 26.
827 Siehe FBR A § 9 u. FBR B § 36.
828 Siehe FBR B § 15.
829 FBR A Überschrift.
830 Siehe FBR A § 2 (Bürger von Freiberg), FBR A § 4 (Ge-

schworene von Freiberg), FBR A § 5 (Richter von Freiberg), 
FBR A § 9 (Münze von Freiberg), FBR A § 15 (Stadt Frei-
berg) u. FBR A § 19 (Bürger von Freiberg u. Freiberg).

wo is lyt“ („Wo es auch liegt im Lande, bei Chemnitz, 
bei Meißen oder wo auch immer“831). 

Laut dem Freiberger Bergrecht B galt das Berg-
recht für alle Bergwerke in einem nicht weiter definier-
ten Fürstentum. Es fomuliert in der Überschrift „Das 
synt gemeyne bergrecht in desym furstymtum, der eyn 
yczlych bergman czu rechte wol gebruchyn mag.“ („Das 
sind allgemeine Bergrechte in diesem Fürstentum, die 
ein jeder Bergmann zu Recht wohl gebrauchen 
kann.“832). Es enthält insgesamt keinerlei Ortsbenen-
nungen833, formuliert aber im Gegensatz zum Freiber-
ger Bergrecht A einen Adressaten – den Bergmann.

3.8.2 Bergrecht und Stadtrecht

Einige Paragraphen des Freiberger Bergrechts A regeln 
das Verhältnis von Stadt- und Bergrecht zueinander. Es 
wird bestimmt, dass Freiberger Bürger im Gebirge nicht 
festgenommen oder ihre Güter beschlagnahmt werden 
dürfen.834 Außerdem sollten im Gebirge straffällig ge-
wordene Personen den Bürgern bekannt gemacht wer-
den.835 Im Falle von Körperverletzungen im Gebirge 
sollten für eine eventuelle Freisprechung nicht die 
Berggeschworenen, sondern die Stadtgeschworenen in 
Freiberg zuständig sein.836 Wo es Zweifel über die Aus-
dehnung des Berggerichtsbereichs gab sollte ein Ver-
fahren angewendet werden, bei dem ein Korb mit Ge-
zähe am Seil in einen Schacht geworfen wurde. Die 
Hörweite des dadurch erzeugten Geräuschs legte den 
Berggerichtsbereich fest.837 Keine dieser Regelungen 
findet sich im Freiberger Bergrecht B. Erst bei den Be-
stimmungen zu den Personen des Gerichts finden sich 
wieder Übernahmen aus dem Freiberger Bergrecht A 
ins Freiberger Bergrecht B. In beiden Bergrechtstexten 
werden die verschiedenen richterlichen Zuständigkeits-
bereiche genannt. Laut Freiberger Bergrecht A waren 
der Stadtrichter von Freiberg und der Bergmeister über-
all im Gebirge und in der Stadt zeugnisberechtigt838, im 
Freiberger Bergrecht B ist es – bei sonst ähnlichem 
Wortlaut – ausschließlich der oberste Bergmeister.839 
Die Bergrichter sollten nach Freiberger Bergrecht A und 
B weder in der Stadt noch auf anderen Bergen zeugnis-
berechtigt sein, sondern ausschließlich in ihrem jeweili-
gen Berggerichtsbereich.840

831 FBR A § 19.
832 FBR B Überschrift.
833 Der Glossator („Gl“, siehe Anhang „Übersicht über die Hand-

schriften Freiberger Bergrechts nach Ermischs Edition“) er-
gänzte die Bürger im FBR B § 18 mit dem Zusatz „zcu Fri-
berg“ (vgl. Ermisch, 1886, S. 292).

834 Siehe FBR A § 2.
835 Siehe FBR A § 3.
836 Siehe FBR A § 4.
837 Siehe FBR A § 10. Ermisch (1887, S. XXXVIII) berichtet, 

dass diese Methode noch 1478 in Schneeberg Anwendung 
fand. Siehe Punkt 4.2.1.1 „Rechtsbereiche“.

838 Siehe FBR A § 5 u. FBR A § 7.
839 Siehe FBR B § 1.
840 Siehe FBR A § 6 u. FBR B § 1.
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3.9 Mittel zur Wahrung der Ordnung

3.9.1 Eidesleistung, Schwur und Zeugnis

Einige Handlungen im Freiberger Bergrecht werden 
durch Eide, bzw. Schwüre erst rechtskräftig. Beide 
Bergrechtstexte verlangen einen Eid von Personen, die 
Erz gefunden haben. Mit dem Eid sollten sie dem Berg-
meister vor der Vermessung versichern, dass die Gru-
be, die sie als Fundgrube angaben, auch wirklich die 
Grube ist, aus der der relevante Fund stammte.841 Es 
heißt im Freiberger Bergrecht A: „So sal der vinder tre-
ten uf syne hengebang und sal czwene vingere legen uf 
syn houpt unde sal swern, das daz syne rechte funtgru-
be sy“ („So muss der Finder auf seine Hängebank tre-
ten und muss zwei Finger auf sein Haupt legen und 
muss schwören, dass das seine rechtmäßige Fundgru-
be sei“842). Ähnlich übernimmt dies auch Freiberger 
Bergrecht B und beide Texte fügen in wörtlicher Rede 
anschließend die Formel hinzu, die der Finder zu sagen 
hatte, um den Schwur komplett zu machen.843 Im Frei-
berger Bergrecht B findet sich außerdem eine weitere 
Stelle, in der ein Schwur an einem bestimmten Ort ge-
leistet werden musste. Auf den Rundbaum der Haspel 
musste ein Erzfinder schwören, dass das Erz tatsäch-
lich aus der von ihm gewiesenen Grube stammte, wenn 
es Zweifel an der Herkunft seines Erzfundes gab.844 Zy-
cha betonte die Unterschiede in der Funktion der 
Schwüre im Gegensatz zu Ermisch, der in den Unter-
schieden Widersprüche erkannte:

„Der Schwur auf den Rundbaum nach § 18 cit. ist 
übrigens nicht zu verwechseln mit jenem nach 
Freib. B. R.-A § 11 und B § 16, 17 […]. Dort handelt 
es sich nicht um die Priorität, sondern den Aus-
gangspunkt der Vermessung. Dass gegenüber den 
letztbezogenen Stellen B § 18 eine Wiederholung 
und einen Widerspruch bedeutet, wie Ermisch S. 
LXXXVI meint, ist demnach nicht zutreffend.“845

Nicht immer wird so deutlich, wo und vor wem die 
Schwur- und Eideshandlungen abgehalten werden 
sollten. Meist werden es der Bergmeister in Person 
oder die Berggerichte gewesen sein. Auch der Berg-
meister selbst legte Eide ab, wenn er Personen ins Amt 
berief846 oder seinen Vertreter bestimmte.847 Weitere 
Fälle, in denen Eidesleistungen notwendig wurden wa-
ren, wenn die Bürger durch ihren Eid, die Maßwürdig-
keit von Erzfunden belegten848 oder die Boten, die zum 
Markscheiden hinzugezogen wurden, durch ihren Eid 

841 Siehe FBR A § 1, FBR A § 11, FBR B § 16 u. FBR B § 17.
842 FBR A § 11.
843 Siehe FBR A § 11 u. FBR B § 17.
844 Siehe FBR B § 18.
845 Zycha, 1900a, S. 220 (Fußnote 11).
846 Siehe FBR A § 11 (Hutleute), FBR B § 12 (Boten), FBR B 

§ 18 (Steiger), FBR B § 27 (Boten).
847 Siehe FBR A § 21.
848 Siehe FBR B § 18.

versicherten, dass sie selber keine Teilhaber an den 
Bergwerken waren über die sie urteilen sollten.849 Auch 
die Boten, die bei Wassernot herangeholt wurden, be-
urteilten die Situation auf Grundlage ihres zuvor ge-
schworenen Eides.850

Ob die Vereidigung von Boten eine Bedingung war, 
wird aus den Texten nicht ganz deutlich. Es heißt z.B. 
im Freiberger Bergrecht A „so sal ym der richter eynen 
gewerken geben czu boten“ („so muss der Richter ihm 
einen Gewerken als Boten geben“851), ohne einen Ver-
weis auf den Eid. Aufgrund der beim Einsatz von Boten 
meist beteiligten Bergmeister und Bergrichter und der 
mehrheitlich ausdrücklich vereidigten Boten, ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Vereidigung von Boten zur 
Regel gehörte. Aber auch dem Verfasser des Freiber-
ger Bergrechts A scheint die Eideshandlung nicht in je-
dem Fall klar gewesen zu sein. Er fragt danach, wie ei-
ne Person, die bei drei Erzteilungen ohne Widerspruch 
ihre Anteile erhalten hat, dies vor Gericht belegen soll: 
„Mit syn eynz hant adir wy dunkt ist uch darumme recht 
syn?“ („Mit seiner Eideshand oder wie denkt Ihr ist hier 
das Recht?“852). 

Die Hinzuziehung von Zeugen konnte eine Alter-
native zum Eid sein. Im Freiberger Bergrecht A gibt es 
erneut Unklarheiten, wenn gefragt wird, ob eine Per-
son im Streitfall um zuvor zugesprochene Teile mit 
dem Bergmeister, bzw. dem Bergrichter, oder mit zwei 
anderen Zeugen vor Gericht treten sollte.853 Auch war 
der Verfasser nicht sicher, was der Bergmeister genau 
sagen sollte, wenn dieser einem Erbeinhaber rechtlich 
beistehen wollte.854 Nach einem entsprechenden Vor-
schlag fragt er: „Wedir dunkit uch, das her gestanden 
sy mit der rede, adir welt ir, das ir mer werde?“ („Meint 
ihr, dass er mit der Rede seine Pflicht erfüllt hat? Oder 
wollt ihr, dass da noch etwas hinzu kommt?“855) Im 
Freiberger Bergrecht B wird ausgesagt, dass derjeni-
ge, der beschuldigt wird seinen Pflichten nicht nachge-
kommen zu sein, vor Gericht besser mit seinen Ge-
werken als Zeugen auftritt, wenn der Ankläger nur 
schwören will.856 

Nicht über alle Dinge konnte im Gebirge ein Zeu-
genbeweis geführt werden. Das Freiberger Bergrecht A 
beschränkt den Zeugenbeweis bei Kaufmannswaren 
auf Tuch, Blei und Pferde.857 Im Freiberger Bergrecht B 
findet sich diese Beschränkung nicht, es geht jedoch 
auf ein Mittel zum Zeugenbeweis ein. So sollten die Un-
terlagen des Bergmeisters – Tafel und Buch – „uff ny-
mande gezcukenysse thun“ („für niemanden Beweis 

849 Siehe FBR B § 19.
850 Siehe FBR B § 27.
851 FBR A § 15.
852 FBR A § 21.
853 Siehe FBR A § 16.
854 Siehe FBR A § 21.
855 FBR A § 21.
856 Siehe FBR B § 21.
857 Siehe FBR A § 8.
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tun“858), sondern ausschließlich das, was in den vier 
Bänken zu den Gerichtsterminen geschrieben wurde.859

3.9.2 Prävention und Sanktion

Von Strafen ist im Freiberger Bergrecht kaum die Rede. 
Nimmt man den Verlust von Teilen oder Arbeit aus860 
werden im Freiberger Bergrecht A gar keine Strafen for-
muliert. Das Freiberger Bergrecht B beinhaltet zwei 
Strafen im engeren Sinne. Eine drastische Strafe galt 
für diejenigen, die an der Verwundung oder der Tötung 
eines Menschen861 beteiligt waren. Ihnen sollten die 
Hälse abgenommen werden „sy synt lebendyng adir 
tot“ („sie seien lebendig oder tot“862). Daneben findet 
sich im Freiberger Bergrecht B auch eine Geldstrafe 
über neun Mark, die bei der Beleidigung von bestimm-
ten Amtsleuten fällig wurde.863

Im Prinzip sind große Teile des Freiberger Berg-
rechts als präventiv zu charakterisieren. In einigen Ab-
schnitten wird dieser Charakter besonders deutlich. 
Das Freiberger Bergrecht A thematisiert gleich zu Be-
ginn den „Brief“, in dem Personen, die sich im Gebirge 
etwas zu Schaden kommen lassen haben – „umme un-
fuge adir worumme das sy“ („wegen Unziemlichkeiten 
oder weshalb es auch sei“864) – notiert werden sollten. 
Die Namen der Personen sollten anschließend an die 
Bürger von Freiberg weitergegeben werden, „das sy dy 
an yren brieff seczczen“ („dass sie die an ihren Brief 
setzen“865).866 Diesen Passus hat das Freiberger Berg-
recht B nicht übernommen. Es beinhaltet andere Punk-
te, die konfliktvermeidend wirken sollten. So z.B. das 
Setzen von Lochsteinen für den Fall, dass man ande-
ren Personen in der Nähe „ouch eyn erbe darnach sol-
de geben ader eynen gemessen berg zolde messen“ 
(„auch ein Erbe danach ausgeben sollte oder einen 
 gemessenen Berg zumessen sollte“867).868 Außerdem 
bestimmt das Freiberger Bergrecht B, dass in Streitsitu-
ationen um markscheiderische Grenzen, das zwi schen-
zeitlich gehauene Erz beschlagnahmt werden sollte, 
damit es keiner der Parteien zukommt „byz daz yz daz 
recht entscheydet“ („bis dass es das Recht 
entscheidet“869).870

858 FBR B § 42.
859 Siehe FBR B § 42.
860 Siehe u.a. Punkt 3.9.3 „Klagen“.
861 Ob es sich um die Tötung des Bergmeisters handelt wird 

aus dem Text nicht ganz deutlich (vgl. FBR B § 41).
862 FBR B § 41.
863 Siehe FBR B § 40, der in der Freiberger Kopie allerdings 

fehlt.
864 FBR A § 3.
865 FBR A § 3.
866 Siehe FBR A § 3.
867 FBR B § 7.
868 Siehe FBR B § 7.
869 FBR B § 19.
870 Siehe FBR B § 19.

3.9.3 Klagen

Das wichtigste Instrument, um vereinbarten aber nicht 
gezahlten Lohn zu erhalten, war die Klage um Teile, 
bei der die Bergleute „statt ihres Lohnes die Berg-
werksbeteiligung ‚ihres‘ Gewerken […] erhalten“871 
konnten.872 Freiberger Bergrecht B hat alle vier Para-
graphen, die diese Situation betreffen, aus dem Frei-
berger Bergrecht A mit kleineren Änderungen über-
nommen. Der erste Paragraph beschreibt generell die 
gegenseitigen Ansprüche zwischen einem teilebesit-
zenden Bergmann und demjenigen, der mit ihm ge-
meinsam die Teile baut.873 Die drei weiteren Paragra-
phen handeln von Klagen über Teile an gemessenen 
Gängen874, an freien Gängen875 und an Erben876. Über 
Teile auf gemessenen Gängen sollte drei Arbeitstage 
geklagt werden. Während sich das Freiberger Berg-
recht A unsicher über den Ort und die für die Klage 
zuständige Person zeigt, ergänzt das Freiberger Berg-
recht B den „obyrsten bergmeister adir bergrichter“ 
(„obersten Bergmeister oder Bergrichter“877) und be-
stätigt alle im Freiberger Bergrecht A noch in Frage-
form aufgeworfenen Orte als gültig für die Klage.878 
Um die Klage zu vollenden, musste der Kläger zum 
dritten Klagetermin seinen Stufenschläger mitbringen, 
damit dieser beurteilte, ob die Arbeit, für die der Lohn 
eingefordert wurde, geleistet worden ist oder nicht. 
Der Kläger hatte anschließend eine Gebühr zu zahlen 
– laut Freiberger Bergrecht A eine unbestimmte Sum-
me an den Bergrichter, laut Freiberger Bergrecht B je 
Zweiunddreißigstel879 zwei Groschen an den Ober-
bergmeister oder den Bergrichter.880 Nach der Über-
eignung der Teile sollte der neue Rechtszustand 
 öffentlich bekannt gemacht werden. Diese Vorgehens-
weise bot dem Besitzer des Teils die letzte Chance, 
das Teil auszulösen.881 Das Freiberger Bergrecht A 
verlangte die Bekanntmachung an Haus und Hof und 
bei Personen, die auf dem Gebirge oder in Freiberg 
keinen Besitz hatten, auf dem Markt.882 Der ansonsten 
auch in diesem Abschnitt wörtlich übernommene Para-

871 Tubbesing, 1996, S. 273.
872 Vgl. Ebd., Veith, 1870-1871, S. 491 (Stichwort: Theil) u. Zy-

cha, 1900a, S. 268.
873 Siehe FBR A § 14 u. FBR B § 21. FBR A § 14 ist durch die 

uneindeutige Verwendung der Personalpronomina schwer 
zu verstehen. Es könnte sich bei der Kost um Gedinge-
kosten, aber auch um die Grubenkosten handeln. Die Teile 
könnten die Bergteile selbst, aber auch die für Teile verein-
barte Arbeit meinen. Ermisch (1887, S. XCII–XCIII) zeigte 
ebenfalls offen Unsicherheiten bei seiner Interpretation des 
Paragraphen.

874 Siehe FBR A § 15, FBR B § 22, FBR B § 23.
875 Siehe FBR A § 26 u. FBR B § 23.
876 Siehe FBR A § 17 u. FBR B § 24.
877 FBR B § 22.
878 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 22.
879 Siehe Punkt 3.3.2 „Bergteile“.
880 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 23. Die Gebühr wurde für die 

zuvor in den Paragraphen erwähnte Amtshandlung, die Be-
stätigung des Stufenschlägers, ausgerichtet.

881 Vgl. Ermisch, 1886, S. 272, der auf das Freiberger Stadt-
recht Cap. I, § 37 verweist.

882 Siehe FBR A § 15.
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graph im Freiberger Bergrecht B unterscheidet deutli-
cher in „gesessyn“ („ansässiger“) und „ungesessyn“ 
(„nicht ansässig“883), lässt die Nennung der Stadt Frei-
berg weg und ergänzt zum Markt den Berg.884 Um Tei-
le auf freien Gängen, „dy ungemessen syn“ („die un-
gemessen sind“885), sollte drei Tagesschichten geklagt 
werden.886

Deutlichere Unterschiede zwischen Freiberger 
Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B sind im Para-
graphen zur Klage um Teile an Erben sichtbar. Die Kla-
gefrist ist im Freiberger Bergrecht A mit „dry firczehin 
tage“ („drei Mal vierzehntägig“887) angegeben, im Frei-
berger Bergrecht B werden acht Tage angesetzt. In 
 ersterem soll die Klage dem Bergmeister vorgebracht 
werden, in letzterem dem Oberbergmeister oder Berg-
richter. Beide Bergrechtstexte sehen ein Schnellverfah-
ren vor, bei dem auf Beschluss der Gewerken eine drei-
tägige Klage ausreichte, um sechs Wochen888, bzw. 
acht Tage889, zu ersetzen.890

3.10 Landnutzung neben dem  
Bergbau

Außer der Nutzung des Bodens für den Bergbau wer-
den – ausschließlich im Freiberger Bergrecht B und 
dort in Übernahme aus der Iglauer Rechtsweisung – 
wenige weitere Nutzungsarten beschrieben. So durften 
die Gewerken das Holz, das auf der Zeche stand und 
zum jeweiligen Erbe oder zum betreffenden gemesse-

883 FBR B § 23.
884 Siehe FBR B § 23.
885 FBR A § 16.
886 Siehe FBR A § 16 u. FBR B § 23.
887 FBR A § 17. Vgl. DRW online, Lemma: drei, Sp. 1084, wo 

es heißt: „in drei Vierzehntagen oder -nächten innerhalb 6 
Wochen“.

888 Siehe FBR A § 17.
889 Siehe FBR B § 24.
890 Siehe FBR A § 17 u. FBR B § 24.

nen Berg gehörte, nach Belieben schlagen – „sy wol-
den den yz lazen von wyllen durch bescheydenheyt.“ 
(„es sei denn sie wollten es willentlich lassen aus 
Bescheidenheit“891) Für Erbstollen und gemessene 
Berge wurde festgehalten, dass sie Feld als Viehweide 
dazu erhielten. Der Umfang dieses Feldes wurde durch 
das Abschießen eines Pfeils mit einem Bogen festge-
stellt.892

Ebenfalls aus der Iglauer Rechtsweisung ent-
stammt eine Bestimmung, die von Ermisch als unklar 
beschrieben wurde.893 Es geht dabei um die Formulie-
rung im Freiberger Bergrecht B: „Unde alz vil alz eyn 
gemessyn berg lyt an eynes stollen marscheyde, der 
erbehafftig yst, alz manch stund sechczen hofstet be-
heldet der stolle.“ („Und so oft wie ein gemessener Berg 
an eines Erbstollen Markscheide liegt, soviel Mal sech-
zehn Hofstätten erhält der Stollen“894) Unter einer Hof-
stätte (area) ist laut Ermisch der „Grund und Boden, 
worauf ein Hof mit den dazu gehörigen Gebäuden ste-
hen kann“895 zu verstehen. Je gemessenem Berg inner-
halb der Markscheide eines Erbstollens sollten nach 
dem Freiberger Bergrecht B also 16 solcher Hofstätten 
dem Stollen zustehen. Diese Bestimmung wird im Zu-
sammenhang mit dem Iglauer Bergrecht B deutlicher, 
das festhält: „Ein jedes gemessene Bergwerk (Zeche) 
muss rechtlich 16 Baustellen (areas) erhalten.“896 Es 
könnte also, wie Zycha für das Iglauer Bergrecht fest-
hält, so sein, „dass jeder dem Erbstollen zufallende ge-
messene Berg seine 16 Hofstätten“897 behalten sollte, 
bzw. sie dem Stollen erhalten blieben.898 Über die nicht 
bekannte Größe der Hofstätten stellen Zycha und 
Sternberg einige Überlegungen an.899

891 FBR B § 43 u. vgl. Igl. § 12.
892 Siehe FBR B § 14 u. vgl. Igl. § 26.
893 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXV, der keinen Versuch unter-

nimmt, die Stelle zu interpretieren.
894 FBR B § 11 u. vgl. Igl. § 8.
895 Ermisch, 1887, S. 229 (Register: hofestat).
896 Sternberg, 1838, S. 22. Zycha sieht für das Iglauer Berg-

recht in dieser Bestimmung eine „Duldungspflicht“ für den 
Grundeigentümer im Rahmen der Bergbaufreiheit. Dem-
nach hatte der Grundeigentümer den Bau von Kauen auf 
diesen Hofstätten zu dulden (vgl. Zycha, 1900a, S. 180 
(Fußnote 10)). Nach Sternberg (1838, S. 23) könne man 
sich unter „area (Hofraum) […] nichts anderes als Baustel-
len, es sei zu Pochwerken, Schmelzhütten, Zechenhäusern 
oder Ansiedlungen für das Bergvolk denken.“ Zycha (1900a, 
S. 180) sagt aus, dass in den Kauen auf den Hofstätten „Ba-
destuben, Verkaufsstände für Fleisch, Brot und Kram und 
Ausschänke für Bier, Met und Wein gewesen“ seien. Schwa-
benicky (2013, S. 116) zitiert einen dem entsprechenden 
Schöffenspruch von 1360.

897 Zycha, 1900a, S. 180 (Fußnote 10).
898 Vgl. Zycha, 1900a, S. 180 (Fußnote 10).
899 Sternberg (1838, S. 24) zieht Angaben aus dem 16. Jahr-

hundert heran u. Zycha (1900a, S. 180) (Fußnote 10) be-
zieht sich auf den Sachsenspiegel I 34, der die Hofstätte 
als ein Flächenmaß „von der Grösse, dass ein Wirtschafts-
wagen, mit 4 Pferden bespannt, nach allen Richtungen um-
wenden kann“ beschreibe.
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4.1 Nachlese – Altersstufen und  
Zusammenhänge im Freiberger 
Bergrecht A

Herrmann und Ermisch haben durch ihre ausführliche 
Bearbeitung des Freiberger Bergrechts bereits einige 
Hinweise auf die Altersstufen innerhalb des Freiberger 
Bergrechts A gebracht.900 Es seien zunächst ihre Er-
kenntnisse gerafft dargestellt:901

Ermisch hielt FBR A § 1 „für einen Zusatz zur ur-
sprünglichen Gestalt von A“902. Er machte dies an der 
Wiederholung älterer Teile des FBR A § 11 fest und da-
ran, dass die Maßwürdigkeit und das Verleihen auf ei-
nen Termin ausschließlich hier vorkommen. Die darauf 
folgenden sieben Paragraphen hat Ermisch als Reakti-
on auf das Freiberger Stadtrecht identifiziert. Sie gehör-
ten somit zeitlich an den Beginn des 14. Jahrhunderts 
und bildeten mit FBR A § 1 den jüngsten Teil des Frei-
berger Bergrechts A.903 Daran schließe sich dann der 
älteste Teil des Freiberger Bergrechts A und dessen 
Kern an, der „über die Schürffreiheit, über die Rechte 
des Oberflächenbesitzers, des Grundherrn und des Re-
galherrn, vor allem aber über das Finderrecht“904 han-
dele. Ermisch nahm den Ursprung dieser Regelungen 
im 12. Jahrhundert und zum Zeitpunkt der Niederschrift 
als zu Teilen bereits veraltet an.905 Die übrigen Paragra-
phen hätten sich erst im Laufe des 13. Jahrhunderts 
entwickelt. Wobei ein Teil davon bereits von Herrmann/
Ermisch als „eine Art Bergprozessordnung“906 charakte-
risiert wurde und ein weiterer Abschnitt als die „Anfänge 
des Stollenrechts“907. Die letzten beiden Paragraphen 
schienen ihnen ein Anhang zu sein.

Neben diesen chronologischen Zuordnungen ver-
muteten Herrmann/Ermisch für zwei Abschnitte des 
Freiberger Bergrechts A jeweils eine besondere Zusam-
mengehörigkeit. Die obige Erörterung der Inhalte des 
Freiberger Bergrechts konnte beide Vermutungen be-
stätigen. Zum einen handelt es sich dabei um drei Pa-
ragraphen, die aufgrund ihrer Nummerierungen (Capi-
tulum primum, secundum und sextum) auffallen. 

900 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXVII.
901 Ausführlich vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145 u. 

 Ermisch, 1887, S. LX–LXII.
902 Ermisch, 1887, S. LXI.
903 FBR A § 2, FBR A § 3, FBR A § 4, FBR A § 5, FBR A § 6, 

FBR A § 7 und FB R A § 8.
904 Ermisch, 1887, S. 60.
905 FBR A § 9, FBR A § 10, FBR A § 11, FBR A § 12 und even-

tuell FBR A § 13.
906 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145. FBR A § 14, FBR A 

§ 15, FBR A § 16, FBR A § 17 und FBR A § 18.
907 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145. FBR A § 19, FBR A 

§ 20 und FBR A § 21.

Herrmann/Ermisch sahen einen Ursprung dieser Para-
graphen in einer unbekannten älteren Aufzeichnung.908 
Für einen engeren Zusammenhang dieser Paragra-
phen spricht – neben der ansonsten im Freiberger 
Bergrecht A nicht aufkommenden Nummerierung – 
auch ein sprachliches, bzw. inhaltliches Argument: die 
im Verhältnis zu den restlichen Paragraphen des Frei-
berger Bergrechts A auffällig hohe Anzahl der Verweise 
auf die Landesherren.

Zum anderen geht es um den Abschnitt des Frei-
berger Bergrechts A, den Herrmann/Ermisch als „eine 
Art Bergprozessordnung“ (s.o.) sahen. Nach der obigen 
Erörterung kann neben dem inhaltlichen Argument auch 
ein sprachliches dafür angebracht werden, dass er 
„vielleicht auch einmal eine Aufzeichnung für sich 
gewesen“909 ist oder zumindest ursprünglich aus einer 
anderen Quelle stammt. Von den fünf betreffenden 
 Paragraphen zeichnen sich nämlich vier910 durch eine 
auffällige Wortwahl aus: der Bergrichter wird dort – im 
Gegensatz zum restlichen Freiberger Bergrecht A – 
konsequent nur Richter genannt.

4.2 Freiberger Bergrecht in Theorie 
und Praxis

Die Herangehensweise von Herbert Clauß, aus dem 
Freiberger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B als 
– wie er es nennt – „Gewohnheitsrecht“ auf den „wirkli-
chen Zustand“ der bergmännischen Arbeit schließen zu 
wollen, ist so sicherlich nicht haltbar.911 Wichtig ist je-
doch seine Unterscheidung der Bergordnungen (er 
schließt die Bergwerksordnung von 1328 mit ein) von 
den beiden Freiberger Bergrechtstexten hinsichtlich ih-
rer jeweiligen Aussagefähigkeit zur bergbaulichen Pra-
xis. Die Bergordnungen enthalten entsprechend ihrer 
Urheber und Zielsetzung meist weniger konkret auf den 
Bergbau bezogene Regelungen. Während die Berg-
werksordnung des Markgrafen Friedrich des Ernsthaf-
ten von 1328 einen Schwerpunkt auf die bergmeisterli-
chen Pflichten und Befugnisse legt, also mehr die 
Verwaltungsebene betrifft, hält das Freiberger Berg-
recht auch – und schwerpunktmäßig – die Rechte und 
Pflichten der unmittelbar im Bergbau tätigen Personen 
fest. Beide Bergrechtstexte geben somit Auskunft über 

908 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 142. FBR A § 11, 
FBR A § 12 u. FBR A § 19.

909 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145.
910 In FBR A § 17 kommt der Bergrichter nicht vor.
911 Vgl. Clauß, 1957b, S. 33.
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die Anforderungen an die Praxis, jedoch auf unter-
schiedlichen Ebenen.

Um nicht lediglich die Theorie der Bergrechtstexte 
darzustellen, sondern möglichst auch auf die Spur der 
tatsächlichen Umsetzung zu gelangen, werden im Fol-
genden vier Aspekte genauer beleuchtet. Diese erge-
ben sich zum einen aus der Auswertung der bergbau-
historischen Literatur, die die Punkte Rechtsbereiche 
und Personenzusammenschlüsse immer wieder her-
vorhebt und zum Teil kontrovers diskutiert, zum ande-
ren aus montanarchäologischen Schwerpunkten, die – 
entsprechend des Informationspotentials aus dem 
Freiberger Bergrecht – auf die Aspekte Feldmaße und 
Bergbautechnik begrenzt wurden. Als ein Gradmesser 
für die Praxisnähe kann in einem begrenzten Maße die 
Aktualität der Inhalte dienen. Es wird daher zu fragen 
sein, wie die Regelungen in allgemeine Entwicklungen 
im Bergbau einzuordnen sind.

4.2.1 Ausgewählte Kategorien zur 
Bewertung der Aktualität und 
Praktikabilität des Freiberger Bergrechts

4.2.1.1 Rechtsbereiche

Die Rechtsbereiche, die im Zusammenhang mit Berg-
recht von Relevanz sind, sind das Land- und das Stadt-
recht. Die Abgrenzung von Landrecht und Bergrecht 
spielte in einigen Regionen und besonders in der Zeit 
der Bergordnungen eine größere Rolle als im Freiber-
ger Bergrecht und dessen Geltungsbereich und -zeit. 
Für das Trienter Bergrecht, beispielsweise, sprechen 
Hägermann/Ludwig von einer „bei Streitigkeiten mit An-
sässigen differenzierten Exemtion der Bergleute vom 
allgemeinen Landrecht“912. Bei Streitfällen zu „Bergsa-
chen oder irgendeiner Frage, die zur Silbergewinnung 
gehört“913 sollten der Bischof oder dessen Gastalden – 
die später in die Rolle der Bergrichter und -meister hin-
eingewachsen seien914 – für die Gewerken zuständig 
sein.915 Neben diesem frühesten Beispiel, gibt es rund 
hundert Jahre später in Böhmen „eine Reihe von Versu-
chen, das Landrecht im allgemeinen zu kodifizieren“916. 
Pfeifer setzt diese Bemühungen – wie ähnlich vor ihm 
Zycha und Miroslav Boháček917 – in engen Zusammen-
hang mit dem Ius Regale Montanorum.918 Zuvor war in 
Böhmen als Bergrechtstext ausschließlich das Iglauer 
Stadt- und Bergrecht bekannt. Einen anders gearteten 
und viel umfassenderen Anspruch erhoben spätere 
Bergrechtstexte wie z.B. der des Schwazer Bergbuchs. 

912 Hägermann und Ludwig, 1986, S. 11.
913 Beide Zitate bei Ebd., S. 54 (= Trienter Bergrecht, Urkunde I, 

Übersetzung).
914 Vgl. Ebd., S. 12.
915 Vgl. Ebd., S. 54 (= Trienter Bergrecht, Urkunde I, Überset-

zung).
916 Pfeifer, 2002, S. 10.
917 Literaturverweise bei Pfeifer, 2002, S. 12.
918 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 12–16.

Dort werden „die besonderen Bergfreiheiten und damit 
die Abgrenzung zwischen Berg- und Landrecht in 25 
Abschnitten“ ausführlich geregelt.919 Hinter diesem Text 
steckt nicht mehr das Autonomiebestreben einer Stadt, 
sondern „die Autonomievorstellung für die Bergbau-
sphäre“920 im Ganzen. Die Entwicklung des Verhältnis-
ses von Berg- und Landrecht für verschiedene Orte und 
Zeiten soll und kann an dieser Stelle nicht weiter vertieft 
werden. Unter dem Eindruck dieser kurzen Skizze soll 
der Fokus zurück auf das Freiberger Bergrecht und 
dessen Umfeld gerichtet werden.

In Massa Marittima war das Bergrecht Anfang des 
13. Jahrhunderts Bestandteil der städtischen Legislati-
ve. Konflikte zwischen dem ansässigen Bischof und der 
Kommune hatten hier zu einer solchen Lösung ge-
führt.921 Tomaschek konstatiert für das noch im 13. 
Jahrhundert in Form von Rechtsweisungen weit – u.a. 
in böhmische und ungarische Städte922 – verbreitete 
Iglauer Stadt- und Bergrecht, dass in ihm keine „Thei-
lung der städtischen Gerichtsbarkeit von der 
bergrichterlichen“923 erkennbar sei. Freiberg, dass auch 
eine Rechtsweisung aus Iglau erhalten hatte, übernahm 
anders als die meisten anderen Städte nur Teile des 
Bergrechts und stellte es neben das eigene Stadt-
recht.924 Die Gerichtsbarkeit wurde dabei entsprechend 
in Berg- und Stadtgerichtsbarkeit unterteilt. Sie oblag, 
je nach Fall, dem Bergmeister oder dem (Unter)Vogt, 
bzw. später dem Stadtrichter. Bergrechtliche Angele-
genheiten verhandelte der Bergmeister oder ein in sei-
nem Auftrag eingesetzter Bergrichter.925 Das Freiberger 
Bergrecht A bietet gleich am Anfang eine Reihe Para-
graphen, die stadt- und bergrichterliche Zuständigkei-
ten beinhalten.926 Herrmann/Ermisch stellten dazu fest: 
„Die §§ 2-8 sind zweifellos erst auf Grund der Redakti-
on des Stadtrechts zusammengestellt worden, wenn 
auch die darin enthaltenen Rechtsgewohnheiten älter 
sein mögen.“927 Die Punkte, die im Freiberger Stadt-
recht zum Bergbau zu finden sind, sind andersherum 
hauptsächlich für die Abgrenzung vom Bergrecht not-
wendig.928 Es hält fest, dass wo Bergwerke im Weich-
bild entstehen, der Bergmeister zuständig sei, außer-
halb der Bergwerke der Stadtrichter.929 Im Freiberger 
Bergrecht B werden die Verhältnisse der Berg- und 

919 Vgl. Bartels und Bingener, 2006, S. 643–645.
920 Ebd., S. 647.
921 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1991, S. 21.
922 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 133.
923 Tomaschek, 1868, S. 7.
924 Ebd. nennt außerdem Troppau (heute Opava) als Beispiel 

für Städte, die nur das Bergrecht übernommen hätten. Für 
Tomascheks Meinung, dass Freiberg „im J. 1294 das Iglau-
er Bergrecht annahm“ gibt es keinen Beleg. Die Iglauer 
Rechtsweisung wurde aber nachweislich in weiten Teilen in 
das FBR eingearbeitet.

925 Vgl. Ermisch, 1887, S. XLIII.
926 Siehe FBR A § 2, FBR A § 3, FBR A § 4, FBR A § 5, FBR A 

§ 6, FBR A § 7 u. FBR A § 8.
927 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145.
928 Vgl. Unger, 1999, S. 56.
929 Siehe Ermisch, 1891, S. 130 (= FStR Cap. XXXVII, § 3 u. 

FStR Cap. XXXVII, § 4).
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Stadtrichter auch thematisiert, dies jedoch in wesentlich 
knapperer Form.930

Wie genau die Rechtsbereiche voneinander abzu-
grenzen sind, wird schon lange diskutiert. Im Fokus ste-
hen dabei besonders die Begriffe „Weichbild“ und „Ge-
birge“ und eine Formulierung, die besagt, „Welch man 
in den vir milen umme Vriberc gesezzen ist, der ist kein 
gast nicht“931 („Wer in den vier Meilen um Freiberg an-
sässig ist, der ist kein Gast“) aus dem Freiberger Stadt-
recht. Die Vorstellung, das Stadtrecht könnte insgesamt 
in einem Umkreis von vier Meilen Gültigkeit besessen 
haben bezeichnet Ermisch als „irrig“932, auch wenn spä-
ter für den Ort Siebenlehn (1370) und für Dippoldiswal-
de (im 15. Jahrhundert) die Anwendung Freiberger 
Stadtrechts belegt sei. Mit den Urkunden Markgraf 
Heinrichs des Erlauchten von 1255933 und 1266934 sei 
nach Ermisch schon im 13. Jahrhundert zum einen das 
„Gebirge“ als zum Stadtgericht gehörig bestätigt wor-
den, zum anderen sei die Ausdehnung des Bannmei-
lenrechts der Stadt Freiberg urkundlich anerkannt wor-
den.935 Dippoldiswalde liegt mit rund 23 Kilometer 
Luftlinie (heute) außerhalb einer möglichen Bannmeile 
von umgerechnet 15,1 Kilometern936 um Freiberg, was 
auch schon Kube betonte.937 Die von Ermisch genannte 
Urkunde von 1266 hält fest, dass Dippoldiswalde Bier 
und andere für den Bergbau benötigte Dinge in Frei-
berg einzukaufen hätte.938 Im Freiberger Stadtrecht, 
heißt es, dass „di mile von alder in di stat gehort“939 
(„die Meile seit Alters zur Stadt gehört“), und dass in-
nerhalb dieser keiner backen oder brauen dürfe. Ob die 
Erweiterung der Bannmeile auf Dippldiswalde lediglich 
punktuell oder umfassend erfolgte wird nicht deutlich. 

Unger wollte auf Grundlage des Freiberger Stadt-
rechts von einem engeren und einem weiteren Weich-
bild sprechen. Das engere Weichbild hätte demnach in 
einem eine Meile umfassenden Rechtsbezirk, der an 
den Zuständigkeitsbereich des Landgerichts grenzt be-
standen. Das weitere Weichbild hätte aus einem vier 
Meilen umfassenden Bereich bestanden, in dem die 
Bergwerke zur Stadt gehört hätten und das Stadtrecht 
für die betreffenden Berg- und Hüttenleute gegolten 
hätte.940 Wie das weitere Weichbild mit der Landge-
richtsgrenze des engeren Weichbilds zusammenpasst 
ist dabei nicht klar. In einer späteren Veröffentlichung 
schreibt Unger: „Dieses Gebiet, das Weichbild der 

930 Siehe FBR B § 1.
931 Ermisch, 1891, S.30 (= FStR Cap. III, § 4).
932 Ders., 1899, S. XXXV.
933 Für die Literaturangaben zu Edition und Übersetzung der 

Quelle siehe Punkt 2.4 „Entstehung, Überlieferung und Edi-
tion des Freiberger Bergrechts“.

934 Übersetzung der Urkunde von 1266 (Ermisch, 1883, S. 18-
19 = CDS II 12, Nr. 25) bei Kube (1957b, S. 195–196).

935 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXXIX–XLI.
936 Langer (1935, S. 34) gibt die Freiberger Meile der „alten 

Zeit“ mit 15,1308 Kilometern an.
937 Vgl. Kube, 1957b, S. 196.
938 Vgl. neben der Urkunde z.B. auch Schwabenicky, 2009, S. 

212.
939 Ermisch, 1891, S. 28 (= FStR Cap. II, § 12).
940 Vgl. Unger, 1963, S. 26–33.

Stadt, reichte weit über die Stadtmauern und deren un-
mittelbares Vorfeld hinaus, umspannte in einem be-
stimmten Rahmen alle Stellen, an denen Bergbau statt-
fand.“ Er spricht von einem „eigenartig geformte[n] 
Stadtterritorium[s]“941, dem im Umkreis von 60 Kilome-
tern alle Bergbauenklaven zugehört hätten und nicht 
mehr von der Unterscheidung in ein engeres und ein 
weiteres Weichbild.942

Die vier Meilen aus der oben zitierten Passage, 
umgerechnet 60,4 Kilometer, sind wohl als Radius zu 
verstehen, was die Ergänzung der oben zitierten Stelle 
im Freiberger Stadtrecht nahe legt: „Welch man in den 
vir milen umme Vriberc gesezzen ist, der ist kein gast 
nicht, alse zu Misne, zu Kemnitz, zu Dresden unde 
dabinnen.“943 Die Städte Meißen, Chemnitz und Dres-
den (heutige Stadtmittelpunkte) liegen alle ungefähr auf 
einem Kreis mit einem Radius von 30,2 Kilometern um 
Freiberg herum. Interessanterweise übernimmt auch 
das Freiberger Bergrecht A diese räumliche Eingren-
zung durch die Angabe von Städten, wenn es für die 
Bürger von Freiberg bestimmt, dass sie für das Berei-
ten eines Erbes in einem weiteren Kreis um Freiberg 
herum zuständig sein sollten, und zwar: „wo das lyt yn-
me lande, by Kempnicz, by Mißen ader wo is lyt, dy sul-
len von Friberg doczu riten mit deme bergmeistere.“ 
(„Wo es auch liegt im Lande, bei Chemnitz, bei Meißen 
oder wo auch immer, sie müssen von Freiberg anreiten 
mit dem Bergmeister.“944). Den Charakter der Städte als 
„Grenzpunkte“ für die vier Meilen stellte schon Unger 
heraus.945 Chemnitz und Meißen können als die äu-
ßersten Punkte eines gedachten Kreises mit einem Ra-
dius von zwei Meilen zu verstehen sein.946 Innerhalb 
dieses Radius‘ befände sich dann auch das Gebiet des 
Klosters Altzelle, mit dem 1241 Streitigkeiten über die 
Aufteilung der Sonderlehen für den Freiberger Rat und 
die Mönche beigelegt wurden.947

Bezüglich der Gültigkeit des Bergrechts hat bereits 
Ermisch darauf verwiesen, dass die Überschriften der 
beiden Freiberger Bergrechtstexte von deren Gültig-
keitsansprüchen zeugen.948 Das Freiberger Bergrecht A 
spricht vom „bergrecht yn unsers hern lande des mar-
grefen czu Mißen“ („Bergrecht im Lande unseres Herrn, 
dem Markgrafen zu Meißen“949), das Freiberger Berg-
recht B vom „bergrecht in desym furstymtum“ („Berg-
rechte in diesem Fürstentum“950). Das Weichbild kommt 
wörtlich nicht im Freiberger Bergrecht vor, die Rede ist 
dafür häufig vom Gebirge und von der Stadt, bzw. – im 

941 Zitate bei Ders., 1999, S. 55 u. 63.
942 Vgl. Ebd., S. 63.
943 Ermisch, 1891, S. 30 (= FStR Cap. III, § 4, Herv. d.V.).
944 FBR A § 19.
945 Vgl. Unger, 1963, S. 33.
946 Es wird bei keiner von Ungers Ausführungen ganz deutlich, 

ob er einen Radius von zwei oder vier Meilen annimmt (vgl. 
Unger, 1963, S. 33 u. Unger, 1999, S. 63).

947 Siehe Punkt 2.4 „Entstehung, Überlieferung und Edition des 
Freiberger Bergrechts“.

948 Vgl. Ermisch, 1887, S. LIX.
949 Siehe Überschrift FBR A.
950 Siehe Überschrift FBR B.
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Freiberger Bergrecht A konkreter – von Freiberg. Die 
Zuständigkeit des Bergmeisters und der Bergrichter 
war auf den Bereich des Bergbaus beschränkt. Die 
oben sogenannten „Bergbauenklaven“ mussten rechts-
räumlich genau definiert werden, um Streitigkeiten zu 
vermeiden. Die oft erwähnte Verfahrensweise zur Fest-
stellung des Berggerichtsbezirks aus dem Freiberger 
Bergrecht A, bei der ein Korb mit Werkzeugen in einen 
Schacht geworfen wird und die Hörweite des erzeugten 
Geräuschs die Gerichtszugeghörigkeit entschied fehlt 
im Freiberger Bergrecht B. Nach Ermisch wurde diese 
Methode jedoch sogar noch im 15. Jahrhundert ange-
wendet.951 Nach einem Mordfall in Schneeberg wurde 
das mit dem Korb erzeugte „gerulle gehort an der stadt, 
do der todtslag geschen ist“952 und die Gerichtszustän-
digkeit entsprechend festgelegt.953 Im Freiberger Berg-
recht A sollte dem Markgrafen das Gericht in dem auf 
oben genannte Weise ermittelten Bereich zustehen, 
denn es heißt dort „also verre, alz man das gehoren 
mag; also verre ist das gerichte myns herren“ („So weit, 
wie man das hören kann, so weit reicht das Gericht 
meines Herrn.“954). Das ist folgerichtig, denn es wurde 
im Paragraphen davor bestimmt, dass das „gerichte 
und lyammecht […] myns herren“ („Gericht und Leihamt 
[…] meinem Herrn“955) sei. Der landesherrliche Berg-
meister und die von ihm eingesetzten Bergrichter hat-
ten somit in diesen Bereichen zu urteilen. Es bleibt of-
fen, ob diese Methode nur in einem begrenzten Gebiet 
um Freiberg herum oder im ganzen Gebirge der Mark-
grafschaft angewendet werden sollte. 

Im Stadtrechtskapitel zum Bergmeister wird be-
stimmt, dass er „uf allem gebirge in des koniges lande, 
daz in di munce zu Vriberc gehort“956 („auf allem Gebir-
ge in des Königs Land, das zur Münze von Freiberg ge-
hört“) in bergrechtlichen Dingen zuständig war. Schwa-
benicky schließt aus der Nennung von Freiberg eine 
räumliche Eingrenzung des Zuständigkeitsbereichs des 
Bergmeisters ausschließlich auf die Bergwerke, die zur 
Münze von Freiberg gehören. In diesem Zusammen-
hang betont Schwabenicky auch, dass die Fomulierung 
aus dem Freiberger Bergrecht A, „das silber gehort yn 
die muncze czu Friberg“, eine örtliche Begrenzung dar-
stelle, da die „Freiberger Münze […] im 13. Jahrhundert 
nur eine von mehreren“957 gewesen sei.958 Die betref-

951 Vgl. Ermisch, 1887, S. XXXVIII.
952 Ders., 1886, S. 269 (Anmerkung zu FBR A § 10) zitiert eine 

Passage aus einem Schreiben von 1478, welches er im 
Hauptstaatsarchiv Dresden unter der Signatur WA. (Witten-
berger Archiv, heute Bestand „Hof- und Zentralverwaltung“) 
Bergwerkssachen Kaps. V fol. 120 gefunden hat.

953 Vgl. dazu Ders., 1887, S. XXXVIII.
954 FBR A § 10.
955 FBR A § 9.
956 Ermisch (1891, S. 130) (= FStR Cap. XXXVII, § 1) merkt an, 

dass auf einer Rasur von späterer Hand anstelle des Königs 
der Markgraf steht. Ermisch (1887, S. LVIII) erläutert, dass 
die Nennung des Königs mit der politischen Situation zur 
Jahrhundertwende zu tun hat. Siehe Punkt 2.2.3 „Kolonisa-
tion, Siedlungsentwicklung und Silberbergbau“.

957 Schwabenicky, 2002, S. 174.
958 Vgl. Ebd., S. 173–174 u. Schwabenicky, 2009, S. 211.

fende Stelle aus dem Freiberger Bergrecht A und eine 
ähnliche Passage aus dem Freiberger Bergrecht B wer-
den von vielen herangezogen, um die Vorgabe der Ab-
lieferung des Silbers an die landesherrliche Münzstätte 
zu belegen. Da im Freiberger Bergrecht B der örtliche 
Bezug fehlt, wird das Freiberger Bergrecht A meinem 
Eindruck nach häufiger zitiert, und das in der eben zi-
tierten verkürzten Form.959 Der komplette Satz aus der 
Edition von Ermisch lautet: „Das gerichte und lyam-
mecht ist myns herren, und [das silber] gehort yn dy 
muncze czu Friberg.“ („Das Gericht und Leihamt steht 
meinem Herrn zu und [das Silber] gehört zur Münze 
von Freiberg.“960) Dazu vermerkt Ermisch in seiner Edi-
tion, dass in einer überlieferten Handschrift der kom-
plette Satz fehlt und in drei weiteren Handschriften hin-
ter „gerichte“ der Zusatz „muncze“ steht.961 Das Wort 
Silber ist – was Ermisch mit eckigen Klammern kenn-
zeichnet – eine Ergänzung aus FBR B § 36. Daneben 
wird das Verb „gehoren“ missverstanden. Es wird im 
Freiberger Bergrecht A, neben FBR A § 9, an drei Stel-
len verwendet.962 Im besagten Paragraphen des Frei-
berger Bergrechts B steht dann tatsächlich „daz sylber 
gehoret yn yre [der Fürsten, d.V.] muncze von rechte.“ 
(„das Silber gehört zu ihrer Münze vom Recht her.“963) 
Im Freiberger Bergrecht B kommt das Verb „gehoren“ 
lediglich hier und an zwei anderen Stellen vor.964 Die 
Zusammenhänge machen deutlich, dass es sich jeweils 
um organisatorische Zugehörigkeiten handelt und nicht 
mit dem umgangssprachlichen „hingehören“ übersetzt 
werden kann. Dementsprechend wird im Freiberger 
Bergrecht nicht bestimmt, dass das Silber in die Münz-
stätte von Freiberg geliefert werden solle, es wird viel-
mehr das Bergregal der Markgrafen betont. So versteht 
auch Unger das Gebirge, das zur Münze von Freiberg 
gehört als den „gesamten, dem Regal des Landesherrn 
unterworfenen Silberbergbau“965. Dass die Markgrafen 
auf dieser Grundlage versuchten alles Silber an sich zu 
ziehen wird aus verschiedenen Urkunden deutlich. U.a. 

959 Neben Schwabenicky, 2002, S. 174 auch Bartels und Klap-
pauf, 2012, S. 186; Dietrich, 1991, S. 53; Schirmer, 2004, S. 
184 u. Ermisch selbst in Ermisch, 1887, S. XXXVII.

960 FBR A § 9.
961 Vgl. Ermisch, 1886, S. 269, der auf die Handschriften „G“ 

(für den fehlenden Satz), „F“, „W“ und „Edp.“ verweist (siehe 
Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger Berg-
rechts nach Ermischs Edition“).

962 „Dys ist bergrecht yn unsers hern lande […] und was darczu 
gehort.“ („Dies ist Bergrecht im Lande unseres Herrn […] 
und was dazu gehört.“, FBR A Überschrift), „uf allem gebirge 
ymme lande, wen is czu rechte yn myns herren muncze ge-
hort.“ („auf allen Gebirgen im Land, wenn es rechtmäßig zu 
meines Herrn Münze gehört“, FBR A § 5), „sy wollen ouch 
warten des erbes, das czu den teilen gehort“ („sie wollen 
sich auch um das Erbe kümmern, das zu den Teilen gehört“, 
FBR A § 21).

963 FBR B § 36.
964 Neben FBR B § 36 in der Bestimmung „ap yz zcu dem erbe 

gehort adir zcu dem gemessyn berge“ („ob es zu dem Erbe 
gehört oder zu dem gemessenen Berg“, FBR B § 19) u. FBR 
B § 43 „Unde waz holczes uff der zceche stet, daz yn daz 
erbe adyr zcu dem gemessyn berge horet“ („Und was an 
Holz auf der Zeche steht, das in das Erbe oder zu dem ge-
messenen Berg gehört“, FBR B § 43).

965 Unger, 1963, S. 28.
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fomuliert der Weißenfelser Vertrag zwischen Markgraf 
Friedrich und dem Burggrafen Meyner von Meißen 
1339 über die Rechte an den Bergwerken in der Grund-
herrschaft der Burggrafen, dass diese „allez daz silber, 
daz uf den vorgenanten bercwerken allen wirt funden, 
[…] in unse muncze unde in unse wechsil geben [sol-
len] als ander silber, daz uf unsen bercwerken wirt 
funden“966 („alles Silber, welches in den zuvor genann-
ten Bergwerken gefunden wird, […] in unsere Münze 
und in unseren Wechsel geben [sollen] wie das andere 
Silber, das auf unseren Bergwerken gefunden wird.“).967 
Ermischs Vermutung, dass mit dem Freiberger Berg-
recht B versucht werden sollte das Freiberger Berg-
recht A „seines ursprünglich lokalen Charakters [zu, 
d.V.] entkleiden“968 und ein „Landesbergrecht“ zu schaf-
fen, würde mit vielen der vorgestellten interpretativen 
Unsicherheiten zusammenpassen. Auch die ausdrückli-
che Benennung des „Oberbergmeisters“ im Freiberger 
Bergrecht B kann die Einrichtung einer Oberinstanz für 
möglicherweise in anderen Gegenden eingesetzte 
Bergmeister bedeuten. Die Ansprüche und Bedürfnisse 
der Landesherren mussten, um ihre Einkünfte zu si-
chern und den Bergbau im Betrieb zu halten, in einem 
langwierigen Prozess mit denen der Städte und der ver-
schiedenen Grundherrschaften in Einklang gebracht 
werden.

4.2.1.2 Personenzusammenschlüsse

Ein zentraler Begriff beider Freiberger Bergrechtstexte 
ist – wie aus der Erörterung der Inhalte des Freiberger 
Bergrechts deutlich wurde – der des Gewerken. Be-
kannt ist, dass der Zusammenschluss von Gewerken 
etwa seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als 
Gewerkschaft bezeichnet wurde969 und eine „[…] berg-
bauliche Genossenschaft und zwar die Gesammtheit 
der bei einem Bergwerke Betheiligten, welche sich zum 
Zwecke des Betriebes für gemeinsame Rechnung, auf 
gemeinschaftlichen Gewinn und Verlust nach Maassga-
be des Antheilrechtes eines jeden Genossen vereinigt 
haben […]“970 meinte. Umstritten ist, wer genau sich 
hinter den „Gewerken“ der Bergrechtstexte des 12. bis 
14. Jahrhunderts verbirgt und ob eine Gewerkschaft im 
Sinne der eben zitierten Definition bereits zu dieser Zeit 
existierte.971 Zu differenzieren sind beide Begriffe in je-
dem Fall von den Begriffen des Gewerks972 und der Ge-
werkschaft nach heutigem Verständnis.

In den Freiberger Bergrechtstexten lassen sich ver-
schiedene Hinweise auf das Vorhandensein von Ge-

966 Ermisch, 1886, S. 8 (= CDS II 13, Nr. 875).
967 Vgl. Ders., 1887, S. CXXII–CXXIII.
968 Ebd., S. LIX.
969 Vgl. Löscher, 2009, S. 409.
970 Veith, 1870-1871, S. 241 (Stichwort: Gewerkschaft).
971 Vgl. Palme, 1984, S. 325, der auch auf die betreffende Lite-

ratur verweist.
972 Gewerk (Plural: Gewerke; Bedeutung: Gewerbe, Handwerk, 

Zunft) wird häufig mit Gewerke (Plural: Gewerken) verwech-
selt. 

nossenschaften und – vorbehaltlich – Gewerkschaften 
finden, aber auch tätige Einzelpersonen werden explizit 
genannt. So geht aus beiden Texten hervor, dass die 
Beleihung mit einem Gang in der Regel an eine Person 
erfolgte.973 Auch die Vermessung eines Berges nach ei-
nem Fund maßwürdigen Erzes scheint meist für eine 
Einzelperson vorgenommen worden zu sein, wobei das 
Freiberger Bergrecht A an einer Stelle angibt, dass 
demjenigen zugemessen werden sollte, dem der Gang 
geliehen worden war oder „synen gewerken“ („seinen 
Gewerken“974). Andersherum wird im Freiberger Berg-
recht A für den Fall der Verleihung eines verlegenen, 
nicht mehr im Betrieb befindlichen Erbes beschrieben, 
dass zunächst „luthe“ – also mehrere Personen – die 
Verleihung beantragen, welche letztlich für den „manne, 
der is gemutet hat“ („Mann […], der es […] gemutet 
hat“975) erfolgte. Dass es sich bei den „Leuten“ um Per-
sonen handelt, die gemeinsam die Verleihung beantra-
gen und nicht um Konkurrenten, wird aus der wörtlichen 
Rede deutlich, die u.a. lautet „wir clagen uch ubir das 
erbe […]“ („wir klagen auch um das Erbe“976). Für das 
Ius Regale Montanorum führt Pfeifer aus, dass es in 
mehreren Paragraphen „zwar terminologisch differen-
ziert, wer die Bergbauberechtigung im Wege der rega-
len Verleihung oder durch Rechtsgeschäft erworben 
hat“, dies aber laut eines weiteren Paragraphen „keinen 
Unterschied im Hinblick auf die Rechtsstellung inner-
halb der Gewerkschaft sowie im Verhältnis zum 
Regalherrn“977 bedeutete. Tubbesings Analysen zeigen 
auch für den Schwarzwälder Bergbau eine terminologi-
sche Differenzierung zwischen dem Beliehenen und 
den übrigen Gewerken:

„Der einzige Unterschied zwischen Fronern und 
Gesellen was also der, daß die bei der Verleihung 
anwesenden Gewerken vom Regalherrn froner  
genannt wurden, die Nichtanwesenden dagegen 
ire gesellen im Sinne von ‚die anderen Mitglieder 
der Gesellschaft oder Genossenschaft der Be-
liehenen‘.“978 

Er verweist in einer entsprechenden Fußnote auch auf 
den Rechtswissenschaftler Otto Opet, der beobachtet 
habe, „dass die Gewerkschaften stets einen profilierten 
Vertreter die Beleihungsverhandlungen mit dem Regal-
herrn führen ließen.“

Clauß schließt aus der Betrachtung der Schurfar-
beiten und der betreffenden Bestimmungen aus dem 
Freiberger Bergrecht, dass sie „von einem einzelnen 
Bergmann sehr gut allein erledigt werden konnten“, sie 
vom 12. bis ins 14. Jahrhundert „bisweilen wohl als Ein-

973 Siehe FBR A § 1, FBR A § 10, FBR A § 11, FBR B § 3 u. 
FBR B § 16.

974 FBR A § 1.
975 FBR A § 21.
976 FBR A § 21.
977 Beide Zitate Pfeifer, 2002, S. 58.
978 Tubbesing, 1996, S. 194–195.



Auswertung des Freiberger Bergrechts

66

zelunternehmung, im allgemeinen aber im Verband mit 
anderen durchgeführt worden“979 seien. Gleiches stellte 
u.a. auch Pfeifer für das Ius Regale Montanorum fest.980 
Die Wortwahl im Freiberger Bergrecht A lässt tatsäch-
lich an vielen Punkten eine Einzelunternehmung an-
nehmen. Die Suche nach Erz erfolgt dort, „Wo eyn man 
ercz suchen will“ („Wo ein Mann Erz suchen will“981), in 
einem Schurf baut ein Mann „also lange, biz her eynen 
gang vindet“ („bis er einen Gang findet“982) und um nach 
einem Erzfund die Vermessung eines Grubenfeldes 
einzuleiten muss der Finder verkünden „ich byn eyn teil 
ercz geware worden“ („ich habe Erz gefunden“983). Das 
Freiberger Bergrecht B stellt ebenso besonders den 
Finder und den Neufänger als Einzelperson in den Fo-
kus.984 Die im Vergleich zum Freiberger Bergrecht A all-
gemeiner erscheinende Formulierung des Freiberger 
Bergrechts B „Wo man ercz suchen wyl, daz mag man 
wol thun“ („Wo man Erz suchen will, dass kann man oh-
ne Zweifel tun“985) als sprachliches Zeugnis gewandel-
ter Voraussetzungen zu interpretieren würde vielleicht 
zu weit gehen, da ansonsten beide Texte – und dabei 
verhältnismäßig mehr das Freiberger Bergrecht A – die 
Gewerken sehr häufig (nämlich in etwa 30 Mal) nen-
nen. Im Freiberger Bergrecht A kommen sie in zehn von 
23 Paragraphen vor, im Freiberger Bergrecht B in 17 
von 43. Es ist zudem hinsichtlich der technischen Anfor-
derungen grundsätzlich nicht wahrscheinlich, dass ein 
Lehen – von immerhin etwa 196 Quadratmetern Größe 
– in einer Einzelunternehmung gebaut wurde. Zumal 
die Betriebspflicht es notwendig machte für einen steti-
gen Betrieb zu sorgen, da sich die Lehen nach drei Ar-
beitstagen verliegen sollten – das Recht an ihnen somit 
also erlöschen würde.986 Ein weiterer Paragraph des 
Freiberger Bergrechts A bestimmt, dass sich ein Schurf 
innerhalb eines Tages, an dem er nicht gebaut wird, 
verliegt.987 Schon Herrmann/Ermisch betonten die 
Wichtigkeit eines stetigen Betriebes für die Erschlie-
ßung eines Bergbaudistrikts. Diejenigen, „welche thäti-
ger oder kundiger oder glücklicher im Finden sind“988 
sollten nicht von der Arbeit abgehalten werden.

Abgesehen von der häufigen Nennung der Gewer-
ken erwähnt das Freiberger Bergrecht in zwei Passa-
gen Zahlen für den Einsatz von Bergleuten. Ein Haspel-
horn sollte z.B. so lang sein, „daz zcwene man neben 
eynander gesten mogen“ („sodass zwei Männer neben-
einander stehen können“989) und ein Stollen sollte „ste-
telych myt dryen heuwern“ („stetig […] mit drei 
Häuern“990) vorgetrieben werden. Aus diesen Angaben 

979 Beide Zitate Clauß, 1957b, S. 38.
980 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 57.
981 FBR A § 9.
982 FBR A § 10.
983 FBR A § 11.
984 Siehe FBR B § 16, FBR B § 17 u. FBR B § 18.
985 FBR B § 36.
986 Siehe FBR A § 12 u. FBR B § 17.
987 Siehe FBR A § 10.
988 Herrmann und Ermisch, 1882, S. 124.
989 FBR B § 18.
990 FBR B § 12.

lassen sich nicht annähernd Aussagen zur Anzahl der 
Bergleute in den Freiberger Bergwerken treffen, jedoch 
lassen sie keinesfalls das Bild eines einzelnen Berg-
manns zu. Ermisch führt dazu aus:

„Der Umstand, daß der Bergbau bei unverhältnis-
mäßig hohen Anlagekosten eine immerhin unsi-
chere Aussicht auf Gewinn darbietet, mußte schon 
in ältester Zeit dahin führen, daß sich mehrere Per-
sonen zu gemeinsamer Arbeit zusammenthaten. 
Diese zu gemeinschaftlichem Bergbau verbunde-
nen Genossen, die schon früh unter der sehr pas-
senden Bezeichnung der Gewerken vorkommen, 
haben ursprünglich jedenfalls den Bergbau mit ei-
gener Hand betrieben […]“991

Es ist in beiden Bergrechtstexten von Anfang an ange-
legt, dass ein Bergmann sich mit anderen zusammen 
tat. Diese Vergesellschaftung konnte nach den Quellen 
zu urteilen auf finanzieller Ebene sowie auf handwerkli-
cher Ebene erfolgen. Ein Bergmann konnte nach Frei-
berger Bergrecht A und Freiberger Bergrecht B einen 
anderen Mann an seinem Abbau beteiligen, indem er 
ihm Bergteile gab. Die Formulierung „das her sy mit ym 
buwe“ („dass er sie mit ihm baut“992) kann dabei in bei-
derlei Hinsicht interpretiert werden – finanzielles und 
handwerkliches Mitbauen.993

Mit diesem Punkt ist die Frage berührt, was genau 
unter den Gewerken der frühen Bergrechtstexte zu ver-
stehen ist. Im Trienter Bergrecht werden die Begriffe 
„laboratores“ und „werci“ genutzt, jedoch herrschen 
Zweifel darüber vor, ob dadurch terminologisch zwi-
schen den tatsächlich im Bergbau tätigen und den al-
lein durch Kapital beteiligten Personen unterschieden 
werden sollte.994 Bartels/Klappauf erachten es als „dem 
Wortlaut der Trienter Bergrechte zufolge eher unwahr-
scheinlich, dass sich mit der Nennung der Werci das 
Bestreben verbindet, eine Trennung von Geldgebern 
und handarbeitenden Mannschaften irgendwie fest-
zuschreiben.“995 Hägermann/Ludwig gehen von zwei 
Gruppen von Gewerken aus. Eine Gruppe von „unter-
nehmerisch mit dem Kopf arbeitenden Gewerken“ un-
terscheide sich von der anderen Gruppe von „Spezialis-
ten, der vornehmlich mit der Hand tätigen Gewerken“996, 
auch „laboratores – verstanden stets als ‚Arbeitende‘“997. 
Zimmer sieht im Trienter Bergrecht „bereits eine teilwei-
se Trennung von Kapital und Arbeit“998, sieht die für den 
ostalpinen Raum charakteristische Unterscheidung je-
doch in der Differenzierung von Gewerken mit und oh-

991 Ermisch, 1887, S. LXXXVIII (Herv. i. O.).
992 FBR A § 14 u. FBR B § 21 (dort im Original in anderer 

Schreibweise). 
993 Siehe FBR A § 14 u. FBR B § 21.
994 Vgl. Palme, 1984, S. 325.
995 Bartels und Klappauf, 2012, S. 179.
996 Zitate bei Hägermann und Ludwig, 1986, S. 22 u. 23.
997 Ebd., S. 21 (Herv. i. O.).
998 Zimmer, 2006, S. 131.
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ne Schmelzhüttenbesitz.999 Fest definiert erscheint der 
Begriff des Gewerken in den Verträgen des Trienter 
Bergrechts nicht, was auch Palme festhält:

„Wie überhaupt bei der Lektüre der Trienter Berg-
ordnungen der Eindruck entsteht, daß alle Mitglie-
der der Berggemeinde, unabhängig davon, ob sie 
nun einen Anteil am Berg hatten oder nicht, als 
‚werci‘ bezeichnet wurden. Auch die oben ange-
sprochene Versammlung der Gewerken war offen-
sichtlich eine Versammlung aller Bergleute (‚consi-
lio suprascriptorum wercorum‘).“1000

Die interpretativen Schwierigkeiten, die im Schwarzwäl-
der Bergbau die Begriffe „Gesellen“ und „Froner“ berei-
ten, stehen in Analogie zu dieser Diskussion. Tubbesing 
geht nach Analyse der regionalen Schriftquellen davon 
aus, dass sich hinter der Bezeichnung „Geselle“ „neben 
den noch am Berg tätigen Anteilseignern, die es zu die-
ser Zeit noch gegeben haben kann, auch die auswärti-
gen Kapitalgeber“1001 verborgen haben.1002 Nach dieser 
Ansicht sind also die Gewerken (bzw. Gesellen oder 
Froner) in jedem Falle Anteilseigner.1003

Die – aus heutiger Perspektive – Uneindeutigkeit 
des Begriffs wird auch im Freiberger Bergrecht sehr 
deutlich. Für bauende Gewerken sprechen z.B. Text-
stellen, in denen Gewerken bestimmte technische Aus-
bauten benötigen1004, sie einen Stollen vortreiben1005, 
zusammen bauen1006 oder gar „selbir buweten an dem 
vordirsten czile“ („selber bauten an dem vordersten 
Punkt“1007). Es ist jedoch selten eindeutig, ob sich je-
weils tatsächlich auf die bergbauliche Tätigkeit bezogen 
wird oder allein auf die Finanzierung – Formulierungen 
wie „mit enander buwen“ („miteinander […] bauen“1008) 
können in beide Richtungen verstanden werden. 

Als Kapitalgeber oder Nutznießer einer finanziellen 
Beteiligung erscheinen die Gewerken etwas deutlicher 
in Passagen wie „das myme herren und den gewerken 
glich und recht geschee“ („dass meinem Herrn und  
den Gewerken Recht widerfährt und ihr Nutzen 
zukommt“1009), die Gewerken „sollen auch den stollen 
myt yrme gelde ymmer me vor sych trybyn, wo sy daz 
nunteyl habyn wollyn“ („müssen auch den Stollen mit 
ihrem Geld immer weiter dahin vortreiben, wo sie das 

999 Ebd., S. 131–132.
1000 Palme, 1984, S. 331.
1001 Tubbesing, 1996, S. 195.
1002 Vgl. Ebd., S. 189–194, der zahlreiche Beispiele aus den 

Quellen und der Sekundärliteratur bringt.
1003 Vgl. auch Ebd., S. 317 (Glossar).
1004 „Durffen dy gewerken eyns richtschachtes adir eyner bůten“ 

= „Brauchen die Gewerken einen Richtschacht oder einen 
Wasserschacht“, FBR A § 11.

1005 „Nu dy gewerken siczen an und varn iren stollen unde sin-
ken lichtlocher doruf“ = „Nun setzen die Gewerken an und 
fahren ihren Stollen auf und senken Lichtlöcher darauf“, 
FBR A § 19 u. siehe FBR A § 20 u. FBR B § 28.

1006 „ercz da yrbuwet myt synen gewerkyn“ = „Erz da abbaut mit 
seinen Gewerken“, FBR B § 33 u. siehe FBR A § 21.

1007 FBR A § 20.
1008 FBR A § 21.
1009 FBR A § 11.

Neuntel haben wollen“1010) oder wenn der Landesherr 
die Kost für sein Fronteil bezahlen soll wie „eyn ander 
gewerke“ („jeder andere Gewerke“1011) auch.

Die eigene bergbauliche Tätigkeit kann nahezu 
ausgeschlossen werden bei denjenigen Personen, die 
nicht vor Ort wohnten. Von diesen nicht ansässigen 
Personen ist in beiden Freiberger Bergrechtstexten die 
Rede.1012 Im Freiberger Bergrecht A ist ausdrücklich an-
gelegt, dass sie ihre Vertretung organisieren müssen, 
falls sie bei Gedingeversammlungen nicht anwesend 
sein können.1013

Letztlich verweist Zycha darauf, dass es mittelalter-
lich keinen technischen Begriff für den Verband der Ge-
werken gegeben habe, meist werde „die Umschreibung 
‚die Gewerken‘ angewendet, oder es wird die Grube 
 bezw. der Stollen personificiert.“1014 Der Plural der Ge-
werken wie auch die Personifizierung des Stollens 
kommen im Freiberger Bergrecht vor, letzterer Fall aus-
schließlich im Freiberger Bergrecht B. Es mutet modern 
an, wenn Stollen oder Lehen „tätig“ werden und als Ak-
teure auftreten. Blaschke hielt in diesem Zusammen-
hang fest:

„Der Erbstollen erscheint geradezu als ein selbstän-
diges Rechtssubjekt, fast wie im Sinne von ‚Unter-
nehmen‘ oder ‚Firma‘. Die gesamte Produktionsstät-
te tritt also als die entscheidende Einheit der 
bergmännischen Arbeit in den Vordergrund, nicht 
der einzelne Mensch oder das Arbeitskollektiv.“1015

Das Wort „Gewerkschaft“ sei ein neueres, dessen Be-
griff jedoch habe – auch wenn einige dies anders sähen 
– spätestens seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts 
bestanden.1016 Zycha ist dabei der Meinung, dass Ge-
werken stets Teilbesitzer sind und der Begriff „[f]ür Ar-
beiter […] niemals gebraucht“1017 wird.1018

Genossenschaftlicher Bergbau und gewerkschaftli-
cher Bergbau – im Sinne eines durch Gewerken betrie-
benen Bergbaus1019 – sind entsprechend der Textbele-
ge für den Geltungsbereich des Freiberger Bergrechts 
anzunehmen. Ob der Begriff „Gewerke“ stets einen Teil-
besitzer beschreibt, wie Zycha es sagt, kann nur ver-
mutet werden.

Auch die Lehenschaft als Verbund der unterbelie-
henen Personen in einem Bergwerk – von einigen 
„Untergewerkschaft“1020 genannt – ist beiden Texten be-
kannt, auch wenn das Wort selbst erst im Freiberger 

1010 FBR B § 10.
1011 FBR A § 11.
1012 Siehe FBR A § 15 u. FBR B § 23.
1013 Siehe FBR A § 18.
1014 Zycha, 1900a, S. 254.
1015 Blaschke, 1989, S. 87.
1016 Vgl. Zycha, 1899, S. 135–137.
1017 Ders., 1900a, S. 255 (Fußnote 1).
1018 Vgl. Ders., S. 255 u. Zycha, 1899, S. 136–137.
1019 Langhof (1986, S. 68) verwendet den Begriff „Gewerksge-

nossenschaft“.
1020 Vgl. Löscher, 2009, S. 409.
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Bergrecht B auftaucht.1021 Wenn im Aufsatz von Herr-
mann/Ermisch steht, dass die in Lehenschaften arbei-
tenden Lehnhäuer im Freiberger Bergrecht A nicht ge-
nannt würden1022, so liegt das lediglich daran, dass sie 
sich für ihren Aufsatz an der Handschrift „F“1023 orien-
tierten. In dieser und in zwei weiteren Handschriften ist 
lediglich von Häuern die Rede.1024 In seiner Monogra-
phie, in der er auch andere Handschriften heranzog, 
hält Ermisch fest: „Die Sache selbst war schon früh in 
Freiberg bekannt. Bereits das Stadtrecht und das Berg-
recht A kannten den Ausdruck ‚Lehnhäuer‘ […]“1025. 

Als Übergang zu den Lehenschaften sieht Ermisch 
das Vermieten von Teilen.1026 Zycha sah „ein deutlich 
erkennbares Uebergangsstadium“1027 im Einsatz von 
gegen einen Ertragsanteil ersatzweise für den Gewer-
ken arbeitenden Bergleuten. Hägermann/Ludwig ver-
wiesen für das Trienter Bergbaurevier „auf mögliche 
Wurzeln der Lehenschaft in der Wirtschaftsweise der 
‚mezzeria‘, der Teilpacht“1028 und regten bereits Mitte 
der 1980er Jahre vergleichende Quellenanalysen der 
Anfänge des Lehenschaftssystems an. Auf diesem loh-
nenswerten Feld wurde jedoch nicht weiter geforscht.

Erstmals aus einem Bergrechtstext herauszulesen 
ist die Lehenschaft bereits im Trienter Bergrecht.1029 Be-
sonders hervorgehoben wird diese Form der Arbeitsor-
ganisation im Ius Regale Montanorum, dessen deut-
sche Übersetzung den Vorteil der Zusammenarbeit 
möglichst vieler Personen auf den Punkt bringt: „wann 
was von mer leuten wirt gesucht, das vindet man dester 
leichter“1030 (= „wenn etwas von mehreren Personen ge-
sucht wird, wird es umso leichter gefunden“). Eine ähn-
liche Regelung wie im Ius Regale Montanorum, die die 
Lehenschaft als Arbeitsform festschrieb1031, findet sich 
im Freiberger Bergrecht nicht. Vielleicht hatte sie sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits als gängige Wirtschaftswei-
se durchgesetzt. Pfeifer konstatiert für das Ius Regale 
Montanorum neben einer möglichen Parallele zu römi-
schem Recht, dass die Pflicht zur Lehenschaft „vor dem 
Hintergrund, daß der Gesetzgeber des Ius Regale Mon-
tanorum an einem möglichst intensiven und kontinuierli-
chen Bergbau interessiert war durchaus ökonomisch 
sinnvoll erscheint, nachdem sie Unterbrechungen und 
Komplikationen des Betriebs aufgrund von rechtsge-
schäftlichen Anteilsübertragungen ausschließt.“1032 

1021 Siehe Punkt 3.1.3 „Anbieter von Arbeit und Kapital im Berg- 
und Hüttenwerk“ und dort zu den Lehnhäuern.

1022 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 145.
1023 Siehe Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger 

Bergrechts nach Ermischs Edition“.
1024 Vgl. Ermisch, 1886, S. 275 (= CDS II 13, I. Das ältere Frei-

berger Bergrecht).
1025 Ders., 1887, S. XCV.
1026 Vgl. Ebd.
1027 Zycha, 1900a, S. 242.
1028 Hägermann und Ludwig, 1986, S. 24.
1029 Vgl. Zycha, 1899, S. 150 u. Hägermann und Ludwig, 1986, 

S. 23–24.
1030 Vgl. IRM Lib. III Cap. 1 § 11 (= Zycha, 1900b, S. 173).
1031 Vgl. Zycha, 1899, S. 140 u. Pfeifer, 2002, S. 219.
1032 Pfeifer, 2002, S. 91.

Auch Zycha betont das Interesse des Regalherrn und 
betont gleichzeitig das Konfliktpotential:

„Für den Fall, daß die Gewerken selbst nebenein-
ander bauten, war dies freilich gleichgiltig, weil ja 
die Förderung zusammengeschlagen wurde; wo 
dagegen eine Verlehenschaftung (oder Vermiet-
hung) eines Theiles stattgefunden hatte, mußten 
Streitigkeiten an der Tagesordnung sein, und diese 
wird auch die nähere Bestimmung der Grenzen der 
Lehenschaften [im Ius Regale Montanorum, d.V.] 
nicht beseitigt haben.“1033

Bildhaft beschreibt das Ius Regale Montanorum, 
dass es zwischen zwei armen Menschen um ein Stück-
chen Rasen oder Erde mehr Streit geben kann als zwi-
schen zwei Königen um ein ganzes Königreich.1034 
Dass es im meißnischen Bergbau Konflikte um die Le-
henschaften gegeben haben muss, spiegelt sich in der 
Häufung der Regelungen zu den Lehenschaften im 
Freiberger Bergrecht.

4.2.2 Bewertung der Praxisnähe  
des Freiberger Bergrechts mithilfe 
archäologischer Quellen

Neben den Geländebefunden und deren Bezug zu den 
Grubenfeldvermessungen versprechen die Angaben 
zur Technik Potentiale für einen Abgleich mit archäolo-
gischen Befunden. Bartels betonte die Aussagefähig-
keit von schriftlichen Quellen aus dem Bereich des 
Bergbaus für die Technikgeschichte. Insbesondere 
Bergrechtskodifikationen, Verträge, andere Urkunden 
und Geländebefunde gäben „Einblick in die mittelalterli-
che Bergbautechnik“1035.

4.2.2.1 Feldmaße

Da die Vermessung von Grubenfeldern im Freiberger 
Bergrecht viel Raum einnimmt, liegt der Versuch nahe, 
die Angaben aus den Bergrechtstexten mit den tatsäch-
lichen Geländespuren abzugleichen. Die Spuren, die 
der mittelalterliche Bergbau hinterlassen hat, sind in ei-
nem ganz unterschiedlichen Erhaltungszustand. Es 
sind meist obertägig die Pingen, Halden und verbroche-
nen Stollen, die bis heute in Wäldern und auf Feldern 
sichtbar sind. In einigen Fällen sind auch die Bergwerke 
untertägig noch begehbar. Die Idee, die bergrechtlichen 
Vorgaben mit den erhaltenen Bergbauspuren in Verbin-
dung zu bringen ist nicht neu, intensiv verfolgt wurde 
sie jedoch bisher nicht. 

Erst vor kurzem wurde von Seiten der Montanar-
chäologie erneut von „grundsätzlichen Schwierigkeiten, 

1033 Zycha, 1899, S. 140.
1034 Vgl. IRM, Lib. III, Cap. 1, I (= Zycha, 1900b, S. 167).
1035 Bartels, 1996, S. 236.
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montanarchäologische Geländebefunde mit den mittel-
alterlichen bergrechtlichen Festlegungen in Überein-
klang zu bringen“1036 gesprochen. Schwabenicky, auf 
dessen Aufsatz dort verwiesen wird, urteilte zum Be-
fund am Treppenhauer: „Aus der Anordnung der heute 
sichtbaren Schächte lassen sich keine vermessenen 
Grubenfelder erkennen.“ Auch für andere Bergbausied-
lungen der Gegend sah er keine Anhaltspunkte für die 
Einhaltung der Feldmaße aus den Bergrechtstexten. Er 
fragt letztlich, „ob man überhaupt an den mittelalterli-
chen Grubenresten solches noch feststellen kann.“1037

Einige Autoren haben die entsprechenden Stellen 
aus dem Freiberger Bergrecht herangezogen, um Sche-
mata für die Grubenfeldvermessungen aufzustellen.

Die Interpretation von Wagenbreth/Wächtler1038 
(siehe Abb. 1) sieht Schwabenicky als zu eng, was FBR 
A § 11 und FBR A § 12 betrifft. Im FBR A § 11 sei dem 
Bergmann freigestellt wie viele Schächte er baute, die 
im FBR A § 12 festgelegten drei Schächte seien eine 
„Mindestanforderung“ gewesen. Schwabenicky beach-
tete dabei nicht, dass es im ersten Paragraphen um die 
sieben Lehen als Vorbehaltsfeld ging (das demnach mit 
beliebig vielen Schächten gebaut werden konnte), im 
zweiten jedoch ging es um die sieben Lehen im gemes-
senen Berg (dessen sieben Lehen des Finders dem-
nach mit drei Schächten gebaut werden sollten).1039 Mit 
der Annahme einer Mindestanforderung könnte Schwa-
benicky für die sieben Lehen des Finders – auch auf-
grund seiner angestellten Vergleiche zum Schemnitzer 
und Iglauer Bergrecht – Recht haben.1040

Die Sonderlehen (auch: Neben-, Seitenlehen o. Le-
hen der markgräflichen Familia1041), die Wagenbreth/
Wächtler in ihrem Schema für das „Grubenfeld des 12. 
bis 15. Jahrhunderts“ eintrugen sind ebenso kritisch zu 
betrachten. Clauß hatte zuvor ein ähnliches Schema 
entwickelt (siehe Abb. 2), bezog es jedoch wenigstens 
zurückhaltender auf „die Zeit um 1300“1042.

Ermisch und andere sind der Meinung die Sonder-
lehen seien nach der Mitte des 14. Jahrhunderts nicht 
mehr vermessen worden. Löscher betont die Überwin-
dung und Auslöschung alter Rechte und sieht – aus sei-
nen Ausführungen zum Aufkommen des Bergmeister-
amts zu schließen – die technische Weiterentwicklung 
als einen Grund für das Verschwinden der Sonderle-
hen.1043 Ermisch führt das Phänomen auf den zuneh-
menden Platzmangel zurück, der sich auch in Formulie-
rungen wie „ap sy [die Lehen, d.V.] sych ergehen 
mogen“ („wenn sie zustande kommen können“1044), 

1036 Hemker et al., 2013, S. 20.
1037 Alle Zitate bei Schwabenicky, 2009, S. 168.
1038 Vgl. Wagenbreth und Wächtler, 1986, S. 24.
1039 Siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Gru-

benfeld“.
1040 Vgl. Schwabenicky, 2009, S. 168–169.
1041 Letztere beide Bezeichnungen bei Kube, 1957a, S. 15.
1042 Clauß, 1957b, S. 42.
1043 Vgl. Löscher, 1957, S. 126. Ders. (1959, S. 351) sieht das 

Fronteil zuletzt im Jahr 1354 in einer Münzmeisterrechnung 
erwähnt (= Ermisch, 1886, S. 376).

1044 FBR B § 17.

spiegele.1045 Zychas Ansicht nach sind die Sonderlehen 
erst im Laufe des 15. Jahrhunderts „in abusus“ gera-
ten.1046 Er sieht im Freiberger Bergrecht B in der Stelle 
„zo gehen abe alle gemessen lehen“ („so gehen alle 
gemessenen Lehen ab“1047) einen eindeutigen Beleg für 
die weitere Existenz der Sonderlehen, während Er-
misch sie als „zur Zeit der Redaktion von B schon voll-
ständig verschwunden“ annimmt und in der Passage 
lediglich eine „Erinnerung an sie“1048 sieht.1049 Ermisch 
erwähnt zwar den Glossator, der kommentierte, dass es 
um diejenigen Leheninhaber ginge, „den vorhin solche 
berge unde genge seyn gemessen gewest“1050 – also 
um diejenigen, denen zuvor Berge und Gänge dort ver-
messen worden waren – bezeichnet die Stelle insge-
samt aber als unklar.1051 Es könnte mit dem Glossator 
angenommen werden, dass das Abgehen aller gemes-
senen Lehen sich auf alle vorhandenen Lehen bezog – 
nicht zwangsläufig, aber gegebenenfalls auch auf Son-
derlehen. Neben den Sonderlehen, die im Freiberger 
Bergrecht A aufgezählt sind – für Marschall, Truchsess 
und Kämmerer – hat es laut Ermisch Mitte des 14. Jahr-
hunderts auch ein Schenkenlehen gegeben.1052 Außer-
dem ist aus dem sogenannten „Krummenhennersdorfer 
Vertrag“ von 1241 neben den Sonderlehen des Freiber-
ger Bergrechts A ein Mönchslehen belegt.1053 In dem 
Vertrag schlichtet Markgraf Heinrich einen Streit zwi-
schen dem Kloster Altzelle und dem Freiberger Rat, in-
dem je die Hälfte der Ertragsquote des Bürgerlehens 
und des Mönchslehens an die jeweils andere Partei 
ging, um die Gewinnchancen auszugleichen.1054 Neben 
den genannten Schwierigkeiten, was die genaue Auf- 
und Verteilung von Schächten und von den Sonderle-
hen betrifft, muss auch in Betracht gezogen werden, 
dass sich einige Grubenfelder gar nicht erst komplett 
ergaben. Ihre Vermessung wurde abgebrochen (sie 
„gebrachen der Maße“1055), wenn durch natürliche Hin-
dernisse oder andere Berechtigungen nicht ausrei-
chend Platz vorhanden war. Zudem müssen die ver-
schiedenen Abschriften beachtet werden, in denen bei 
zweien einige der Sonderlehen gar nicht vorkom-
men.1056 Dass Ermisch das Bürgerlehen in seiner Editi-

1045 Vgl. Ermisch, 1887, S. LXXXVI.
1046 Zycha, 1900a, S. 224. Die von ihm angeführten Belege sind 

jedoch nicht eindeutig.
1047 FBR B § 4.
1048 Beide Zitate Ermisch, 1887, S. LXXXIV.
1049 Vgl. Zycha, 1900a, S. 224 u. Ermisch, 1887, S. LXXXIV.
1050 Ermisch, 1886, S. 287.
1051 Vgl. Ders., 1887, S. LXXXIV.
1052 Vgl. Ebd., S. XXXI u. Ders., 1883, S. 71. Siehe dagegen 

Löscher, 1957, S. 125, der sagt, seit der Urkunde von 1241 
(Ermisch, 1883, S. 10, Nr. 14) habe es keine Nachrichten 
mehr über Sonderlehen gegeben.

1053 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 127.
1054 Vgl. Kube, 1957a, S. 14–15.
1055 Siehe FBR A § 12 u. FBR B §17: „der maße/mase gebre-

chen“.
1056 Vgl. Ermisch, 1886, S. 270, der in den Anmerkungen zum 

FBR A § 12 schreibt, dass das Marschalllehen und das 
Truchseßlehen jeweils in „W“ und „Edp.“ (siehe Anhang 
„Übersicht über die Handschriften Freiberger Bergrechts 
nach Ermischs Edition“) fehlen.
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on im FBR A § 12 in der ersten Aufzählung der Sonder-
lehen ergänzte kann hier nur als Tatsache festgehalten 
werden. Er tat dies auf Grundlage der wenige Zeilen 
später – im Zusammenhang mit Sonderrechten des 
Bürger- und Bergmeisterlehens – tatsächlich vorhande-
nen Nennung.1057 Das Freiberger Bergrecht B hält sich 
mit Regelungen zur Schachtanzahl deutlich zurück. 
Hier findet sich lediglich in FBR B § 17 die Angabe, 
dass die dreieinhalb Lehen der sieben Lehen im Rah-
men der Bergmessung mit einem Schacht gebaut wer-
den sollten, was Ermisch als „Verderbnis der Bestim-
mungen in A § 12, die im allgemeinen Igl. § 14 
entsprechen“1058 sah.1059 Als letzter Punkt in diesem Zu-
sammenhang sei auf die Überscharen eingegangen, für 
die das FBR B § 18 keine weiteren Angaben macht. Es 
ist nicht anzunehmen, dass sie ungebaut gelassen wur-
den.1060 Solche Zwischenräume, für die sich kein gan-
zes Grubenmaß ergeben konnte1061, wurden in Böhmen 
– je nach Zeitstellung – bestehenden Gruben zuge-
schlagen oder standen dem Rat oder dem Regalherrn 
zu.1062 Zycha verweist auf die Aufteilung der Überschar 
je zur Hälfte an die Anlieger in der Zeiringer Bergord-
nung, wo er den Ursprung dieser Regelung vermu-
tet.1063 

Ob trotz allem von einer grundsätzlichen Feldes-
größe von 21 Lehen ausgegangen werden kann1064 
muss offen bleiben. Clauß will in einem Testament von 
1318 die tatsächliche Anlage des 21-Lehen-Felds be-
wiesen sehen. Dort wird ein Bergteil von einem Zwei-
undvierzigstel genannt1065, was er als Hälfte eines der 
21 Lehen annahm.1066 Bei einer ideellen Teilung der 
Bergwerke ist diese rechnerische Übereinstimmung je-
doch gar nicht notwendig, da man jede beliebige Größe 
theoretisch in 42 Teile teilen kann. 

Letztlich wurden – selbst wenn es eine feste Gru-
benfeldgröße gegeben hat – die Zwischenräume „auf-
gefüllt“ und wiesen somit vermutlich eigene Schächte 
auf. In einem Areal mit intensivem Bergbau wäre die 
Identifizierung ursprünglich vermessener Grubenfelder 
schwierig, ganz zu schweigen von den eventuell über-
prägten oder zerstörten Bergbauspuren. In diesem Zu-
sammenhang sei auf eine interessante Bemerkung 
Gaetzsch manns hingewiesen, der gerade beim Berg-
bau auf sehr reichen Lagerstätten eine Überlieferungs-

1057 Siehe FBR A § 12.
1058 Ermisch, 1886, S. 291.
1059 Hier sei auf meine Interpretation der schwierigen Paragra-

phen FBR B § 15, FBR B § 16, FBR B § 17 und FBR B § 18 
in Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Grubenfeld“ 
hingewiesen.

1060 Ermisch (1887, S. LXXXVII) geht nicht über die Feststellung 
hinaus, dass sich an die „Erklärung des Begriffs ‚Oberschar‘ 
[…] keine gesetzliche Bestimmung anschließt“.

1061 Vgl. Ebd., S. 235 (Register: oberschar).
1062 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 47 u. Zycha, 1900a, S. 167–168.
1063 Vgl. Zycha, 1900a, S. 168 (Fußnote 107).
1064 Wie z.B. Löscher, 1959, S. 350 u. Bartels und Klappauf, 

2012, S. 197 annehmen.
1065 Ermisch (1887, S. XCI) nimmt ein Versehen an, „obwohl das 

zweimalige Vorkommen des Wortes den Gedanken an ei-
nen Schreibfehler ausschließt“.

1066 Vgl. Clauß, 1957b, S. 54.

chance für bis heute sichtbare Bergbauspuren – wie 
z.B. Halden – gering einschätzt:

„[…] wenn Schächte auf durchgängig bauwürdi-
gen, vollends mächtigen Lagerstätten abgesunken 
sind, so können die Halden […] sehr klein und un-
bedeutend werden, ja ganz fehlen, wenn wenig 
oder nichts Unhaltiges gewonnen wird […].“1067

Die grundsätzlichen Schwierigkeiten sind somit formu-
liert. Zwei Personen haben dennoch gezielt versucht, 
bergrechtliche Bestimmungen im Geländebefund aus-
zumachen. Večeřa bezog sich dafür auf die Ostsudeten 
(Jeseníky) und verwendete böhmische Bergrechtsquel-
len, Weisgerber untersuchte den Altenberg im Sieger-
land und zog das Trienter Bergrecht heran. Außerdem 
stieß Frank Schröder bei seinen Ausgrabungen in Nie-
derpöbel auf auffällige Regelmäßigkeiten, die er hin-
sichtlich einer Kongruenz mit dem Freiberger Bergrecht 
befragte. Es wird zunächst auf Weisgerbers Untersu-
chung näher eingegangen.

Die Entscheidung, das Trienter Bergrecht mit den 
Befunden im Siegerland zu vergleichen begründet 
Weisgerber zu Beginn folgendermaßen:

„Man geht davon aus, daß diese [deutschen Berg-
leute, deren Anwesenheit in Trient seit altersher als 
belegt gelte, d.V. nach Weisgerber] neben ihrer 
Bergbautechnik auch Organisationsformen und Ar-
beitsverfassung mit nach Trient gebracht haben. 
Deshalb ist ein Rückschluß von den norditalieni-
schen auf die ursprünglich deutschen Verhältnisse 
erlaubt, zumindest soweit geologische, administra-
tive und kirchenorganisatorische Gegebenheiten 
dies zulassen.“1068

Neben den Unklarheiten, die bezüglich des tatsächli-
chen Wissensaustauschs zwischen den Revieren be-
stehen1069, ist die Übertragung von bergrechtlichen 
 Bestimmungen auf einen mehr als 700 Kilometer ent-
fernten Ort generell als kritisch zu betrachten. Berg-
rechtliche Regelungen können sich selbst in benach-
barten Revieren teils erheblich unterscheiden.1070 
Weisgerber ist diese Problematik bewusst, geht sogar 
auf die Unterschiede ein1071, führt die Untersuchung je-
doch trotzdem durch.

Er geht in einem ersten Schritt entlang des Berg-
bau-Kanons1072 und hält fest, welche Informationen das 
Trienter Bergrecht zu den einzelnen Punkten aufweist. 
Dabei fehlt es völlig an Belegen, aus welcher der Ur-
kunden des Trienter Bergrechts die jeweiligen Bestim-

1067 Gaetzschmann, 1866, S. 377–378.
1068 Weisgerber, 1998, S. 211.
1069 Siehe Punkt 2.3.4 „Entstehung der mittelalterlichen Berg-

rechtstexte“. Die „seit altersher“ als belegt geltenden Bedin-
gungen sollten häufig am gründlichsten untersucht werden.

1070 Z.B. die Freiberger und die Iglauer Bergrechtstexte.
1071 Vgl. Weisgerber, 1998, S. 213–214.
1072 Siehe Punkt 1.1.3 „Bergrecht und Praxis“.
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mungen stammen. In einem zweiten Schritt überprüft 
Weisgerber „inwieweit sie sich im archäologischen Be-
fund auf dem Altenberg widerspiegeln“1073. Dabei wähl-
te er nur diejenigen Punkte aus dem Bergbau-Kanon 
aus, für die ausreichend Informationen vorliegen.1074 Ich 
möchte im Sinne meines Anliegens im Folgenden nur 
auf den Punkt „Markscheidewesen“ eingehen. Weisger-
ber hält dazu gleich zu Anfang fest:

„Dies ist der interessanteste Punkt, weil sich hier 
die Beziehungen zwischen schriftlicher Quelle und 
archäologischem Befund am ehesten überprüfen 
lassen.“1075

Die Methode, die Weisgerber wählt, besteht darin, 
Schachtmittelpunkte auszumachen und deren Abstän-
de zueinander zu ermitteln. Als vermutete ursprüngliche 
Schachtmittelpunkte nutzte er die Mittelpunkte der heu-
te noch erhaltenen und der in alten Karten verzeichne-
ten Pingen. Durch die sich daraus ergebenden Unsi-
cherheiten müsse ein gewisser Spielraum eingerechnet 
werden.1076 In drei Darstellungsweisen präsentiert 
Weis gerber die Ergebnisse: durch (1) die Kartierung 
der einzelnen Schachtabstände, durch (2) die Kartie-
rung in Form von Thiessen-Polygonen und durch (3) 
die Kartierung von 15-Meter-Radien um die Schacht-
mittelpunkte.

Bei den Schachtabständen verzeichnet Weisgerber 
große Differenzen (zwischen 9,3 Meter und 39,9 Me-
ter), stellt aber dennoch für bestimmte Abschnitte „be-
merkenswerte Gleichmäßigkeiten“ fest. (Siehe Abb. 3) 
Im Norden des untersuchten Gebiets sind geringere Ab-
stände von +/-10 und +/-15 Metern vorhanden, im Sü-
den größere. Die 15-Meter-Maße setzt Weisgerber in 
Verbindung zu den 10 Schritten, die im Trienter Berg-
recht als Mindestabstand zwischen den Gruben ange-
setzt sind. Er geht mit Hägermann/Ludwig, die mit 10 
Doppelschritten à 1,50 Meter rechnen und somit auf 15 
Meter kommen, die „ziemlich genau den 7 Klaftern oder 
Lachtern (= 14-15 m) entsprechen, wie sie später in 
den Bergordnungen ganz Europas vorkommen.“1077

Die Thiessen-Polygone, die Weisgerber als Mittel 
wählte um „für jeden Schacht das ihm im Verhältnis zu 
seinen Nachbarn mathematisch zustehende Gruben-
feld“ darzustellen, ergaben im Süden einen Durch-
schnitt von 521 Quadratmetern, im Norden von 209,5 
Quadratmetern. (Siehe Abb. 3) Das letztere Maß bezog 
Weisgerber erneut auf die 10 Doppelschritte des Trien-
ter Bergrechts, indem er den Flächeninhalt für ein Qua-
drat von 14,47 Metern Kantenlänge annahm.1078

1073 Weisgerber, 1998, S. 211.
1074 Vgl. Ebd., S. 213–219.
1075 Ebd., S. 215.
1076 Vgl. Ebd.
1077 Zitate bei Ebd., letzteres mit Verweis auf Hägermann und 

Ludwig, 1986, S. 12.
1078 Vgl. Weisgerber, 1998, S. 216.

In der letzten Darstellungsform zeichnete Weisger-
ber um jeden Schachtmittelpunkt einen Radius von 7,5 
Meter. Für den Süden hielt er eine Einhaltung der 
 Mindestabstände „in auffälliger Weise“ fest, in dem 
nördlichen Teil des Areals scheine „der Abstand eine 
gewisse, wenn auch eingeschränktere Bedeutung ge-
habt zu haben“. Die Unterschiede zwischen Nord und 
Süd führt Weisgerber zuletzt allgemein auf „chronologi-
sche, technische, bergrechtliche und lagerstättenmäßi-
ge Gründe“1079 zurück.

Die von Večeřa durchgeführte Untersuchung zielt 
darauf ab, in den Grubenfeldern einen „Schlüssel zur 
Differenzierung von Alt- und Neubergbau“ zu finden. Er 
verwendet zwar böhmische Bergrechtstexte, jedoch 
vermischt er das Iglauer Bergrecht A und B mit dem Ius 
Regale Montanorum und dem deutschen Iglauer Berg-
recht. Seine These ist, „dass die Etappe der Prospekti-
on und des Abbaus mit bestimmten Regeln verbunden 
war, die sich hinsichtlich der Zeit sowie des Ortes 
veränderten.“1080 Dabei geht er für die Phase des 
Schürfens von ungeregelten Aktionen aus. Für die Pha-
se der Erschließung seien dagegen mit der Erteilung 
eines geschützten Schürffeldes (dem Vorbehaltsfeld im 
Freiberger Bergrecht entsprechend) Regeln verbunden 
gewesen. Nach dem Fund abbauwürdiger Erze wurde 
ein Grubenmaß abgestochen (dem gemessenen Berg 
im Freiberger Bergrecht entsprechend1081).

Seine Methode ähnelt der von Weisgerber insofern, 
als dass sie ebenfalls auf der Analyse der „kürzesten 
gegenseitigen Entfernung der jeweligen Grubenmitten 
basiert.“1082 Er kommt zu dem Ergebnis, drei Typen von 
Grubenfeldern unterscheiden zu können: (1) 28 Meter 
lange Grubenfelder, die mit drei Schächten aufge-
schlossen wurden, (2) etwa 28 Meter lange Grubenfel-
der, die mit fünf Schächten aufgeschlossen wurden 
oder etwa 16 Meter lange Grubenfelder, die mit drei 
Schächten aufgeschlossen wurden nach dem Ius Re-
gale Montanorum und den Iglauer Bergrechtsurkunden 
und (3) 14 Meter lange Grubenfelder, die mit zwei 
Schächten aufgeschlossen wurden und auf die soge-
nannten Wehre in der Joachimsthaler Bergordnung zu-
rückzuführen sind. Die Grubenfelder des ersten Typs 
sind dabei älter als die des zweiten, die Večeřa auf das 
13. bis 15. Jahrhundert datiert. Der dritte Typ entstammt 
dem Zeitraum vom 16. bis 18. Jahrhundert.1083

Es sei nur kurz auf eine Unsicherheit bei Večeřas 
Interpretationen der Bergrechtstexte eingegangen, die 
Einfluss auf seine Geländeuntersuchung gehabt haben 
wird: Er vermutet, dass die Sonderlehen nicht beidseitig 
auf die Vermessung der sieben Lehen aufgeschlagen 
werden, sondern „eher nur die rechtliche Aufteilung der 

1079 Beide Zitate bei Weisgerber, 1998, S. 217.
1080 Večeřa, 2013, S. 53.
1081 Siehe zum FBR Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziel-

len Grubenfeld“.
1082 Večeřa, 2013, S. 56.
1083 Vgl. Ebd., S. 58.
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Grubenmaße zum Ausdruck“1084 gebracht werden soll-
te. Er kommt somit u.a. zu dem zweifelhaften Schluss, 
dass dem Gewerken laut Ius Regale Montanorum nur 
ein Lehen übrig blieb, nachdem innerhalb der sieben 
Lehen sechs Sonderlehen für den König, die Bürger 
und die Herren vermessen worden seien.1085

Der dritte Wissenschaftler, der sich mit Bergrecht 
und den überlieferten Geländebefunden auseinander-
gesetzt hat, ist Frank Schröder. Er stieß bei den Aus-
grabungen in Niederpöbel auf Regelmäßigkeiten. Die 
Besonderheit an diesen Überlegungen ist, dass sie – 
wie der Autor selbst betont – auf untertägigen Befunden 
basieren und somit der Gangverlauf mit berücksichtigt 
werden konnte. Schröder beschreibt „Gruppen aus drei 
(selten vier) kurzen Schächten“1086, die hintereinander 
auf einem Gang aufgereiht sind. Er vermutet, dass 
mehr von solchen Gruppierungen sichtbar geworden 
wären, wenn „das gesamte Gangstreichen an der Ta-
gesoberfläche aufgebaggert“1087 worden wäre. Die Län-
generstreckung einer solchen Gruppe beträgt 14 Meter, 
die Schröder „vorsichtig als Länge regelhaft angelegter 
Schurffelder eines frühen Prospektionsbergbaus“1088 in-
terpretiert, wobei die Überlappungen der Felder dieser 
Interpretation im Wege stehen würden.1089

Schröder sieht die Möglichkeit der Anlage von 
Schurfschächten nach bestimmten Regeln und bezieht 
sich auf die Ausführungen von Clauß.1090 Hier kommen 
die oben erläuterten schwer verständlichen Passagen 
aus dem Freiberger Bergrecht und der Iglauer Rechts-
weisung zum Tragen, die Clauß zu der Überlegung 
führten, dass im Freiberger Bergbau möglicherweise 
anfänglich wesentlich kleinere Grubenfelder vergeben 
worden sein könnten. Wenn die Bergbauspuren jedoch 
auf die Angaben des Freiberger Bergrechts hin über-
prüft werden sollten, so müsste gefragt werden, ob 
nicht anstelle nebeneinanderliegender Dreier- und Vie-
rergruppen auch sieben Lehen lange Felder mit ein bis 
drei oder mehr Schächten identifiziert werden könnten, 
die auf Vorbehalts- oder vermessene Grubenfelder ver-
weisen würden.1091 Neben den kleineren 14 Meter lan-
gen Feldern entdeckte Schröder ein wiederkehrendes 
Maß von rund 88 Metern, welches er mit dem Fundgru-
benmaß des 15. Jahrhunderts von 42 Lachtern in Ver-
bindung bringt – auch hier erschwere jedoch eine Über-
lappung die Interpretation.1092

Die Untersuchungen von Weisgerber, Večeřa und 
Schröder zeigen deutlich, wie sinnvoll und notwendig 
interdisziplinäre Forschung im Bereich der Erforschung 
des mittelalterlichen Bergrechts ist. Auch wenn an meh-

1084 Ebd., S. 54.
1085 Vgl. z.B. Zycha, 1900a, S. 222, dessen Ausführungen diese 

Vermutung nicht stützen.
1086 Schröder, 2015, S. 145.
1087 Ebd., S. 143.
1088 Ebd., S. 145.
1089 Vgl. Ebd., S. 142–145.
1090 Vgl. Ebd., S. 145, der sich auf Clauß, 1957b, S. 38f. bezieht.
1091 Siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Gru-

benfeld“.
1092 Vgl. Schröder, 2015, S. 145.

reren – erwähnten – Punkten Zweifel an den Methoden 
aufgekommen sind, so sollten die grundlegenden Her-
angehensweisen von Historikern und Archäologen ge-
meinsam weiterentwickelt werden. Die Bergrechtstexte, 
alte Karten und die bis heute erhaltenen Bergbauspu-
ren können die Grundlage dafür sein. Die Bergbauspu-
ren sind besonders gut sichtbar auf Airborne laser 
scans. Sie bilden durch ein besonderes Scanverfahren 
den Boden ohne die Vegetationsdecke ab. Anhand sol-
cher Scans können sich Abstandsmessungen durchfüh-
ren lassen. Ergänzend müssen Feldbegehungen erfol-
gen, um die Spuren richtig einordnen zu können.1093 Die 
untertägigen Vermessungen sind besonders vielver-
sprechend, da – wie von Schröder betont – u.a. das 
Gangstreichen sichtbar wird und Schächte eindeutiger 
als von der Oberfläche aus als solche erkannt werden 
können. Vielleicht reicht die Datenlage eines Tages 
aus, um grundsätzlich urteilen zu können, dass die Gru-
benfeldabmessungen tatsächlich nicht im Geländebe-
fund sichtbar sind. 

Für das Freiberger Bergrecht A und Freiberger 
Bergrecht B ergibt sich aus den oben dargestellten 
Feldmaßen, dass es bei einer ungestörten Überliefe-
rungssituation und nicht allzu intensiv betriebenem 
Bergbau, möglich sein müsste, zum einen Felder von 
sieben Lehen, zum anderen längere Grubenfelder von 
etwa 21 Lehen (s.o.) ausfindig zu machen. Die tatsäch-
liche Differenzierung der Anwendung der Angaben aus 
Freiberger Bergrecht A und der Angaben aus Freiberger 
Bergrecht B wird dabei äußerst schwierig sein. Wahr-
scheinlicher ist eine mögliche Differenzierung der An-
wendung des Freiberger Bergrechts insgesamt über ei-
ne längere Zeitdauer hinweg und von späteren 
bergrechtlichen Regelungen, die auf neuen Maßen ba-
sieren, wie z.B. dem oben erwähnten Wehr.

4.2.2.2 Technik u. Arbeitsmittel

Der Schacht- und Stollenbau, der im Freiberger Berg-
recht an mehreren Stellen erwähnt wird1094, ist durch 
die montanarchäologischen Forschungen im sächsi-
schen Erzgebirge für die erste Bergbauperiode vom 12. 
bis ins 14. Jahrhundert gut belegt. Annhamen wie die 
von Clauß, dass „der Bergmann des 12. und 13. Jahr-
hunderts im allgemeinen seinen Bau liegenließ, wenn 
er eine Schachttiefe von 10 bis 14 Metern erreicht 
hatte“1095 können so nicht stehen bleiben. Die Schächte 
des Bergbaus in Niederpöbel, rund 10 Kilometer süd-
lich von Dippoldiswalde, reichten beispielsweise im 13. 
Jahrhundert bereits 26 Meter unter die Sohle des an-
grenzenden Fließgewässers, dem Pöbelbach.1096

Die Dippoldiswalder Schächte wurden – u.a. aus 
Kostengründen – lediglich bis zu einer Tiefe von etwa 

1093 Vgl. Asrih, 2013a.
1094 Siehe Punkt 3.5.1 „Grubenanlagen und Vermessungstech-

nik“.
1095 Clauß, 1957b, S. 45.
1096 Vgl. Schröder, 2014, S. 222.



Auswertung des Freiberger Bergrechts

73

40 Metern unter der Geländeoberkante aufgewältigt.1097 
Volkmar Scholz vom Sächsischen Oberbergamt, der 
den „Versuch einer beschreibenden Rekonstruktion der 
Bergbautechniken und Abbautechnologien im hochmit-
telalterlichen Bergbau von Dippoldiswalde“ unternahm, 
betont, dass beim aktuellen Forschungsstand keine 
endgültigen Aussagen zur maximal erreichten Tiefe in 
der ersten Bergbauperiode getroffen werden könn-
ten.1098 Mehr – in einigen Fällen weit mehr – als 100 
Meter tiefe Schächte sind für den Lütticher Steinkohlen-
bergbau vor dem 14. Jahrhundert, den Bergbau am 
Rammelsberg bei Goslar im 13. Jahrhundert und die 
mittelalterlichen Erzgruben des Oberharzes und des 
Schwarzwaldes zu verzeichnen.1099 Übertragen lassen 
sich solche Angaben jedoch nicht, denn bezüglich der 
Wasserhaltung spielen u.a. Faktoren wie die Lage der 
Grundwasserlinie, die Beschaffenheit des Gesteins 
oder das Vorhandensein von Stollen eine wichtige Rol-
le. Neben der Förderung von Grubenwässern, Abraum 
und Erz wurden Schächte zur Einfahrt, zum Transport 
von Material und zur Prospektion, der Suche nach neu-
en Lagerstätten, genutzt.1100

Stollen für das Abführen der Grubenwässer und 
zur Auffindung von Gängen sind sowohl im Freiberger 
Bergrecht belegt1101, als auch im archäologischen Be-
fund1102. Noch 2012 hielt Scholz fest, dass bisher „für 
die untersuchten Areale in dieser Zeit keine Wasserlö-
sestollen nachgeweisen werden“1103 konnten. Bei den 
Grabungen in Niederpöbel (2011 bis 2013) wurden 
dann mehrere gut auf das 13. und 14. Jahrhundert da-
tierbare Stollen und Schächte entdeckt. Frank Schrö-
der, Grabungsleiter in Niederpöbel, berichtete bereits 
2014 von den Zwischenergebnissen1104 und betonte 
2015: „Als Besonderheit konnte die Existenz langer, 
primär der Wasserlösung dienender Stollen nach-
gewiesen werden, die gesichert mittelalterlich da-
tieren.“1105 Die Jahrringe der zahlreichen Holzfunde 
(1.551 Nassholzfunde wurden dokumentiert und teil-
weise restauriert) halfen, sehr genaue dendrochronolo-
gische Einordnungen vorzunehmen.

Neben Schächten und Stollen erwähnt das Freiber-
ger Bergrecht B für den Grubenausbau den Ort und den 
„quarczslegil“ („Querschlägel“1106), welchen Ermisch in 
seiner Monographie als „Verkleinerung des Wortes 
Querschlag“1107 interpretiert.1108 Ermisch vermutet, dass 
die Maßangaben des Querschlägels (anderthalb Lach-

1097 Vgl. Scholz, 2013, S. 242.
1098 Vgl. Ebd., S. 244.
1099 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 209 u. 215.
1100 Vgl. Scholz, 2013, S. 241 u. für die Prospektionsschächte 

Schröder, 2015, S. 149.
1101 Siehe Punkt 3.5.1 „Grubenanlagen und Vermessungstech-

nik“.
1102 Schröder, 2015, S. 149.
1103 Scholz, 2013, S. 241.
1104 Schröder, 2014.
1105 Schröder, 2015, S. 149.
1106 FBR B § 20.
1107 Ermisch, 1887, S. 236 (Register: quarczslegil).
1108 Vgl. FBR B § 20.

ter) und des Orts (dreiviertel Lachter) „eine ähnliche Be-
deutung für den einzelnen Bau wie die Vierung für das 
ganze Grubenfeld“1109 gehabt haben könnten, also 
dementsprechend eine räumliche Begrenzung einzel-
ner Abbaufelder bedeuteten. Es ist somit fraglich, ob 
ein archäologischer Nachweis über diese Raumeinhei-
ten (Querschlägel und Ort) überhaupt möglich ist, oder 
nicht nachfolgende Bergarbeiten diese Baue erweiter-
ten und damit „zerstörten“, bzw. ob die Maße als 
Höchstmaße anzusehen sind und daher nicht zwingend 
ausgeschöpft wurden. Die im Dippoldiswalder Bergbau 
aufgefundenen Querschläge haben unterschiedliche 
Längen, da sie i.d.R. zur Verbindung zweier parallel 
verlaufender Gänge dienten und die Länge durch den 
Abstand der Gänge zueinander vorgegeben war.1110

Besondere Bedeutung haben im Freiberger Berg-
recht und auch in einigen anderen Bergrechtstexten die 
Durchschläge. Ein Durchschlag ist der Punkt, an dem 
Gruben gegeneinander durchschlagen, also ein Loch 
entsteht, welches die Gruben miteinander verbindet. 
Sie konnten erstmals zahlreich in Dippoldiswalde doku-
mentiert werden.1111 Die Durchschläge bargen diverses 
Konfliktpotential. Wässer, Wind und Rauch konnten 
durch sie hindurch Grubenfeldgrenzen überschrei-
ten.1112 Außerdem konnten die Ansprüche auf das Erz in 
diesem Bereich verschiedenartig ausgelegt werden. 
Das Freiberger Bergrecht B spiegelt diese Konflikt-
trächtigkeit deutlich, wenn es eine schnelle Markschei-
de fordert, sobald eine oder mehrere Gruben mit offe-
nen Durchschlägen in Wassernot geraten.1113 Auch wird 
– im Freiberger Bergrecht B und im deutschen Iglauer 
Bergrecht – geregelt, dass nach einem erfolgten Durch-
schlag jede der beiden beteiligten Parteien „den durchs-
lag rumen“ („den Durchschlag räumen“1114) solle – laut 
dem Freiberger Bergrecht B jeder „eyn virteyl eynes 
lochtyrs“ („ein Viertel eines Lachters“1115) – bis die Situ-
ation durch Geschworene beurteilt wurde.1116 Am ein-
drücklichsten beschreibt das Trienter Bergrecht die 
Konfilktträchtigkeit der Durchschläge. Zum einen sollte 
bei einem durch einen Durchschlag entstandenen Streit 
„jene Arbeitsstätte von beiden Parteien solange verlas-
sen werden, bis der Streit […] geschlichtet ist […]“1117. 
Zum anderen wurde verboten, „Schwert, Spieß, spitzes 
Messer und alle anderen Angriffswaffen in irgendeinen 
Durchschlag mitzunehmen, der in irgendeiner Grube 
oder Arbeitsstätte entsteht […]“1118. Die beschriebene 
physische Verbindung von Gruben durch Durchschläge 
erwirkte also im Folgeschritt häufig eine rechtliche Tren-

1109 Ermisch, 1887, S. 236 (Register: quarczslegil).
1110 Scholz (2013, S. 238–240) geht auf die Querschläge allge-

mein und auf zwei davon im Einzelnen ein.
1111 Vgl. Hemker et al., 2013, S. 24–25 u. 30.
1112 Vgl. Blaschke, 1989, S. 91.
1113 Siehe FBR B § 27.
1114 Siehe Igl. § 19 u. FBR B § 34.
1115 FBR B § 34.
1116 Siehe Igl. § 19 u. FBR B § 34.
1117 Hägermann und Ludwig, 1986, S. 56 (= Trienter Bergrecht, 

Urkunde II, Übersetzung).
1118 Ebd., S. 58 (= Trienter Bergrecht, Urkunde III, Übersetzung).



Auswertung des Freiberger Bergrechts

74

nung. Dass „es bislang fast nie möglich war, diese 
[Durchschläge, d.V.] mit einer Grubenfeldbegrenzung 
zu verbinden“ hänge laut den Montanarchäologen der 
Ausgrabungen in Dippoldiswalde damit zusammen, 
„dass die Bergleute zweier benachbarter Gruben einen 
Erzgang in Gegenrichtung ausbeuteten und so ‚zufällig‘ 
das Grubenfeld des jeweils anderen erreichten.“1119 Das 
Enthauen – das Hereingewinnen des Erzes benachbar-
ter Baue – war laut Freiberger Bergrecht B erlaubt „byz 
das sy kegyn eynandyr durchslan“ („bis dass sie gegen-
einander durchschlagen“1120) und auch im Freiberger 
Bergrecht A lässt sich auf diese generelle Erlaubnis 
schließen, da es – wie es scheint – als Ausnahme für 
die markgräflichen Sonderlehen formuliert: „Sy haben 
ouch das recht, das yn nymant enthauwen sal; sy en-
sollen ouch nymande enthauwen.“ („Sie haben auch 
das Recht, dass ihnen niemand enthauen darf und sie 
auch niemandem enthauen dürfen.“1121) Diese Regelun-
gen zielten auf eine schnelle Erschließung der Lager-
stätte und zeigen, dass es je nach Situation erstrebens-
wert sein konnte, einen Durchschlag zu vermeiden, ihn 
zu verhindern oder auch ihn so schnell wie möglich her-
beizuführen. So konnten, bzw. mussten gegebenen-
falls, laut dem Goslarer Bergrecht Durchschläge auch 
wieder verfüllt werden.1122 Ein Artikel wird von Frölich in 
dessen Edition und Übersetzung der Goslarer Berg-
rechtsquellen gar dahingehend interpretiert, dass 
Durchschläge durch das Setzen von Feuer im Vorhinein 
abgewehrt werden konnten, indem das Feuer „das 
 Gebirge durchwärmte und die in den Rissen und Klüf-
ten herniedersickernden vitriolischen Grubenwässer 
veranlaßte, Vitriolkrusten auszuscheiden, durch die die 
gelockerten Gebirgsmassen verkittet und wieder fest-
gemacht wurden […].“1123 Ganz gezielt wurden Durch-
schläge dann angebracht, wenn eine untertägige Ver-
messung bei Gruben vorgenommen werden musste, 
die noch nicht durchschlägig waren. 

Die untertägige Vermessung mittels Durchschlägen 
wurde laut Freiberger Bergrecht B „myt der snure unde 
myt der wynkelmase“ („mit der Schnur und mit dem 
Winkelmaß“1124) vollzogen. Die Schnur wurde laut Frei-
berger Bergrecht A und B ebenso für die obertägige 
Vermessung verwendet.1125 Das Bergrecht von Massa, 
welches im Bereich der Vermessung bereits durch die 
Erwähnung des Kompasses hervorsticht1126, erklärt ge-
nau, wer zu welchem Zeitpunkt für die Bereitstellung 
der Winkelmaße zuständig war: 

1119 Hemker et al., 2013, S. 25.
1120 FBR B § 34.
1121 FBR A § 12.
1122 Vgl. Frölich, 1953, S. 117 (= Goslarer Bergrecht, Art. 85, 

Übersetzung).
1123 Ebd., S. 123 (Anm. 1 zu Goslarer Bergrecht, Art. 109, Über-

setzung).
1124 FBR B § 19.
1125 Siehe für den Einsatz der Schnur FBR A § 12, FBR B § 17 u. 

FBR B § 19.
1126 Siehe Punkt 2.1.3 „Entwicklung der Bergbautechnik“.

„Die Betreiber des Kupferbergbaus werden auf 
Kosten des Bergbaus angewiesen, während des 
ganzen Monats Februar, drei eiserne Winkel anzu-
fertigen, um die Grubenfelder zu verschnüren, so-
fern es notwendig ist.“1127

Derartig detaillierte Aussagen liegen im Freiberger 
Bergrecht B nicht vor, vielmehr handelt es sich hier le-
diglich um eine Nennung des Winkelmaßes. Bei den 
Ausgrabungen wurden beide Messwerkzeuge – Win-
kelmaß und Schnur – bisher nicht gefunden. 

Potentiell materiell überliefert worden sein könnten 
auch die sogenannten Lochsteine, die laut Freiberger 
Bergrecht B die Grenzen beim Erbbereiten markierten. 
Die im Freiberger Bergrecht B in drei Paragraphen vor-
kommenden Lochsteine konnten bisher aber für das 
Mittelalter im Bereich des Freiberger Bergrechts nicht 
ausgemacht werden – für spätere Zeitstellungen und 
bis ins 19. Jahrhundert sind Lochsteine dokumen-
tiert.1128 Der Markscheider Balthasar Rößler beschreibt 
im 17. Jahrhundert: „Die Alten haben nur Feldsteine ge-
nommen, und oben darauff ein Creutz, offtmals die 
Jahrzahl darzu gehauen.“1129 Zudem seien gelegentlich 
weitere Objekte bei den Lochsteinen deponiert oder 
auch Bäume markiert worden, um die Stelle eindeutiger 
zu kennzeichnen. Zu Rößlers Zeiten sollten außerdem 
der Name des Ganges und der Vermessungswert ein-
getragen werden.1130 Die Grenzsteine, die Clauß noch 
für den Beginn des 20. Jahrhundert in der Region um 
Freiberg beschrieb verfügten über ein Kreuz auf der 
Oberseite, den jeweiligen Grubennamen und die Na-
men des Schicht- und des Bergmeisters. Sie hätten 80 
bis 90 Zentimeter aus dem Boden geragt, seien 25 bis 
30 Zentimeter breit gewesen und 22 bis 25 Zentimeter 
dick.1131 Welche Form und welchen Umfang die Loch-
steine des Mittelalters hatten ist nicht bekannt.

Das im Freiberger Bergrecht genannte Gezähe ist 
vielfältig archäologisch belegt. Mit den Grabungen in 
Niederpöbel konnte das bisher durch das Material Holz 
geprägte Fundspektrum durch wichtige Eisenfunde er-
gänzt werden.1132 Keilhauen, Kratzen, Schlägel und 
Bergeisen – wie sie im Freiberger Bergrecht A vorkom-
men1133 – und deren Arbeitsspuren im Gestein sind an 
verschiedenen Stellen in Dippoldiswalde und Niederpö-
bel dokumentiert.1134 Während die Erwähnung des 
Werkzeugs im Freiberger Bergrecht A nicht im Zusam-
menhang mit dem eigentlichen Abbau steht, sondern 
die Feststellung des Berggerichtsbereichs betrifft, be-
zieht sich die einzige Erwähnung von Gezähe im Frei-

1127 Pfläging, 1976/77, S. 60-61 (= Bergrecht von Massa Maritti-
ma, Cap. XX).

1128 Vgl. z.B. Clauß, 1965, S. 54–55.
1129 Rößler, 1700, S. 34.
1130 Vgl. Rößler, 1700, S. 34 u. zu den Markierungen auch 

 Benseler, 1843, S. 69.
1131 Vgl. Clauß, 1965, S. 54.
1132 Vgl. Schröder, 2015, S. 149.
1133 Siehe FBR A § 10.
1134 Z.B. Schröder, 2015, S. 38 u. Scholz, 2013, S. 239–240, sie-

he auch die Katalogobjekte in Smolnik, 2014, S. 219–230.
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berger Bergrecht B unmittelbar auf die Vortriebs-, bzw. 
Abbauarbeit.1135 Die Regelung, dass der Kratzenstiel 
durch die Stollengewerken, die mit ihrem Stollen durch 
einen Abbaubereich fahren, nicht verlängert werden 
durfte, lässt annehmen, dass die Gestalt der von ihnen 
verwendeten Kratze in der Region vereinheitlicht war. 
Clauß schließt aus dieser Angabe allgemein: „Das Frei-
berger Bergrecht B (§ 10) gibt die Höhe eines Stollens 
im 14. Jahrhundert mit einem Maße an, das auf berg-
männischer Arbeit beruht und durch ein Gezähe, die 
Kratze, bestimmt wird.“1136 Präzise handelt es sich je-
doch um die rechtliche Festlegung des später so ge-
nannten Stollenhiebs, der den Stollengewerken erlaubt, 
das in der durchfahrenen Grube angetroffene Erz im 
genannten Umfang einzubehalten, was Clauß im Fort-
gang des Texts auch entsprechend erläutert.1137 Er gibt 
auch den Hinweis auf die Ergänzung des Glossators, 
welcher der Bestimmung im Freiberger Bergrecht B hin-
zufügt: „Kumet der erbstolle yn gemessyn lehen […] 
mag er wol hauwen undyr sych unde ower sych alz 
hoch, alz er myt eyner krutczyn gereichyn mag, alzo 
daz er der kratczyn helm nycht lenger mache danne als 
sie eyme hewer dynet unde nycht mer nuczes zal er da 
haben.“ („Kommt der Erbstollen in gemessene Lehen 
[…] er so viel unter sich und über sich hauen kann wie 
er mit einer Kratze erreichen kann, wobei er den Stiel 
der Kratze nicht länger macht als die eines Häuers, und 
mehr Nutzen darf er davon nicht haben.“1138). Der Glos-
sator sah die Stelle dementsprechend auch als erläute-
rungswürdig an. In den Bergwerken von Dippoldiswalde 
und Niederpöbel wurden mehrere Kratzen gefunden, 
von denen bisher nicht alle mit Maßen veröffentlicht 
sind.1139 Es finden sich zwei Kratzen des 12./13. Jahr-
hundert, von denen eine über einen Stiel von rund 35 
Zentimetern Länge und eine über einen Stiel von rund 
64 Zentimetern Länge verfügt.1140 Die längere Kratze 
mit dem lediglich 19 Zentimeter breiten Kratzenblatt 
spreche aufgrund ihrer Form für „einen Einsatz des Ge-
räts in besonders niedrigen, schmalen und langen 
Abbauen“1141. Eine weitere gefundene Kratze, die mit 
einem 60 Zentimeter langen Stiel eine ähnliche Länge 
hat, verfügt über ein wesentlich breiteres Blatt von etwa 
32 Zentimetern.1142 Welche Maße die Kratze der betref-
fenden Stelle im Freiberger Bergrecht B hatte, kann 
schwerlich rekonstruiert werden. Die Hinweise Clauß‘ 
auf die Bestimmungen des 16. Jahrhunderts, dass „die 
Stöllner fünf Viertel eines Lachters von der Wassersei-

1135 Siehe FBR B § 10.
1136 Siehe FBR B § 10 u. vgl. Clauß, 1957b, S. 48.
1137 Vgl. Clauß, 1957b, S. 48.
1138 FBR B § 10. Die Anmerkung des Glossators („Gl“, siehe 

Anhang „Übersicht über die Handschriften Freiberger Berg-
rechts nach Ermischs Edition“) wurde hier zur Veranschau-
lichung in Originaltext und Übersetzung eingesetzt und 
kenntlich gemacht.

1139 Schröder (2015, S. 115) erwähnt z.B. die Kratzen aus Nie-
derpöbel, gibt jedoch keine Maße an.

1140 Vgl. Smolnik, 2014, S. 219–220 (Katalogobjekt 8 u. 9).
1141 Ebd., S. 220 (Katalogobjekt 9).
1142 Vgl. Lentzsch, 2011, S. 140.

ge über sich bis an die Firste (= 2,5 Meter) und einen 
halben Lachter (= 1 Meter) in die Weite das Erz hauen 
und zu sich nehmen mögen“1143 und dies gleichzeitig 
das „geltende Maß eines vorschriftsmäßigen Stol-
lens“1144 gewesen sei, kann nur einer groben Orientie-
rung dienen. Neben dem im Freiberger Bergrecht vor-
kommenden Gezähe wurden weitere Werkzeuge in den 
mittelalterlichen Bergwerken entdeckt.

Der Aus- und Abbau erfolgte nicht nur mithilfe von 
Werkzeug. Das Feuersetzen ist eine seit Jahrtausen-
den bekannte Technik, bei der das Gestein durch Erhit-
zen – und bei Bedarf auch durch anschließendes 
schlagartiges Abkühlen (mit Wasser) – porös gemacht 
wird.1145 Im Freiberger Bergrecht wird geregelt, was 
passiert, wenn die Stollengewerken „an eyne herte [kä-
men, d.V.], das sy brende musten seczen, und dy len-
heuwere welden sy des hinderen“ („kämen an eine Här-
te, dass sie Brände setzen müssten und die Lehnhäuer 
wollten sie daran hindern“1146). Die Lehnhäuer sollten 
die Stollengewerken lediglich davon abhalten können, 
Feuer zu setzen, wenn diese Möglichkeit des Ein-
spruchs zuvor ausdrücklich vereinbart worden war.1147 
Auch andere Bergrechtstexte thematisieren das Feuer-
setzen, da es den Grubenbetrieb erheblich einschrän-
ken oder gefährden konnte. Im Trienter Bergrecht ist 
das Feuersetzen „gegen die Bergsatzung“1148 mit einer 
Geldbuße belegt. Das Goslarer Bergrecht thematisiert 
das Feuer an mehreren Stellen und verfügt über einen 
gesonderten Artikel darüber, „Zu welcher Zeit man 
Brände ansteckt und wieder auslöscht“1149. Letzterer 
besagt, dass Feuer über Nacht gesetzt und morgens 
wieder gelöscht werden sollen, damit den Nachbarn 
kein Schaden entsteht. Durch Feuersetzen bearbeitete 
Grubenbaue sind im archäologischen Befund häufig gut 
erkennbar. Neben Rußspuren ist das „typische, deutlich 
eiförmige Profil“1150 Indikator für das Anwenden dieser 
Methode, welches in Niederpöbel nachgewiesen konn-
te.1151 Dort wurde darüberhinaus „ein abrupter Wechsel 
des Profils von geraden Stößen (gehauen) hin zu ei-
nem eiförmigovalen Profil (feuergesetzt) dokumen-
tiert“1152, der eine Änderung des Vortriebsverfahrens 
anzeigt.

Die in beiden Freiberger Bergrechtstexten vorkom-
menden Angaben zur Förderungstechnik können mitt-
lerweile mit regionalen Funden materiell belegt werden. 
Die Haspel stellt dabei die zentrale Anlage dar. Sie be-
steht aus verschiedenen Teilen, von denen im Freiber-

1143 Clauß, 1957b, S. 48.
1144 Ebd., S. 49.
1145 Vgl. Bingener et al., 2012, S. 378.
1146 FBR A § 21 u. in nahezu identischem Wortlaut FBR B § 28.
1147 Siehe Punkt 3.1.3 „Anbieter von Arbeit und Kapital im Berg- 

und Hüttenwerk“ und dort zu den Lehnhäuern.
1148 Hägermann und Ludwig, 1986, S. 58 (= Trienter Bergrecht, 

Urkunde III, Übersetzung).
1149 Frölich, 1953, S. 123–124 (= Goslarer Bergrecht, Art. 112, 

Übersetzung).
1150 Schröder, 2015, S. 80.
1151 Vgl. z.B. Ebd., S. 68, 70 u. 80.
1152 Ebd., S. 80.
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ger Bergrecht der Rundbaum (auch: Welle)1153 und die 
Hängebank1154 namentlich vorkommen – die Gesamt-
konstruktion wird als „gestelle“1155 bezeichnet. Das Frei-
berger Bergrecht B erwähnt darüberhinaus das Haspel-
horn.1156 Neben der eigentlichen Haspel werden in 
beiden Texten außerdem Korb und Seil genannt.1157 
Mittelalterliche Haspeln waren bisher ausschließlich 
durch Abbildungen, wie z.B. auf dem Kuttenberger Kan-
tionale, bekannt.

Erst mit den Funden in Dippoldiswalde sind alle 
Haspelbestandteile archäologisch dokumentiert, auch 
wenn bisher keine vollständige Haspel entdeckt wurde:

„Die am besten erhaltene Dippoldiswalder Haspel 
besteht aus 25 einzelnen Hölzern. Davon sind zwei 
als Pfuhlbäume anzusprechen […]. In diesen 
Pfuhlbäumen stecken zwei Haspelstützen, die mit 
Keilen seiger verkeilt worden waren. Eine dieser 
Haspelstützen ist am oberen Ende alt abgebro-
chen, während sich am oberen Ende der zweiten 
Haspelstütze die runde Aussparung zur Aufnahme 
der Welle zumindest noch teilweise erhalten hat. 
Die Welle, die, wie man an den Haspelörtern im 
Fels erkennen kann, zwei Hörner besaß, hat sich 
jedoch nicht überliefert […]).“1158

Rundbäume konnten in anderen Fundzusammenhän-
gen – teils in sekundärer Verwendung1159 – geborgen 
werden und komplettieren das Bild der mittelalterlichen 
Haspel.

Die oben genannten im Freiberger Bergrecht vor-
kommenden Bestandteile der Haspel sind keine zufälli-
gen Erwähnungen in den Bergrechtstexten. Jedes die-
ser Teile spielte eine wichtige Rolle im Rechtsleben. 
Der Rundbaum hat dabei die vielfältigste Funktion. Laut 
Freiberger Bergrecht A wurde er bei der Feststellung 
des Berggerichtsbereichs benötigt.1160 Im Freiberger 
Bergrecht B nimmt der Rundbaum noch bedeutendere 
rechtliche Positionen ein, wenn er zum einen Messmit-
telpunkt bei der Vermessung eines Berges1161 und zum 
anderen Ort von Schwurleistungen war.1162 Das Iglauer 
Bergrecht kennt den Schwur auf den Rundbaum eben-
falls.1163 Herrmann/Ermisch wollen auch im Goslarer 
Bergrecht den Eid auf den Rundbaum sehen, wobei 
dort vermutlich die Hängebank gemeint ist, wenn es 
heißt, „er soll mit dem vorderen Fuße auf den Schacht 

1153 Siehe FBR A § 10 u. FBR B § 17.
1154 Siehe FBR A § 11 u. FBR B § 17.
1155 Siehe FBR A § 10 u. FBR B § 18.
1156 Siehe FBR B § 18.
1157 Siehe FBR A 9 u. FBR B § 36.
1158 Vgl. Hemker und Lentzsch, 2012, S. 280.
1159 Vgl. Schröder, 2015, S. 52 u. 124 (Abb.).
1160 Siehe zu dieser Bestimmung aus dem FBR A § 10 auch 

Punkt 3.9.1 „Eidesleistung, Schwur und Zeugnis“.
1161 Siehe FBR B § 17 u. siehe Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf 

zum offiziellen Grubenfeld“.
1162 Siehe FBR B § 18.
1163 Siehe Igl. § 13 u. Sternberg, 1838, S. 21 (= IBR B, Überset-

zung).

treten und den Fuß mit der linken Hand fassen, und die 
rechte Hand auf den Kopf legen und die Teile benen-
nen, die er behalten will an derselben Grube, und er soll 
schwören, daß er auf die benannten Teile ein Recht 
habe“1164. Die Hängebank wird im Freiberger Bergrecht 
A und im Freiberger Bergrecht B ausdrücklich als Ort 
für das Leisten von Schwüren genannt.1165

Das Gestell tritt in beiden Bergrechtstexten je nur 
einmal auf. Laut Freiberger Bergrecht A konnte der 
Bergmeister das Gestell zur Feststellung des Bergge-
richtsbereichs auf eine beliebige Grube setzen.1166 Im 
Freiberger Bergrecht B bietet die Passage, in der das 
Gestell vorkommt zusätzlich den Verweis auf das Has-
pelhorn: „Dem nufenger zal man geben an syn gestelle 
eyn horn, daz eyn halben lochters lang sy, daz zcwene 
man neben eynander gesten mogen.“ („Dem Neufänger 
muss man für sein Gestell ein Horn geben, das ein hal-
bes Lachter lang ist, sodass zwei Männer nebeneinan-
der stehen können.“1167) Den meisten Abbildungen und 
Beschreibungen von Haspeln entspricht die Vorstellung 
von zwei Männern an einer Seite der Haspel jedoch 
nicht. Dort arbeitet meist je eine Person an einer der 
beiden Seiten der Haspel oder eine Person allein an ei-
ner Seite. 

Die in Dippoldiswalde und Niederpöbel gefundenen 
Hornstätten, also in den Stein gehauene Ausbuchtun-
gen für die Häspler, werden bisher als zu ein- und zwei-
männigen Handhaspeln zugehörig gedeutet.1168 Der 
Fund eines Haspelhorns des 12./13. Jahrhunderts in 
Dippoldiswalde weist einen Griff (auch: Spille) von einer 
Länge von 38,3 cm auf.1169

Ein Exkurs in die Fachliteratur späterer Jahrhun-
derte hilft bei der Einordnung. Zur Gestalt von Hand-
haspeln veranschlagt ein Werk des 19. Jahrhunderts 
mindestens 15 Zoll Spillenlänge pro Person. Es heißt 
dort: „die Länge der Spille ist verschieden und richtet 
sich nach der Anzahl Zieher, welche an derselben ar-
beiten […]“1170 und: „Zweimännische Haspel kommen 
auf weniger tiefen Schächten am häufigsten vor; sie ha-
ben in der Regel aber so lange Spillen, daß auch drei 
Mann angelegt werden können.“1171 

Die Mindestangabe für den Griff aus dem oben zi-
tierten Werk des 19. Jahrhunderts beträgt 15 Zoll, um-
gerechnet rund 35 Zentimeter. Diese Zahl kommt nah 
an die Länge des Dippoldiswalder Haspelhorns heran, 
es wird für eine Person ausgelegt gewesen sein. Das 
laut Freiberger Bergrecht B dem Neufänger auszuhän-
digende Haspelhorn sollte einen halben Lachter lang 

1164 Frölich, 1953, S. 102 (= Goslarer Bergrecht Art. 21, Überset-
zung).

1165 Siehe FBR A § 11 u. FBR B § 17 u. siehe Punkt 3.9.1 „Eides-
leistung, Schwur und Zeugnis“.

1166 Siehe FBR A § 10.
1167 FBR B § 18.
1168 Vgl. Scholz, 2013, S. 241.
1169 Vgl. Smolnik, 2014, S. 234 (Katalogobjekt 34a). Hemker 

(2011, S. 120) betont die Einzigartigkeit des Dippoldiswalder 
Fundes bezüglich Zeitstellung und Zustand.

1170 Karsten, 1823, S. 427.
1171 Ebd., S. 422.
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sein, was umgerechnet in etwa einem Meter entspricht. 
Da – wie der Text sagt – zwei Männer an dem Horn 
Platz haben sollten, ist die Länge angemessen bis 
großzügig berechnet. Es bleibt abzuwarten, ob sich im 
archäologischen Befund längere Haspelhörner finden 
lassen oder ob aufgrund der Dimensionierungen der 
Hornstätten Aussagen zu ein-, zwei-, drei- oder vier-
männigem Haspelbetrieb gemacht werden können. 

Večeřa verweist im Zusammenhang mit Mindestab-
ständen zwischen Gruben auf das Ius Regale Montano-
rum und das deutsche Iglauer Bergrecht. Das Ius Re-
gale Montanorum lege einen Abstand von mindestens 
einem Lachter fest, „sodass auf beiden Seiten der Has-
pel gearbeitet werden kann“1172. Tatsächlich wird dort 
jedoch formuliert „also das peidenhalben der rumpaum 
sich gemachsamleich muge umbkeren“1173 und bezieht 
sich vermutlich nicht auf die zwei Seiten ein und dersel-
ben Haspel, sondern auf jeweils eine Seite der auf den 
zwei benachbarten Gruben befindlichen beiden Has-
peln, die sich durch den Mindestabstand von einem 
Lachter nicht in die Quere kommen sollten. Somit wäre 
auch dort von bis zu einem halben Lachter Länge für 
ein Haspelhorn auszugehen. Im deutschen Iglauer 
Bergrecht sei nach Večeřa eine „Angabe hinsichtlich 
des Unterbaus der Haspel nachzulesen, der eine halbe 
Lachter lang sein soll, sodass zwei Männer nebenein-
ander stehen können“1174. Wenn diese Angabe analog 
zu der Bestimmung aus dem Freiberger Bergrecht B 
und der Iglauer Rechtsweisung zu sehen ist: „Dem nu-
fenger sal man geben an seyn gestelle eyn horn, das 
eyns halben lochters lang sye, do czwene man nebin 
eynandir an gestehen mogen.“1175, dann ist auch hier 
das Haspelhorn gemeint und kein Unterbau o.ä.

Zur Förderung gehören auch Korb und Seil, die im 
Freiberger Bergrecht in der Formulierung „Korb und 
Seil einwerfen“ gemeinsam auftreten und die Eröffnung 
des Bergbaubetriebs meint.1176 Das Freiberger Berg-
recht A zeigt bezüglich der Größe des Korbes lediglich, 
dass mindestens eine Keilhaue, eine Kratze, ein Schlä-
gel und zwölf Bergeisen hineinpassten.1177 Dass der 
Korb Erz, der laut eines anderen Paragraphen des Frei-
berger Bergrechts A zum Nachweis der Erzqualität vor-
gezeit werden sollte, gefahrlos gehauen werden durfte, 
lässt eine Einheitsgröße dieses Gefäßes vermuten. Es 
ist schwer vorstellbar, dass zu diesem Zweck das wert-
volle Gut in beliebigen Mengen entnommen werden 
durfte. Im Ius Regale Montanorum wird beispielsweise 
eine Normierung des Korbes bestimmt: „Wir wollen 
auch, das di selben teiler sullen haben korbe, domit 
man teilet, di gleich sein durch alles unser perkwerk 
und di von alder gewonheit bewert sein.“1178 Auch beim 

1172 Večeřa, 2013, S. 53.
1173 Zycha, 1900b, S. 121 (= IRM, Lib. II, Cap. 1, II. § 4).
1174 Večeřa, 2013, S. 53.
1175 Siehe Igl. § 13.
1176 Siehe FBR A § 9 u. FBR B § 36 u. vgl. Ermisch, 1887, S. 230 

(Register: kerbe).
1177 Siehe FBR A § 10.
1178 Zycha, 1900b, S. 113 (= IRM Lib. I, Cap. 16, II. § 4).

Eimer – der allerdings nicht im Zusammenhang mit der 
Förderung genannt wird – ist von einer einheitlichen 
Menge auszugehen, denn nach Freiberger Bergrecht A 
erhalten die Bürger von Freiberg „eynen eymir wyns 
umme ire erbeit“ („einen Eimer Wein […] für ihre 
Arbeit“1179), als Bezahlung für das Erbbereiten. Im Gos-
larer Bergrecht wird für den Eimer Honig, den der Förs-
ter als Bezahlung für die Genehmigung von Wassergrä-
ben erhalten sollte, eine Summe Geldes genannt, die 
ersatzweise gezahlt werden konnte: „Dies ist die Ge-
bühr: Ein Eimer Honig, mit einem Verding zu lösen.“1180 
Die „Vorstellung von der Bewertung des Produktes 
Honig“1181, die wir aus dieser Bestimmung erhalten, 
muss ebenfalls auf einer verlässlichen, einheitlichen 
Größe des Eimers basieren. Archäologisch konnte bis-
her kein Erzkorb in Sachsen eindeutig belegt wer-
den.1182 Der Henkel eines Spankorbes aus dem 12./13. 
Jahrhundert, der in Dippoldiswalde gefunden wurde, 
kann nicht eindeutig mit dem Bergbau in Verbindung 
gebracht werden.1183 Erzmulden (auch: Fördertröge) 
und wahrscheinlich Bulgen (Lederschläuche zum Was-
serschöpfen und Erzfördern1184) konnten hingegen in 
Dippoldiswalde und Niederpöbel nachgewiesen wer-
den, während sie keine Erwähnung im Freiberger Berg-
recht finden.1185 Seilreste sind zwar dokumentiert, je-
doch handelt es sich dabei nicht um Förderseilreste, 
sondern um Befestigungsmaterial für Leitern (bergmän-
nisch: Fahrten).1186 Indirekt wurden Haspelseile durch 
Abdrücke in Form von Riefen belegt.1187

4.3 Einordnung des Freiberger 
Bergrechts in die 
Bergrechtsgeschichte

Im Anschluss an die Erörterung und Auswertung der 
Freiberger Bergrechtstexte und im Zusammenhang mit 
der zu Beginn der Arbeit gegebenen Übersicht zur Ent-
wicklung von Bergrecht im 12. bis 14. Jahrhundert, soll 
im Folgenden eine schlaglichtartige inhaltliche Einord-
nung in die Bergrechtsgeschichte dieser Zeit erfolgen.

Die Zeit der Niederschrift des Freiberger Berg-
rechts in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts fällt in 
die Zeit der Herrschaftskonsolidierung der wettinischen 
Markgrafen in der expandierenden Markgrafschaft Mei-
ßen. Dabei ist das Freiberger Bergrecht A kurz nach 
den regionalen politischen Erschütterungen um die 

1179 FBR A § 9.
1180 Siehe Goslarer Bergrecht Art. 172.
1181 Vgl. Bartels et al., 2007, S. 64.
1182 Vgl. Smolnik, 2014, S. 237 (Katalogobjekt 37) u. Scholz, 

2015, S. 261.
1183 Vgl. Smolnik, 2014, S. 237 (Katalogobjekt 37). 
1184 Vgl. Ebd. (Katalogobjekte 38).
1185 Vgl. Ebd., S. 236–241.
1186 Vgl. Ebd., S. 231 (Katalogobjekte 31).
1187 Vgl. Schröder, 2015, S. 33 u. 123.
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Jahrhundertwende vom 13. ins 14. Jahrhundert ent-
standen. Die mutmaßliche Entstehungszeit des Freiber-
ger Bergrechts B zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Markgrafen ihre Herrschaft bereits aufgebaut hatten 
und dabei waren, sie stetig auszubauen; gleichzeitig 
stellt sie sich als eine Phase konjunkturellen Ab-
schwungs im Silberbergbau dar.1188 Wie oben dargelegt 
wurde, reichen einige der Bestimmungen aus dem 
 Freiberger Bergrecht A vermutlich bis ins 12. Jahrhun-
dert zurück, wobei ein Freiberger Bergrecht namentlich 
erst aus dem 13. Jahrhundert bekannt ist.1189 Die Mehr-
heit der Bergrechtstexte des Mittelalters datieren zwi-
schen der Mitte des 13. und der Mitte des 14. Jahrhun-
derts.1190 Auffälligerweise häufig im Zusammenhang mit 
politischer Neuordnung oder wirtschaftlichem Ab-
schwung.1191

Das Trienter Bergrecht nimmt in Form und Zeitstel-
lung eine Sonderstellung ein. Zum einen ist es in Form 
von mehreren Einzelurkunden verschiedenen berg-
rechtlichen Inhalts überliefert, zum anderen datiert es 
mit 1185 bis 1214 verhältnismäßig früh.1192 Die Freiber-
ger Bergrechtstexte und die Bergwerksordnung Fried-
richs des Ernsthaften von 1328 lassen sich gut in die 
übrige Bergrechtsgeschichte – soweit sie bekannt ist – 
einordnen. So sind aus Iglau die ersten Bergrechtstexte 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Verbin-
dung mit dem Stadtrecht in Erscheinung getreten 
(Iglauer Bergrecht A und B). Nach vielen Rechtsweisun-
gen an andere Städte – u.a. an Freiberg – ist bereits 
um 1300 das umfassende Ius Regale Montanorum ver-
fasst worden, welches dem Wortlaut nach „einen An-
spruch auf Geltung in ganz Böhmen erhob“1193.1194 In 
Freiberg stellt sich die Entwicklung so dar, dass das 
Freiberger Bergrecht A noch in sehr engem Zusammen-
hang mit dem Stadtrecht zu sehen ist, das Freiberger 
Bergrecht B jedoch bereits die Tendenz zum Landes-
bergrecht aufweist.1195 In dem Zusammenhang von Be-
deutung ist die Überlieferung der Bergwerksordnung 
Friedrichs des Ernsthaften von 1328, die zeitlich zwi-
schen die beiden Bergrechtstexte fällt und im selben 
Jahr ausgestellt wurde, in dem seine Belehnung mit der 
Markgrafschaft Meißen, der Landgrafschaft Thüringen 

1188 Siehe Punkt 2.2.3 „Kolonisation, Siedlungsentwicklung und 
Silberbergbau“.

1189 Siehe Punkt 4.1 „Nachlese – Altersstufen und Zusammen-
hänge im Freiberger Bergrecht A“ u. Punkt 2.4 „Entstehung, 
Überlieferung und Edition des Freiberger Bergrechts“.

1190 Siehe Punkt 2.3.4 „Entstehung mittelalterlicher Berg-
rechtstexte“.

1191 Vgl. z.B. bei Bartels et al., 2001, S. 272 für Goslar, Häger-
mann und Ludwig, 1986, S. 24-26 für Trient, Dies., 1991, 
S. 20-21 für Massa Marittima u. Clauß, 1965, S. 54 für das 
FBR im Zusammenhang mit dem Erbbereiten.

1192 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1986, S. 7.
1193 Pfeifer, 2002, S. 222.
1194 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 222-223 u. siehe Punkt 2.3.4 „Entste-

hung mittelalterlicher Bergrechtstexte“.
1195 Neben den vielen Hinweisen in Punkt 3 „Erörterung der 

Inhalte des Freiberger Bergrechts“ siehe Punkt 4.2.1.1 
„Rechtsbereiche“.

und dem Osterland erfolgte.1196 Aus dem Harz ist die 
sogenannte Bergordnung des Herzogs Albrecht von 
Braunschweig aus dem Jahr 1271 die erste bekannte 
bergrechtliche Quelle, es folgt in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts das stark von Stadtinteressen gepräg-
te Goslarer Bergrecht.1197 Auf die divergierenden politi-
schen und bergrechtlichen Voraussetzungen des Har-
zes und der Freiberger Gegend wird häufig 
hingewiesen. Im Harz waren u.a. schon lange vor der 
Ronkalischen Konstitution 1158 Besitzrechte vergeben 
worden und ein Abgabensystem vom Bergbau auf 
Krongut installiert.1198 Inwiefern sich diese Unterschiede 
auf die Inhalte der Bergrechtstexte auswirkten wurde 
bisher nicht genauer untersucht.1199 Oberflächlich stell-
ten Ermisch und Zycha fest, dass Freiberger Bergrecht 
und Goslarer Bergrecht allgemein wenig Parallelen auf-
weisen würden.1200 Zycha sieht vor diesem Hintergrund 
sogar die Theorie, dass die meisten Bergleute, die im 
12. Jahrhundert nach Freiberg kamen, aus dem Harz 
gewesen seien, ins Wanken gebracht. Das Recht sei 
ein „sonst so treuer Begleiter“1201 und hätte sich somit 
erhalten müssen.

Das oben als Sonderfall beschriebene Trienter 
Bergrecht lässt sich für einen exemplarischen Vergleich 
der verschiedenen bergrechtlichen Quellengattungen 
heranziehen. Die sieben Urkunden dieses Bergrechts 
gehen – mit einer Ausnahme – auf den Bischof Friedrich 
von Wangen zurück, der im Rahmen seiner Bemühun-
gen, um die „Restitution bischöflich-landesherrlicher Ge-
walt […] eine umfassende Dokumentation über Rechte, 
Rechtstitel, Besitz und Verträge zusammenstellen“1202 
ließ. Das besondere Charakteristikum dieser Quellen 
ist, dass sie die Interessen des Bischofs, sowie auch der 
Bergleute spiegeln, wobei es dem Bischof hauptsächlich 
an der korrekten Verrechnung der Abgaben gelegen ha-
be und den Bergleuten „an einer geordneten Betriebs-
führung der Gruben bei umfasssender Rechtssicherheit 
und garantierten Rechtswegen“1203.1204 Dieses Zusam-
menspiel verschiedener Interessenskreise ist in jedem 
Bergrechtstext zu erkennen – wenn auch nicht immer so 
offensichtlich wie im Trienter Bergrecht. Für das Freiber-
ger Bergrecht wurde oben verdeutlicht, dass es sowohl 
landesherrlichen Ansprüchen, wie die Sicherung der 
Abgaben, der Beteiligungen oder der Zuständigkeiten 
im Bereich der Aufsicht und Kontrolle, genügen muss-

1196 Siehe Punkt 2.2.3 „Kolonisation, Siedlungsentwicklung und 
Silberbergbau“.

1197 Vgl. Kraschewski, 2012, S. 286 u. siehe Punkt 2.3.4 „Entste-
hung mittelalterlicher Bergrechtstexte“.

1198 Vgl. Bartels und Klappauf, 2012, S. 178.
1199 Hinweise auf die Zusammenhänge bei Kraschewski (2012, 

S. 286-287) u. Bartels und Klappauf (2012, S. 177-178).
1200 Vgl. Ermisch, 1887, S. XLV u. Zycha, 1900a, S. 12-13. 

Herrmann und Ermisch (1882, S. 142) haben schon auf die 
Notwendigkeit entsprechender genauerer Untersuchungen 
hingewiesen.

1201 Zycha, 1900a, S. 12.
1202 Vgl. Hägermann und Ludwig, 1986, S. 7.
1203 Ebd., S. 9.
1204 Vgl. Ebd., aber siehe auch unten die Feststellung zur fehlen-

den Nähe zum praktischen Bergbau.
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te, als auch dem Erfordernis der Bergleute, einen mög-
lichst konfliktfreien Bergbau treiben zu können, der ih-
nen ihr Auskommen sicherte.1205 Dabei sind die 
Bergleute zu dieser Zeit bereits keine homogene Grup-
pe mehr, sofern sie es jemals waren. Die Arbeits- und 
damit sozialen Differenzierungen sind deutlich in den 
bergrechtlichen Bestimmungen zu sehen. Pfeifer zeigt 
dies am Beispiel des Ius Regale Montanorum, welches 
sich im Gegensatz zum wesentlich kürzeren Freiberger 
Bergrecht auch mit Personen des Zulieferergewerbes 
(wie Schmieden oder Bulgenherstellern) beschäf-
tigt.1206 Im Freiberger Bergrecht sind es die Aussagen 
zu den Gewerken, den Lehnhäuern oder den einfachen 
Häuern1207; aber auch die zunehmende Vielfalt inner-
halb der Beamtenschaft1208. Zudem wird insgesamt 
vom Freiberger Bergrecht A zum Freiberger Bergrecht 
B eine Zunahme der Komplexität bei den Benennun-
gen von Personengruppen deutlich.1209 Die Berg-
rechtstexte scheinen bemüht, alle Beteiligten zu erfas-
sen. Einerseits wird dies auf bereits vorherrschenden 
Konflikten basieren, andererseits kann davon ausge-
gangen werden, dass die Regelungen gleichfalls vor-
ausschauend formuliert wurden.1210 Das Freiberger 
Bergrecht war keine Bergordnung, kein systematischer 
oder umfassender Bergrechtstext, aber auch Ermisch 
warnte davor, die Bedeutung des Freiberger Berg-
rechts zu unterschätzen, selbst wenn es niemals in „ur-
kundlicher Form aufgezeichnet oder durch besondere 
Urkunde eingeführt worden ist“1211. Er begründet die 
Bedeutung u.a. in der nachweislichen Anwendung des 
Freiberger Bergrechts B bis ins 15. Jahrhundert hinein. 
Auch das deutsche Iglauer Bergrecht in seinen vielen 
Ausführungen ist jeweils nicht in Urkundenform vor-
handen, erlangte aber durch die Position Iglaus als 
Oberhof weite Verbreitung und Bedeutung.1212

Pfeifer hebt unter den Bergrechtstexten das Ius Re-
gale Montanorum hervor, da es sich ausführlich an rö-
mischem und kanonischem Recht orientiert und damit 
eine „Kodifikation im engeren Sinne eines Codex oder 
Gesetzbuchs“ darstelle. Er beschreibt das Trienter 
Bergrecht, das Iglauer Bergrecht und das Bergrecht 
von Massa Marittima als „Rechtsordnungen statutari-
schen Charakters [, die, d.V.] im wesentlichen auf die 
unmittelbare Regelung einzelner Fragen ohne weitere 

1205 Siehe für die landesherrlichen Interessen z.B. Punkt 3.3.5 
„Abgaben an den Landesherrn“ und für die Interessen der 
Bergleute Punkt 3.9.3 „Klagen“.

1206 Vgl. Pfeifer, 2002, S. 60.
1207 Siehe z.B. Punkt 3.1.3 „Anbieter von Arbeit und Kapital im 

Berg- und Hüttenwerk“ und dort besonders zu den Lehnhäu-
ern.

1208 Siehe besonders Punkt 3.1.1 „Personen mit Aufsichts- und 
Kontrollfuktionen“.

1209 Siehe Punkt 3.1 „Personen und Personengruppen“.
1210 Siehe z.B. Punkt 3.9.2 „Prävention und Sanktion“.
1211 Ermisch (1887, S. LXXV) verweist zusätzlich auf den Begriff 

„Privataufzeichnung“, siehe hierzu Punkt 2.3.1 „Definitionen 
von Bergrecht“.

1212 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 132–134 u. siehe 
Punkt 2.4 „Entstehung, Überlieferung und Edition des Frei-
berger Bergrechts“.

Begründung oder Systematisierung“1213 abzielten. Die-
se Feststellung kann ebensogut auf das Freiberger 
Bergrecht angewendet werden, wobei nicht von einer 
ungeordneten Ansammlung von Einzelfragen gespro-
chen werden kann. Bestimmte Problematiken wie Kla-
gen, das Erbstollenrecht oder die im Zusammenhang 
mit der Verleihung auftretenden Rechtsfragen werden 
gebündelt in mehreren Paragraphen besprochen.1214

Dennoch passt Pfeifers Feststellung zu einer – 
wenn auch überspitzten und nicht im Ganzen zu teilen-
den – Einschätzung Klotzschs aus dem 18. Jahrhundert:

„[…] weil die Subtilitäten des römischen Rechtes, 
woran die alten Juristen so viel Geschmack fan-
den, in den ältesten der vorhandenen Bergrechte 
nicht anzutreffen sind, sondern diese bey genauer 
Beleuchtung mehr die Einleitung zu Anstellung ei-
nes vernünftigen Grubenbaues geben, als einen 
Proceß zu führen anweisen, woran die alten und 
klugen Bergleute niemals einen Gefallen 
gehabt.“1215

Das Trienter Bergrecht aus Pfeifers Aufzählung weist 
dennoch im Gegensatz zu den anderen beiden genann-
ten Bergrechtstexten und zum Freiberger Bergrecht kei-
ne große Nähe zum tatsächlichen Bergbau auf. Die Ur-
kunde VII geht zwar auf konkrete bergbauliche Probleme 
ein, wurde aber zum Zwecke der Regelung einer ganz 
bestimmten Konfliktsituation mit namentlich bekannten 
Akteuren erlassen.1216 Es ist weniger praktisch orientiert. 
Im Fokus stehen die bischöflichen Einnahmen, Strafgel-
der oder Abgaben.1217 Nach Schmidtchen und Ludwig 
erhielten im Bergrecht von Massa Marittima Themen wie 
Feuersetzen, Wasserhaltung oder Bewetterung eine ho-
he Aufmerksamkeit.1218 Die Freiberger Bergrechtstexte 
sind voll von Verweisen auf mögliche Wassernot, Fra-
gen der Bewetterung und sprechen sogar mögliche wirt-
schaftliche Misserfolge an.1219 Beide letztere Berg-
rechtstexte haben in diesem Charakteristikum ihre 
Gemeinsamkeit. Die Entstehungszusammenhänge von 
Bergrechtstexten variieren in den verschiedenen Revie-
ren teilweise erheblich und müssen in Untersuchungen 
mit einbezogen werden.

1213 Zitate bei Pfeifer, 2002, S. 221.
1214 Siehe Punkt 3.9.3 „Klagen“, Punkt 3.3.4 „Erbstollen“ u. 

Punkt 3.3.1 „Vom losen Schurf zum offiziellen Grubenfeld“.
1215 Klotzsch, 1764, S. 65.
1216 Siehe Hägermann und Ludwig, 1986, S. 66–68 (= Trienter 

Bergrecht, Urkunde VII, Übersetzung).
1217 Siehe Trienter Bergrecht (= Hägermann und Ludwig, 1986, 

S. 33-50, Latein u. Übersetzung).
1218 Vgl. Schmidtchen und Ludwig, 1992, S. 65.
1219 Siehe Punkt 3.5 „Technik und Arbeitsmittel“ u. Punkt 3.7.4 

„Konjunkturen“.
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Insbesondere die Rechtshistoriker der Wende vom 19. 
ins 20. Jahrhundert – namentlich Hubert Ermisch und 
Adolf Zycha – haben sehr detailreiche Untersuchun-
gen der Rechtsinhalte des sächsischen und auch böh-
mischen Bergrechts durchgeführt. Der Umfang dieser 
Untersuchungen hat anscheinend dazu beigetragen, 
vor einer neuerlichen Auseinandersetzung mit dem – 
in diesem Fall Freiberger – Bergrecht zurückzuschre-
cken. Dabei gibt es viele in Frage kommende Heran-
gehensweisen, diese Quellen auszuwerten. In der 
vorliegenden Arbeit konnte durch die Übersetzungsar-
beit eine besondere Nähe zu den Originaltexten des 
Freiberger Bergrechts erzeugt werden. Einige Miss-
verständnisse aus der bisherigen Literatur konnten 
geklärt werden, andere Fragen mussten offen bleiben. 
Die Benennung der offenen Fragen ist es aber, die bei 
der Erforschung des Bergrechts – sowie selbstver-
ständlich generell in der Wissenschaft – ein Weiter-
kommen ermöglichen kann. Die schwer verständlichen 
Passagen der unleugbar komplizierten Sachverhalte 
aus den Bergrechtstexten auf Nieder-, Mittelhoch-
deutsch oder Latein zu zitieren, ohne wenigstens den 
Versuch einer Übersetzung oder genaueren Umschrei-
bung zu unternehmen, hilft häufig nicht weiter. Die vor-
liegenden Übersetzungen bilden nun eine neue Dis-
kussionbasis für die Auseinandersetzung mit dem 
Bergrecht. Wenn auch nicht alle Aspekte, die in dem 
vielseitigen Prozess der Übersetzung zum Tragen ge-
kommenen sind, ihren Platz in dieser Arbeit gefunden 
haben, so bieten die thematisch geordnete Übersicht 
über die Inhalte und die eingehender betrachteten 
Punkte in der Auswertung zusammen ein neues leb-
haftes Bild vom Freiberger Bergrecht und bildeten die 
Basis, um die Fragestellung zu bearbeiten.

Die der Arbeit zum Ziel gesetzte Untersuchung der 
Frage nach der Aktualität und Praktikabilität des Frei-
berger Bergrechts in seiner Zeit auf Grundlage der im 
Rahmen des Dissertationsprojekts angefertigten Über-
tragung der Freiberger Bergrechtstexte A und B aus 
dem Mittelhochdeutschen hat viele Antworten gefun-
den. Die Aktualität des Freiberger Bergrechts ist beson-
ders in der zeitlichen Koinzidenz des Auftretens vieler 
bergrechtlicher Quellen zwischen dem 12., besonders 
aber dem 13. und 14. Jahrhundert zu sehen. Es ent-
spricht in seinen Inhalten dem Wissen, Vermögen, An-
sprüchen und Bedürfnissen der Beteiligten. Dabei ist zu 
konstatieren, dass das Freiberger Bergrecht keine das 
gesamte Berg- und erst recht nicht das Hüttenwesen 
betreffende Bergrechtskodifikation ist. Es reiht sich ein 
in die Bergrechtssammlungen, die altes sowie aktuelles 

Recht bedürfnisnah erfassen, es hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit befragen – wie im Freiberger Bergrecht A 
– und gegebenenfalls anpassen – wie zum Teil im Frei-
berger Bergrecht B. Die Bergrechtstexte dieser Zeit 
 erscheinen nicht starr, sie sind Ergebnisse von Aus-
tausch, veränderten Rahmenbedingungen und poli-
tischen Zielsetzungen. Die Überlieferung der beiden 
Bergrechtstexte Freiberger Bergrecht A und Freiberger 
Bergrecht B, als einem Entwurf oder wenigstens einer 
Art Vorversion und einer Überarbeitung, bieten die 
Möglichkeit, Anpassungen zu erkennen, die sich auf 
damals aktuelle Geschehnisse beziehen. So weisen die 
vermehrte Behandlung der Stollen und der Lehenschaf-
ten auf die Zunahme technischer und arbeitsorganisa-
torischer Anforderungen. Unsicherheiten in der Verwen-
dung von Termini deuten auf im Fluss befindliche 
Entwicklungen. Besonders deutlich wird dies auch an 
der Herausbildung einer bergbaulichen Gewerkschaft, 
die vermehrt aus Teilbesitzern besteht und der Heraus-
bildung der dazugehörigen Terminologie. Die markgräf-
liche Bergwerksordnung, die zeitlich genau zwischen 
die beiden Bergrechtstexte fällt, belegt zudem die Stei-
gerung landesherrlicher Einflussnahmen im Bergbau, 
die sich im Freiberger Bergrecht B dann auch in der 
mutmaßlichen Ausweitung des intendierten Geltungs-
bereichs niederschlägt.

Die Praktikabilität hängt mit der Aktualität zusam-
men. Dass das Freiberger Bergrecht hinsichtlich der 
allgemeinen Bergrechtsentwicklung dem Stand der 
Zeit entsprach, bedeutet gleichzeitig, dass es dem 
Stand der Technik entsprach. Dieser Zusammenhang 
ergibt sich nicht zwangsläufig, jedoch wird er sehr 
deutlich in Anbetracht des in den meisten Berg-
rechtstexten hohen Grads an praktischer Nähe der Be-
stimmungen zum Bergbau. Der Blick in die dingliche 
Überlieferung und in die Ergebnisse der montanar-
chäologischen Forschung untermauert diese bereits 
seit langem immer wieder in der Literatur mehr oder 
weniger oberflächlich festgehaltene Tatsache beson-
ders. Die Themen „Feldmaße“ und „Technik“ eignen 
sich äußerst gut für den Abgleich bergrechtlicher Be-
stimmungen mit den archäologischen Befunden. Es ist 
zwingend notwendig, dass die benannten Disziplinen 
in den direkten Austausch treten, um der Komplexität 
der materiellen und schriftlichen mittelalterlichen Berg-
bauquellen gerecht zu werden.

Auf Seiten der historischen Bergbau- und Berg-
rechtsforschung scheint besonders vielversprechend 
zu sein, sich mehr auf Einzelaspekte zu konzentrieren. 
Die Regelunfgsvielfalt der Bergrechtstexte ist derart 
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hoch, dass es schwer möglich ist, sich in allen Berei-
chen auszukennen. Urteile über „das Bergrecht des 
Mittelalters“ in der Literatur leiten sich oft aus dem Spe-
zialwissen des jeweiligen Autors zum jeweils bearbeite-
ten Bergrechtstext her. Auch vor dem Hintergrund der 
Forschungslage scheint ein Spezialisieren auf Einzel-
aspekte des Bergrechts erfolgversprechend. Die Texte 

könnten effektiv auf ihre Gehalte hin zu Themen wie 
Stadt und Bergrecht, Arbeitsorganisation oder Technik 
ausgewertet werden. Auf Grundlage der vorhandenen 
Editionen und Literatur ist eine solche Vorgehensweise 
durchaus bereits im Bereich des Möglichen, wenn auch 
die Forschungslage allgemein eher als mangelhaft be-
zeichnet wurde und werden muss.
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Übersetzung Freiberger Bergrecht A

Dies ist Bergrecht im Lande unseres Herrn, dem Mark-
grafen zu Meißen und was dazu gehört.

[§ 1.]
Ist es so, dass einem Mann ein Gang recht und redlich 
verliehen wird, erhält er sieben Lehen und dreieinhalb 
Lachter in dessen Hangendes und dreieinhalb Lachter 
in dessen Liegendes. Die darin liegenden Gänge gehö-
ren ihm. Ist es so, dass der (mit dem Gang beliehene) 
[Leiher] innerhalb derselben Grenzen ein Lehen oder 
zwei auf Termin verliehe und er fände Erz, das maßwert 
wäre, so misst man rechtmäßig dem mit dem Gang 
beliehenen oder seinen Gewerken zu und jener behält 
seinen Termin an dem Erz so lange, wie es ihm verliehen 
wurde. Ist es so, dass ein Mann so beliehen wird, der 
dann sieben Lehen hat, und ein [zweiter] Mann auch auf 
demselben Gang danach [beliehen wird], wie nah es 
seinen Grenzen auch sei, und findet der (zweite) früher 
Erz, so muss man ihm zu Recht [früher] zumessen. Von 
welchem Schacht er sich vorbehalten hat, dass es seine 
Fundgrube sei, von dem aus muss man messen. 

[§ 2.] 
Vom Recht der Bürger. 
Die Bürger von Freiberg haben auch das Recht, beide: 
Arme und Reiche, auf allem Gebirge im Lande meines 
Herrn, dass sie da niemand aufhalten oder ihr Gut in 
Beschlag nehmen kann. 

[§ 3.] 
Vom Rechte des Briefes im Gebirge. 
Ist es ferner so, dass Leute im Gebirge an den Brief 
kommen, wegen Unziemlichkeiten oder weshalb es 
auch sei, dieselben Leute mit dem Eintrag muss man 
damit diesen Bürgern überantworten, dass sie die an 
ihren Brief setzen. 

[§ 4.] 
Vom Recht der geschworenen Leute im Gebirge.
Im Gebirge ist zudem Recht, dass die Geschworenen 
im Gebirge (Berggeschworene) keine Leute unbezich-
tigt oder unschuldig machen können, denen man 
Schuld gibt wegen Verwundungen, da dies die Ge-
schworenen zu Freiberg ganz mit Recht tun dürfen.

[§ 5.] 
Vom Recht des Richters in Freiberg. 
Wer Richter in Freiberg ist, was vor dem verhandelt 
wird, das gewährleistet er ohne Zweifel und rechtmäßig 

auf allen Gebirgen im Land, wenn es rechtmäßig zu 
meines Herrn Münze gehört. 

[§ 6.] 
Vom Recht der Bergrichter. 
Aber alle Bergrichter, die der Bergmeister setzt und be-
stätigt so weit das Land reicht, über das was vor denen 
verhandelt wird dürfen sie weder Zeugnis ablegen noch 
gewährleisten vor dem Stadtgericht mit keinem Recht. 
Es kann auch kein Bergrichter auf einem anderen Berg 
Zeugnis ablegen, auf dem er kein Richter ist. Was er in 
seinem Gerichtsbezirk sieht oder hört, das kann er oh-
ne Zweifel gewährleisten und nirgendwo anders als in 
seinem Gerichtsbezirk. 

[§ 7.] 
Vom Recht des Bergmeisters. 
Ist es ferner so, dass vor dem Bergmeister etwas ver-
handelt wird oder was ihm bekannt ist, das gewährleis-
tet er ohne Zweifel vor dem Stadtrichter. 

[§ 8.] 
Über welches Handelsgut im Gebirge Zeugen beweis 
geführt werden darf. 
In den Bergen ist es auch Recht, dass man über weiter 
keine Ware Zeugenbeweis führen kann als über dreier-
lei: das ist Tuch und Blei und Pferd oder Ross. 

[§ 9.] 
Vom Bergwerk und wie man es mit dem Ackerteil 
halten muss. 
Wo ein Mann Erz suchen will, dass kann er mit Recht 
tun. Kommt derjenige, dem das Erbe gehört und fordert 
sein Ackerteil, das ist ein Zweiundreißigstel, und bietet 
seine Kostenbeteiligung mit Wissen zweier ehrhafter 
Männer an, ehe man Korb und Seil einwirft, dann hat er 
es mit Recht. Der Dorfherr hat davon nichts. Geht das 
Erz vor sich und Fleischbänke und Badestuben entste-
hen, dann steht dem Dorfherrn der Zins daraus zu. Das 
Gericht und Leihamt steht meinem Herrn zu und [das 
Silber] gehört zur Münze von Freiberg. 

[§ 10.] 
Von Streit um die Gerichtszuständigkeit. 
Ist es so, dass man sich bezüglich des Berggerichts 
nicht sicher ist, wie weit es reicht oder wo es endet, das 
ist so entschieden, dass man einen Korb nehmen muss 
und eine Keilhaue, eine Kratze, einen Schlägel und 
zwölf Eisen hineinlegt. Den muss man an einen Rund-
baum hängen und muss ihn von selber hinablaufen 
lassen. So weit, wie man das hören kann, so weit reicht 
das Gericht meines Herrn. Das Gestell kann der Berg-
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meister auf eine beliebige Grube des Bergwerks set-
zen. 
Und wer einen Schurf ledig vorfindet, der darf sich ohne 
Zweifel dort hineinsetzen. Baut er den Schurf solange, 
bis er einen Gang findet, so soll er ihn von seinem Lei-
her empfangen. So ist ein Bau, der verliegt sich in einer 
Tagesschicht. Dem Leiher darf er keinen Teil geben, 
auch wenn er es gerne wollte. 

[§ 11.] 
Zum ersten Kapitel von den Neufängern. 
Ein jeder Leiher muss den vermerken, dem er leiht, da-
mit er ihm Gewähr leisten kann. Eines vernünftigen Lei-
hers bedarf man ohne Zweifel. Wem er einen Gang 
leiht, der erhält auf dem Gang vor sich dreieinhalb Le-
hen und hinter sich auch dreieinhalb Lehen und in des-
sen Hangendes dreieinhalb Lachter [und in dessen Lie-
gendes dreieinhalb Lachter].1 Die erste Leihung ist 
rechtskräftig und bleibt es in den sieben Lehen. Die sie-
ben Lehen muss er mit einem oder zwei oder drei 
Schächten bauen oder wie es ihm beliebt. 
Kommt es auch vor, dass derselbe Bauer (Bergmann) 
Erz findet, so kann er davon ohne Gefahr einen Korb 
hauen und muss zum Zehntner gehen und sagen: 
„Herr, ich habe Erz gefunden, von dem ich etwas ge-
hauen habe. Nun schickt (die Zuständigen) her, damit 
mein Herr und die Gewerken gleichermaßen Recht wi-
derfahren.“ Darauf muss der Zehntner herbeikommen 
oder (jemanden) schicken, dass damit ein Zustand ein-
tritt, dass meinem Herrn und den Gewerken Recht wi-
derfährt und ihr Nutzen zukommt.2 Wenn das Erz vor 
sich geht, so müssen der Zehntner und die Gewerken 
Ganghauer bestimmen, die sich gut verhalten haben, 
die muss der Bergmeister bestätigen. Die Gewerken 
mögen Hutleute einsetzen und müssen für jeden Hut-
mann ein Zweiundreißigstel setzen, weil sie ihr Amt an-
getreten haben, wie es Recht ist, und die muss der 
Bergmeister mit dem Eid bestätigen. Hilft Gott dem Fin-
der, dass sein Erz vor sich geht, so muss der Zehntner 
den Fronteil meines Herrn erheben, das ist die dritte 
Schicht. Wenn das eintritt, so muss mein Herr seine 
Kost dazu geben wie jeder andere Gewerke. Brauchen 
die Gewerken einen Richtschacht oder einen Wasser-
schacht, dann muss mein Herr seinen Kostenanteil da-
zugeben. 
Wo es also vorkommt, dass man meines Herrn Fronteil 
erhebt, da muss man dem Finder rechtmäßig den 
Gang messen. Das muss der Bergmeister mit Recht 
tun. Der Finder muss ihm seine Maßpfennige geben, 
das sind vier Schillinge.3 Der Bergmeister muss auf 
den Gang kommen und muss sprechen: „Herr Finder, 
welche ist eure Fundgrube?“ Welche Grube ihm der 
Finder dann zeigt, von der er sich mit seinem Eid vor-

1  Hervorgehobener Text paraphrasiert bei Benseler, 1843, 
S. 63. Im Folgenden in den Fußnoten die jeweiligen Seiten-
angaben der entsprechenden Textabschnitte.

2  Vgl. Benseler, 1843, S. 61.
3  Vgl. Benseler, 1843, S. 62.

behalten darf, dass das seine Fundgrube sei, von da 
aus muss man ihm messen. So muss der Finder auf 
seine Hängebank treten und muss zwei Finger auf sein 
Haupt legen und muss schwören, dass das seine 
rechtmäßige Fundgrube sei: „Also gebrauche ich mei-
nes Hauptes und meiner rechten Hand (und schwöre), 
so wahr mir Gott helfe.“

[§ 12.] 
Dies ist das Kapitel von den gemessenen Bergen 
und wie gemessen werden muss. Zweites Kapitel. 
Nun muss man messen. Der Bergmeister muss die 
Schnur nehmen und muss sie in der Mitte der Grube 
anlegen und muss ihm ein halbes und ein ganzes Le-
hen zumessen, die zur Fundgrube gehören. Dann muss 
ein Lehen und wieder eines vermessen werden, die 
heißen äußerste Lehen, die muss man mit einem 
Schacht bauen und die gehören auch noch dem Finder, 
wenn er sie baut wie es Recht ist. Danach muss unse-
rem Herrn dem Markgrafen ein Lehen zugemessen 
werden, dann unserer Herrin der Markgräfin ein Lehen, 
dann dem Marschall ein Lehen, dann dem Truchseß ein 
Lehen, dann dem Kämmerer ein Lehen, dann [den Bür-
gern ein Lehen, dann] dem Bergmeister ein Lehen. Nun 
muss man auf der anderen Seite beginnen von der Mit-
te der Fundgrube aus und muss wieder genauso viele 
Lehen auf demselben Gang vermessen, wie zuvor ge-
messen wurden.4 
Wenn der Gang auf diese Weise vermessen wurde, 
muss man ihn bauen, wie es Recht ist. Die Fundgrube 
mit ihren drei Lehen muss man mit einem Schacht bau-
en. Die äußersten Lehen beiderseits müssen je zwei 
mit einem Schacht gebaut werden. Verliegen sich die 
Lehen an drei Tagesschichten an drei Arbeitstagen 
nacheinander [dann kann sie der Bergmeister um mei-
nes Herrn Recht an jemanden weiterverleihen, der 
bauen will]. Und am Sonnabend kann man nicht verlei-
hen. Danach meines Herrn Lehen und meiner Herrin 
Lehen, für die gilt besseres Recht, sie können sich 
nicht verliegen. Sie darf auch niemand verleihen, au-
ßer mein Herr selbst oder wen er dazu berechtigt. Sie 
haben auch das Recht, dass ihnen niemand enthauen 
darf und sie auch niemandem enthauen dürfen. 
Danach die Lehen der Herren, die müssen sie bauen 
oder verleihen. Tun sie das nicht, dann muss der 
Bergmeister sie verleihen, so hoch wie er kann, nur 
mindestens zur Hälfte. Dasselbe Recht haben beide 
Bürgerlehen und Bergmeisterlehen. Und will sie 
niemand bauen, dann muss der Bergmeister den 
Herren gebieten, dass sie ihre Lehen nach Recht 
bewirtschaften und bauen. Tun sie es daraufhin nicht, 
so muss er sie zur Wahrung meines Herrn Recht 
verleihen, der Bergmeister oder sein Leiher.5 
Kommt es dann vor, dass man Erz findet auf demsel-
ben Gang oder auf anderen Gängen dabei auf dem 

4  Vgl. Benseler, 1843, S. 62.
5  Vgl. Benseler, 1843, S. 64.
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Feld, den muss man gleichermaßen messen, wie man 
diesen vorher beschriebenen Berg vermessen hat, es 
sei denn dies würde so viel sein, dass die Maße an den 
vorher gemessenen Berg heranreichen, da muss die 
Vermessung abgebrochen werden. 

[§ 13.] 
Von zwei Bergen, die auf zwei Gängen nebeneinan-
der vermessen werden. 
Ist es so, dass zwei Berge auf zwei Gängen beieinan-
der gemessen werden und der zuerst vermessene ver-
liegt sich und der zweite bleibt bauhaft, und es käme 
so weit, dass er wieder verliehen wird, darf es dem 
zweiten rechtlich nicht schaden. Hilft ihm Gott, dass er 
Erz findet, dann muss man ihm vollständig geben, da 
es sich verlegen hatte. Welche Lehen ihre erste Lei-
hung erhalten haben auf demselben Gang, die behal-
ten ihr Recht. 

[§ 14.] 
Wie man über Teile klagen darf und wie man es da-
mit halten soll. 
Wenn jemand, der ein Bauer heißt, baut und einem 
zweiten Mann Teile gibt, damit er sie mit ihm baut, darf 
er nicht um die Teile klagen, so lange er ihm keine Kost 
gibt. Er gibt jemandem Teile, wenn er will, oder lässt es, 
wenn er will. Wenn er ihm aber einmal Kost gibt oder 
mehrmals, so darf er es ihm zu Recht nicht verwehren; 
er muss darüber klagen und muss sie von ihm erlan-
gen, wie es Recht ist. Wäre es aber so, dass derselbige 
mit dem Wissen seiner Gewerken seine Kost gebe und 
wäre bei den Gedingeverhandlungen gewesen, und je-
ner wollte (es) ihm dennoch verwehren, er hätte auch 
Erz oder nicht, und wenn ihm seine Gewerken gewähr-
leisten, dass er recht und redlich gebaut hätte, möge er 
es besser mit seinen Gewerken vor Gericht vertreten, 
wenn ihm jener allein davor schwören möchte. Wenn 
ein Mann klagen muss um Teile, darf er dann um Teile 
klagen, die nicht offiziell und dem Richter bekannterma-
ßen verdingt sind?

[§ 15.] 
Von der Klage über Teile auf vermessenen Gängen. 
Wenn aber ein Mann klagen muss über Teile auf ge-
messenen Gängen, dann muss er drei Arbeitstage 
nacheinander klagen. Muss er am ersten Tag im Ge-
richt und an den anderen zwei Tagen zu Haus und Hof 
klagen? Oder kann er bei allen Klagen zu Haus und 
Hof klagen, damit es Geltung hat? Oder soll er vor dem 
Richter auf dem Markt oder auf der Zeche klagen, da-
mit es Geltung hat? Oder klagt er vor des Richters Ge-
sinde, wenn der Richter nicht zuhause ist? 
Wenn ein Mann zweimal über Teile geklagt hat, muss 
er zum dritten Mal seinen Stufenschläger mitbringen. 
Hat ihn der Richter dann bestätigt, so darf er ihn fra-
gen, wie er ihm befohlen hat, ob die Pfennige verdient 
sind oder nicht. Gewährleistet das der Stufenschläger, 
so kann der Richter die Teile übereignen, über die er 

geklagt hat, und der Gedinger muss dem Richter die 
Gebühr geben. 
Wenn es alles übereignet wird, so muss der Richter ihm 
einen Gewerken als Boten geben, der mit ihm zu Haus 
und Hof geht und es bekanntmacht, wie es Recht ist. 
Wenn er weder auf dem Gebirge, noch am Berge oder 
in der Stadt Freiberg ansässig ist, so muss es auf dem 
Markt bekanntgemacht werden. 

[§ 16.] 
Klage über Teile an freien Gängen. 
Wenn jemand über Teile auf freien Gängen klagt, die 
ungemessen sind, muss er auch drei Tagesschichten 
darüber klagen. Wenn einem Mann also Teile übereig-
net werden, wie es Recht ist, es sei in einem Erbe 
oder auf gemessenen Bergen oder an Lehen, oder wo 
es sei, und der gerät in Not oder es gibt einen Ge-
richtskampf darum, darf er das vor Gericht vertreten – 
wenn es in einem Erbe ist mit seinem Bergmeister 
oder mit seinem Richter, wenn es in Lehen ist – dass 
man die frage, oder muss er es zusammen mit zwei 
Zeugen vertreten, wenn er es mit Klage gewonnen 
hat?

[§ 17.] 
Von der Klage über Teile im Erbe. 
Ist es auch, dass ein Mann über Teile im Erbe klagen 
muss, die ihre Kost nicht geben, da muss er drei Mal 
vierzehntägig drüber klagen. Zählen für ihn mit der 
ersten Klage die vierzehn Tage oder nicht? Wenn er 
klagt, wie es Recht ist, muss er zu der dritten Klage 
seinen Stufenschläger mitbringen. Den muss der 
Bergmeister bestätigt haben, wie es Recht ist, und 
muss den Stufenschläger zum Zeugnis auffordern und 
muss die Teile übereignen, wie es vorne geschrieben 
ist. Wäre es aber so, dass die Gewerken vor dem be-
schließen, dass man drei Tagesschichten klagt, hat 
das so viel Gewicht, als ob man drei Mal vierzehntägig 
darüber klagt. 
Ist es aber so, dass die Gewerken vor dem Bergmeister 
beschließen, ihre Kost zu Würfen zu geben oder zu 
dem Termin, wenn die ersten Würfe der Pfennige ver-
dient werden, dann darf man klagen, es sei denn die 
Gewerken entscheiden etwas anderes vor dem Berg-
meister. 

[§18.] 
Vom Recht des Verdingens im Gebirge. 
Wo man im Gebirge verdingt, da müssen die Gewerken 
von Rechts wegen alle anwesend sein oder es muss ihr 
Wort sein. Denn man darf rechtmäßig keines Mannes 
Teil zusprechen, dessen Wort nicht vertreten ist. Wenn 
aber ein Mann nicht zu den Gedingeverhandlungen 
kommen wollte, dem muss der Richter einen Termin 
setzen und ihm sagen, dass die Gewerken verdingen 
wollen. Kommt er dennoch nicht, so muss sein Wort 
rechtmäßig vertreten sein, oder man nimmt ihm seine 
Teile ab und gibt sie einem anderen Mann. 
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[§19.] 
Dies ist von den Erben. Kapitel VI. 
Ist es so, dass sich eine Zeche rechtmäßig verliegt, 
dass gemessene Gänge des Wassers wegen so sind, 
dass man sie vor Wasser nicht bearbeiten kann ohne 
Stollen, und es kommen Leute und muten dies beim 
Bergmeister, ob er ihnen die Zeche oder den Bruch 
verleihen wolle und wolle ihnen Feld dazu vererben zu 
einem Stollen um meines Herrn Zehnten und sie wol-
len ihr Silber und ihre Arbeit anbieten, dann hat der 
Bergmeister keine Macht, dies zu verleihen ohne die 
Zustimmung meines Herren. Ist aber mein Herr gnädig 
und befiehlt, zu einem Erbe auszugeben, so hängt es 
dann von den Bürgern zu Freiberg ab. Wo es auch 
liegt im Lande, bei Chemnitz, bei Meißen oder wo 
auch immer, sie müssen von Freiberg anreiten mit 
dem Bergmeister. Denen muss man einen Eimer Wein 
geben für ihre Arbeit. Die müssen das Bergwerk bese-
hen, wie (es) ihnen ihre Treue und Ehre wert ist. Zu 
dem Stollen und zu der Zeche müssen sie so viel Feld 
geben und bereiten, wie der Stollen es verlangt und 
wie es meinem Herrn und dem Lande nützlich ist.6 
Wenn das geschieht hat mein Herr seinen Fronteil auf-
gegeben und die Herren müssen alle ihre gemesse-
nen Lehen hergeben, so dass sie sie nicht länger be-
sitzen. 
Nun setzen die Gewerken an und fahren ihren Stollen 
auf und senken Lichtlöcher darauf und da können sie 
bauen und verleihen wie sie wollen und wie es ihnen 
am nützlichsten ist. Der Bergmeister darf in keiner Wei-
se verleihen. Es sei denn es kommen Leute und muten 
Lehen bei den Gewerken hinter ihrem vordersten Licht-
loch, die können sie verleihen oder können sie selber 
bauen. Wenn sie weder verleihen noch selber bauen 
wollen, so sollte ihnen der Bergmeister eine Frist set-
zen, in der sie entweder selber bauen oder verleihen, 
wenn man sie gemutet hat. Wenn sie es dennoch nicht 
tun, so hat der Bergmeister das Recht, um eine Eigen-
schaft zu verleihen, wenn er kann. Will man sie dafür 
nicht, so kann er sie für den Zehnten meines Herrn ver-
leihen. 

[§20.] 
Vom Stollenrecht. 
Jetzt treiben die Gewerken das Stollenhaupt vor sich. 
Wie weit sie kommen mit ihrem vordersten Lichtloch, 
vor dem und vor ihrem Stollenhaupt darf sie niemand 
zwingen zu bauen oder zu verleihen gegen ihren Wil-
len. Käme es aber vor, dass die Gewerken selber bau-
ten an dem vordersten Punkt und ließen es dann unbe-
baut liegen, indem sie es weder bauten noch verleihen, 
so hätten sie ihr Recht verloren, so dass der Bergmeis-
ter das Recht gewönne in dem vordersten sowie im hin-
tersten Abschnitt. 

6  Vgl. Benseler, 1843, S. 68 (dort vermischt mit FBR B § 4).

[§21.] 
Wie man wüstgefallene Erben empfangen soll und 
der Umgang damit. 
Ist es so, dass sich ein Erbe verliegt und wüst liegt in 
jeder Hinsicht, und Leute kommen und wollen dort 
bauen, die müssen zum Bergmeister kommen, der al-
lein das Recht hat die Erben zu leihen, und sagen: 
„Herr Bergmeister, wir klagen auch um das Erbe, das 
wüst liegt, des muten wir bei euch. Welche Frist ihr uns 
setzt, der wollen wir gerne folgen.“ Müssen nun beide, 
Bergmeister und Kläger, vierzehn Tage mit Zeugen vor 
Gericht treten, wenn es heißt, dass sich ein Erbe in 
sechs Wochen verliegen muss; oder müssen sie sich 
von dem Tag an über sechs Wochen damit beschäfti-
gen, da fragt nach. Wenn also Leute kommen und ein 
Erbe beim Bergmeister muten, dann muss der Berg-
meister ihnen vierzehn Tage Frist setzen, was sie ver-
traulich behandeln müssen, und muss innerhalb der-
selben (Frist) auch zumessen, wenn ihm irgend 
möglich. Hindert ihn aber Streit daran oder es ist ihm 
zu weit, dann muss er einen aufrichtigen Mann bestim-
men, auf den er vertrauen oder wenn nötig schwören 
kann. Und dem muss er auftragen, dass er die Zeit 
feststellt, in der darauf nicht gearbeitet wurde. Das 
muss er solange tun, wie es rechtmäßig ist und muss 
auch den Leuten, die es muten, so lange Frist setzen, 
wie es rechtens ist. Ist es so, dass es sich gar drei vier-
zehn Tage verliegt, dann muss der Bergmeister ohne 
Widerrede dahin reiten und keine Not soll ihn daran 
hindern und er muss anfangen mit der Wasserseige 
und muss befahren bis zum oberen Ausgang und muss 
alle Brüche und Löcher besehen, die dazu gehören. 
Wenn er es wüst liegend vorfindet, so muss er dassel-
be Erbe sogleich dort in meines Herrn Besitz überfüh-
ren und soll es dem Mann verleihen, der es recht und 
redlich gemutet hat. Er möge es ihm an keinem ande-
ren Ort verleihen, das hätte keine Gesetzeskraft. Es 
darf auch niemand anderer tun als er, nach geltendem 
Recht. Ist es so, dass es vorkommt, dass der Berg-
meister einem Mann ein Erbe verleiht, dann muss er 
seinen ganzen Fleiß daran setzen, dass er es ihm be-
wahrt und ihn mit Recht dabei hält. 
Käme es außerdem vor, dass derselbe Bauer oder ein 
anderer den Bergmeister braucht, um für dasselbe Erbe 
Zeugnis abzulegen, dann muss man ihn mit meines 
Herrn Huld auffordern (zu sagen): „dass sich das Erbe 
so lange unbebaut verlegen hat, dass ich selber darauf 
ritt und es in meines Herren Besitz überführte und lieh 
es dem Mann recht und redlich, sodass es sein ist mit 
besserem Recht, als irgendjemandes anderen.“ Meint 
ihr, dass er mit der Rede seine Pflicht erfüllt hat? Oder 
wollt ihr, dass da noch etwas hinzu kommt? Lasst es 
nun mehr sein, oder nicht, wenn er die Worte erfüllt, die 
hiervor sind und geschrieben stehen, dann sollte er ihm 
gegenüber seine Zeugenpflicht erfüllt haben, wenn es 
eurem Rechtsempfinden entspricht. 
Kommt es außerdem vor, dass derselbe Bauer oder ein 
anderer mit harter Arbeit Erz erlangt in einem Erbe oder 
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in Lehen und er mit Recht dazu gekommen ist, und 
brächte es ans Licht und erhält es drei Teilungen ohne 
Widerspruch, der beweist es besser rechtmäßig, als 
dass es ihm jemand unrechtmäßig wegnehmen kann. 
Und wie soll er es beweisen? Mit seiner Eideshand 
oder wie denkt Ihr ist hier das Recht?
Kommt es außerdem vor, dass Gewerken einen Stol-
len in einem Erbe auffahren und verleihen Lehen hin-
ter ihm oder neben ihm, so behalten sie sich das 
rechtmäßig mit einem Leiher vor, damit man die Ge-
werken nicht behindert. Und wenn die Gewerken ihr 
Stollenhaupt vor sich führen und sie kämen an eine 
Härte, dass sie Brände setzen müssten und die Lehn-
häuer wollten sie daran hindern, dann ist das nicht 
rechtmäßig, es sei denn dort, wo sie es sich zuvor 
ausdrücklich vorbehalten hätten, das beließe man ih-
nen rechtmäßig. 
Käme es auch vor, dass das Wasser der Gewerken die 
Lehnhäuer in dem Erbe oder wo es auch immer sei wo 
Wassernot ist, behinderte, dann soll man Boten herbei-
holen, die dazu einfahren und rechtmäßig so entschei-
den, dass ein jeder Mann sein Wasser fortschafft von 
seinem Bereich, wo sie es feststellen, wie es Recht ist. 
Wo Gewerken miteinander einen Bruch oder Lehen 
bauen in einem Erbe und Erz finden und den Zehnten 
solange verkaufen bis es schwächelt oder ganz ver-
schwindet, und ein Teil der Gewerken will auflassen 
und die anderen wollen dort meinem Herrn und ihnen 
selber zu Nutze weiterbauen; und jene, die wollen es 
also auflassen, während sie bei ihrem Erbe blieben, 
und jene sprechen, sie sollten ihr Gut darlegen, sie 
wollen sich auch um das Erbe kümmern, das zu den 
Teilen gehört; und die einen wollen das Erbe nicht auf-
lassen und wollen es auch nicht bauen, da fragt nach. 

[§ 22.] 
Von Teilen, die ein Mann mietet und welche Rechte 
sich daran ergeben. 
Mietet ein Mann Teil, wo man Erz haut, ein Zweiund-
dreißigstel oder mehr, der darf Häuer schicken oder 
einsetzen, so viele er will, Tag und Nacht, bis zum ver-
einbarten Tag. Daran kann derjenige, dem die Teile ge-
hören, ihn nicht hindern. Er baut wie es ihm am nütz-
lichsten scheint. Aber zur heiligen Zeit nehme ich nicht 
an, dass er rechtmäßig etwas hauen darf. Können ihm 
aber die Gewerken den Hau nach seinem Wunsch ver-
wehren oder nicht? Da fragt nach. 

[§ 23.] 
Von denen, die kein Waldwerk betreiben sollen und 
vom Waldwerksrecht. 
Wer Waldwerk hat und hat Teil an einer Grube, in der 
Erz ist, der darf nicht in die Grube einfahren. Und kein 
Waldwerker darf in eine Grube fahren, in der Erz ist, 
während sie dort Waldwerk treiben und auch kein Häu-
er darf nebenbei Waldwerk haben.

Übersetzung Freiberger Bergrecht B

Das sind allgemeine Bergrechte in diesem 
Fürstentum, die ein jeder Bergmann zu Recht wohl 
gebrauchen kann. 

[§ 1.]
Zum Ersten. Von dem obersten Bergmeister und an-
deren Bergrichtern. 
Wer oberster Bergmeister ist in einem Fürstentum, was 
vor dem verhandelt wird, das bezeugt er ohne Zweifel 
und rechtmäßig auf allen Gebirgen in demselben Fürs-
tentum. 
Alle anderen Bergrichter, die setzt der oberste Berg-
meister und bestätigt sie, so weit wie das Fürstentum 
reicht. Was auch vor denselben Bergrichtern verhandelt 
wird, die dürfen mit Recht vor keinem Stadtrichter Zeug-
nis ablegen. Es kann auch kein Bergrichter auf einem 
anderen Gebirge Zeugnis ablegen, auf dem er kein 
Richter ist. Außer das, was er in seinem Gerichtsbezirk 
hört oder sieht, das darf er ohne Zweifel bezeugen und 
nirgendwo anders mehr, als in seinem Gerichtsbezirk. 
Ist es aber so, dass vor dem obersten Bergmeister et-
was verhandelt wird, das bezeugt er, was ihm bekannt 
ist, ohne Zweifel vor dem Stadtrichter. 

[§ 2.]
Von dem Leiher, wie der leihen muss. 
Ein jeder Oberbergmeister oder oberster Leiher hat 
vom Recht her die Macht, dass er jegliche Gänge ei-
nem jeglichen Bergmann um derselben Fürsten Recht 
verleihen kann. So vernünftig, dass er die Gänge in 
Bau zu bringen befiehlt, wie es Recht ist, sodass der 
Herrschaft Nutz und Vorteil darin erkannt werde. 

[§ 3.] 
Es folgt von dem Leiher und Leihungen. 
Ein jeder Leiher muss den vermerken, dem er leiht, da-
mit er ihm Gewähr leisten kann. Wem er einen Gang 
leiht, der erhält auf dem Gang vor sich dreieinhalb Le-
hen und hinter sich dreieinhalb Lehen und in dessen 
Hangendes dreieinhalb Lachter und in dessen Liegen-
des dreieinhalb Lachter. 

[§ 4.] 
Vom Erbbereiten und wie man die bauen muss. 
Ist es so, dass sich eine Zeche verliegt, dass gemesse-
ne Berge und Gänge des Wassers wegen so sind, dass 
man sie vor Wasser nicht bearbeiten kann ohne Stollen, 
und kommen dann Leute und muten dies beim Berg-
meister, ob er ihnen die Zeche oder den Bruch verlei-
hen wolle und wolle ihnen Feld dazu vererben zu einem 
Stollen um der Herrschaft Recht, dann kann der Berg-
meister es ihnen wohl leihen. Brächten dann die Leute 
ihren Stollen an die Statt und zu den Brüchen, in der 
Hoffnung Erz zu finden, und muten bei den Bürgern 
und beim Bergmeister, dass man ihnen ein Erbe bereite 
zu dem Stollen, so müssen die Bürger und der Berg-
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meister anreiten und müssen das besehen, wie ihnen 
ihre Ehre und Treue wert ist, und müssen zu dem Stol-
len und zu der Zeche dann so viel Feld geben und be-
reiten wie der Stollen es verlangt und wie es der Herr-
schaft und dem Stollen nützlich ist, und auch wo das 
Feld verbrochen ist. Wo aber unverbrochener Rasen 
wäre, es also keine Brüche gäbe, da darf man kein Er-
be zu dem Stollen bereiten, es sei denn es würde ein 
Nutzen für die Herrschaft darin gesehen von den Bür-
gern und dem Bergmeister. Und wird das Erbe beritten, 
so gehen alle gemessenen Lehen ab. Und wenn das 
Erbe beritten wird und dem Stollen wird sein Recht ge-
geben, so müssen die Gewerken, denen das Erbe be-
ritten wurde, den Bürgern für ihre Arbeit zwei Mark ge-
ben, das sind acht Schillinge Groschen, und sie müssen 
dem Bergmeister eine Mark geben, das sind vier Schil-
linge Groschen.7 

[§ 5.] 
Es sind zweierlei Stollen beschrieben, mit denen 
man alle Bergwerke baut, und nicht mehr.
Der eine heißt ein Suchstollen, der zweite heißt ein 
Erbstollen. 

[§ 6.] 
Vom Suchstollenrecht.
Wo geflutete Bergwerke liegen, die man vor Wasser-
not nicht bearbeiten kann und dann kommen Leute zu 
dem Leiher und muten eines Suchstollens dazu und 
wollen den Stollen zu den Gängen treiben und wollen 
das Bergwerk trocknen, wem der Suchstollen dann 
verliehen wird von dem Leiher, der erhält das Recht, 
wo er eine Wasserseige annimmt, dass weder vor 
noch hinter ihm niemand ansitzen darf in dreieinhalb 
Lehen. Fährt er ihn aber so weit auf, dass er ihn an die 
Stelle, dass der Stollen sieben Lachter trocknet oder 
ein Lehen tief ist, was er beweisen muss, alles, was er 
dann verfahren hat in seiner Wasserseige, darin soll 
und darf mit Recht niemand ansitzen gegen seinen 
Willen. Wo er die Tiefe nicht erreicht hat, wie eben be-
stimmt, da ist einem jeden erlaubt in dreieinhalb Le-
hen zu bauen.8 

[§ 7.] 
Von Erbstollen und deren Rechten.
Wem ein Erbstollen von dem obersten Leiher geliehen 
wird, der muss vom Recht her einen Lochstein setzen 
an den Anfang und an sein Ende, bis wohin ihm sein 
Erbe beritten ist, als Erinnerung, dass darüber später 
kein Streit entsteht, wenn man anderen Leuten auch 
ein Erbe danach ausgeben sollte oder einen gemesse-
nen Berg zumessen sollte.9 

7  Vgl. Benseler, 1843, S. 68 (dort vermischt mit FBR A § 19).
8  Vgl. Benseler, 1843, S. 60.
9  Vgl. Benseler, 1843, S. 69.

[§ 8.] 
Vom Erbstollenrecht.
Der Erbstollen hat auch das Recht, dass niemand in sei-
nen Grenzen einschlagen darf, ob verbrochenes Feld 
oder unverbrochener Rasen, von seinem Ende bis an 
den Lochstein, gegen den Willen der Gewerken. Bräch-
ten auch die Gewerken den Stollen so weit vor, dass er 
anderthalb Lehen tief trocknet oder mindestens zehn 
Lachter, so heißt er zu Recht ein Erbstollen. Und alle ge-
messenen Lehen, die da in der Markscheide liegen, und 
was Brüche sind, die in seiner Markscheide liegen, wer 
darin arbeitet über dem Wasser, der muss das mit Willen 
der Gewerken des Erbstollens tun.10 Solange der Stollen 
aber nicht so tief trocknet, wie eben bestimmt, solange 
arbeitet ein jeder Mann ohne Zweifel so, dass er die Ber-
ge und Brüche nicht reißt, die dem Stollen beritten sind. 

[§ 9.] 
Vom Erbstollenrecht.
Kommt ein Erbstollen mit seiner Wasserseige an die 
Gänge, die ihm beritten sind und findet er Erz allein, 
das doch in einem Freien ist, dann misst man keinen 
Berg. Findet er aber Erz an Gängen, die unangeschnit-
ten sind und unverhauen, dann misst man ihm einen 
Berg, so dass ihm alle gemessenen Lehen dienen und 
sie rechtmäßig erhält und er seinen Stollen hat. Und ein 
jeder Stollen erhält das Recht, das ein gemessener 
Berg hat, auf dessen Hangendes dreieinhalb Lehen 
und auf dessen Liegendes dreieinhalb Lehen.11 

[§10.] 
Vom Erbstollenrecht.
Kommt der Erbstollen in gemessene Lehen, die bauhaft 
sind und nicht zu dem Stollen vererbt sind, die Lehen 
können den Stollen nicht aufhalten; er fahre hinein und 
hindurch so bescheiden, dass wenn er an die Lehen 
kommt, wenn der Stollen auf der Sohle angekommen 
ist, er so viel unter sich und über sich hauen kann wie 
er mit einer Kratze erreichen kann, wobei er den Stiel 
der Kratze nicht länger macht, und mehr Nutzen darf er 
davon nicht haben. Und solange er in den Lehen ist, 
solange müssen die Lehen dem Stollen das vierte Teil 
zu den Kosten geben. Und wo der Erbstollen danach 
hinkommt, da muss man rechtmäßig denselben Gewer-
ken ein Neuntel geben; das liegt daran, dass er Wind 
bringt und Wasser fortführt. Und der Erbstollen muss 
ein Neuntel haben durch und durch und nicht mehr, und 
das muss man den Gewerken geben, die den Stollen 
zuerst übernommen haben, und die müssen auch den 
Stollen mit ihrem Geld immer weiter dahin vortreiben, 
wo sie das Neuntel haben wollen. Wo sie aber des 
Neuntels entbehren wollen, da können sie aufhören.12 
Und wer dann denselben Stollen vorwärts treibt, der 
muss von dem Punkt an von Recht her frei sein. 

10  Vgl. Benseler, 1843, S. 70.
11  Vgl. Benseler, 1843, S. 70.
12  Vgl. Benseler, 1843, S. 71.
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[§11.] 
Vom Erbstollenrecht.
Wo man in einem Gebirge mehr Erbstollen auffährt als 
einen, welcher der allertiefste ist, der erhält von Recht 
her die Eigenschaft und sein Recht.13 Und so oft wie 
ein gemessener Berg an eines Erbstollen Markschei-
de liegt, soviel Mal sechzehn Hofstätten erhält der 
Stollen.

[§ 12.] 
Vom Erbstollenrecht.
Wer da Erbstollen baut, der muss seine Wasserseige 
halten und muss seine Lichtlöcher auf und nieder an-
legen an seinem Stollen und recht und redlich säubern 
und muss den Stollen stetig treiben mit drei Häuern. 
Geschieht das nicht und wird der Stollen nicht mit drei 
Häuern getrieben und verliegt sich der Stollen acht Ta-
ge nacheinander so wüst, dass ihn niemand treibt, 
was man beweisen kann mit einem ehrhaften Mann, 
den der Oberbergmeister mit dem Eid dazu bestätig 
hat. So muss der Oberbergmeister dann selbst auf die 
Zeche reiten und muss anfangen an dem Stollen auf 
der Wasserseige und muss die Lichtlöcher besehen, 
bis dahin wo das Stollenhaupt endet. Findet er es 
dann ungebaut, dann muss er den Boten bei Eid fra-
gen, ob er den Stollen verfolgt habe, wie es Recht ist, 
und ihn ungebaut gefunden habe, wie er es beeidet 
hat. Bekennt er dies, dann muss der Bergmeister den 
Boten um ein Urteil fragen, wessen der Erbstollen nun 
sei. So muss man den Stollen überführen in den Be-
sitz der Herrschaft. Wer ihn dann zuerst mutet um der 
Herrschaft Recht, dem muss der Bergmeister ihn lei-
hen.14 

[§ 13.] 
Vom Erbstollenrecht. 
Kein Oberbergmeister noch oberster Leiher oder Amts-
mann hat die Macht, auf einen Erbstollen oder gemes-
senen Berg einen Steiger, Hutmann oder Schmied und 
auch keinen Amtsmann zu setzen gegen den Willen der 
Gewerken. 

[§ 14.] 
Vom Erbstollenrecht. 
Erbstollen haben auch das Recht, dass so weit wie ein 
Mann mit einem Bogen schießen kann, so weit be-
kommt ein Erbstollen oder ein gemessener Berg Feld 
dazu, worauf die Bergleute ihr Vieh treiben und weiden 
lassen.15 

[§ 15.] 
Von berittenen Erben. 
Wem der oberste Bergmeister oder Oberleiher, der da-
zu bemächtigt ist, mit den Bürgern ein Erbe bereitet, 

13  Vgl. Benseler, 1843, S. 71.
14  Vgl. Benseler, 1843, S. 69–70. 
15  Vgl. Benseler, 1843, S. 70.

das muss von Recht her Kraft haben und behalten. 
Dies kommt davon, dass man etliche Erbstollen in man-
chen Jahren nicht zu Gewinn bringen kann. Wäre es 
auch so, dass der Bergmeister und auch die Bürger 
stürben, ehe der Erbstollen oder das Erbe gewinnbrin-
gend wurde, und wollte jemand das Erbe oder den Stol-
len hindern und in ihrem Erbe oder Stollen ansitzen und 
bauen, es sei gewinnbringend oder nicht, dann müssen 
der neue Bergmeister und die neuen Bürger das ent-
scheiden nach Auskunft der aufrichtigen Leute, die das 
erinnern und die den Lochstein wissen. Kann man aber 
niemandes habhaft werden, der darüber etwas weiß, so 
steht es einem jeden frei zu bauen.16 Wer dann eher 
Erz findet, das der Maße wert ist, dem muss man … 
danach, wenn der Berg gemessen wird, kein Erbe be-
reiten, das die gemessenen Berge behindern kann, so-
lange sie gebaut werden. 

[§ 16.] 
Von den Neufängern und wie man denen messen 
muss. 
Wer so einen Neufang findet, dem muss man sieben 
Lehen messen. Und ist es so, dass danach einem zwei-
ten Mann auch auf demselben Gang geliehen wird, wie 
nah es des ersten Grenzen auch sei und findet der frü-
her Erz, so muss man ihm zu Recht früher zumessen. 
Von welchem Schacht er sich vorbehalten hat, dass es 
seine rechtmäßige Fundgrube sei, von demselben 
Schacht aus muss man ihm messen. Und ist es so, 
dass man denselben Gang oder einen anderen messen 
muss, so muss der Zehntner herbeikommen oder (je-
manden) schicken; ist es dann der Maße wert, so muss 
er den Bergmeister anweisen zu messen.17 

[§ 17.] 
Von der Bergmessung. 
Der oberste Bergmeister muss zu Recht den Gang 
messen und der Finder muss ihm seine Maßpfennige 
dafür geben, das sind vier Schillinge. Und der Berg-
meister muss auf den Gang kommen und muss den 
Finder fragen, was sein Gang und seine Fundgrube sei. 
Welche Grube ihm der Finder dann zeigt, von der er 
sich mit seinem Eid vorbehalten darf, dass das seine 
rechtmäßige Fundgrube sei, von da aus muss man ihm 
messen. So muss der Finder auf seine Hängebank tre-
ten und muss zwei Finger auf sein Haupt legen und 
muss sprechen: „Dass das meine rechtmäßige Fund-
grube sei, dafür nehme ich mein Haupt und meine rech-
te Hand (und schwöre), so wahr mir Gott helfe und alle 
Heiligen.“18

So muss man ihm dann messen. Und so muss der 
Oberbergmeister die Schnur nehmen und muss sie mit-
ten auf den Rundbaum legen und muss messen ein 
halbes Lehen, dann ein ganzes Lehen für die 

16  Vgl. Benseler, 1843, S. 70.
17  Vgl. Benseler, 1843, S. 61 (zusammen mit FBR B § 17).
18  Vgl. Benseler, 1843, S. 61 (zusammen mit FBR B § 16).
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Fundgrube und muss dann wieder ein ganzes Lehen 
und noch ein ganzes Lehen messen, die muss er in ei-
nen Stollen geben, die heißen äußerste Lehen. Die 
dreieinhalb Lehen muss der Neufänger mit einem 
Schacht bauen, wenn er sie baut wie es Recht ist.19 Da-
nach muss er in den anderen Stollen auch dreieinhalb 
Lehen messen, wenn sie zustande kommen können. Ist 
es aber so, dass sie sich nicht ergeben können, dann 
muss man dem Neufänger sieben Lehen messen vor 
sich auf dem Gang. 
Verliegen sich die Lehen an drei Tagesschichten nach-
einander, dann kann sie der Oberbergmeister um der 
Herrschaft Recht an jemanden weiterverleihen, der sie 
bauen will. 
Wenn dem Berg und dem Neufänger dann seine Maße 
und Recht gegeben wird und ist es dann weiter in ei-
nem Freien, und kommen erneut Leute zu dem Ober-
bergmeister und muten darum, in dem Freien einzu-
schlagen, so muss ihnen der Oberbergmeister erneut 
leihen, welche danach als erste gemutet haben, und 
vorwärts immer weiter so vor sich her, um der Herr-
schaft Recht. Kommt es dann vor, dass man Erz findet 
auf demselben Gang oder auf anderen Gängen dabei 
auf dem Feld, den muss man gleichermaßen messen, 
wie man zuvor den vorher beschriebenen Berg gemes-
sen hat, es sei denn, dass die Maße an den vorher be-
schriebenen Berg heranreichen oder vor einen Erbstol-
len, der von den Bürgern und Amtleuten beritten ist, da 
muss die Vermessung abgebrochen werden. 
Ist es so, dass zwei Berge auf zwei Gängen beieinan-
der gemessen werden und der zuerst vermessene ver-
liegt sich und der zweite bleibt bauhaft, und es käme so 
weit, dass er wieder verliehen wird, darf es dem, der 
bauhaft geblieben ist, rechtlich nicht schaden; und fin-
det er Erz muss man ihm ohne Zweifel eine Markschei-
de geben, dem, der bauhaft geblieben ist. Denn die Le-
hen, die ihre erste Leihung erhalten haben auf dem 
Gang, die behalten ihr Recht mit besserem Recht, als 
diejenigen, die sich verlegen haben. 

[§ 18.] 
Es folgt vom Neufängerrecht, was die für Rechte 
haben. 
Neufänger dürfen ihre Lehen von niemandem anderen 
empfangen als vom obersten Bergmeister oder von 
dem obersten Leiher. Auch muss man dem Finder ein 
Lehen einräumen an jeder Seite seiner Grube. 
Der danach ist, es sei der zweite, der dritte oder der 
vierte, hat dasselbe Recht, in der Reihenfolge in der er 
seinen Gang empfangen hat. Findet der erste Erz, da 
er der Maße zugeht, dann müssen die Bürger seinen 
Gang hauen lassen, mindestens zwei, die dabei sind. 
Das Erz muss mindestens ein Lachter lang sein am Fu-
ße auf der Sohle. Und gibt das Erz mindestens drei 
Mark und einen Vierdung Silbers, was die Bürger mit 
ihrem Eid bestätigen, wenn sie dazu gefragt werden 

19  Vgl. Benseler, 1843, S. 61–62.

von dem Zehntner oder von denen, die an seiner Stelle 
sind, so ist es der Maße wert.20 Derselbe Neufänger hat 
vor der Vermessung das Recht, dass er seinen Stollen 
oder sein Lehen so lange ausstrecken darf wie sein Le-
hen ist. Und hat er mehr Schächte in seinen Lehen, es 
seien zwei oder drei, finden die Bürger in einem nichts, 
dann können sie in den zweiten fahren oder in den drit-
ten. In welchem sie solches Erz finden, wie zuvor be-
schrieben ist, mit dem erhält der Neufänger sein Recht. 
Der zweite nach ihm, dem der Leiher gewährleistet, der 
hat dasselbe Recht und ebenso der dritte und der vier-
te. Hat aber der erste kein Erz in seiner Grube oder in 
seiner Sohle, das maßwürdig ist, oder in seinen Lehen 
und ist er von seinen Lehen in ein Freies gefahren und 
hat da Erz gefunden, das der Maße wert ist, und dazu 
einen offenen Schacht gebaut, damit erhält er auch 
sein Recht, wenn er der erste ist; und genauso erhält es 
auch der dritte und der vierte mit dem Recht, wie zuvor 
beschrieben. Entsteht aber Streit und Unfriede unter ih-
nen und weiß man nicht zu welcher Grube er den Gang 
empfangen habe und will man ihm den nicht lassen, 
dann muss er schwören mitten auf dem Rundbaum, 
dass es derselbe Gang sei aus derselben Grube, den 
er empfangen habe. 
Wenn das Recht dann so eintritt, wie zuvor geschrie-
ben steht, dann soll man erst messen. Den Messern 
gibt man sieben Schillinge der Kurzen.21 Dann misst 
man beiderseits der Fundgrube dreieinhalb Lehen. 
Und kann die Messung nicht abgeschlossen werden 
vor den Maßen eines andern Berges, dann muss man 
die Lehen alle auf einer Seite nacheinander messen. 
Und was zwischen den Neufängen übrig ist, das nennt 
man eine Überschar. Dem Neufänger muss man für 
sein Gestell ein Horn geben, das ein halbes Lachter 
lang ist, sodass zwei Männer nebeneinander stehen 
können.22 Und die Gewerken nehmen einen Steiger, 
wen sie wollen, der ein ehrhafter Mann ist; den muss 
der Oberbergmeister oder der oberste Leiher mit dem 
Eid bestätigen. 

[§ 19.] 
Vom Markscheiderecht. 
Baut jemand auf dem Hangenden oder auf dem Liegen-
den, sodass man nicht weiß, ob es zu dem Erbe gehört 
oder zu dem gemessenen Berg oder in einem Freien 
sei, das muss man zwei Männern, die sich bei ihrer Eh-
re nichts zuschulden kommen lassen haben, auf ihren 
Eid geben, dass keiner Teil habe an dem Gebirge. Die 
muss der Oberbergmeister dazu bestätigen. Die müs-
sen oben auf dem Rasen die Schnur ziehen von dem 
höchsten der Gänge und können sie es so entscheiden, 
dann muss es gültig sein. Können sie es aber nicht ent-
scheiden, dann muss man von den Gängen der sieben 
Lehen einen Durchschlag fahren auf die neuen Gänge. 

20  Vgl. Benseler, 1843, S. 61.
21  Vgl. Benseler, 1843, S. 67.
22  Vgl. Benseler, 1843, S. 68.
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Wem es Recht gibt mit der Schnur und mit dem Winkel-
maß, dessen ist es dann mit Recht. Und man muss das 
Erz, das man in der Zeit haut zurückstellen und das 
muss verbürgt werden, sodass es weder dem einen 
noch dem anderen zufällt, bis dass es das Recht ent-
scheidet.23 

[§ 20.] 
Vom Markscheiden. 
Ist es so, dass man markscheiden muss in der Tiefe auf 
den Gängen, das muss man mit offenen Durchschlägen 
tun. Dazu muss man zuverlässige gerechte Leute be-
stimmen, dass sie einen jeden mit Gerechtigkeit in das 
Seine weisen. Das Lehen hat rechtmäßig sieben Lach-
ter. Ein Ort das hat drei Viertel eines Lachters. Der 
Querschlägel der hat anderthalb Lachter.24 

[§ 21.] 
Von Klagen über Teile und wie man klagen muss. 
Ist es so, dass ein Mann baut, der ein Bauer ist, und 
gibt einem anderen Mann Teile, dass er sie mit ihm 
baut, solange er ihm keine Kost gibt darf er nicht über 
die Teile klagen; er gibt ihm auch dieselben Teile, wenn 
er will, oder nicht, mit Recht. Ist es aber so, dass er 
ihm einmal oder mehrmals die Kost gibt, so mag er ihm 
rechtmäßig die Teile nicht verwehren, er muss darüber 
klagen und muss ihm die mit Recht abgewinnen. Wäre 
es so, dass derselbe mit dem Wissen seiner Gewerken 
seine Kost gegeben hätte und wäre auch bei den Ge-
dingeverhandlungen gewesen, und wollte (es) ihm 
dennoch jener verwehren, er hätte auch Erz oder nicht, 
und bestätigten ihm das seine Gewerken, dass er 
Recht und redlich gebaut habe, das möge er besser 
bezeugen mit seinen Gewerken, wenn ihm jener allein 
davor schwören möchte. 

[§ 22.]
Von der Klage um Teile. 
Ist es so, dass ein Mann klagen muss über Teile auf 
gemessenen Gängen, das muss er drei Arbeitstage 
nacheinander dem obersten Bergmeister oder Berg-
richter zu Hause und zu Hofe oder auf dem Markt oder 
auf der Zeche oder wo das ist oder seinem Gesinde, 
wenn er nicht zuhause ist, klagen. Wenn er die Klage 
vorbringt, wie oben beschrieben, so hat es Rechtskraft. 

[§ 23.] 
Von der Klage um Teile. 
Wenn ein Mann zweimal über Teile geklagt hat, muss er 
zu dem dritten Mal seinen Stufenschläger mitbringen. 
Hat ihn dann der Oberbergmeister oder Bergrichter be-
stätigt, so darf er ihn fragen, wie er ihm befohlen hat, ob 
die Pfennige verdient sind. Bestätigt das der Stufen-
schläger, so muss er ihm die Teile übereignen, über die 
er geklagt hat; dann muss er dem Oberbergmeister 

23  Vgl. Benseler, 1843, S. 71.
24  Vgl. Benseler, 1843, S. 71.

oder Bergrichter seine Gebühr geben, das sind von ei-
nem Zweiunddreißigstel zwei Groschen. 
Wenn ihm die Teile dann übereignet werden, dann 
muss ihm der Oberbergmeister oder Bergrichter einen 
Gewerken als Boten geben, der mit ihm zu Haus und 
Hof geht und die Teile bekanntmacht, wenn es ein an-
sässiger Mann ist, dem die Teile gehört haben. Ist er 
aber nicht ansässig, dann muss man sie auf dem Markt 
oder auf dem Berg bekanntmachen. 
Ist auch, dass ein Mann über Teile auf freien Gängen 
klagt, die ungemessen sind, der muss auch drei Tages-
schichten darüber klagen. 

[§ 24.] 
Von der Klage um Teile. 
Ist es so, dass ein Mann klagen muss über Teile im Er-
be, die ihre Kost nicht geben, den Teilen muss er nach 
Recht mit Klage acht Tage folgen. Wenn er dann die 
acht Tage den Teilen gefolgt ist, wie es Recht ist, dann 
muss er seinen Stufenschläger mitbringen. Den muss 
der Oberbergmeister oder Bergrichter bestätigt haben 
und der muss den Stufenschläger zum Zeugnis darüber 
auffordern, ob das Geld verdient ist. Bestätigt das der 
Stufenschläger, dann muss er dem Kläger die Teile 
übereignen und muss seine Gebühr nehmen. Wäre es 
aber so, dass die Gewerken vor dem Oberbergmeister 
oder Bergrichter beschließen, dass man nicht mehr als 
drei Tagesschichten klagt, hat das so viel Gewicht, als 
ob man eine Woche klagt. 

[§ 25.] 
Vom Verlieren von Teilen und wie man die verlieren 
kann. 
Wer Teile an Bergen hat, an Stollen, an Lehen oder Le-
henschaften, die kann ihm niemand wegen Versäumnis 
der Kostzahlung verlustig machen, auf die Weise, dass 
man ihn nicht aufforderte die Kost zu geben und wollte 
ihm das verschweigen, um ihm zu schaden. Fordert 
man ihn aber oder seinen Vorsteher jedoch auf, die 
Kosten zu zahlen und gibt er sie dennoch nicht, dann 
muss man beim Bergmeister oder Bergrichter über die 
Teile klagen. Dann muss der Bergmeister oder Berg-
richter ihm einen Boten und einen Gewerken senden, 
damit er seine Kost zur rechten Zeit gibt. Geschieht das 
nicht, dann muss der Bergmeister oder Bergrichter die 
Teile demjenigen übereignen, der darüber klagt. 

[§ 26.] 
Vom Verlieren von Teilen. 
Ist es so, dass jemand der im Lande ist oder außerhalb 
des Landes ist, Teile hat an einer Grube, und sein Be-
steller oder sein Verpfleger vernachlässigt seine Teile, 
indem er drei Wochen nacheinander seine Kost nicht 
gibt oder nicht zu geben hat, jener verliert seine Teile 
mit allem Recht. 
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[§ 27.] 
Es folgt von gefluteten Erben oder Lehen. 
Flutet ein Erbe das andere oder fluten Lehen ein Erbe 
oder fluten Lehen andere Lehen oder gemessene Ber-
ge, weil offene Durchschläge da sind, und begehren 
dann die Erben oder Lehen oder gemessenen Berge, 
die geflutet werden, einer Markscheide, wenn sie die 
vorher nicht hatten, so muss man markscheiden, was 
man schnellstens tun soll. Muten dann die Erben, Lehen 
oder gemessenen Berge, die geflutet werden, Boten 
beim oberen Bergmeister, um das zu [besehen]; die, die 
sie ausgewählt haben, muss der Bergmeister nach 
Recht bestätigen mit dem Eid. Das müssen zwei Män-
ner sein, die sich bei ihrer Ehre nichts zuschulden kom-
men lassen haben. Die müssen einfahren und sehen, 
ob das Erbe oder Lehen oder der gemessene Berg ge-
flutet wird über einen eine Spanne hohen Damm neben 
der Stufe oder ein Lachter oder zwei Lachter hier dies-
seits der Stufe in ihrem Bereich über die ganze Strosse, 
und dass es je fremde Wässer sind. Bestätigen das die 
Boten bei dem Eid oder mit dem Eid, den sie dafür ge-
schworen haben, dass das Erbe oder Lehen oder der 
gemessene Berg auf diese Weise geflutet wird, welches 
Erbe dann das andere also flutet oder Lehen ein Erbe 
oder Lehen andere Lehen oder gemessene Berge, das 
muss man nach Recht zu Erbe übereignen oder Lehen 
oder gemessenen Berg, die auf diese Art geflutet wur-
den, und muss ihnen dann den Frieden darüber erwir-
ken und gebieten. Und wenn der Friede darüber erwirkt 
und geboten ist, dann kann den Gewerken, denen der 
Friede darüber geboten ist, keinerlei Urteil, dass die Ent-
scheidung betrifft, danach zu Schaden kommen.25 

[§ 28.] 
Von der ersten Förderung der Gewerken, wo sie Er-
be bauen oder Stollen treiben. 
Ist es so, dass die Gewerken einen Stollen treiben in 
ihrem Erbe und verleihen hinter sich oder neben sich 
mit ihrem Leiher, dann müssen sie sich vom Recht vor-
behalten, dass die Gewerken vorrangig behandelt wer-
den müssen. Wäre es aber so, dass sie dies vergessen 
und die Gewerken trieben ihr Stollenhaupt vor sich und 
kämen an eine Härte, dass sie Brände setzen müssten 
und die Lehnhäuer wollten sie daran hindern, das darf 
nach Recht nicht sein, es wäre denn den Lehnhäuern 
ausdrücklich vorher versprochen, dann beließe man es 
ihnen rechtmäßig. Wo das nicht geschieht, da müssen 
die Gewerken in ihrem Erbe oder Gewerken, die Lehen 
haben oder gemessenen Berg, allezeit zuerst gefördert 
werden vom Recht her. Danach müssen sie die Lehn-
häuer fördern, wo sie die fördern wollen. 

[§ 29.] 
Vom Verlust der Arbeit. 
Ist es so, dass jemand Teile zusagt an einem gemesse-
nen Berg oder an Stollen oder Lehen oder Lehenschaf-

25  Vgl. Benseler, 1843, S. 72.

ten, die einem anderen geliehen sind, ob er da eine 
Woche oder zwei oder mehr arbeitet und erkennt der 
Oberbergmeister oder Leiher die Teile einem anderen 
an, verliert jener seine Arbeit mit Recht. 

[§ 30.] 
Vom Verleihen von Teilen. 
Niemand kann des anderen Teile verleihen gegen sei-
nen Willen. Wenn aber die Gewerken verleihen wollen 
auf einem Gebirge oder an einem Stollen, dann muss 
der Oberbergmeister oder Leiher dieselben Gewerken 
zusammenkommen lassen an einem bestimmten Tag; 
und was dann da verliehen wird, das muss rechtmäßig 
Gültigkeit haben. Ist es aber so, dass die drei Schichten 
dazukommen und die vierte Schicht kommt nicht, dann 
kann weder die vierte Schicht noch drei Achtel davon 
die Leihung verhindern und die anderen verleihen mit 
Recht wem sie wollen. 

[§ 31.] 
Von gemieteten Teilen. 
Hat ein Mann Teil gemietet, wo man Erz haut, der darf 
Häuer einsetzen und schicken Tag und Nacht, so viele 
er will, und kann bauen, wie es ihm am nützlichsten 
scheint, bis zum vereinbarten Tag, und das darf ihm 
der, der ihm die Teil vermietet hat vom Recht her nicht 
verwehren. 

[§ 32.] 
Von Teilen, die man verleiht. 
Ist es so, dass jemand etwas von seinen Teilen einem 
anderen verleiht, es sei an Bergen, Stollen oder Lehen, 
um eine Eigenschaft, sie sei groß oder klein; und ist es 
so, dass jener, der sie als Lehenschaft empfangen hat 
ihm seine Eigenschaft nicht gibt, sie sei groß oder klein, 
wenig oder viel, verliert er sie mit Recht und damit auch 
die Lehenschaft. Ist es aber so, dass er den nicht erlan-
gen kann, dem die Eigenschaft zusteht, dann muss er 
sie abteilen im Wissen eines Gewerken und muss sie 
einem überlassen. Damit erhält er sein Recht und seine 
Eigenschaft und Lehenschaft. 

[§ 33.] 
Vom Erhalten von Teilen, die ein Mann baut. 
Wer außerdem Teile an Bergen baut, an Stollen, Lehen 
oder Lehenschaften, von wem er die auch erhalten hat, 
damit er die in seiner Verfügung hat und Erz da abbaut 
mit seinen Gewerken, und er erhält das Erz zweimal, 
nach dem ersten Mal ohne richtigen Widerspruch, und 
gibt seinen Kostenanteil recht und redlich dazu, die Tei-
le darf ihm niemand danach abnehmen mit keinem 
Recht. Wäre es auch so, dass ein Mann außer Landes 
ist und hätte seine Teile so eingerichtet, dass sein Kos-
tenbeitrag geleistet würde, und jemand bemächtigte 
sich in der Zeit seines Erzes, das könnte ihm in seinem 
Recht nicht schaden. 
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[§ 34.] 
Vom Enthauen von Erzen. 
Ist es so, dass Bergleute nebeneinander bauen, es sei 
an Bergen, Stollen, Lehen oder Lehenschaften, dann 
darf einer dem anderen enthauen und ihm seines Ber-
ges und seines Erzes abgewinnen so viel er kann, bis 
dass sie gegeneinander durchschlagen. Wenn das ge-
schieht, dann müssen beide den Durchschlag räumen, 
jeder ein Viertel eines Lachters, bis dass die Ge-
schworenen dazu kommen und entscheiden und ei-
nem jeden weisen, wo er mit Recht in dem Seinen 
könne arbeiten.26 

[§ 35.] 
Von der Beschlagnahme von Erz. 
Es kann kein Mann auf dem Berg mit Recht des andern 
Erz für eine Schuld oder Geld mit Beschlag belegen, 
sondern allein für die Samkost der Gewerken. 

[§ 36.] 
Vom Ackerteilrecht. 
Wo man Erz suchen will, dass kann man ohne Zweifel 
tun und das darf von Rechts wegen niemand verhin-
dern. Kommt jener, dessen das Erbe oder das Feld ist, 
und fordert sein Ackerteil, das ist ein Zweiunddreißigs-
tel, und bietet seine Kostzahlung mit Wissen zweier 
ehrhafter Männer an, ehe man Korb oder Seil einwirft, 
der hat es mit Recht. Der Dorfherr hat davon nichts. 
Geht aber das Erz vor sich, so ist der Zins von Bade-
stuben und Fleischbänken mit Recht des Dorfherrn. 
Aber das Gericht und alle Oberämter zu besetzen und 
Zehnt und Nutzen ist der Fürsten, in deren Fürstentum 
das liegt, und das Silber gehört zu ihrer Münze vom 
Recht her.27 

[§ 37.] 
Von der Vorladung von Leuten an einem festgeleg-
ten Termin. 
Wo ein Bergmeister oder Bergrichter Leute an einem 
bestimmten Termin zu Gewinn und zu Verlust vorlädt 
und beide Seiten kommen dahin, will dann der Richter 
einem zueignen und dem anderen nicht und will sich 
eigenmächtig vom Gericht erheben ohne der Schöffen 
Zustimmung und ohne zwingenden Grund, es darf den, 
den er behindern will, vom Recht her nicht schaden. 
Beweisen sie mit den Schöffen, dass der Richter eigen-
mächtig aufgestanden ist, sie können ihr Recht ohne 
Zweifel zugesprochen bekommen. 

[§ 38.] 
Vom Erhalten von Lehenschaften. 
Wo ein Berg oder Stollen oder Lehen rechtmäßig ein 
zweites an sich zieht und haben Lehnhäuer Lehen-
schaften darin, dieselben Lehenschaften werden recht-
mäßig miterworben. 

26  Vgl. Benseler, 1843, S. 67.
27  Vgl. Benseler, 1843, S. 59–60.

[§ 39.] 
Vom Waldwerken-, Zehntner- und auch Ganghauer-
Recht. 
Wer Waldwerk hat und hat Teil an einer Grube, in der 
Erz ist, der darf vom Recht her nicht in die Grube fah-
ren. Und kein Waldwerker darf in eine Grube fahren, in 
der Erz ist, während sie Waldwerk treiben. Und weder 
Ganghauer noch Zehntner dürfen vom Recht her Wald-
werk haben. 

[§ 40.] 
Vom Recht der Grubenamtleute. 
Ist es so, dass jemand einen Mann, der rechtmäßig ge-
schworen hat, er sei Steiger, Grubenzimmermann oder 
Hutmann oder was für ein Amt er hat, beschimpft we-
gen seiner Amtsgewalt und tut das jemand mit bösen 
Worten in der Kaue oder auf der Teilstatt und wird er 
überführt mit zwei frommen Männern und einem Ge-
werken, er ist verfallen mit neun Mark, die er zu Buße 
geben muss. Der muss dem Bergmeister drei Mark zu 
teil werden lassen, den Gewerken drei und dem Sach-
walter drei. 

[§ 41.] 
Was denen geschieht, die sich dem Gericht gegen-
über frevelhaft verhalten. 
Wo ein Bergmeister mit den Schöffen des nachts geht 
um Unfriede zu beruhigen und widersetzt sich dann je-
mand dem Gericht, wird der verwundet oder zu Tode 
geschlagen, so muss der Bergrichter mit den Schöffen 
danach ein Gericht darüber abhalten und muss dann 
der Sache mit Klage folgen, wie es Recht ist. Wenn 
der Richter das getan hat, dann soll er ihnen wohl die 
Hälse abnehmen, sie seien lebendig oder tot. Wenn 
auch andere Leute dabei gewesen sind, die man nicht 
ergreifen konnte und weggekommen sind, ergreift man 
sie danach, denen muss dasselbe geschehen vom 
Recht her. 

[§ 42.] 
Von des Bergmeisters Buch oder Tafel. 
Eines Bergmeisters Tafel oder Buch darf für niemanden 
Beweis tun, sondern allein das da geschrieben wird in 
den vier Bänken in gehegten Gerichten mit Wissen de-
rer, die das Gericht setzen helfen, das muss von Recht 
her Kraft haben. 

[§ 43.] 
Vom Hüttenzins. 
Ist es so, dass jemand Hütten baut auf eines Herren 
Guts, es sei Erbe oder Eigen, geistlich oder weltlich, wo 
das Bergwerk liegt, dann muss der Hüttenzins vom 
Recht her den Fürsten gehören, in deren Herrschaft 
das liegt. 
Und was an Holz auf der Zeche steht, das in das Erbe 
oder zu dem gemessenen Berg gehört, das dürfen die 
Gewerken mit Recht ohne Zweifel hauen, es sei denn 
sie wollten es willentlich lassen aus Bescheidenheit.
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Übersicht über die Handschriften Freiberger Bergrechts nach Ermischs Edition28

28  Ermisch, 1886.

Nr. bei ermisch u.  
TiTel der haNdschrifT

Kürzel
iN ediTioN

bergrechTsTexTe u. daTieruNg der abschrifTeN

1 Die Bergrechtshandschrift des 
Rathsarchivs zu Freiberg F

FBR B Ca. Wende 14./15. Jh.

Igl. u. FBR A M.14.Jh.
Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Älteste der Handschriften evtl. aus Zeit vor Stadtbrand, 
aber auch bereits fehlerbehaftet (XXVII)

2 Die jüngere Stadtrechtshand-
schrift des Rathsarchivs zu 
Freiberg

C FBR A vor oder 1433

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Zweitälteste; entspricht weitestgehend FBR A in F (XXVII)

3 Die Handschrift 1568 der Uni-
versitätsbibliothek zu Leipzig L FBR B, Igl., FBR A Mitte o. 2.H.15.Jh.

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Drittälteste; wurde Ermisch später bekannt u. berück-
sichtigte sie erst in Ermisch 1887! Textänderungen hatte die Einbindung dieser Handschrift jedoch nicht zu Fol-
ge! (XX); Überschriften gekürzt oder fehlerhaft (XXVIII); größte Verwandtschaft noch mit G (XXVIII)

4 Bergurtelbuch D FBR B, Igl., FBR A Abschriften von F

Bemerkungen Ermisch: kein Wert für Edition

Bergurtelbuch Gl. Glosse des Stadtschrei-
bers Johann Brückmann zu D

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): der „einzige noch im Mittelalter von einem Sachverstän-
digen unternommene Versuch einer Commentierung des Bergrechts“ (XX) verdient Beachtung

5

Handschrift No. 242 der Bib-
liothek der Kgl. Bergakademie 
zu Freiberg

Wb

(W)
FBR B, Igl. Ende 15./Anf.16.Jh.

B „Freiberger Berggerichts-
ordnung“ Ende 15./Anf.16.Jh.

W

(W)
FBR A Ende 15./Anf.16.Jh.

Wa

(W)
FBR B, Igl. Ende 15.Jh. (bis 1482)

I b Red. dt. Iglauer Bergrecht 2.H.15.Jh.
Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Die jüngeren Abschriften ab hier = weder aus F noch aus 
C abzuleiten (XXVIII); Wa,Wb,Wc fassen Igl. §§ 19-26 zusammen u. setzen 22 nach 23 (XIX); „Freiberger Berg-
gerichtsordnung“ hat Ermisch so bezeichnet (XXI); Überschriften in W gekürzt oder fehlerhaft (XXVIII); Redak-
tion des deutschen Iglauer Bergrechts ist Iglauer Rechtsweisung 1363 von Kuttenberg an Burggrafen Friedrich 
V. (XXVII)

6

Handschrift Zk 1 der Gräflich 
Stolbergischen Bibliothek zu 
Wernigerode

Wc

(W)
FBR B, Igl. Ende 15.Jh.

A Berggerichtsordnung Ende 15.Jh.

G FBR B, Igl, FBR A Ende 15.Jh.

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern):  Ermisch fasst W, Wa, Wb, Wc als W zusammen (XXIX); 
Wa,Wb,Wc fassen Igl. §§ 19-26 zusammen u. setzen 22 nach 23 (XIX); Überschriften in G gekürzt oder fehler-
haft (XXVIII)
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TiTel der ausgabe
Kürzel iN 
ediTioN

bergrechTsTexTe u. daTieruNg der ausgabeN

Edition princeps Edp. FBR B, Igl., FBR A nicht lange nach 1519

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): „durch zahllose Lese- und Druckfehler oft bis zur Unver-
ständlichkeit entstellt“ (XXV), aber wichtig, weil Abschrift von nicht bekannter Handschrift; Überschriften gekürzt 
oder fehlerhaft (XXVIII)

Klotzsch Kl. Igl., FBR B, FBR A

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Viele Fehler, andere Reihenfolge der Texte, aber Numme-
rierung der Paragraphen hat Ermisch beibehalten (außer hinzugefügte §§ 27-29 Igl.) (XXVI)

hilfsmiTTel
Kürzel iN 
ediTioN

bergrechTsTexTe u. daTieruNg der hilfsmiTTel

Originalurkunde mit Siegel des 
Iglauer Rates  
(Iglauer Stadtarchiv)

I a Igl. Ende 13.Jh.

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Hilfsmittel zur Ermittlung der ursprünglichen Rechtsweisung 
nach Freiberg, weil ähnlich aber besser (XXVIf.)

I Igl.

Bemerkungen Ermisch (Seitenangaben in Klammern): Wenn I a und I b übereinstimmen schreibt Ermisch I
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Tabellarische Übersicht über die Kontroversfragen des FBR A und deren Status

Nr. Impulse für bergrechtliche Kontroversen im FBR A

1 FBR A § 14, unbeantwortet29:
 „Is denne das eyn man clagen mus ober teil, mag her geclagen ober teil, do nicht vordinget ist offentlich 

und deme richtere wissentlich?“30

2 FBR A § 15:
 „Weder mus her clagen des ersten tages ynme dinge und dy andirn czwene czu huse und czu have, adir 

mag her czu allen clagen czu huse und czu have geclagen, das iz craft habe, ader mag her geclagen de-
me richtere uf deme margte adir uf der czeche, ab iz craft habe, adir ab her des richters gesynde clayt, ab 
der richter doheyme nicht enwere?“31 

 
 beantwortet FBR B § 2232:
 „Ist daz eyn man clagen mus obir teyl uff gemessyn gengen, daz mus er clagen dry arbeytende tage nach 

eynander dem obyrsten bergmeister adir bergrichter zcu husse unde zcu hofe adir uff dem markte adir uff 
der zceche adir wo daz yst adir syme gesynde, ap er nycht doheyme were. Wy er dy clage darbrengyt, alz 
obyn geschryben stet, zo hat yz crafft von rechte.“ 33

3 FBR A § 16, unbeantwortet34:
 „Ist das eynem manne alzo teil geeygent werden, alz recht ist, is sy in eyme erbe adir uf gemessenen 

bergen adir an lehenen adir wo is sy, den trete eyne not an ader eyne teding darumb, mag her das behal-
den, ab is in eyme erbe ist, mit syme bergmeistere adir mit syme richtere, ab is in lehenen ist, das man dy 
mane, alz recht ist, ader mus her is mit geczuge behalden selbdritte, wenne herz mit clage gewunnen 
hat?“ 35

4 FBR A § 17, unbeantwortet36:
 „Ist ouch das eyn man clagen mus obir erbehaffte teil, dy nicht ire kost geben, do mus her clagen dry fir-

czehin tage obir. Mag her mit der ersten clage dy firczehin tage behalden ader nicht?“ 37

5 FBR A § 21, Aufforderung38:
 „Mußen nu czu rechte firczehin tage behalden beide bergmeister unde cleger, wenne man spricht, das 

sich eyn erbe in sechs wochin vorligen sulle; adir sullen sy von deme tage ubir sechs wochin mite umme-
geen, do vrogit nach.“39

6 FBR A § 21:
 „Wedir dunkit uch, das her gestanden sy mit der rede, adir welt ir, das ir mer werde?“40

 
 Vorschlag FBR A § 2141:
 „Nu dar last syn, das ir mer sy hin adir her, wenne her oc dy wort irvollete, dy hy vor syn und stehin ge-

schreben, so sulde her ym gestanden syn, ab is uch recht dunkt.“42

7 FBR A § 21, unbeantwortet:
 “Und wy sal her is behalden? Mit syn eynz hant adir wy dunkt ist uch darumme recht syn?“43

29 Vgl. Ermisch, 1887, S. XCIV.
30 FBR A § 14.
31 FBR A § 15.
32 Vgl. Ermisch, 1887, S. XCIV.
33 FBR B § 22.
34 Vgl. Ermisch, 1887, S. XCIV.
35 FBR A § 16.
36 Vgl. Ermisch, 1887, S. XCIV.
37 FBR A § 17.
38 Der auf die erste Frage im FBR A § 21 folgende Absatz wurde von Achenbach (1871, S. 20–21) als die dazugehörige Antwort 

identifiziert, während Herrmann und Ermisch (1882, S. 146) die Frage als offen stehen lassen.
39 FBR A § 21.
40 FBR A § 21.
41 Vgl. Achenbach, 1871, S. 20 (Fußnote 2).
42 FBR A § 21.
43 FBR A § 21.
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Nr. Impulse für bergrechtliche Kontroversen im FBR A

8 FBR A § 21, Aufforderung44:
 „Wo gewerken mit enander buwen eynen bruch ader leen in eyme erbe und vinden ercz und vorkoufen 

czenden also lange, bis is swacht adir abegeet, und eyn teil gewerken wollen uflasen, dy andirn dy wol-
len do buwen myme herren czu nucze und ouch yn selber, und jene dy wollen is also uflasen, das sy by 
irme erbe bliben, und jene sprechen, sullen sy ir gut darlegen, sy wollen ouch warten des erbes, das 
czu den teilen gehort, und dy eynen wellen des erbes nicht uflasen und wollen is ouch nicht buwen, do 
vrogit noch.“45

9 FBR A § 22, Aufforderung46:
 „Mugen ym abir dy gewerken geweren den haw noch syner lust adir nicht? Do vrogit noch.“ 47

Übersicht über die Parallelstellen von FBR A, FBR B und IBR48

FBR B Art der Ähnlichkeit Parallelstelle FBR A Parallelstelle IBR

FBR B § 1 Wörtl. FBR A § 5, FBR A § 6, FBR A § 7

FBR B § 2 Wörtl., teilw. sachl. IBR § 1

FBR B § 3 Wörtl. FBR A § 11

FBR B § 4 Teilw. wörtl. FBR A § 19

FBR B § 5 Wörtl. IBR § 2

FBR B § 6 Wörtl. IBR § 3

FBR B § 7 - - -

FBR B § 8 Sachl., teilw. wörtl. IBR § 4

FBR B § 9 Teilw. wörtl. IBR § 5

FBR B § 10 Teilw. wörtl. IBR § 7

FBR B § 11 Wörtl. IBR § 8

FBR B § 12 Teilw. sachl. FBR A § 21 IBR § 9
IBR § 10

FBR B § 13 Wörtl. IBR § 11

FBR B § 14 Wörtl. IBR § 12

FBR B § 15 Sachl. IBR § 18

FBR B § 16 Teilw. wörtl. FBR A § 1, FBR A § 11

FBR B § 17 Teilw. wörtl. FBR A § 11, FBR A § 12, FBR A § 13 

44 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 146–147.
45 FBR A § 21.
46 Vgl. Herrmann und Ermisch, 1882, S. 147.
47 FBR A § 22.
48  Nach Herrmann und Ermisch, 1882, S. 120–121. Siehe auch dort zu den Detailangaben der Parallelen. IBR steht hier für den 

Iglauer Teil der Ratshandschrfit „F“.
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FBR B § 18 Wörtl. IBR § 13

FBR B § 19 Wörtl. IBR § 15

FBR B § 20 - - -

FBR B § 21 Wörtl. FBR A § 14

FBR B § 22 Teilw. sachl. FBR A § 15

FBR B § 23 Teilw. wörtl. FBR A § 15 
FBR A § 16

FBR B § 24 Teilw. wörtl. FBR A § 17

FBR B § 25 Sachl. IBR § 22

FBR B § 26 Nur in Iglauer Handschrift

FBR B § 27 Teilw. sachl. FBR A § 21 IBR § 6

FBR B § 28 Teilw. wörtl. FBR A § 21

FBR B § 29 - - -

FBR B § 30 Teilw. wörtl. IBR § 15

FBR B § 31 Teilw. wörtl. FBR A § 22

FBR B § 32 Wörtl. IBR § 24

FBR B § 33 Teilw. sachl. FBR A § 21 IBR § 16
IBR § 20

FBR B § 34 Wörtl. IBR § 19

FBR B § 35 Wörtl. IBR § 21

FBR B § 36 Wörtl. FBR A § 9

FBR B § 37 - - -

FBR B § 38 - - -

FBR B § 39 Wörtl. FBR A § 23

FBR B § 40 Nur in Iglauer Handschrift

FBR B § 41 - - -

FBR B § 42 - - -

FBR B § 43 Wörtl. IBR § 25
IBR § 26

FBR B Art der Ähnlichkeit Parallelstelle FBR A Parallelstelle IBR
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Bergbauliches Glossar zur Übersetzung 
des Freiberger Bergrechts49

abgewinnen [angewinnen]
Etw. von jdm. auf gerichtlichem Weg erlangen

Ackerteil [ackirteil]
Grundherrliche Beteiligung am Bergbau in Höhe eines 
Zweiunddreißigstels

äußerste Lehen [endilste lehen]
Beidseitig direkt an das Fundgrubenfeld angrenzende 
Lehen

ansitzen [ansiczen]
Bergbau aufnehmen

Bau [bu, bau]
Abbaubereich im Vorbehaltsfeld

Bauhaft [buhaft, buhaftig, buwe-, bewhaftig]
Offiziell im Betrieb befindlich

Berggericht [berggericht]
Bereich der Gültigkeit des Bergrechts

Berggeschworene [gesworn, gesworner]
Dem Bergrichter durch Schwur verpflichtete Gerichtsas-
sistenten

Bergmeister [bergmeister]
Höchster Bergrichter; landesherrlicher Amtsträger

Bergrichter [bergrichter]
Dem Bergmeister unterstellter in Bergsachen auf be-
grenztem Gebiet zuständiger Richter

Brände setzen [brand]
Mithilfe von Feuer das Gestein für den Abbau vorberei-
ten (Feuersetzen)

Bruch, Brüche [bruch]
Durch Bergbau berührter Boden, im Bau befindlich oder 
auch aufgelassen

Dorfherr [dorfherre; Dorfherr]
Grund- oder Lehensherr eines Dorfes

dritte Schicht [schicht]
Ein Drittel des Ausbringens oder der Ausbeute eines 
Bergwerks als landesherrliche Abgabe

49  In eckigen Klammern: Verweise auf das Register von 
 Ermisch, 1887; dort Stellenbelege und alternative Deutun-
gen. Kursiv sind die Verweise auf Schlagwörter im DRW, 
wenn Teile der Definition dort entnommen wurden.

Durchschlag [durchslag]
Absichtlich oder aus Versehen angelegte Verbindung 
zweier Grubenhohlräume mit hoher vermessungstech-
nischer und bergrechtlicher Relevanz

durchschlagen [durchslahen]
Eine Verbindung zu einem anderen Grubenbau herstel-
len. Einen Durchschlag machen.

Eigenschaft [eygenschaft]
Gewinnanteil

einschlagen [ynslan ]
Bergbaulich angreifen, in einen bestimmten Bereich un-
ter Tage „hineinschlagen“

enthauen [enthauwen]
Erze abbauen, die jdm. anderen gehören 

Erbbereiten
Feierliche Vermessung eines Erbes nach erfolgreicher 
Beantragung

Erbe [erbe]
Mit besonderen Rechten ausgestattetes bergbauliches 
Grundstück. Auch: Grundeigentum

Erbstollen [erbstolle]
Tiefster und mit besonderen Rechten ausgestatteter 
Stollen in einem Bereich zum Zwecke der Entwässe-
rung

Feld [velt]
Oberirdisches Stück Boden, verschiedene Rechtszu-
stände möglich

Finder [vinder]
Finder von (maßwürdigem) Erz

Freies [vri, fry, frei]
Bereich innerhalb dessen noch keine Abbaurechte ver-
geben sind

Fronteil [vronteil]
Landesherrliches Mitbaurecht an Bergwerken (nur in 
FBR A)

Fundgrube [funtgrube]
Schacht aus der ein relevanter Fund stammt und Ver-
messungsmittelpunkt des Grubenfelds; im FBR A 
gleichzeitig Bezeichnung der drei Lehen des Finders 

Ganghauer [ganghauwer]
Besonders beauftragte Personen im Prozess der Inbe-
triebnahme eines Bergwerks

Gebirge [gebirge]
Gebiet, in dem Bergbau getrieben wird
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Gedinger [gedinger]
Person, die über eine bestimmte Arbeitsleistung einen 
Vertrag eingegangen ist

Gedingeverhandlungen
Regelmäßige Versammlung zur Vereinbarung zu er-
bringender Arbeitsleistungen und deren Bezahlung

gemessene Lehen [lehen, len]
Zum Zwecke des Abbaus zugemessene Felder im Aus-
maß von 7 mal 7 Lehen

gemessener Berg [berg]
Offizielles Grubenfeld von 7 (FBR B) oder mehr (FBR 
A) Lehen

Gestell [gestelle]
Gerüst der Haspel

Gewerken [gewerken]
Durch Kapital und gegebenenfalls Arbeit am Bergbau 
beteiligte Personen

Grube [grube]
Schacht oder auch Bergwerk

Hängebank [hengebang]
Bestandteil der Haspel 
mit bergrechtlicher Relevanz

Häuer [heuwer, hewer, houwer]
Arbeitskraft im Abbau oder Vortrieb

Hangendes [hangendes]
Gestein über dem Erzgang

Horn [horn]
Griff der Haspel

Hüttenzins [hutte, huette]
Landesherrliche Abgabe von den Schmelzhütten

Hutmann, Hutleute [hutman, pl. Hutleute]
Aufseher einer Grube

Kaue [kawe, kauwe]
Kleine bergmännische Hütte, Schachtüberbau

Klagen [clagen, geclagen; klagen]
Auf offiziellem Wege sein Recht einfordern, 
z.B. Lohn

Korb und Seil einwerfen [seyl]
Den Bergbau offiziell beginnen 

Kost [kost, koste, koeste]
Kostenbeteiligung, meist Gedinge- (für Arbeitsleistung) 
oder Grubenkosten (Kosten des Bergwerks)

Lachter [lachter, lochter]
Längenmaß, das rund 2 Metern entspricht

ledig [ledig]
Frei, ohne Rechtsanspruch Dritter

Lehen [lehen, len]
Flächenmaß das 7 mal 7 Lachtern 
(rund 49 Qudratmetern) entspricht

Lehenschaften [lehenschaft]
Zusammenschluss unterbeliehener Personen; 
„Untergewerkschaft“

Lehnhäuer [lehenhouwer, lenheuwer]
In Lehenschaften tätige Personen

Leiher [lyher, lyer]
Person, die Verleihungen im Auftrag des Bergmeisters 
oder der Gewerken vornimmt

Lichtlöcher [lichtloch]
Zu Tage tretender Schacht auf einen Stollen

Liegendes [ligendes, legendes]
Gestein unter dem Erzgang

Lochstein [lochstein, lachstein]
Markierungsstein für die Grenzen eines Erbes 

Markscheide [marscheide, marchscheide]
Vermessungsgrenze

markscheiden [marscheiden, marchscheiden]
Grenzen im Bergwerk ziehen

Maßpfennige [mazpfennige]
Bezahlung der mit der Vermessung beauftragten Per-
sonen

maßwert [mazwirt, (dor) maße wert, maßwirdig]
So gehaltvoll, dass eine Vermessung erfolgen kann 
(auf Erz bezogen)

Messer [messer]
Mit der Vermessung Beauftragter, 
später „Markscheider“

Münze [muncze, moncze]
Landesherrliche Münzstätte

muten [muten; muten]
Einen Antrag auf etw. stellen 
(hier meist auf Verleihung)

Neufänger [nufenger, nue-, nuewevenger]
Finder von Erz oder mit einem Vorbehaltsfeld Beliehe-
ner oder Lehenschafter
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Neufang [nufang, nuefang]
Aufgeschlossener Erzgang oder die sieben Lehen im 
Vorbehaltsfeld oder die sieben Lehen des gemessenen 
Bergs

Neuntel [nunteyl]
Abgabe an Erbstollenbetreiber

Oberbergmeister, oberster Bergmeister 
[bergmeister]
Höchste Instanz der Berggerichtsbarkeit

oberster Leiher [lyher, lyer]
Höchste Instanz im Verleihprozess

Ort [ort]
Raumeinheit im Bergwerk

Pfennige verdienen
Die verabredete Arbeitsleistung erbringen

Querschlägel [quarczslegil]
Raumeinheit im Bergwerk

reißen [reißen, czureißen]
In zu einem Stollen gehörigen Abbauen widerrechtlich 
Bergbau treiben

Richtschacht [buote]
Senkrechter Schacht

Rundbaum [roeneboum]
Welle der Haspel

Sachwalter [sachwalde]
Geschädigte Partei im Gerichtsprozess 

Samkost [sammekost]
Grubenkosten der Gewerkschaft

Schicht [schicht]
Ein Viertel der Personen einer Gewerkschaft oder 
ein Teil eines Ganzen

Schnur [snure, snueyr]
Vermessungsinstrument

Schurf [schurp, schorp]
Eingriff ins Erdreich zum Zwecke der Erkundung

Sohle 
Boden eines Grubenbaus

Steiger [steiger, styger]
Aufsichtsperson

Stollenhaupt [stollenhoupt]
Vorderster Punkt im Stollen

Strosse [strosse]
Boden eines Grubenbaus

Stufe [stufe]
Grenzzeichen des Vermessers oder Markscheiders

Stufenschläger [stuffensleger]
Aufsichtsperson

Suchstollen [suchstolle]
Stollen von geringerer Tiefe als ein Erbstollen, 
der jedoch ebenfalls Wässer abführen kann 

Tagesschicht [tageschicht]
Zeitlich begrenzte Arbeitszeit

Teil [teil]
Bergteil oder im Gedinge vereinbarte Arbeit

Teilstatt [teilstad]
Ort der Erzteilung

Teilung [teilung]
Erzteilung, anteilsmäßige Verteilung des Ausbringens 
eines Bergwerks

treiben [tryben, treiben]
Durch bergbauliche Tätigkeit vorankommen 

Trocknen [treugen]
Entwässern, Wässer abführen

Überschar [oberschar]
Bereich, der zwischen Grubenfeldern als unvermessen 
übrig bleibt

unangeschnitten, unverhauen 
[unvorhawen, unvorschroten]
Noch nicht durch Bergbau berührt

ungebaut
Nicht im Betrieb befindlich, 
nicht durch Bergbau berührt

unverbrochen [unvorbrochen]
Oberirdisch kein Bergbau sichtbar, unversehrter Boden

Verbrochen [vorbrochen velt]
Oberirdisch sichtbar durch Bergbau beeinflusst, 
versehrter Boden

Verdingen [vordingen, dingen]
Eine bestimmte Arbeitsleistung gegen einen 
bestimmten Lohn vertraglich vereinbaren

verliegen, sich verliegen [vorligen]
Durch nicht Bauhafthaltung ins Freie fallen 
(Rechteverlust) 
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Vermessen [vormeßen]
Offizielle Vermessung von Grubenfeldern nach Fündig-
keit 

Verpfleger, Vorsteher [besteller]
Mit Zahlung der Grubenkosten Beauftragter, Stellvertre-
ter 

Waldwerk [waltwerk]
Hüttenwerk, Schmelzhütten

Waldwerker [waltworchte]
Schmelzhüttenbetreiber

Wassernot [wassernot, wassyrsnot]
Bedrängnis eines Grubenbaus durch Wasser

Wasserseige [wasserseige]
Stollenausgang, wo das Wasser abfließt; unterster Teil 
des Stollens, wo das Wasser abfließt

Winkelmaß [winckelmaß]
Vermessungsinstrument

Wüstfallen [wust]
Verliegen eines Erbes und Aufgabe allen darin be-
findlichen Bergbaus

Zeche [czeche]
Bergwerk

Zehntner [czendener]
Landesherrlicher Beamter

zu Würfen geben [wurf]
Löhne bis zu einer bestimmten Summe sammeln, 
um sie dann auszuzahlen

Zweiunddreißigstel [czweyundrysigteyl]
Gängige Größe eines Bergteils
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Abb. 1: Grubenfeldschemata verschiedener Zeitstellungen (Bild und Erläuterungen aus: Wagenbreth/Wächtler, 1986, S. 24)

Entwicklung der »gestreckten« Grubenfelder (hellgrau), in maßstäblichen Grundrissen und einem schematischen Blockbild
gestrichelt und E Erzgang, F Fundschacht, S Schacht, M Maßschacht, M2/3‘ Markscheideschacht = Schacht auf der Markscheide (Grenze) 
zwischen 2. und 3. obere Maß
a) ursprüngliches Grubenfeld von Sieben Lehen
b) Grubenfeld des 12. bis 15. Jahrhunderts mit beiderseitigem Nebenlehen
c) nach Fundgrube und Maßen festgelegtes Grubenfeld des 16. bis 19. Jahrhunderts (die »unteren« Maßen in Richtung auf das für den Wasserab-
fluß der Grube maßgebliche Tal, die »oberen« Maßen entgegengesetzt). Die Schächte lagen nicht immer in der Mitte des Grubenfeldes

Abbildungen
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Abb. 2: Grubenfeldschema zum FBR A mit Sonderlehen (aus: Clauß, 
1957b, S. 43)
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Abb. 3: Verhältnisse der Schachtmittelpunkte zueinander auf dem 
Altenberg bei Müsen (aus: Weisgerber, 1998, S. 216–217)

Schachtabstände Schacht mit zustehendem Grubenfeld.

Schacht mit Radius für Mindestabstand von 10 Doppelschritten = 15 m.
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Abkürzungsverzeichnis

CDS Codex diplomaticus Saxoniae regiae
DRW Deutsches Rechtswörterbuch
FBR Freiberger Bergrecht
FBR A Freiberger Bergrecht A
FBR B Freiberger Bergrecht B
FStR Freiberger Stadtrecht
IBR Iglauer Teil der Ratshandschrfit „F“
IBR A Iglauer Bergrecht Privilegium A 
IBR B Iglauer Bergrecht Privilegium B 
Igl. Bergrechtsweisung  
 nach Freiberg/Iglauer Rechtsweisung
IRM Ius Regale Montanorum
MGH Monumenta Germaniae Historica

Quellenverzeichnis (gedruckt)

Für die Angaben zu den Editionen siehe Literaturver-
zeichnis.
CDS I A 2 (Posse 1889)

CDS I A 2, Nr. 475 (= CDS II 12, Nr. 1)
CDS I A 2, Nr. 510 (= CDS II 12, Nr. 2)

CDS II 12 (Ermisch 1883)
CDS II 12, Nr. 1 (= CDS I A 2, Nr. 475)
CDS II 12, Nr. 2 (= CDS I A 2, Nr. 510)
CDS II 12, Nr. 14
CDS II 12, Nr. 19
CDS II 12, Nr. 25
CDS II 12, Nr. 49

CDS II 13 (Ermisch 1886)
CDS II 13, Nr. 866
CDS II 13, Nr. 868
CDS II 13, Nr. 872
CDS II 13, Nr. 875
CDS II 13, Nr. 930

CDS II 14 (Ermisch 1891)
CDS II 14, Das Freiberger Stadtrecht
CDS II 14, Nr. 14

CDS II 19 (Graber 2006)
CDS II 19, Nr. 1 (CDS I A 2, Nr. 308)

MGH
MGH Const. I, Nr. 175
MGH DD F I, Nr. 997

Verwendete Bergrechtstexte  
(gedruckt)

• CDS II 13, I. Das ältere Freiberger Bergrecht A
• CDS II 13, II. Das Iglauer Bergrecht
• CDS II 13, III. Das jüngere Freiberger Bergrecht B
• CDS II 13, Nr. 873 (Bergordnung Friedrichs des 

Ernsthaften von 1328)
• Trienter Bergrecht (in: Hägermann und Ludwig 

1986)
• Bergrecht von Massa Marittima (in: Pfläging 

1976/77)
• IBR A und IBR B (in: Sternberg 1837 u. Sternberg 

1838)
• Ius Regale Montanorum (in: Zycha 1900b)
• Goslarer Bergrecht (in: Frölich 1953)
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